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Gesetzfammlung
für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt.

1. Stück vom Jahre 1912.

Inhalt: Ministerial-Belanntmachung, betressend die auf Grund der §§ 1449 und 1455 der

Reichsversicherungsordnung zu gewährende Vergütung.

&amp; I. Ministerial-Bekanntmachung

vom 8. Jannar 1912.

Entsprechend einer Vereinbarung der bei der Thüringischen Landes-Versicherungs-

anstalt beteiligten Regierungen bestimmen wir folgendes:

1. Auf Grund von § 1455 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 der Reichsversicherungs-

ordnung wird die Vergütung für die mit Ausstellung, Umtausch und Er-

neuerung der Quittungskarten verbundenen Geschäfte auf ein Prozent

des Werts der verwendeten Beitragsmarken festgesetzt.

 Soweit nicht nach § 1449 der Reichsversicherungsordnung eine Einigung

erfolgt ist oder künftig erfolgt, wird die für Einziehung der Beiträge zur

Invaliden= und Hinterbliebenenversicherung zu gewährende Vergütung fest-

geset auf
a) vier Prozent des Werts der verwendeten Beitragsmarken für die

Orts-, Land= und Innungskrankenkassen und Gemeindekrankenversiche-

rungen,

b) einundeinhalb Prozent des Werts der verwendeten Beitrags-

marken für die Betriebs= (Fabrik-) und Bankrankenkassen und Knapp-

schaftskassen.
 Die Vergütung nach Nr. 1 ist gleichzeitig mit der Vergütung nach Nr. 2

zu berechnen.

Farfl. Schwarzb.-Rudolst. Gesevsammlung LXXIII.

Ausgegeben in Rudolstadt am 12. Jannar 1912.

·#



1912

4. Die nach Nr. 1 und 2 erfolgten Festsetzungen gelten nur für die Zeit

vom 1. Jannar 1912 bis Ende 1913.

5. § 14 Abs. 3 und 8 21 Abs. 1 der Anweisung vom 23. Februar 1901

(Ges. S. S. 15) treten vom 1. Jannar 1912 ab außer Kraft.

Rudolstadt, den 8. Jannar 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium.

Frhr. v. d. Recke.
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Gesetzsammlung
für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt.

2. Stück vom Jahre 1912.

Inhalt: Verordnung, betreffend die Einberufung des Landtags des Fürstenlums.

# II. Verordnung
vom 11. Jannar 1912,

betreffend die Einberufung des Landtags des Fürstentums.

Wir Günther, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg, Graf zu

Hohnstein, Herr zu Arnstadt, Sondershausen, Leutenberg und Blankenburg,
verordnen hiermit, daß der Landtag des Fürstentums auf

Donnerstag, den 22. Februar 5. Ss.,

in Unsere Residenz Rudolstadt einberufen werde und beauftragen Unser Ministerium

mit der Ausführung dieser Verordnung.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürst-

lichen Insiegel.

So geschehen

Rathsfeld, den 11. Jannar 1912.

(L. S.) Günther.

Frhr. v. d. Recke.

Fücftl. Schwarzb.-Rudolft. Gesesommlung IXXIII. 2

Ausgegeben in Rudolstadt am 17. Januar 1912.
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Gesetzfammlung
für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt.

3. Stück vom Jahre 1912.

Inhalt: ineng-Saahchun zerrlannbie Orduung der Pädagogischenwrln in
n ThriingischFenStaate —Verordunng zur Ausführung des! beits-

esetes. S. 12. — iavgetemimchm betresfend die Aus zon der
Freihegr sicherungsordnun —S.1

&amp; III. Ministerial-Bekanntmachung
vom 5. Februar 1912,

betreffend die Ordnung der Pädagogischen Prüfung in den Thüringischen

Staaten.
Mit Höchster Genehmigung Seiner Durchlaucht des Fürsten wird die nach-

stehende Prüfungsordnung mit dem Bemerken zur äöffentlichen Kenntnis gebracht,

daß sie für das Fürsteutum mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft tritt.

Gleichzeitig wird bekannt gegeben, daß auch die Regierung des Herzogtums

Sachsen-Meiningen an den vereinbarten Prüfungseinrichtungen teilnimmt, sich aber

die selbständige Veröffentlichung der Bestimmungen vorbehalten hat.

Rudolstadt, den 5. Februar 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium,
Abteilung für Kirchen= und Schulsachen.

Frhr. v. d. Recke.

Ordnung
der Pädagogischen Prüfung in den Thüringischen Staaten.

Die Regierungen des Großherzogtums Sachsen, der Herzogtümer Sachsen-

Altenburg und Sachsen-Coburg und Gotha, der Fürstentümer Shwarzhurg=
Farhl. Schwarzb.-Rudolßt. Gesedsammlung I.XXIII.

Ausgegeben in Rudolfladt am 28. Februar E
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Sondershausen, Schwarzburg-Rudolstadt, Reuß älterer Linie und Reuß jüngerer

Linie haben beschlossen, folgende Prüfungsordnung zu erlassen:

§ 1.

Die Pädagogische Prüfung soll Volksschullehrern der Thüringischen Staaten,
die durch gute Prüfungszeugnisse und durch besondere Tüchtigkeit im Lehramt

empfohlen sind und zu ihrer Wiiterbildung einem dreijährigen Studium auf der

Universität obgelegen haben, Gelegenheit geben, darzutun, daß sie zur Erteilung
eines wissenschaftlichen Unterrichts befähigt sind.

8 2.

Lehrer, welche die Prüfung abzulegen gedenken, sollen sich bereits beim Ab-

gang zur Universität bei ihrer obersten Schulbehörde dessen versichern, daß nicht

von vornherein Bedenken gegen ihre Zulassung zur Prüfung bestehen.

Die Zulassung zur Prüfung erfolgt durch die oberste Schulbehörde des

Staates, in dessen Volksschuldienst der Bewerber tätig ist oder zuletzt tätig war;

die Meldung ist bei ihr mit Angabe der Fächer, in denen die Prüfung abgelegt

werden soll, unter Beifügung folgender Schriftstücke einzureichen:
1. eines Lebenslaufs mit Darlegung des Ganges und Umfangs der Univer-

sitätsstudien,
2. der Zeugnisse über die bestandene erste und zweite Lehrerprüfung,

3. der Nachweise darüber, welche Vorlesungen der Bewerber gehört und an

welchen Ubungen er teilgenommen hat.

Weitere Zeugnisse sind auf Erfordern beizubringen.

Soll die Prüfung im Französischen oder Englischen abgelegt werden, so kann

auf die geforderte Studiendauer die auf einer ausländischen Hochschule oder auf

einer Akademie für Handels= und Sozialwissenschaften verbrachte Zeit bis zu zwei

Halbjahren angerechnet werden. §(

Erfolgt die Zulassung zur Prüfung, so wird die Meldung nebst den An-

lagen einige Zeit vor Schluß des Sommer= oder des Wintersemesters an die

oberste Schulbehörde der geschäftsführenden Regierung übermittelt.

84.
Die geschäftsführende Regierung ernennt den Vorsitzenden der Prüfungs-

kommission, sowie nötigenfalls seinen Stellvertreter, und beruft für jede Prüfung
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die erforderliche Kommission aus Thüringischen Schulmännern und Professoren

der Universität Jena. Die mündliche und die praktische Prüfung finden in

Jeno statt.

Bei Übersendung einer Meldung kann die anmeldende Regierung gleichzeitig

der geschäftsführenden Regierung einen Schulmann ihres Bereichs benennen, der

als Mitglied der Kommission bei der betreffenden Prüfung zugezogen werden soll.

Tut sie dies nicht, so darf sie doch zu ihr einen Vertreter entsenden, der aber dann

bei der Entscheidung über die Prüfung nicht mitwirkt.

6 5.

In der Prüfung hat jeder Prüfling die Lehrbefähigung in Pädagogik und
die von einem wissenschaftlich gebildeten Lehrer zu fordernde allgemeine philosophische

Bildung nachzuweisen; außerdem aber hat er sich der Prüfung in zwei Unterrichts-

fächern zu unterziehen. Betreffs dieser gilt die Beschränkung, daß sie entweder

der Gruppe

Religion, Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Französisch, Englisch,
oder der Gruppe

Mathematik, Naturlehre (Physik und Chemie), Naturkunde (Botanik,

Zoologie, Mineralogie), Erdkunde
angehören müssen.

86.

Es ist zu fordern, daß der Prüfling in der Prüfung für Pädagogik die

hervorragendsten Erscheinungen in ihrer Entwickelung seit dem 16. Jahrhundert

und ihre philosophischen Grundlagen kennt und sich mit den Hauptgrundsätzen der

Schulgesundheitslehre bekannt gemacht hat, und daß er sich in der Prüfung für

Philosophie mit den wichtigsten Tatsachen ihrer Geschichte und mit den Haupt-

lehren der Logik und der Psychologie vertrant zeigt.

87.
Betreffs der übrigen Prüfungsfächer ist zu fordern

a) in Religion: Vertrautheit mit der biblischen Geschichte des Alten und

namentlich des Neuen Testaments auf Grund eingehender Beschäftigung

mit der Heiligen Schrift; neben allgemeiner Bibelkunde auch Bekanntschaft

mit den biblischen Altertümern; Kenntnis der Geschichte der alten Kirche

in den ersten Jahrhunderten und der Reformationsgeschichte; sicheres Ver-

ständnis der Einrichtungen der evangelischen Kirche und ihrer Lehren nach
3
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den grundlegenden Bekenntnisschriften, besonders dem Lutherischen bezw.

Heidelberger Katechismus und der Augsburgischen Konfession, namentlich

auch Vertrautheit mit den Unterscheidungslehren; Bekanntschaft mit der

Ordnung des Kirchenjahrs sowie mit dem evangelischen Kirchenlied und der

Liturgie;
im Deutschen: Kenntnis des Mittelhochdeutschen; sicheres Verständnis

der neuhochdeutschen Elementargrammatik und Bekanntschaft mit der Ge-

schichte der neuhochdentschen Schriftsprache; Übersicht über den Entwickelungs-

gang der deutschen Literatur und eingehendere Beschäftigung mit den klas-

sischen Werken der neuhochdeutschen Blütezeit, besonders denjenigen, welche

für die Jugendbildung verwendbar sind, sowie mit der nachklassischen Volks-

und Iungendliteratur. Außerdem ist Bekanntschaft mit den Grundzügen

der Stilistik, Poetik und Metrik, sowie mit den für die Schule wichtigen

germanischen Sagen darzutun;
in Geschichte: eine auf geordneten geographischen und chronologischen

Kenntnissen beruhende sichere Übersicht der weltgeschichtlichen Begebenheiten,

besonders der griechisch-römischen, der deutschen, der preußischen und

thüringischen Geschichte; Bekanntschaft mit dem deutschen Verfassungswesen
und seiner Entwickelung; Bekanntschaft mit einigen der bedeutendsten neueren

vaterländischen Geschichtswerke;
c) in Erdkunde: Sicherheit in den grundlegenden Kenntnissen auf dem Ge-

biete der mathematischen, der physischen und der politischen Erdkunde, sowie

in der Topik der Erdoberfläche; übersichtliche Kenntnis der Geschichte der

Entdeckungen und der wichtigsten Richtungen des Welthandels in den ver-

schiedenen Zeitabschnitten, insbesondere auch der Entwickelung der deutschen

Kolonien; Vertrautheit mit dem Gebrauche des Globus, des Reliefs und

der Karten; Fähigkeit, die Grundtatsachen der mathematischen Erdkunde

an einfachen Lehrmitteln zur Anschauung zu bringen, und einige Fertigkeit

im Entwerfen von Kartenstkizzen;

im Französischen und Englischen (abgesehen von der erforderlichen

Kenntuis der lateinischen Elementargrammatik und der Fähigkeit, leichtere

Stellen aus Caesar richtig aufzufassen und zu übersetzen): Kenntnis der

Elemente der Phonetik, richtige und zu fester Gewöhnung gebrachte Aus-

sprache; Vertrantheit mit der Formenlehre und Syntax, sowie der elemen-

taren Synonymik; Besitz eines ausreichenden Schatzes au Worten und

—
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Wendungen und einige Übung im mündlichen Gebrauche der Sprache;

Fähigkeit zu sicherer Ubersetzung der zum Lesen in der Schule besonders

geeigucten Schriftsteller ins Deutsche und zu einer von gröberen sprachlich-

stilistischen Verstößen freien schriftlichen Darstellung in der fremden Sprache.

Dazu im Französischen: Einsicht in den neufranzösischen Versbau

und Ubersicht über den Entwickelungsgang der Literatur seit dem KVII. Jahr-

hundert, im Englischen: Übersicht über den Entwicklungsgang der

Literatur seit Shakespeare — in beiden Sprachen verbunden mit verständ-

nisvoller Lektüre einiger Werke der hervorragendsten Dichter und Prosaiker,

auch aus der neuesten Zeit.

in Mathematik: sichere Kenntnis der Elementarmathematik und Bekannt-

schaft mit der analytischen Geometrie der Ebene, besonders mit den Haupt-

eigenschaften der Kegelschnitte, sowie mit den Grundlehren der Differential-

und Integralrechnung;

in Naturlehre: Kenntnis der wichtigeren Erscheinungen und Gesetze aus

dem ganzen Gebiete der Physik sowie die Befähigung, diese Gesehe mathe-

matisch zu begründen, soweit es ohne Anwendung der höheren Mathematik

möglich ist; Bekanntschaft mit den für den Schulunterricht erforderlichen

physikalischen Instrumenten und Ubung in ihrer Handhabung. — Kenntnis

der Gesetze der chemischen Verbindungen und der wichtigsten Theorien

über ihre Konstitution; Bekanntschaft mit Darstellung, Eigenschaften und

anorganischen Verbindungen derwichligeren Elemente mit ihrer Bedentung
im Haushalte der Natur und mit dem Wichtigsten aus der chemischen

Technologie; Ubung im Experimentieren;
in Naturkun de: eine auf eigener Anschauung beruhende Keunknis der

häusiger vorkommenden Pflanzen und Tiere aus der Heimat und besonders

charakteristischer Formen aus fremden Ländern; Bekanntschaft mit der Ana-

tomie und den Grundlehren der Physiologie des menschlichen Körpers unter

Verücksichtigung der Gesundheitspflege; Uberblick über die Systematik des

Pflanzen= und Tierreichs; Kenntuis der wichtigsten natürlichen Familien,

auch einiger Vertreter der niederen Pflanzenwelt, sowie der wichtigsten Ord-

nungen der Wirbel= und Gliedertiere, auch einzelner Vertreter der übrigen

Tierwelt und ihrer geographischen Verbreitung; Bekanntschaft mit den

Grundlehren der Anatomie, Physiologie und Biologie der Pflanzen und

Einblick in den Ban und das Leben der Tiere; dazu einige Übung im
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Zeichnen von Pflanzen und Tierformen; Bekanntschaft mit den am häufigsten

vorkommenden Mineralien hinsichtlich ihrer Krystallform, ihrer physikalischen

und chemischen Eigenschaften und ihrer praktischen Verwertung, sowie mit

den wichtigsten Gebirgsarten und geologischen Formationen, besonders

Deutschlands.
g 8.

Die Prüfung ist eine schristliche, eine mündliche und eine praktische.

§5 9V.

Zur häuslichen Bearbeitung erhält der Prüfling eine pädagogische Aufgabe
und — soweit möglich, unter Berücksichtigung seiner Wünsche — eine Aufgabe aus

einem Gebiete der von ihm gewählten Unterrichtsfächer, für deren Lösung ihm

zusammen 12 Wochen Frist zu gewähren sind; diese Frist kann nur von der

geschäftsführenden Regierung verlängert werden. — Die benutztten Hilfsmittel sind

genau anzugeben; eine Versicherung darüber, daß diese Angaben vollständig sind,

und daß fremde Hilfe nicht benutzt ist, ist am Ende der Arbeiten beizufügen.

Prüfungsarbeiten aus dem Gebiete der Fremdsprachen sind in der betreffenden

Sprache abzufassen.
Es bleibt der Kommission überlassen, dem Prüfling vor der mündlichen

Prüfung auch eine vierstündige Klaufnrarbeit aufzuerlegen; bei Prüfung in der

Mathematik und in den Fremdsprachen soll dies in der Regel geschehen.

Durch einstimmigen Beschluß kann die Prüfungskommission mit Rücksicht auf

den Ansfall der schriftlichen Arbeiten die Fortsetzung der Prüfung ablehnen.

.l 10.

Den Termin für die mündliche und die praktische Prüfung bestimmt der

Vorsitzende.
. 11.

Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt für einen Prüfling nicht über

3 Stunden (einschl. einer kurzen Pause); bei gleichzeitiger Prüfung zweier Prüf-

linge tritt eine angemessene Verlängerung ein. Die mündliche Prüfung ist ösfentlich,

soweit die Prüfungskommission nicht etwas anderes beschließt. — Die Prüfung

in den Fremdsprachen soll wenigstens teilweise in der betreffenden Sprache erfolgen.

§ 12.

Die praktische Prüfung besteht in einer Lehrprobe, für die der Prüfling

das Lehrfach wählen darf. Das Weitere bestimmt die Kommission; zur Vor-
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bereitung ist dem Prüfling ein Tag zu lassen. Bei Beginn der Lehrprobe hat

der Prüfling eine ausführliche schriftliche Präparation einzureichen. — Prüflingen,

welche in Naturlehre geprüft werden, muß in geeigneter Weise Gelegenheit geboten

werden, ihre Bekanntschaft mit physikalischen Instrumenten und mit den für den

Unterricht erforderlichen praktisch-chemischen Arbeiten darzutun.

8 13.

Nach dem Ausfall der gesamten Prüfung entscheidet die Kommission, ob die

Prüfung bestanden ist; die Leistungen in jedem einzelnen Prüfungsfache sind zu

diesem Zwecke nach den Abstusungen sehr gut, gut, im ganzen gut, ge-

nügend, nicht genügend, zu zensieren. Ist die Prüfung bestanden, so ist sie

schließlich durch eine Hauptzenfur zu kennzeichnen.

Hat der Prüfling den Forderungen der Prüfungsordnung nicht völlig ent-

sprochen, so entscheidet die dem Bewerber vorgesetzte oberste Schulbehörde nach dem

Berichte der Kommission, ob er zu einer Ergänzungsprüfung zugelassen werden

soll oder nicht. Derselben Behörde bleibt es auch überlassen, darüber zu befinden,

ob eine Wiederholung der ganzen Prüfung zulässig ist.

814.
Nach bestandener Prüfung erhält der Geprüfte ein von den Mitgliedern der

Kommission unterschriebenes und von seiner obersten Schulbehörde beglaubigtes

Prüfungszeugnis. — Jede Regierung erhält Abschrift des Prüfungsprotokolls be-

treffs der von ihr gemeldeten Prüflinge.

8 16.

Innerhalb der 5 auf die Ablegung der Prüfung folgenden Jahre ist einmal

die Ablegung einer Erweiterungsprüfung möglich, bei der der Prüfling in schrift-

licher und mündlicher Prüfung seine Kenntnisse in einem Unterrichtsfach, in dem

er vorher nicht geprüft worden ist, nachweisen kann.

8 16.

Die Kosten der Prüfung, zu denen der Prüsling bei Ablegung der ganzen

Prüfung 50, bei Ergänzungs= und Erweiterungsprüfungen 25 „/7 beizutragen

hat, hat jede Regierung für die von ihr angemeldeten Prüflinge zu zahlen.
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&amp; IV. Verordnung
vom 17. Februar 1912

zur Ausführung des Hansarbeitsgesetzes vom 20. Dezember 1911.

(R. G. Bl. S. 976).

Mit Höchster Genehmigung Seiner Durchlaucht des Fürsten wird hiermit auf

Grund von 8 26 des Hausarbeitsgesetzes vom 20. Dezember 1911 (N. G. Bl.

S. 970) folgendes bestimmt:
1. Landeszentralbehörde und höhere Verwaltungsbehörde ist:

das Ministerium, Abteilung des Innern,

2. Polizeibehörde:

das Landratsamt,

3. Ortspolizeibehörde:

der Gemeindevorstand.

Rudolstadt, den 17. Februar 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium.
In Vertretung.

Dr. Körbitz.

* V. Ministerial-Bekanntmachung
vom 21. Februar 1912,

betreffend die Ausführung der Reichsversicherungsordnung.

An die Stelle der Bekanntmachungen des Bundesrats über die Entwertung

und Vernichtung der Marken und über die Einrichtung der Quittungskarten bei

der Invalidenversicherung vom 9. und 10. November 1899 (Ges. S. 1900 S. 7ff.)

und vom 3. Juli 1905 (Ges. S. S. 22ff.) ist vom 1. Jannar 1912 ab die

Bekanntmachung des Bundesrats vom 10. November 1911 (K. G. Bl. S. 937)

getreten.

Rudolstadt, den 21. Februar 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium.
Frhr. v. d. Recke.
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Gesetzjammlung
für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt.

4. Stück vom Jahre 1912.

Inhalt: Zeryrduun bereessend die Prüsung und Besiellung der Landmesser (FeldmesseyS. 1 lanntmachung, betreffend die Bestellung von laneer (Felssnh
für n Encheäuusr von Gemeindeabgaben in den Landratsamtsbezirken Königsee
und Frankenhausen. S. 22.— Druckfelwuehlerberichtigungzur Verordnung vom 10. Sep.

lember #obht Slber die Vernichtung von Akten bei den Justizbehörden (Ges. S. 1901
)

M VI. Verordnung
vom 10. Februar 1912,

betreffend die Prüfung und Bestellung der Landmesser (Feldmesser).

Mit Höchster Genehmigung Seiner Durchlaucht des Fürsten wird unter Auf-

hebung des Regulativs vom 31. August 1866, betreffend die Prüfung und Be-

stellung der Feldmesser (Geometer) und der Vermessungsrevisoren (Ges. S. S. 107),

sowie der Verordnungen vom 13. März und 17. Mai 1872, die Abänderung

dieses Regulativs betreffend (Ges. S. S. 103 und 113), für die Prüfung und

Bestellung der Landmesser (Feldmesser) folhendes bestimmt:

Prüfungetommisto.
Die Prüfung in der Landmeßkunst solgt durch eine aus dem Vorsitzenden

und zwei Mitgliedern bestehende Kommission, die vom Ministerium berufen wird.

Bedingungen der Zulaffung zur Prüfung.
Wer die Prüfung zum Landmesser !* will, hat sich bei dem Ministerium

zu melden und folgende Nachweise, Zeugnisse und Probearbeiten einzureichen:

1. einen selbstverfaßten und selbstgeschriebenen Lebenslauf,

2. ein Zeugnis der Ortspolizeibehörde über seine Unbescholtenheit,
Färftl. Schwarzb.-Iudolll. Gesehsammlung I.XXIII.

Ausgegeben in Rudolfladt am 16. März zm.
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3. ein Zeugnis über die erlangte Reife zur Versehnng in die Oberprima

eines deutschen Gymnasiums, eines Realgymnasiums oder einer Oberreal=

schule,

 das Zeugnis eines oder mehrerer geprüfter Landmesser (Feldmesser) über
eine mindestens einjährige ausschließlich praktische Beschäftigung bei Ver-

messungs= und Nivellementsarbeiten nebst den während dieser Beschäftigung.

anzufertigenden im § 4 bezeichneten Arbeiten,

 den Nachweis des mindestens zweijährigen regelmäßigen Besuchs der bei

einer Akademie oder Hochschule eingerichteten geodätischen Studien unter

Beifügung der während dieser Studienzeit augefertigten und als solche von

dem Lehrer beglaubigten Ubungsarbeiten.
Gleichzeitig hat die Einzahlung der Prufungsgebühren zu erfolgen.

Im Staatsdienst befindliche Forstverwaltungsbeamte, welche die Landmesser-

prüfung ablegen wollen, haben von den Zulassungsbedingungen nur die unter

Ziff. 4 aufgeführte zu erfüllen.

St

8 3.

Dem geodätischen Studium muß die praktische einjährige Beschäftigung vor-

angehen. In dem Zeugnisse über die praktische Beschäftigung muß enthalten sein:

a) die Angabe über den Tag des Beginnes und des Endes, sowie über die

Dauer der Beschäftigung,

b) die nähere Bezeichnung der ausgeführten Arbeiten unter Angabe ihres

Umfanges und zwar die Vermessungen, Kartierungen und Flächenberech-

nungen in Hektaren, die Nivellements in Metern, insoweit diese Arbeiten

über den Umfang der von dem Kandidaten zu liefernden Probearbeiten

hinausgehen. Auch ist zu vermerken, welche Instrumente beuutzt worden

sind.
8 4.

Die von dem Kandidaten während seiner praktischen Tätigkeit anzufertigenden

in Urschrift vorzulegenden Probearbeiten bestehen aus:

a) einem Stückvermessungsriß mit den Vermessungszahlen von einer in mög-

lichst abgerundeter Lage befindlichen Fläche von mindestens 20 Hektar, worin

mindestens 25 Eigentumsstücke enthalten sein müssen,

b) einer nach diesem Vermessungsriß im Maßstabe von 1:1000 hergestellten

genauen Karte,
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I) einer tabellarischen doppelten Berechuung des Flächeninhalts der in dem

Vermessungsrisse und der Karte (zu a und b) dargestellten einzelnen Eigen-

tumsstücke nebst dazu gehöriger Massenberechnung der ganzen dargestellten

Fäch,
4) dem Längenprosil eines in Stationen von nicht über 50 Metern nivellierten

Weges oder Masserlaufs von mindestens 3 Kilometern Länge mit Quer-

prosilen in Abständen von nicht über 100 Metern nebst Lageplan und den

zugehörigen Nivellementstabellen.

Die Probearbeiten müssen folgenden Bedingungen genügen:
a) Das Neb der Messungslinien der Stückvermessung muß für sich unab-

hängig kartierbar sein und die notwendigen Messungsproben einschließen. Es

henügt, das Linienneh auf ein oder mehrere Dreiecke zu gründen, deren

Seiten gemessen werden. Wenn aber der äußere Umfang des vermessenen

Komplexes auf polygonometrischem Wege ausgenommen wird, so sind auf
dem Stückvermessungsrisse die rechtwinkligen Koordinaten der Polygonpunkte

anzugeben und ist die Koordinatenberechnung beizufügen,

b) die Stückvermessung ist nach dem Verfahren der Vermessungsvorschriften

für die Katasterverwaltung oder nach einem ähnlichen Verfahren auszu-

führen,
) das Längennivellement muß entweder durch Anschluß an gegebene Punkte,

deren Höhe bekannt ist, oder durch Ausführung eines Kontrollnivellements

gegen unzulässige Fehler sichergestellt sein.
Sämtliche Probearbeiten sind mit der Namensunterschrift des Kandidaten zu

versehen. Sie sind ferner von dem Landmesser (Feldmesser) dahin zu bescheinigen,

daß sie zwar unter seiner Aussicht, jedoch von dem Kandidaten selbständig auf Grund

eigener örtlicher Aufnahme ausgeführt worden seien und daß die vorgenommene

Prüfung ihre Richtigkeit ergeben habe.

85.
Sind die von dem Kandidaten vorgelegten Nachweise, Zeugnisse, Arbeiten pp.

von der Prüfungskommission für ausreichend erachtet worden, so erteilt diese dem-

selben zunächst eine Probearbeit, die im Kopieren oder Reduzieren einer Karte besteht.

Als Vorbild für die Probekarte ist in der Regel eine der im Buchhandel käuflichen

topographischen Karten oder Pläne auszuwählen, welche im Maßstabe 1: 5000 bis

1:25000 entworfen sind und Horizontalkurven oder Bergzeichnungen, sowie Acker,
4
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Gärten, Wiesen, Wälder, Gebäude, Wasserflächen pp., nicht minder Karteuschrift in

einem dem Prüfungszweck entsprechenden Umfang enthalten.

Das Vorbild zu der Probekarte hat der Kandidat aus eigenen Mitteln zu

beschaffen und zugleich mit der Probekarte zu den Prüfungsakten abzuliefern.

Die Probekarte soll mindestens vier Quadratdezimeter mit Zeichuung bedeckter

Fläche umfassen, jedoch mit Einschluß eines mindesteus 1 cm breiten freien Randes

über den Umfang des gewöhnlichen Aktenformats (33 cm und 21 cm) nicht

hinausgehen und auf gutes Zeichenpapier, welches mit Leinwand unterzogen ist,

gezeichnet werden. In derselben müssen die Acker, Gärten, Wiesen, Wälder, Ge-

bäude, Wege, Wasserflächen usw. außer durch die übliche Federzeichnung auch durch

das vorgeschriebene entsprechende Kolorit unterschieden werden, selbst wenn das

Original solches Kolorit nicht enthält.
Unter der Probekarte hat der Kandidat zu versichern, daß er sie selbständig

angefertigt habe. Eine Verletzung dieser Versicherung wird je nach dem Grade

der Verschuldung mit dem Ausschluß von der Prüfung für immer oder auf Zeit

durch das Ministerium geahndet.

Nach erfolgter Ablieferung der Probearbeit prüft die Kommission die Richtig-
keit und Vollständigkeit der Karte und die Sauberkeit und die Güte der Zeichnung.

Wird sie als genügend befunden, so wird der Tag des Beginnes der schriftlichen

Prüfung bestimmt und der Kandidat zu dieser vorgeladen.

Prüfungsgegenstände.
7

Gegenstände der Landmesserprüfung sind folgende:

1. Elementare Mathematik,

mit Einschluß der Anfangsgründe der darstellenden Geometrie, ferner der sphärischen

Trigonometrie, soweit dieselbe in der Geodäsie in Betracht kommt.

2. Analhtische Geometrie,
a) aus der analytischen Geometrie der Ebene:

Linear= und Polar-Koordinaten. Die gerade Linie. Die Kegelschnitte.

Allgemeine Gleichung der Linien zweiten Grades.

b) aus der analytischen Geometrie des Raumes:

Koordinatensysteme. Die ebene Fläche. Gleichungen der Umdrehungsflächen
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insbesondere derjeuigen der Zylinder und Kegel. Von den Flächen zweiten
Grades die des Ellipsoids.

3. Algebraische Analhsis.
Aus derselben:

Die Lehre von den Kombinationen. Der binomische Lehrsatz für alle

Exponenten. Die unendlichen Reihen. Konvergenz und Divergenz derselben.

Exponentialreihe, logarithmische Reihen, Reihen für Sinus und Kosinus.
Einiges von den algebraischen Gleichungen höheren Grades mit einer

Unbekannten. Auflösung der zweigliedrigen Gleichungen höheren Grades.

Interpolationsrechnung.

4. Höhere Analgysts.
Elemente der Differential= und Integralrechnung, soweit diese in der Geodäsie

in Betracht kommen.

5. Theorie der Beobachtungsfehler und deren Ausgleichung nach der

Methode der kleinsten Quadrate

in ihrer Anwendung auf Aufgaben der Landmeß= und Iustrumentenkunde.

6. Landmeßkunde.

a) Längenmessung. Winkelmessung. Trigonometrische und polygonometrische

Punktbestimmung. Berechnung der rechtwinkligen Koordinaten auf der

Ebene, desgleichen von sphärischen, sphäroidischen und geographischen Koordi-

naten. Fluraufnahme in großem und kleinem Umfange.

b) Das Kopieren, Reduzieren und Entwerfen der Karten. Eigenschaften und

Behandlung des Kartenpapieres. Geläufige Anwendung der allgemeinen

Vorschriften über Kartensignaturen.

) Flächenberechnung.

d) Feldverteilung ohne und mit Berücksichtigung der Bonität der Grundstücke.

.) Verteilen der unvermeidlichen Fehler nach Näherungsmethoden. Die am

häufigsten sich ereignenden groben Irrtümer im Messen und Rechnen pp.
und die Mittel zur Vermeidung und Auffindung derselben.

I) Kenntnis der vorhandenen allgemeinen Vermessungswerke, sowie Keuntnis

der wesentlichsten für Kataster-, Auseinandersetzungs-, Forst-, Eisenbahn-,

Straßen= und Strom-Vermessungen gebräuchlichen Vorschriften.
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7. Nivellieren.

a) Geometrische Längen= und Flächen-Nivellements. Ausführung derselben im
Felde, insbesondere auch das Nivellieren von Wasserläufen und das Peilen

der Längen= und Querprofile usw. Auftragen von Längen= und Quer-

profilen, Entkwersen der Niveankurven durch Abstecken im Terrain, aus

Profilen und aus zerstreuten Höhenpunkten.

b) Trigonometrisches Nivellement auf Grund von trigonometrisch bestimmten

oder von Plänen entnommenen oder direkt gemessenen Zieldistanzen (Distanz-

messer). Einfluß der Refraktion der Lichtstrahlen.

P) Barometrische Höhenmessungen.
4) Kenntnis der allgemeinen Bestimmungen über die Ausführung der Nivelle=

ments und die Zeichnung der Nivellementspläne.

Tracieren oder Vorerhebungen, Massenberechnungen und Absteckungen
zum Erd= und Wasserban.

a) Anwendung von Längen= und Flächennivellements auf besondere wirtschaft-

liche Untersuchungen, Bestimmung der Wassermengen in kleineren fließen-
den Gewässern.

b) Ergänzung fertiger Sitnationspläne durch Flächennivellements, Verbindung
der leßteren mit der Horizontalaufnahme (Tachymetrie).

I) Massennivellement und Massenberechnung.

d) Übertragen von Linien aus Pläuen in das Gelände. Kurvenabsteckung.

9. Instrumentenkunde.

Die zum Landmessen, Nivellieren und Tracieren, zum Kopieren, Reduzieren

und Entwerfen der Karten, sowie zur Flächenbestimmung dienenden Instrumente

nach ihrer Einrichtung und Handhabung, ihren Mängeln, ihrer Prüfung und

Berichtigung.

10. Rechtskunde.

Kenntnis der bestehenden Gesetze und Vorschriften über diejenigen Rechts-

verhältnisse, welche bei den Arbeiten der Landmesser hauptsächlich in Betracht

kommen.
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Art und Gang der Prüfung.

8 8.

Die Prüfung zerfällt in

a) eine schriftliche,

b) eine praktische und

J) eine mündliche.
Die schriftliche und die praktische Prüfung gehen der mündlichen voraus.

Die schriftliche Prüfung soll in drei Tagen erledigt sein; auf die praktische

und die mündliche Prüfung sind in der Regel je 1 Tag zu verwenden. Bei der

praktischen Prüfung muß mindestens ein Mitglied der Prüfungskommission zugegen
sein. Auch über die praktische Prüfung ist ein Protokoll aufzunehmen, welches

den Gang und die Ergebnisse der Prüfung erkennen läßt.

89.
1. Zunächst hat der Kandidat eine nicht große, aber zweckmäßig gewählte

Abteilung aus der Karte (8 5) unter Aufsicht eines Beamten zu kopieren und

durch Zeichnungsart und Schrift zu beweisen, daß die Probekarte von ihm allein

gczeichnet sein könne.

Sodann hat der Kandidat, ebensalls unter der Aussicht eines Beamten, die

ihm zu erteilenden Aufgaben schriftlich zu beantworten.

2. Für die schriftliche Prüfung sind mindestens sechs Aufgaben aus den

Disziplinen (§ 7) unter 1 bis 5 und mindestens ebensoviele Aufgaben aus den

Disziplinen 6 bis 9 zu erteilen. Durch diese Bestimmung ist nicht ausgeschlossen,

auch eine größere Anzahl von Aufgaben zu stellen, insofern nach den im voraus

festgestellten Lösungsfristen deren Bearbeitung innerhalb drei Tagen ermöglicht
werden kann.

3. Von den Aufgaben, welche numeriert und auf denen die zur Lösung zu

gewährenden Fristen verzeichnet sind, ist immer nur eine dem Kandidaten zu er-

teilen, nach Ablauf der Frist folgt eine andere Aufgabe, auch wenn die vorher-

gegangene nicht, oder nicht vollständig gelöst sein sollte. Die bei der Lösung der

einen Aufgabe gegen die gestellte Frist weniger verwendete Zeit kann den für die

folgenden Aufgaben gestellten Fristen hinzugerechnet werden.
4. Die schriftlichen Arbeiten hat der Kandidat unter Beifügung des Datums

mit seiner Namensunterschrift zu versehen. Außerdem hat der aufsichtsführende

Beamte die Zeit der Stellung der Aufgabe und der Ablieferung der Arbeit auf
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dieser zu vermerken und zu bescheinigen, daß die Beantwortung in seiner Gegen-

wart und ohne Hilfsmittel geschehen sei.

5. Bei der schriftlichen Prüfung darf der Kandidat sich — mit Ausnahme

der von der Prüfungskommission ausdrücklich zur Benutzung gestatteten Logarithmen-

und anderen Rechentafeln — keiner Hilfsmittel au Büchern, Heften usw. bedienen.

6. Zuwiderhandlungen hiergegen haben die durch den Beschluß der Prüfungs-

kommission auszusprechende sofortige Ausschließung von der Fortseung der Prüfung

zur Folge.

Die Mitglieder der Kommission sind verpflichtet, während der schriftlichen

Prüfung sich öfter davon zu überzeugen, daß mit Ernst und ordnungsmäßig ver-

fahren werde, und darauf zu sehen, daß der Kandidat sich keiner Hilfsmittel an

Büchern, Heften und dergleichen zur Beantwortung der Fragen bediene.

8 10.

Die mündliche Prüfung hat die schriftliche Prüfung zu ergänzen und kann

die sämtlichen im § 7, 1 bis 10 bezeichneten Disziplinen umfassen.

Urteil über den Ausfall der Prüfung.

§ 11.

Die Kommission fällt nach dem Ergebnis der schriftlichen, praktischen und

mündlichen Prüfung nach vorheriger Beratung ihr Urteil über den Ausfall der

Prüfung in den einzelnen bezeichneten Abteilungen der Prüfungsgegenstände und
in der Fertigkeit im Zeichnen.

Zur gleichmäßigen Bezeichnung des verschiedenen Grades der Kenntnisse in

den einzelnen Abteilungen und der Fertigkeit im Zeichnen dienen ausschließlich die

Prädikate:
a) sehr gut (bei ausnahmsweise tüchtigen Leistungen vorzüglich),

b) gut,
I) genügend,

4) ungenügend.

Auf Grund der Prüfungsergebnisse in den einzelnen Fächern bezeichnet als-

daun die Kommission den Grad der Befähigung des Kandidaten zum Landmesser im

allgemeinen durch dieselben Prädikate.
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Bestallung zum Landmesser.

Nach Abschluß der Prüfung legt die Kommission die Ergebnisse der Prüfung

mit sämtlichen Zeugnissen und Probearbeiten und die Prüfungsprokokolle mit ihren

Anträgen dem Ministerium zur Prüfung vor. Findet dieses, daß der Kandidat

nach dem Ansfall der Prüfung zur Ausübung der Landmeßkunst befähigt ist, so

slellt es hierüber ein Zeugnis aus und erteilt dem Kandidaten nach erfolgter eid-

licher Verpflichtung auf die in § 36 der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich

erwähnte Beobachtung der bestehenden Vorschriften eine förmliche Bestallungsurkunde.

Hat der Kandidat die Prüfung nicht bestanden, so setzt das Ministerium

die Zeit fest, nach deren Ablauf die Prüfung wiederholt werden darf.

8 13.

Die von dem Ministerium verpflichteten und öffentlich augestellten Landmesser

haben die ihnen übertragenen Arbeiten mit größter Gewissenhaftigkeit und Sorg-

salt auszuführen. Sie bekleiden eine öffentliche Funktion, und die Bestimmug

unter 3 im § 266 des Strasgesetbuches für das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871

sindet auf sie Anwendung.

Das Ministerium ist verpflichtet, die Geschäftsführung der Landmesser zu über-

wachen, auch die Arbeiten derselben von Amtswegen an Ort und Stelle revidieren

zu lassen.

Liefert ein Landmesser wiederholt unrichtige bezw. unbrauchbare Arbeiten ab,

oder geht sonst aus Handlungen oder Unterlassungen des Landmessers der Mangel

derjeuigen Eigenschaften, welche bei Erteilung der Bestallung vorausgesetzt werden

mußten, klar hervor, so kann vom Ministerium nach Vorschrift der §§ 53 und 54

der Gewerbeordnung die Bestallung zurückgenommen werden.

814.
Die in dieser Verordnung dem Ministerium zugewiesenen Befugnisse werden

durch die Abteilung des Inneren ausgenbt.

Rudolstadt, den 10. Februar 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium.
In Veriretung.

Dr. Körbit.
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 VII. Bekanntmachung
vom 8. März 1912,

betreffend die Bestellung von Vollstreckungsbehörden für die Ein-

ziehung von Gemeindeabgaben in den Landratsamtsbezirken Königsee

und Frankenhausen.

Auf Grund des § 6 des Gesees über das Verwaltungszwangsverfahren wegen

Beitreibung von Geldbeträgen vom 29. Juni 1883 in der Fassung der Bekannt-

machung vom 19. Februar 1900 (Ges. S. S. 93f.) werden die Fürstlichen Rent-

und Steuerämter zu Königsee und zu Frankenhausen zu Vollstreckungsbehörden

für die zwangsweise Einziehung von Gemeindeabgaben innerhalb ihrer Bezirke vom

1. April d. J. ab hiermit bestellt.

Die Ortseinnehmer haben nach Maßgabe des § 7 Abs. 5 des Gesetzes sofort

nach dem Fälligkeitstermine der Abgaben die Mahnzettel auszufertigen und den

Schuldnern zu behändigen oder behändigen zu lassen. Ist die Mahnung ohne

Erfolg geblieben, so hat auf Ersuchen der Gemeinde (des Gemeindevorstandes oder

des Ortseinnehmers) die Vollstreckungsbehörde zur Zwangsvollstreckung zu schreiten.

Rudolstadt, den 8. März 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerinm.
In Verlreiung:

Dr. Körbitz.

–

Druckfehler-Berichtigung.

In § 10 Ziff. 2 der Verordnung vom 10. September 1901 über die Ver-

nichtung der Akten bei den Justizbehörden (Ges. S. 1901 S. 121 ff.) muß es statt

§ 0# Nr. 6 heißen:

„§ 9 Nr. 4."“
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Gesetzsammlung
für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt.

5. Stück vom Jahre 10912.

Inhalt: Ministerial- elmmiuncchung= betressend die Abänderung der Verordnung zurrAus-
führung des Weingesetes. 3. — Ministerial-Bekannlmachung, betressend einen
Nachtrag zum kain S. 21. — Verordnung zur Ausführung der Reichs-

versicherungsordnung. S. 2 Miussterial- elamntwuachung zur Ausführung der
Tarisnummer 11 irireer d zund der Er —90 bes Reichsslempel-
gesetzes vom 15. Juli 1909 (R.-G.-Bl. )

 VIII. Ministerial-Bekanntmachung
vom 14. März 1912,

betreffend Abänderung der Verordnung zur Ausführung des Weingesetzes.

Mit Höchster Genehmigung Seiner Durchiasre des Fürsten wird der lette

Absatz der Ziffer 6 der Verordnung vom 27. März 1910 (Ges. S. S. 13) hiermit

zusgepoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:
e Gebühr für die Untersuchung einer Probe ausländischen Weines wird

auf *8 8 JE und auf höchstens 12 J/ festgeseht. Im Falle der Bean-

standung einer Weinprobe kann der doppelte oder dreifache Betrag der Vergütung

gefordert werden. Neben der Untersuchungsgebühr gelangen Zollgebühren sowie

bare Auslagen der Zollverwaltung, insbesondere für Erhebung, Verpackung und

Versendung der Proben zur Einhebung.

Rudolstadt, den 14. März 10912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium.
Frhr. v. d. Recke.

—

Fürstl. Schwarzb.-Rudolst. Gesesammlung I.XXIII. 5

Ausgegeben in Mudolstadt am 31. März 1912.
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 % IX. Ministerial-Bekanntmachung

vom 15. März 1912,

betreffend einen Nachtrag zum Chausseegeldertarif.

Mit Höchster Genehmigung Seiner Durchlaucht des Fürsten wird die Ministerial-

Bekanntmachung vom 12. November 1901 (Ges. S. S. 134), einen Nachtrag zum

Chausseegeldertarif betreffend, aufgehoben und an deren Stelle folgendes bestimmt:

Der auf Grund des § 1 des Gesetzes vom 18. März 1840, die Ent-

richtung der Chaussee= und Brückengelder betreffend (Ges. S. S. 65), aufge-

stellte und durch die Ministerial-Bekanntmachung vom 21. November 1874

(Ges. S. S. 123) veröffentlichte Chausseegeldertarif wird mit nachstehendem

Zusatze V

versehen.
Es ist an Chaussee= und Brückengeld zu entrichten:

Von Kraftwagen:

a) zum Transport von Personen

ein gleicher Betrag wie von einem zweispännigen Personen-

trausportwagen,

b) zum Transport von Lasten

ein gleicher Betrag wie von einem zweispännigen beladenen

Frachtwagen.

Rudolstadt, den 15. März 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium.
Frhr. v. d. Recke.

# X. Verordnung

vom 26. März 1912

zur Ausführung der Reichsversicherungsordnung.

Mit Höchster Genehmigung Seiner Durchlaucht des Fürsten wird zur Aus-

führung der Reichsversicherungsordnung vom 19. Juli 1911 (R. G. Bl. S. 509 fl.)

folgendes bestimmt:
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Höhere Verwaltungsbehörde ist das Ministerium, Abteilung des Innern.
Untere Verwaltungsbehörde ist das Landratsamt, in Städten von mehr

als 10000 Einwohnern der Gemeindevorstand.

Polizeibehörde, Ortspolizeibehörde ist der Gemeinde= oder Gutsbezirksvor-

stand. In Sachen der Unfallversicherung werden für Betriebe, die unter

bergpolizeilicher Aussicht stehen, die Geschäfte der Ortspolizeibehörde durch

das Fürstliche Bergamt Könitz zu Saalfeld wahrgenommen.
Gemeindebehörde und Gemeindevorstand ist der Gemeinde= oder Gutsbe-

zirksvorstaud.
 Als Gemeindeverband gilt, soweit nichts anderes bestimmt wird,

a) im Sinne der §§ 39 und 59 die Gemeinde, deren Bezirk den des Ver-

sicherungsamts umfaßt (s. Nr. 2);

b) im Sinne von Buch II der Reichsversicherungsordnung (mit Ausnahme

der 38 169, 172, 231 und 320) und Artikel 16 des Einführungsge-

sebes die Gemeinde, wenn der Bezirk der Krankenkasse nicht über den

der Gemeinde hinausgeht, sonst die Gemeinden, für deren Bezirk die

Krankenkasse errichtet ist;
) an Stelle des Gemeindeverbandes in den §§ 231 und 320 tritt das

Landratsamt.

Die Genehmigung nach § 499 Absah 2 in Verbindung mit § 119 Ab-

sab 2 erfolgt bei Knappschaftsvereinen durch das Fürstliche Bergamt Könih

zu Saalfeld.

Als Behörden, welchen die Nachweisungen nach den §8 799 und 839

vorzulegen sind, werden in den Städten die Gemeindevorstäude, im übrigen

das Landratsamt bestimmt.

.Die Beitreibung der Rückstände (8 28) erfolgt durch die Rent= und

Steuerämter sowie durch die Stenerämter.

Die Beitreibung der Gebühr (§ 1809) erfolgt durch das Oberversicherungs-

Die Mitteilung der Kostenrechnung vertritt die Stelle der Mahnung.

Die Beitreibung regelt sich im übrigen nach dem Geseb vom 29. Juni 1888

(Ges. S. S. 77) in der Fassung des Gesetzes vom 19. Februar 1900 (Ges. S.

S. 93).

Die Verordnung vom 10. Dezember 1899 (Ges. S. S. 209) wird ausge-

hoben. Die Ausführungsverordnung vom 12. April 1884 (Ges. S. S. 27), die

Ministerialverordnung vom 3. August 1886 (Ges. S. S. 155), die Verordnung
5



26 1912

vom 19. Dezember 1892 (Ges. S. S. 247) und die Verordnung vom 27. Sep-

tember 1900 (Ges. S. S. 381) gelten mit dem Inkrafttreten der betreffenden

Teile der Reichsversicherungsordnung als aufgehoben.

Rudolstadt, den 26. März 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium.
In Vertretung:

Dr. Körbitz.

 —— ÒÒËÒ“Se —

 6 Xl. Ministerial--Bekanntmachung

vom 26. März 1912

zur Ausführung der Tarifnummer 11 (GrundstückslÜbertragungen) und

der §§ 78 bis 90 des Reichsstempelgesetzes vom 15. Juli 1909

(R. G. Bl. S. 833).

Im Anschluß an die mit dem 1. April 1912 in Kraft tretenden Ausführungs-

bestimmungen des Bundesrats vom 5. Februar 1912 zum Reichsstempelgesetze (Zen-

tralblatt für das Deutsche Reich 1912 S. 35) bestimmen wir, soweit erforderlich,

im Einvernehmen mit dem Herrn Reichskanzler (Reichsschazamt), folgendes:

81.

Die in Tarifnummer 11 bezeichnete Abgabe wird im Wege der Varzahlung

erhoben (5 152 Abs. 2 der Ausführungsbestimmungen).

92.

Die Feststellung und Einziehung der Abgabe, sowie die Entscheidung darüber,

ob eine Grundstücksübertragung von der Abgabe befreit ist (6 9), erfolgt bei den

von den Gerichten aufgenommenen Urkunden einschließlich der Auflassungen und bei

den den Gerichten vorgelegten außergerichtlichen Urkunden, sofern diese noch nicht

oder noch nicht genügend versteuert sind, durch die Kassenverwaltungen der Amts-

gerichte. Ist die Kassenverwaltung dem Steueramt übertragen, so erfolgt die Fest-

stellung der Abgabe durch den Gerichtsschreiber. In zweifelhaften Fällen ist die
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Unterweisung des Richters, dem die Aufnahme der Urkunde oder die Entgegen-

nahme der Anflassung oder der Urkunde obgelegen hat, einzuholen.

In den übrigen Fällen (bei privatschriftlichen Urkunden, soweit diese nicht

sofort den Gerichten vorgelegt werden, und bei im Ausland errichteten Urkunden)

erfolgt die Feststellung und Erhebung der Abgabe bei den Steuerstellen G 152

Abs. 1b, § 161 der Ausführungsbestimmungen).

83.

Die in § 2 genaunten Stellen sind auch dann zur Feststellung und Erhebung

der Abgabe zuständig, wenn die Rechtswirksamkeit eines Rechtsgeschäfts von der

Genehmigung oder von dem Beitritt einer Behörde oder eines Drikten abhängig ist

(§ 168 der Ausführungsbestimmungen). In diesen Fällen sind die Urkunden als-

bald nach eingetretener Rechtswirksamkeit den zur Feststellung der Abgabe zustäu-

digen Stellen mitzuteilen.

84.

Auf das Verfahren für die Einziehung der Abgabe in den Fällen des § 2

Abs. 1 (einschließlich der Berechuung und Erhebung) sind, soweit sich nicht aus den

nachstehenden Bestimmungen etwas anderes ergibt, die Vorschriften des Gerichts-

kostengesehes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. September 1906

(Ges.-S. S. 151) mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, daß stempelpflichtige

Urkunden niemals vor Zahlung des Abgabebetrages dem Empfangsberechtigten aus-

hehändigt werden dürfen (6 152 Abs. 3 der Ausführungsbestimmungen).

§ 5.

In denjenigen Fällen, in denen die Versteuerung nach dem Werte des Gegen-

standes zu erfolgen hat, finden für die Ermittelung des Wertes die Vorschristen

in 8§ 24 ff. des Gerichtskostengesetzes auch hinsichtlich der Abgabe Anwendung

6 87 Abs. 4 des Reichsstempelgesebes, § 166 der Ausführungsbeslimmungen).

86.

Die Abgabe ist in der Regel zugleich mit den Gerichtskosten, jedoch besonders,

zu berechnen.

Ausnahmsweise ist die Abgabeberechnung unabhängig von der Kostenberech-

nung vorzunehmen:

1. wenn die zur Zahlung verpflichtete Person die Abgabe alsbald entrichten will;
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2. wenn im Laufe eines anhängigen Verfahrens eine Ausfertigung oder Ab-

schrift einer Urkunde verlangt wird;

3. bei Gefahr im Verzuge auf richterliche Anordnung.

87.

Die Abgabe, die zusammen mit dem Zuschlage, nach Vorschrift abgerundet

(6 71 des Zuwachsstenergesebes vom 14. Februar 1911, Reichs-Gesetzblatt S. 33),

in ungetreunter Summe in Ansatz gebracht wird (§ 180 der Ausführungsbe-

stimmungen), ist mit einer Frist von 2 Wochen anzufordern (§ 83 des Reichs-

stempelgesetzes).
Der Betrag der Abgabe und deren Entrichtung ist auf der Urschrift und auf

einer etwaigen Abschrift oder Ausfertigung der Urkunde vor deren Hinausgabe

von dem mit der Feststellung der Abgabe betrauten Beamten zu vermerken. Der

Vermerk, der, auch bei Zuschreibungsurkunden, tunlichst auf die erste Seite der

Urkunde gemacht wird, ist mit Ort= und Zeitangabe zu versehen und zu unter-

schreiben (5 159 der Ausführungsbestimmungen).

88.

Die Abgaben sind als durchlaufende Gelder zu behandeln und im Sportel-

buch F sowie im Sporteleinnahmebuch in der für die Kosteurechnung entbehrlich

gewordenen Spalte „Verläge“ unter der Überschrift „Reichsstempelabgaben“ ein-

zutragen.

Außerdem haben die Kassenverwaltungen der Amtsgerichte eine besondere

Nachweisung über die bei ihnen innerhalb eines Monats eingegangenen Abgabe-

beträge nach einem von der Kanzlei der Justizabteilung zu beziehenden Formulare

zu führen, in welcher von den auf die vereinnahmten Beträge bezüglichen Ver-

handlungen und Beurkundungen einschließlich der Auflassungen und der Zu-

schreibungen das Erforderliche zu vermerken ist.

Bei der Abführung der Abgabebeträge ist diese Nachweisung in doppelter

Ausfertigung und mit der Bescheinigung der Vollständigkeit und Richtigkeit ver-

sehen der zuständigen Steuerstelle einzureichen, von der die eine Ausfertigung —

mit Empfangsbestätigung und mit Angabe der Buchungsnummer versehen — zu-

rückgegeben wird.

Die Kassenverwaltungen der Amtsgerichte haben die zurückerhaltenen Nach-



weisungen in geordneter Reihenfolge aufzubewahren und am Jahresschlusse zu-

sammen mit dem Sportel-Einnahme-Lieferschein vorzulegen.

 160 der Ausführungsbestimmungen).

809.
Die mit der Entscheidung darüber, ob eine Grundstücksübertragung von der

Abgabe befreit ist, betrauten Stellen (8 1) haben die Abgabefreiheit auf der ersten
Seite der Urkunde in der in § 162 Abs. 1 der Ausführungsbestimmungen vor-

geschriebenen Weise ersichtlich zu machen.
Auf die Befreiungsvorschrift Nr. 1 am Schlusse der Tarifuummer 11 sind

die Beteiligten in geeigneten Fällen hinzuweisen. Wird auf Grund dieser Vor-

schrift ein Antrag auf Befreiung von der Abgabe gestellt, so genügt im allge-

meinen zur Führung des Nachweises, daß der Erwerber ein Jahreseinkommen von

nicht mehr als 2000 / bat, die Vorlegung der Stenerbenachrichtigung, nötigen-
falls kann die Hilfe desE ss oder des zu-

ständigen Steueramtes in Auspruch henommen werden.
Bei den den Gerichten eingereichten Urkunden entbindet ein bereits daraus er-

sichtlicher Vermerk über die Feststellung der Steuerfreiheit die nach § 1 zuständige

Stelle nicht von der Verpflichtung, die Abgabepflicht nachzuprüfen und eine etwa

fehlende Abgabe nachzuerheben. Enthält eine solche Urkunde gemäß § 162 Abs. 2

Angaben tatsächlicher Art über die Voraussetzungen der Stenerfreiheit, so ist die

Richligkeit dieser Angaben nur dann nachzuprüfen, wenn besondere Umstäude dies

angezeigt erscheinen lassen. Verzögert sich hierdurch die Einziehung der Abgabe, so
kann die Entgegennahme der Auflassung oder die Eintragung des Eigentümers von

einer Sicherheitsleistung (§ 12) abhängig gemacht werden.

8 10. .

Soweit das Grundbuch noch uicht als angelegt anzusehen ist, sind auf Grund

der Vorschrift in Tarifunmmer 114 Abs. 6 die Bestimmungen über den Auf-

lassungsstempel auf die bestehende landesrechtliche Form der Übereignung (Zu-

schreibung) entsprechend anzuwenden.
Die Zuschreibungsurkunde darf in keinem Falle vor Zahlung des Abgabe-

betrags dem neuen Erwerber ausgehändigt werden (§ 4).

8 11.

Die mit der Aufnahme von Urkunden über Grundstücksübertragungen ein-

schließlich der Auflassungen und Zuschreibungen befaßten Richter haben außer den
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ihnen in § 165 der Ausführungsbestimmungen übertragenen Obliegenheiten die

Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, daß die einschlagenden Akten den in 8 2

Abs. 1 bezeichneten Stellen in allen Fällen und zwar in den Fällen des § 6

unverzüglich vorgelegt werden. Eine gleiche Verpflichtung trifft alle mit der

Behandlung dieser Akten befastten Gerichtsbeamten.

Auch haben die Richter in den Fällen des § 2 Abs. 1 Satz 3 die erbetene

Unterweisung zu erteilen, bei Gefahr im Verzuge (8 6 Abs. 2 Ziff. 3) die sofortige

Berechnung der Abgabe anzuordnen und geeignetenfalls die Beteiligten auf die

Befreiungsvorschrist Nr. 1 am Schlusse der Tarifnummer 11 hinzuweisen (ugl.

auch §§ 12 und 19).

. 12.

Die Entscheidung darüber, ob und welche Sicherheit zu leisten sei (8 85

Abs. 3 des Reichsstempelgesetzes in der Fassung des 8 67 des Zuwachsstenerge-

setzes), liegt dem Richter ob, vor welchem die Auflassung stattsinden soll G 163

der Ausführungsbestimmungen). Bei Gefahr im Verzuge kann von Sicherheits-

leistung nicht abgesehen werden; ebenso ist im Falle des § 119 des Gerichtskosten-

gesebes die Anordnung der Sicherheitsleistung mit auf die Abgabe zu erstrecken.

Wird Sicherheitsleistung angeordnet, so sind die Vorschriften der §5 232 bis

240 des Bürgerlichen Gesebbuchs entsprechend anzuwenden. Es ist tunlichst darauf

hinzuwirken, daß die Sicherstellung durch vorläufige Einzahlung des erforderlichen

Barbetrags geschieht.
 13.

Die zwangsweise Beitreibung rückständiger Abgaben erfolgt nach den für die
Beitreibung von Gerichtskosten geltenden Bestimmungen (6164 Abs. 2 Sab2derAus-

führungsbestimmungen) und ist binnen einer Woche nach Ablauf der Zahlungsfrist

 85 Abs. 1 und 2 des Reichsstempelgesetzes) durch die Kassenverwaltungen der

Amtzgerichte einzuleiten.

8 14.

In den Fällen des § 167 Abs. 1 der Ausführungsbestimmungen haben die

Kassenverwaltungen der Amtsgerichte die nachträgliche Versteuerung selbständig ohne

Mitwirkung der Steuerstellen vorzunehmen und die Erledigung des Steuerfalls

ohne Benachrichtigung der Steuerstelle zu überwachen. Die Überwachung erfolgt

durch Eintragung in die Überwachungsliste (Muster 28 der Ausführungsbestim-

mungen). Nach Erledigung ist die Abgabe in der in § 8 Abs. 2 vorgeschriebenen

Nachweisung nachzuweisen.
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Die Überwachung der Versteuerung privatschriftlicher Urkunden, welche nicht

jofort dem Gerichte vorgelegt werden, oder im Auslande errichteter Urkunden liegt

der Steuerstelle ob (§ 167 Abs. 3 der Ausführungsbestimmungen).

§ 15.

Gegen die Feststellung der Abgabe ist Beschwerde an die Oberzolldirektion für

den Thüringischen Zoll= und Steuerverein in Erfurt und gegen die Beschwerde-

entscheidung weitere Beschwerde an das Ministerium, Abteilung der Finanzen, zulässig.

Außerdem steht der Rechtsweg offen.

8 16.

Die Geschäfte der Direktivbehörde für die Verwaltung der Abgabe nach Tarif-

nummer 11 werden der Oberzolldirektion in Erfurt übertragen.

Die in § 2 Abs. 1 bezeichneten Stellen haben in Ansehung der diese Abgabe

betreffenden Geschäfte den Anordnungen der Obergolldirektion zu entsprechen.

§ 17.

Zur Niederschlagung unbeibringlicher Abgaben (§ 164 Abs. 3 der Aus-

führungsbestimmungen) und zur Entscheidung über alle Anträge auf Erstattung

von Abgaben (58 169 bis 172 der Ausführungsbestimmungen) ist die Oberzoll=

direktion zuständig.

Anträge auf Niederschlagung unbeibringlicher Abgaben sind unter Vorlegung

der Akten bei der Oberzolldirektion zu stellen. Dabei ist darzutun, daß ein ver-

tretbares Verschulden eines Beamten nicht vorliege (8 86 unter c des Reichsstempel-

gesetzes). Die Niederschlagung ist zur Nachweisung E 8) zu vermerken.

Anträge auf Erstattung von Abgaben sind unter Beifügung der Akten an die

Oberzolldirektion abzugeben. Die Erstattung erfolgt auf Grund der von der Ober-

zolldirektion getroffenen Entscheidung durch die Kassenverwaltungen der Amtsgerichte.

Diese haben die Erstattung zu den Urkunden selbst, sowie zu deren Ausfertigungen

und Abschriften zu vermerken. Ist die Kassenverwaltung dem Steueramt über-

tragen, so ist der Gerichtsschreiber von der angeordneten Erstattung zu benachrich-

tigen. Letterer hat alsbald für die erforderlichen Vermerke zu den Urkunden Sorge

zu tragen.

Die erstatteten Beträge sind von den Kassenverwaltungen der Amtsgerichte bei

der nächsten Abführung an die Steuerstelle zu verrechnen. Bis dahin und für die

Abführung gilt die Erstattungsentscheidung nebst dem Nachweise über die Erstattung

als Barbestand.
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8 18.

Die Prüfung der Abgabenentrichtung liegt dem bei der Oberzolldirektion bestellten

Reichsstempelprüfungsbeamten ob (6 188 Abs. 1 der Ausführungsbestimmungen).

Ferner haben die mit der Prüfung der Berechnung und Verwaltung der

Kosten bei den Amtsgerichten beauftragten Beamten die Prüfung auf die Berech-

nung und Verwaltung der Abgabe mit zu erstrecken (§ 194 Abs. 6 Saß 4 der

Ausführungsbestimmungen). Die Prüfung erfolgt nach den für die Kostenprüfung

erlassenen Vorschriften. Über etwaige bei der Prüfung hervorgetretene Anstände

ist ein besonderer Bericht an das Ministerium, Abteilung der Finanzen, zu erstatten.

 19.

Sämtliche Behörden und Beamten sind gemäß § 101 Abs. 1 des Reichs-

stempelgesetzes verpflichtet, die Besteuerung der ihnen vorkommenden Urkunden zu

prüfen und die zu ihrer Kenntnis gelangenden Zuwiderhandlungen gegen das

Reichsstempelgesetz bei der zuständigen Steuerstelle zur Anzeige zu bringen.

8 20.

Als Steuerstellen (6 160 Abs. 1 der Ausführungsbestimmungen) sind die

Zollämter, ein jedes für seinen Bezirk, zuständig.

8 21.

Die Festsehung der in 8 89 des Reichostempelgesehes bezeichneten Abgabe

erfolgt durch das Erbschafts= und Zuwachssteueramt (8 175 Abs. 1 der Aus-

führungsbestimmungen), die Erhebung der Abgabe durch die zuständige Stener-

stelle (6 20).
Die Vorschriften der §s 15 bis 18 sinden entsprechende Anwendung.

8 22.

Die Vorschriften dieser Bekanntmachung treten am 1. April 1912 in Kraft.

Von diesem Zeitpunkt an verlieren die Ministerial-Bekanntmachungen vom 18. August

1909 (Ges.-S. S. 55) und vom 1. September 1909 (Ges.-S. S. 57) ihre Geltung.

Rudolstadt, den 26. März 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium.
In Vertreiung.

Dr. Körbib.
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Gesetzlammlung
für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt.

6. Stück vom Jahre 1912.

Juhalt: Verordnung über die auhere Heilighallung der Sonn·und —*

 XlII. Verordnung
vom 13. April 1912

über die äußere Heilighaltung der Sonn= und Festtage.

Wir Günther, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg, Graf zu

Hohnstein, Herr zu Arnstadt, Sondershausen, Leutenberg und Blankenburg,
verordnen auf Antrag uuseresMinisteriums, was folgt:

81.

Als Festtage im Sinne dieser Verordnung gelten:

1. von den Sonntagen der Ostersonntag, der Pfingstsonntag, der Toten-

sonntag;
2. im übrigen der Neujahrstag, der Karfreitag, der Ostermontag, der Himmel-

fahrtstag, der Pfingstmontag, der Bußtag, der erste und zweite Weihnachts-

feiertag und der Tag des Reformationsfestes, da, wo seine Feier am

31. Oktober beibehalten wird.

§#2.

An Sonn= und Festtagen ist von 7 Uhr vormittags ab die Vornahme ge-

werblicher, land-, forst= und hauswirtschaftlicher Arbeiten, welche die äußere Heilig-
haltung des Tages beeinträchtigen und öffentlich bemerkbar sind, verboten.

Fürstl. Schwarzb.-Rudolst. Geseplommlung I.XNNIII.
Ausgegeben in Rudolfladt am 24. April 12
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83.

Das Verbot des § 2 findet keine Anwendung:

. auf Arbeiten, welche auf Grund der Reichsgewerbeordnung an Sonn= und

Festtagen zugelassen sind;

auf Arbeiten, welche in Notfällen oder im öffentlichen Interesse unverzüg-

lich vorgenommen werden müssen;

auf Arbeiten, welche zur Befriedigung der Bedürfnisse des häuslichen
Lebens täglich vorgenommen werden müssen;

auf Arbeiten, welche in der Landwirtschaft und Gärtnerei zur Fortsetzung

des Betriebes täglich vorgenommen werden müssen;

auf das Fahren und Treiben von Vieh von und zu Viehmärkten und

Ausstellungen;

auf Handarbeiten bei Bestellung und Abwartung von Gärten, auf das

Legen, Behacken und Herausnehmen der Kartoffeln, sowie auf das Ein-

ernten von Obst, Beeren und Gemüse seitens solcher Personen, welche diese

Arbeiten nicht berufs= oder gewerbsmäßig oder um Lohn verrichten.

Die in Ziffer 5 und 6 bezeichneten Arbeiten sowie das Ein= und Austreiben

des Weideviehs dürfen nicht während der Zeit des Hauptgottesdienstes vorgenommen
werden.

Bei allen Arbeiten ist jede Störung der Sonntagsruhe tunlichst zu vermeiden.

8 4.

Die Ortspolizeibehörden können weitere Arbeiten, soweit es sich nicht um ge-

werbliche Arbeiten im Sinne der Gewerbeordnung handelt, für einzelne Fälle ge-

statten, wenn die Arbeiten zur Verhütung eines unverhältnismäßigen Schadens er-

forderlich sind und die Notwendigkeit nicht absichtlich herbeigeführt oder durch

Außerachtlassung der gehörigen Sorgfalt verschuldet ist, so namentlich dringende

durch die Witterung gebotene Bestellungs= und Erntearbeiten. Die Erlaubnis ist

tunlichst auf die Zeit außerhalb des Gottesdienstes zu beschränken.

Die Gestattung weiterer Ausnahmen bleibt dem Ministerium, Abteilung des

Innern, vorbehalten.

—

#

#

“*

n
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8 56
Von dem Verbote des § 2 werden nicht berührt:

1. der Eisenbahnverkehr, das Lohnfuhrwesen für Personen und die Beförde-

rung von Reisegepäck;
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der durchgehende Frachtfuhrwerksverkehr und Flößereiverkehr, sowie der

Eilgüterverkehr von und nach den Bahnhöfen;

der Post-, Telegraphen= und Fernsprechverkehr;
. die Tätigkeit der Arzte, Tierärzte und Hebammen, der Betrieb von Kran-

kenhäusern, Badeanstalten, Heilstätten, Irrenanstalten, sowie die Zubereitung

und der Verkauf von Arzneimitteln und Gegenständen der Krankenpflege

in den Apotheken;

das Aubieten persönlicher Dienste auf öffentlichen Straßen und Pläßtzen:;

4 die Zuführung des Tagesbedarfs an Lebens= und Genußmitteln sowie die

Zuführung von Eis während der für den Haudel mit diesen Gegenständen

frei gegebenen Stunden;
. die Zu= und Abfuhr von Waren bei Märkten.

Bei diesen Arbeiten soll jedes störende Geräusch tunlichst vermieden werden.

#

-

–

86.

An Sonn= und Festtagen dürfen öffentliche Versteigernugen und Verpachtungen

nur ausnahmsweise gegen Erlaubnis der Ortspolizeibehörde und nicht vor Ablauf

der zweiten Nachmittagsstunde abgehalten werden. Während der Zeit des Vor-

mittags-Hauptgottesdienstes ist die Auszahlung des Lohnes an Arbeiter, Hand-

werker und Hausgewerbetreibende verboten.

Das Aushängen und Ausstellen von Waren vor den Türen ist an Sonn-

und Festtagen verboten.

Finden Jahrmärkte an Sonn= und Festtagen statt, so muß der Marktverkehr

während der Zeit des Vormittags-Hauptgottesdienstes ruhen. An Orten, wo ein

Nachmittags-Gottesdienst abgehalten wird, kann der Marktverkehr durch ortspolizei-
liche Verordnung außerdem bis zum Schlusse des Nachmittags-Gottesdienstes unter-

sagt werden.

Jeder sonstige Marktverkehr ist an Sonn= und Festtagen während des ganzen

Tages verboten.
§5 7.

Der Betrieb der Gast= und Schankwirtschaften sowie der Konditoreien darf

an Sonn= und Festtagen während der Zeit des Hauptgottesdienstes nur innerhalb

geschlossener oder umfriedigter Räume stattfinden.

Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf Wirtschaften, welche außerhalb

geschlossener Ortschaften liegen.
6
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Das Landratsamt ist befugt, auch andere Wirtschaften, soweit für den Fremden-

verkehr oder aus anderen Gründen ein Bedürfnis anzuerkennen ist, von der im

Absatz 1 vorgesehenen Beschräukung zu befreien.

8 S.

Offentliche Versammlungen dürfen am Karfreitag, am Bußtag und am Toten-

sonntag überhaupt nicht, an anderen Sonn= und Festtagen nicht vor Schluß des

Vormittags-Hauptgottesdienstes abgehalten werden.

Dieser Bestimmung unterfallen nicht Versammlungen zu kirchlichen Zwecken.

Auf öffentliche Aufzüge finden die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 ent-

sprechende Amvendung. Die Polizcibehörden sind ermächtigt, bei besonderen An-

lässen öffentliche Aufzüge vor Beginn des Gottesdienstes zu gestatten.

Ubungen der Feuerwehren und Sanitätskolonnen dürfen während der Zeit

des Vormittags-Hauptgottesdienstes nicht abgehalten werden.

9

Während der Zeit des Hauptgottesdienstes sind alle Musikaufführungen und

mit Geräusch verbundenen gesellschaftlichen Vereinigungen und Vergnügungen an

öffentlichen Orten, desgleichen alle die Sonntagsruhe störenden Belustigungen in

Privatwohnungen und Privatgärten verboten.

Orgelspielern, Puppenspielern, Tierführern, Seiltänzern und sonstigen im

 §5 33b der Gewerbeordnung bezeichneten Personen, welche Musikaufführungen,
Schanstellungen, theatralische Vorstellungen oder sonstige Lustbarkeiten öffentlich dar-

bieten, ohne daß ein höheres Interesse der Kunst oder Wisseuschaft dabei obwaltet,

darf der Betrieb ihres Gewerbes nicht vor Ablauf der zweiten Nachmittagsstunde

gestattet werden. Vor diesem Zeitpunkte dürfen ebenso Scheiben-, Stern= und

Vogelschießen nicht ihren Anfang nehmen.

8 10.

An den Vorabenden der drei großen Feste, Weihnachten, Ostern und Pfingsten,

des Bußtags, des Totensonntags sowie an diesen beiden Tagen selbst und in der

Karwoche dürfen öffentliche Tänze, öffentliche musikalische Aufführungen, mit Aus-

nahme der geistlichen Musiken, theatralische und andere Kunstvorstellungen, ingleichen

Scheiben-, Stern= und Vogelschießen nicht veranstaltet werden.

Hffentliche Tänze und Lustbarkeiten, welche Sonnabends stattfinden, müssen

spätesteus 2 Stunden nach Mitternacht geschlossen werden. Ausnahmen können beie
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besonderen Anlässen, z. B. bei patriotischen Festen, am lehten Tage des Jahres usw.

durch die Ortspolizeibehörde gestattet werden.

811.
Alles Jagen und das gewerbsmäßige Fischen ist an Sonn- und Festtagen von

7 Uhr vormittags ab verboten.
8 12.

Die gewöhnliche und regelmäßige Zeit des Hauptgottesdienstes an Sonn= und

Festtagen wird von der Ortspolizeibehörde im Einvernehmen mit dem Kirchen= und

Schulvorstande orksüblich bekannt gemacht.
Die Dauer des Hauptgottesdienstes einschließlich der Vorbereitung und des

Abganges wird auf zwei Stunden festgeseßt.

§ 13.

Die Ortspolizeibehörden sind verpflichtet, den Gottesdienst in den Kirchen gegen

jede Störung von Außen durch entsprechende Anordnungen zu schüczen.

Zuwiderhandlungen werden nach 3 366 Nr. 1 des Strafgesehbuches bestraft.

g 15.

Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung in Kraft, die Ver-

ordnung vom 2. Juli 1892, die äußere Heilighaltung der Sonn= und Festtage

betr., (Ges. S. S. 167ff.), die Verordnung, betressend eine Erweiterung der Ver-

ordnung vom 2. Juli 1892 über die äußere Heilighaltung der Sonn= und Fest-

tage, vom 17. Oktober 1893 (Ges. S. S. 125), die Verordnung vom 4. Sep-

tember 1896, betr. eine Ergänzung der Verordnung vom 2. Juli 1892 über die

äußere Heilighaltung der Sonn= und Festtage (Ges. S. S. 80) und die Verordnung

vom 4. April 1901, betr. Abänderung der Verordnung vom 2. Juli 1892 über die

äußere Heilighaltung der Sonn= und Festtage (Ges. S. S. 85) werden aufgehoben.

So geschehen

Schwarzburg, den 13. April 1912.

(L. S) Günther.

Frhr. v. d. Recke.
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Gesetzsammlung
für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt.

7. Stück vom Jahre 1912.

Inhalt: Verordnung, betressend das Viehseuchengesetz vom 26. Juni 1909 und die Aus-
führungsvorschristen des Bundesrats zu diesem Gesete vom 7. Dezember 1911. S. 39.

—Verordnung zu den Ausführungsbestimmungen des Bundesrats vom 28. März 1912

zum § 1 Abs. 2 des Gesetzes, belresfend die Beseiligung von Tierkadavern, vom

17. Inni 1911. S. 40. — Verordnung wegen Ausfhebung der Verordnung vom

21. Dezember 1899, betreffend die Festsetung des Kleingewerbes im Sinne des

Handelsgesebbuchs. S. 41.

&amp; XIII. Verordnung

vom 26. April 1912,

betreffend das Viehseuchengesetz vom 26. Juni 1909 (N. G. Bl. S. 519)

und die Ausführungsvorschriften des Bundesrats zu diesem Gesetze vom

7. Dezember 1911 (N. G. Bl. 1912, S. 4).

Mit Höchster Genehmigung Seiner Durchlaucht des Fürsten wird auf Grund

von § 2 des Viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (N. G. Bl. S. 519) hiermit

verordnet, was folgt:

Art. 1.

Die Ausführungsvorschriften des Bundesrats zum Viehseuchengesetze, vom

7. Dezember 1911 (R. G. Bl. 1912, S. 4), sind vom 1. Mai 1912, dem Tage

des Inkrafliretens des Viehsenchengesehes vom 26. Juni 1909, ab im Fürstentume

in Auwendung zu bringen. Sie treten an die Stelle der Instruktion vom

27. Juni 1895 (R. G. Bl. S. 357).

Farhl. Schwarzb.-Rudolfl. Gesehlommlung I.XXNIII. 7

Ausgegeben in Rudolstadt am 3. Mai 1912.
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Artt. 2.

Im Sinne des Viehseuchengesetzes und der Ausführungsvorschriften sind

als „Landesregierung“ und „oberste Landesbehörde“

das Ministerium, Abteilung des Innern,

als „höhere Polizeibehörde“

das Landratsamt,

als „Polizeibehörde“

die Ortspolizeibehörde
anzusehen.

Rudolstadt, den 26. April 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium.
In Vertrelung:

Dr. Körbib.

X XIV. Verordnung

vom 26. April 1912

zu den Ausführungsbestimmungen des Bundesrats vom 28. März 1912

(R.G. Bl. S. 230) zum § 1 Abs. 2 des Gesetzes, betreffend die Beseitigung
von Tierkadavern, vom 17. Juni 1911 (R. G. Bl. S. 248).

Mit Höchster Genehmigung Seiner Durchlaucht des Fürsten wird zu Ziffer III

der Ausführungsbestimmungen des Bundesrats vom 28. März 1912 (N. G. Bl.

S. 230) zum § 1 Abs. 2 des Gesetzes, betreffend die Beseitigung von Tierkadavern,

vom 17. Juni 1911 (R. G. Bl. S. 248) hiermit folgendes verordnet:

Einziger Artikel.

Das Fleisch von Kadavern darf als Futtermittel für Tiere im eignen Wirt-

schaftsbetriebe des Tierbesiters nur mit Genehmigung des Landratsamts ver-

wendet werden.
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„Höhere Polizeibehörde“ im Sinne der Ziffer IIIb der erwähnten Aus-

führungsbestimmungen ist das Landratsamt.

Rudolstadt, den 26. April 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium.
In Berlretung:

Dr. Körbitz.

 XV. Verordnung

vom 26. April 1912

wegen Aufhebung der Verordnung vom 21. Dezember 1899, betreffend

die Festsetzung des Kleingewerbes im Sinne des Handelsgesetzbuchs.

Einziger Paragraph.

Die Verordnung vom 21. Dezember 189), betreffend die Festsetzung des

Kleingewerbes im Sinne des Handelsgesetzbuchs, (Ges. S. 1899, S. 300) wird

aufgehoben.

Rudolstadt, den 26. April 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium,

Abtellung des Innern.

Dr. Körbitz.
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Gesetzfammlung
für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt.

8. Stück vom Jahre 1912.

Inhalt: Geset, beireffend die Ertichung eines gemeinsamen Erbschasts- und Zuwachsstener-
amies in Arnstadt. S. 43. — Gesetz, betressend die Errichlung eines Oberversiche-

rungsamtes. S. 18. — Gesetz, betresffend die Errichtung staatlicher Eichämter. S. ö3.

— Ministerial-Bekanmimachung, belressend den Nachtragsvertrag zum Vertrag über

Benutzung der Irren-Heil- und Pflege-Anstall zu Hildburghausen. S. 57.

 &amp;% XVI. Gesetz
vom 13. April 1912,

betreffend die Errichtung eines gemeinsamen Erbschafts= und Zuwachs-
steueramtes in Arnstadt.

Wir Günther, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg, Graf zu

Hohnstein, Herr zu Arnstadt, Sondershausen, Leutenberg und Blankenburg,
verorduen auf Antrag Unseres Ministeriums und auf Grund des § 25 des

Grundgesebes für das Fürsteutum Schwarzburg-Rudolstadt vom 21. März 1854

(Ges. S. S. 35), was folgt:
Einziger Artikel.

Der nachstehend abgedruckte Staatsvertrag vom 0. Februar 1912 zwischen

den Fürstentümern Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg-Sondershausen über

die Errichtung eines gemeinsamen Erbschafts= und Zuwachssteueramtes wird hier-

durch mit Wirkung vom 1. Juli 1912 ab in Kraft gesebt.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürst-

lichen Insiegel.
So geschehen

Schwarzburg, den 13. April 1912.

(L. S) Günther.

Frhr. v. d. Recke.

Forsll. Schwarzb. Rudolst. Gesetzsammlung I.XNlll.
Ausgegeben in Nudolftadt am 12. Mai uu.
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Staatsvertrag
zwischen den Fürstentümern

Schwarzburg-Rudolstadt und Ichwarzburg-Sondersbausen
über Errichtung eines gemeinsamen

Erbschafts= und Zuwachssteueramtes.

Mit Höchster Genehmigung Seiner Durchlaucht des regierenden Fürsten Günther

zu Schwarzburg-Rudolstadt und Sondershausen ist zum Zwecke der Errichtung eines

gemeinsamen Erbschafts= und Zuwachssteueramtes zwischen den Fürstlichen Ministerien

in Rudolstadt und Sondershausen unter Vorbehalt der Zustimmung der beider-

seitigen Landesvertretungen nachstehender Staatsvertrag abgeschlossen worden:

Artikel 1.

Für die Fürstentümer Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg, Sonders-
hausen wird ein gemeinsames Erbschafts= und Zuwachssteueramt zur Verwaltung

der Reichserbschafts= und Reichszuwachssteuer sowie der Landeserbschaftsstener und

der Fideikommißabgabe nach dem Reichsstempelgeseye mit dem Siße in Arustadt

errichtet.
Es führt die Bezeichnung „Fürstlich Schwarzburgisches Erbschafts= und Zu-

wachssteneramt".
Artikel 2.

Das Erbschafts= und Zuwachssleueramt wird mit

einem Vorstand, der die Befähigung zum Richteramte oder zum höheren

Verwaltungsdienst erlangt hat,
einem Sekretär und

einem Kanzlisten oder Kopisten, der zugleich die Dienergeschäfte besorgt,

besegtzt.
Die Besetzung erfolgt abwechselud von beiden Staaten in beiderseitigem Ein-

verständnis, jedoch bleibt die erstmalige Besetzung der Vorstandsstelle dem Ministerium

in Rudolstadt vorbehalten. Die Errichtung weiler nötig werdender Beamtenstellen

geschieht durch gemeinsamen Beschluß der beiden Ministerien.

Artikel 3.

Der Vorstand des Erbschafts= und Zuwachssteneramtes wird von der obersten

Landesfinanzbehörde in Sondershausen, die übrigen Beamten werden vom Vorstand
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für die vertragschließenden Staaten mittelst eines ihren Diensteiden anzupassenden

Eides verpflichtet.

Die Anstellung, die Versehung in den Warte= oder Ruhestand sowie die Ent-

lassung der unwiderruflich anzustellenden oder angestellten Beamten erfolgt durch

landesherrliches Dekret mit dem Zusaß: „auf Vorschlag Meiner Ministerien in

Rudolstadt und Sondershausen“; die widerruflich anzustellenden Beamten werden

durch eine Verfügung des Ministeriums in Sondershausen unter Bezugnahme auf

die gemeinsame Beschlußfassung augestellt.

Artikel 4.

Für die auf dem Dienstverband beruhenden Rechts= und Disziplinarverhält-

nisse der bei dem Erbschafts= und Zuwachssteueramte angestellten Beamten sind die

Gesetze des Fürstentums Schwarzburg-Sondershausen maßgebend (siehe jedoch den

letzten Absatz des Artikel 6). Dies gilt insbesondere auch für die Bestrafung von

Dienstvergehen dieser Beamten sowie vorbehaltlich der dafür geltenden reichsgesetz-

lichen Vorschriften für die vermögensrechtlichen Ansprüche und Verbindlichkeiten aus

dem Dienstverhältnis mit Einschluß der Ansprüche der Hinterbliebenen. Die An-

sprüche, welche die Geseygebung dem Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen gegen

seine Beamten und diesen gegen den Staat gewährt, stehen den beiden vertrag-

schließenden Staaten gemeinsam gegen die Beamten des Erbschafts= und Zuwachs-

steueramtes und diesen gegen jene zu.

Artikel 5.

Das Aufsichtsrecht über das Erbschafts= und Zuwachssteueramt wird von den

obersten Landesfinanzbehörden der vertragschließenden Staaten gemeinsam ausgeübt,
vorbehaltlich der Befugnis jeder obersten Landesfinanzbehörde, in den aus ihrem

Staate erwachsenen Sachen dienstliche Anweisungen selbständig zu erteilen. An-

weisungen allgemeiner Art sind jedoch gemeinsam zu erlassen.

Der erforderliche Geschäftsverkehr wird durch das Ministerium in Sonders-

hausen erledigt. Vorläusige Maßregeln, die keinen Aufschub zulassen, sowie Ver-

fügungen von nur untergeordneter Bedentung z. B. Bewilligung von Urlaub, Er-

teilung von Heiratserlaubnis usw. kann, falls keine besonderen Bedenken vorliegen,

das geschäftsführende Ministerium allein treffen.
6
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Artikel 6.

Dem Vorstande des Erbschafts= und Zuwachssteueramtes sleht ein Anfangs=

gehalt von 3600 „7 zu, welches von drei zu drei Jahren um 600 bis zum

Höchstbetrage von 7200 J/ steigt. Die übrigen Beamten des Erbschafts= und

Zuwachssteueramtes erhalten die Gehaltssätze der entsprechenden Beamtenklassen des

Fürsteutums Schwarzburg-Sondershausen (Nr. 51—55 der Besoldungstabelle).

Die Einreihung der Beamten des Erbschafts= und Zuwachssteueramtes in die

Gehaltsskalen erfolgt durch gemeinsamen Beschluß der beiden Ministerien.
Für die Tage= und Nachtgelder sowie die Reisekosten gelten ebenfalls die im

Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen bestehenden Vorschriften, jedoch sind im

Sinne dieser Vorschriften die beiden Oberherrschaften der Fürstentümer als ein

Landesteil anzusehen.

Abänderungen der beim Vertragsabschluß geltenden Sätze sowie der in

Artikel 4 erwähnten Gesetze finden jedoch nur insoweit Anwendung, als sie die

Zustimmung des Ministeriums in Rudolstadt erhalten haben.

Artikel 7.

Über alle das Erbschafts= und Zuwachssteneramt und die bei ihm angestellten

Beamten sowie die Auslegung dieses Vertrags betreffenden Meinungsverschieden-
heiten unter den vertragschließenden Ministerien entscheidet, sofern sich eine andere

Erledigung nicht ermöglichen läßt, Seine Durchlaucht der Fürst zu Schwarzburg=

Rudolstadt und Sondershausen.

Artikel 8.

Von der Staatskasse in Sondershausfen werden alle persönlichen und sachlichen

Ausgaben der gemeinsamen Behörde einschließlich der Beamtengehälter, Wartegelder,

Ruhegehalte, Umzugskosten, sowie etwaige Unterstützungen, die sämtlich von den

vertragschließenden Staaten gemeinsam zu tragen sind, vorschußweise bestritten und

alle Einnahmen z. B. an Strafen und Kosten eingehoben.

Wird ein Beamter des Erbschafts= und Zuwachssteueramtes, der vor seiner

Anstellung an diesem ruhegehaltsberechtigter Beamter eines der beiden Fürstentümer

war, in den Warte= oder Ruhestand versetzt, so hat der Staat, in dessen Dienste

dieser Beamte zuvor gestanden hat, den Teil des Warte= oder Ruhegehalts allein

zu tragen, den der Beamte nach den Gesetzen dieses Staates bis zu seiner Er-

nennung als Beamter des Erbschafts= und Zuwachssteueramtes erdient hätte, wenn

er zu jener Zeit in den Warte= oder Ruhestand versetzt worden wäre.
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Die von den Besoldungen, Wartegeldern und Ruhegehalten der gemeinschaft-

lichen Beamten und deren Angehörigen innerhalb der vertragschließenden Staaten

erhobenen Beträge an direkten Staatssteuern sind zur teilweisen Deckung dieser

Ausgaben an die genannte Staatskasse abzuführen. Am Schluß des vom 1. April

bis 31. März laufenden Rechnungsjahres werden die vorgeschossenen abzüglich der

vereinnahmten Beträge nach Maßgabe der für die beiden Staaten im Rechunngs-

jahre zur Einhebung gelangten Anteile der Erbschafts= und Zuwachssteuer üalso

ausschließlich der Anteile des Reiches und der Gemeinden) sowie der vereinnahmten

Beträge der Landeserbschaftssteuer auf diese verteilt, worauf der auf die Staats-

kasse in Rudolstadt entfallende Anteil von dieser an die Staatskasse in Sonders-

hausen abzuführen ist.

Artikel 9.

Der Fürstlich Schwarzburg-Sondershäusische Staatsfiskus stellt der gemein=

samen Behörde auf die Dauer des Vertrags die erforderlichen Diensträume nebst

dem zur ersten Einrichtung gehörigen Mobiliar ohne Anspruch auf Entschädigung

zur Verfügung. Die später erwachsenden lanfenden Unterhaltungskosten des

Mobiliarinventars werden gemeinsam getragen. Das Mobiliar bleibt im Eigen-

tum bezw. geht bei späteren Neuanschaffungen in das Eigentum des Schwarzburg-

Sondershäusischen Staatsfiskus über.

Artikel 10.

Jedes der vertragschließenden Ministerien ist befugt, im Einverständnis mit

dem anderen das Erbschafts= und Zuwachssteueramt sowie einzelne seiner Beamten

auch mit der Erledigung anderer Geschäfte zu betrauen. Alle Beamten des Erb-

schafts= und Zuwachssteueramtes haben etwa ihnen übertragene Nebenämter ohne

Anspruch auf Entschädigung wahrzunehmen. Dadurch erwachsene Reisekosten und
Tagegelder oder andere besondere Kosten trägt jedoch der den Auftrag erteilende Staat.

Artikel 11.

Dieser Vertrag wird auf die Dauer von 25 Jahren geschlossen. Die Be-

stimmung des Zeitpunktes, mit dem das Erbschafts= und Zuwachssteueramt seine

Tätigkeit beginnt, bleibt besonderer Vereinbarung vorbehalten.
Sofern der Vertrag nicht spätestens ein Jahr vor seinem Ablauf gekündigt

wird, soll er jedesmal auf je weitere 10 Jahre als verlängert gelten.
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Artilel 12.

Dieser Staatsvertrag wird durch Unterzeichnung vollzogen.

Eine Ratifilation findet nicht statt.

Rudolstadt, Sondershausen,
den 20. Februar 1912. den 19. Februar 10912.

Fürstlich Schwarzburgisches Fürstlich Schwarzburgisches
Ministerium. Ministerium.

In Vertrrtung: In Bertretung:

(L. S.) gez. Werner. (L. S.) gez. v. Nesse.

 – —

 XVII. Gesetz
vom 13. April 1912,

betreffend die Errichtung eines Oberversicherungsamtes.

Wir Günther, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg, Graf zu

Hohnstein, Herr zu Arnstadt, Sondershausen, Leutenberg und Blankenburg,

verordnen auf Antrag Unseres Ministeriums und auf Grund des § 25 des Grund-

gesetzes für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt vom 21. März 1854 (Ges. S.

S. 835), was folgt:

Einziger Paragraph.

Der nachstehende Staatsvertrag zwischen den Fürstentümern Schwarzburg--
Rudolstadt und Schwarzburg-Sondershausen über die Errichtung eines Oberver-

sicherungsamtes vom “ März 1912 wird hiermit veröffentlicht.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürst-

lichen Insiegel.

So geschehen

Schwarzburg, den 13. April 1912.

(L. S.) Günther.

Frhr. v. d. Recke.
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Staatsvertrag
zwischen den Fürstentümern

Schwarzburg-Rudolstadt und S##warzburg-Sondershaufen
über die Errichtung eines

Oberversicherungsamtes.
Mit Höchster Genehmigung Seiner Durchlaucht des regierenden Fürsten Günther

zu Schwarzburg-Rudolstadt und Sondershausen wird zwischen den Fürstlichen

Ministerien in Rudolstadt und Sondershausen über die Errichtung eines Oberver=

sicherungsamtes folgende Vereinbarung getroffen:

Artikel 1.

Für die Gebiete der Fürstentümer Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg-

Sondershausen wird ein gemeinsames Oberversicherungsamt nach 8 62 Absab 3 der

Reichsversicherungsordnung als selbständige Staatsbehörde errichtet. Die Amtsbe-

zeichnung ist: „Fürstlich Schwarzburgisches Oberversicherungsamt“.

Artikel 2.

Das Oberversicherungsamt hat seinen Sitz in Arnstadt.

Es sind aber unter Anwendung des § 10 der Kaiserlichen Verordnung über

Geschäftsgang und Verfahren der Oberversicherungsämter vom 24. Dezember 1911

(RN. G. Bl. S. 1095), unbeschadet der Bestimmung im § 23 Abs. 2 derselben Ver-

ordnung, Spruch= und Beschlußkammern des Oberversicherungsamts auch in anderen

Teilen der Staatsgebiete nach Vereinbarung der Ministerien zu bilden.

Artikel 3.

Das Oberversicherungsamt wird mit der erforderlichen Zahl von Mitgliedern

und Stellvertretern beseht, auch werden die nötigen Bureau-, Kanzlei= und Unter-

beamten angestellt.

Zunächst soll im Hauptamte ein Direktor und im Nebenamte ein Mitglied,

das zugleich Stellvertreter des Direktors ist, und ein Stellvertreter dieses Mit-

gliedes, sowie ein Sekretär, ein Kopist und erforderlichenfalls ein Bote ange-

stellt werden.
Artikel 4.

Die Anstellung der Mitglieder und der übrigen unwiderruflich anzustellenden

oder angestellten Beamten, ihre Versezung in den Warle= oder Ruhestand und ihre
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Entlassung erfolgt durch landesherrliches Dekret mit den Eingangsworken: „Wir

Gnther usw. haben Uns auf Vortrag Unserer Ministerien in Rudolstadt und

Sondershausen“.

Die widerruflich anzustellenden Beamten werden durch eine Anstellungsurkunde

des Ministeriums in Sondershausen mit den Eingangsworten: „Im Einverständ-

nisse mit dem Fürstlichen Ministerium in Rudolstadt“ angestellt. Ihre Entlassung.

erfolgt in derselben Weise.

Die Annahme von Hilfskräften für den Bureau-, Kanzlei= und Unterbeamten-

dienst zur Vertretung erkrankter oder beurlaubter Beamter oder wegen vorüber-

gehenden Geschäftsandrangs geschieht namens der Ministerien durch den Direktor

des Oberversicherungsamts.
Artikel 5.

Für die auf dem Dienstverbande beruhenden Rechts= und Disziplinarverhält-

nisse der Mitglieder und Beamten des Oberversicherungsamtes sind die Gesetze des

Fürstentums Schwarzburg-Sondershausen maßgebend. Nach den Gesetzen dieses
Fürstentums regeln sich auch die Ansprüche auf Besoldung und alle sonstigen Be-

züge, auf Warte= und Ruhegehalt, Witwen= und Weisengeld.

Für die Berechnung der Reisekosten gelten die beiden Oberherrschaften der

Fürstentümer als ein Landesteil.

Die Besoldung des Direktors des Oberversicherungsamts beträgt, von drei zu

drei Jahren um 600 steigend, 4200—7800„“.Dieübrigen Beamten er-

halten die Gehaltssähe der entsprechenden Beamtenklassen des Fürstentums Schwarz-

burg-Sondershausen (Nr. 51—56 der Besoldungstabelle).

Abänderungen der Bestimmungen der Absätze 1, 2 und 3 dieses Artikels, die

erst nach Vertragsabschluß in Kraft treten, finden nur insoweit Anwendung, als

sie durch die beiden Ministerien vereinbart werden.

Die Ansprüche, welche die Gesetzgebung dem Fürstentum Schwarzburg-Sonders-

hausen gegen seine Beamten und diesen gegen den Staat gewährt, stehen den beiden

vertragschließenden Staaten gemeinsam gegen die Beamten des Oberversicherungs-

amts und umgekehrt gegen jene zu.

Wird gegen ein auf die Dauer seines Hauptamtes nebenamtlich ernanntes

Mitglied des Oberversicherungsamts die vorläusige Dienstenthebung von seinem

Hauptamte verfügt, so tritt für deren Dauer die vorläufige Enthebung von seiner

Tätigkeit als Mitglied des Oberversicherungsamts ohne weiteres ein.
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Artikel 6.

Die im Hauptamie augestellten Mitglieder und Beamten des Oberversicherungs-

amts gelten infolge ihrer Anstellung in beiden vertragschließenden Staaten als

staatsangehörig.
Artikel 7.

Soweit einem im Hauptamte augestellten Mitgliede des Oberversicherungs-

amtes von einer der beteiligten Regierungen noch andere Dienstgeschäfte übertragen

werden sollen, bedarf es einer Vereinbarung der Ministerien.

Artikel 8.

Für das Oberversicherungsamt wird eine Kasse errichtet, aus der alle persön-

lichen und sachlichen Anfwände des Oberversicherungsamts, einschließlich der Be-

soldungen und der sonstigen Bezüge, der Warte= und Ruhegehälter der Mitglieder,

Beamten und Hilfskräfte und der ihren Hinlerbliebenen zustehenden Witwen= und

Waisengelder bestritten werden.

Wird ein gemeinschaftlicher Beamter, der vor seiner Anstellung bei dem Ober=

versicherungsamt ruhegehaltsberechtigter Beamter einer der vertragschließenden Staaten

war, in den Warte= oder Ruhestand versetzt, so hat dieser Staat der Kasse des

Oberversicherungsamts den Teil des Warte= oder Ruhegehalts zu erstatten, den der

Beamte nach Landesrecht bis zu seiner Ernennung als Beamter des Oberversiche-

Frungsamts zu beanspruchen gehabt hätte, wenn er zu jener Zeit in den Warte-

oder Ruhestand versebt worden wäre.

Artikel 9.

In die Kasse des Oberversicherungsamts fließen die nach 8 80 Absab 2 und 3

der Reichsversicherungsordnung von den Versicherungsträgern zu erstattenden Be-

träge, die im § 80 Absatz 4 genannten Beträge und die Gebühren des § 1808,

sowie die Staatssteuern, die zur Sondershäuser Staatskasse auf die aus der Kasse

des Oberversicherungsamts gezahlten Besoldungen und Vergütungen vereinnahmt sind.

Artikel 10.

Soweit die der Kasse zugewiesenen Einnahmen den aus ihr zu bestreitenden

Aufwand nicht decken, wird dieser von den vertragschließenden Staaten durch Zu-

schüsse aufgebracht, die nach dem Verhältnis ihrer Bevölkerung bei der jeweilig

letzten Volkszählung zu leisten sind. Der Aufwand ist von der Staatskasse in

Sondershausen vorschußweise zu bestreiten und dieser der auf Schwarzburg-Rudolstadt
r
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entfallende Anteil am Schlusse des Geschäftsjahres zu erstatten. Das Geschäftsjahr

ist das Kalenderjahr.
Artikel 11.

Über die Einnahmen und Ausgaben des Oberversicherungsamts wird zwischen

den Ministerien ein Voranschlag vereinbart. Er bleibt solange in Kraft, als er

nicht durch einen anderen ersetzt wird.

Artikel 12.

Die Aussicht über das Oberversicherungsamt führen beide Ministerien gemein-

schaftlich, ebenso beschliehen sie gemeinschaftlich über alle Verwaltungsangelegenheiten
des Oberversicherungsamtes. Die laufende Geschäftsführung besorgt das Ministerium

in Sondershausen. Es übernimmt demgemäß die fortlaufende besondere Aussicht

über die Kassen= und Rechnungsführung einschließlich der Prüfung und Richtig-

sprechung der Jahresrechnungen. Es ist befugt, Maßregeln, die keinen Aufschub

dulden, vorläufig zu treffen und Verfügungen von untergcordneter Bedentung,

z. B. Bewilligung gebräuchlichen Urlaubs und Erteilung von Heiratserlaubnis allein

zu erlassen.
Artikel 13.

Die für das Oberversicherungsamt erforderlichen Geschäftsräume nebst dem

zur ersten Einrichtung gehörigen Mobiliar stellt der Sondershäuser Staatsfiskus

ohne Anspruch auf Entschädigung zur Verfügung. Alle späteren Anschaffungen
von Inventar sowie dessen Unterhaltungskosten werden aus der Kasse des Ober-

versicherungsamts bestritten. Alle Inventargegenstände, einschließlich der späteren

Ergänzungen, sind Eigentum des Sondershäuser Staatsfiskus.

Für die nicht am Sitze des Oberversicherungsamts stattfindenden Spruch= und

Beschlusitzungen stellt jede Regierung die erforderlichen Geschäftsräume, einschließlich

Heizung und Beleuchtung, ohne Auspruch auf Entschädigung zur Verfügung.

Artikel 14.

Der Tag des Inkrafttretens dieses Vertrags wird durch die beiden Ministerien

vereinbart. «

Artikel 15.

Dieser Vertrag wird auf die Dauer von 25 Jahren geschlossen.

Sofern der Vertrag nicht spätestens ein Jahr vor Ablauf gekündigt wird,

gilt er auf je weitere zehn Jahre als verlängert.
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Artilel 16.

Der Vertrag wird durch Unterzeichnung vollzogen.

Eine Ratifikation findet nicht statt.

Rudolstadt, Sondershansen,
den 18. März 1912. den 8. März 1912.

Fürstlich Schwarzburgisches Fürstlich Schwarzburgisches
Ministerium. Ministerinm.

In Vertrelung: In Berirelung:

(L. S.) gez: Dr. Körbitz. (L. S.) gez.:: Bauer.

–— —

 % XVIII. Gesetz
vom 13. April 1912,

betreffend die Errichtung staatlicher Eichämter.

Wir Günther, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg, Graf zu

Hohnstein, Herr zu Arnstadt, Sondershausen, Leutenberg und Blankenburg,

verordnen auf Antrag Unseres Ministeriums und auf Grund des § 25 des Grund-

gesebes für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt vom 21. März 1854 (Ges. S.

S. 35), was folgt:
Einziger Paragraph.

Der nachstehende Staatsvertrag zwischen den Fürstentümern Schwarzburg-

Rudolstadt und Schwargburg-Sondershausen über die Errichtung staatlicher Eich-

ämter vom u März 1912 wird hiermit veröfsentlicht und mit Wirkung vom

1. April d. Is. in Kraft gesetzt.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürst-

lichen Insiegel.

So geschehen

Schwarzburg, den 13. April 1912.

(L. S. Günther.

Frhr. v. d. Recke.
9
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Staatsvertrag
zwischen den Fürstentümern

Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg-Sondershausen
über die Errichtung

staatlicher Eichämter.

Mit Höchster Genehmigung Seiner Durchlaucht des regierenden Fürsten Günther

zu Schwarzburg-Rudolstadt und Sondershausen wird zwischen den Fürstlichen

Ministerien in Rudolstadt und Sondershausen über die Errichtung staatlicher Eich-

ämter folgende Vereinbarung getroffen:

Artikel 1.

Für die Fürstentümer Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg-Sonders-

hausen wird zum 1. April 1912 je ein staatliches Eichamt in Rudolstadt und

Sondershausen errichtet. Jedes Eichamt wird mit einem Eichmeister besetzt.

Der Bezirk des Eichamts in Rudolstadt umfaßt die Oberherrschaften, der des

Eichamts in Sondershausen die Unterherrschaften der beiden Fürstentümer.

Dem Eichmeister in Rudolstadt wird ein ständiger, vom Fürstlichen Ministe-

rium in Sondershausen anzunehmender, Gehülfe mit dem Siße in Arnstadt für

die dort vorzunehmenden Faßeichungen beigegeben. Über die sonst etwa anzuneh-

menden Gehülfen beschließen beide Ministerien gemeinsam.

Artikel 2.

Das Jahresgehalt der Eichmeister soll mit 1850  beginnen und alle drei

Jahre um 250  bis zum Höchstgehalt von 3600 steigen.

Im übrigen gelten für jeden Eichmeister die Bestimmungen des Staatsbeamten-,

des Disziplinar= und des Beamtenbesoldungsgesees sowie des Witwen= und Waisen-

versorgungsgesetzes seines Staates, soweit nicht in diesem Staatsvertrage etwas

anderes bestimmt ist.
Artikel 38.

Die Reisekosten und Tagegelder werden für die Eichmeister beider Fürsten-

tümer gleichmäßig, wie folgt, festgesetzt:

Die Tagegelder betragen 5/ für jeden auch nur begonnenen Tag der

Dienstreise, die Nachtgelder 3./ für die Nacht. Außerdem werden die baren Aus-

lagen der Beförderung, bei Eisenbahnen der 2. Wagenklasse, erstattet und für jeden
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Zu= und jeden Abgang zu und von der Bahn 75 8S, sowie für Fußreisen über

3 km vom Wohnorte oder über 3 km nach und von der Bahn 30 3 für das

Kilometer bis zum Höchstbetrage von 3./ gewährt. Nur die Hälfte der Tage-

gelder wird gewährt, wenn die Dienstreise mit Einschluß der Hin= und Rückreise

binnen 4 Stunden beendet wurde.

Die Gewährung von Bauschvergütungen bleibt vorbehalten.

Artikel 4. -

Jeder Staat hat auf seine Kosten für das in seinem Gebiete zu errichtende

Eichamt geeignete Eichräume zu beschaffen und in baulicher Hinsicht dauernd zu

unterhalten, sowie die Räume zu heizen und zu beleuchten. Ferner hat jeder Staat

die Kosten der ersten Einrichtung des in seinem Gebiet liegenden Eichamtes und

das Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen auch die der ersten Einrichtung der

Faßeichungsnebenstelle in Arnstadt zu bestreiten. Sollten nach Vereinbarung der

beiden Ministerien künftig noch an anderen Orten ständige Eichstellen errichtet

werden, so hat auch für diese der Staat, in dem die Eichstelle ihren Siß erhält,

die ersten Einrichtungskosten zu tragen.

5

Von der Gemeinschaft werden bestritten und von jedem Staate vorschußweise

gezahlt:

. das Gehalt des Eichmeisters und die Vergütungen und Löhne für die

Gehülfen des Eichamtes und der Eichnebenstellen seines Staatsgebietes,

 die Tagegelder und Reisekosten seines Eichmeisters und die Reisekosten

der Gehülfen,

 alle sächlichen und Bureaukosten sowie die Kosten der Unterhaltung und

Ernenerung der Geräte,

der elwa für die Räume einer Eichnebenstelle zu zahlende Mietszins,

 die für Einziehen der Eichgebühren nach Artikel 6 zu zahlenden Vergütungen,

l die Kosten der Beförderung der Eichgeräte, soweit sie der Staatskasse zur

Last fallen,

die Kosten der technischen Aufsicht (Eichungsinspektion).

Alle sonstigen Kosten, welche in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-

hange mit dem Eichamte stehen (Pensionskosten, Unterstützungen und dergl.), sind

von dem Saate zu tragen, dem sie entstehen.

#—

-*“*“d

*—
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Artikel 6.

Jeder Staat hat die in seinem Gebiete fällig werdenden Eichgebühren für die

Gemeinschaft zu erheben, und zwar werden die Gebhren in den Städten Rudol-

stadt, Sondershausen und Arnstadt unmittelbar durch die Staatskassen, in den

übrigen Orten durch die Gemeindebehörden eingezogen. Leßtere erhalten hierfür

eine Vergütung von 4% der vereinnahmten Gebühren. Für diese Vergütung

haben sie außerdem während der Eichtage die nötigen Räumlichkeiten unentgeltlich

vorzuhalten, zu heizen und zu beleuchten, sowie die Eichgeräte von einer Ortschaft

zur anderen, oder, soweit die Eisenbahn benutzt wird, zu und von der Bahn be-

fördern zu lassen. Über Anderung dieser Vergütungen beschlieten beide Ministerien

gemeinsam.
Artikel 7.

Das Rechnungsjahr läuft vom 1. April bis 31. März. Nach Schluß des

Rechnungsjahres werden die Abrechnungen über die Ausgaben (Art. 5) und die

Einnahmen (Art. 6) unter den beiden vertragschließenden Staaten ausgetauscht

und zusammengestellt.

Ergibt sich nach Bestreitung aller Ausgaben aus den Einnahmen ein Über-

schuß, so wird er nach dem Verhältnis der in jedem Staate vereinnahmten Ge-

bühren auf die vertragschließenden Staaten verteilt. Ergibt sich eine Minderein-

nahme, so haben die Staaten nach demselben Verhältuis Zuschüsse zu leisten.

Artikel 8.

Dieser Vertrag gilt vom 1. April 1912 ab zunächst für 5 Jahre. Er kann

spätestens 1 Jahr vor seinem Ablauf gekündigt werden und gilt, falls eine Kün-

digung nicht erfolgt, immer als auf 5 Jahre verlängert.

Artikel 9.

Dieser Vertrag wird durch Unterzeichnung vollzogen.

Eine Ratisikation findet nicht statt.

Rudolstadt, Sondershausen,
den 21. März 1912. den 16. März 1912.

Fürstlich Schwarzburgisches Fürstlich Schwarzburgisches
Ministerium. Ministerium.

In Verlrelung: In Verlwelung:

(L. 8) gez.: Dr. Körbißg. (L. S.) gez.: Bauer.
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As XIX. Ministerial-Bekanntmachung

vom 26. April 1912,

betreffend den zwischen den Regierungen von Schwarzburg-Rudolstadt,

Sachsen-Meiningen und Sachsen-Coburg und Gotha zu dem Vertrag vom

8. April 1869 über die Benutzung der Irren-Heil= und Pflegeanstalt zu

Hildburghausen und zu dessen Nachträgen vom 12. Februar 1889 und

vom Jahre 1903 (Ministerial-Bekanntmachung vom 2. Dezember 1903)

vereinbarten Nachtragsvertrag.

Nachdem der nachstehende Nachtragsvertrag über die Mitbenutzung der Irren-

Heil= und Pflegeanstalt zu Hildburghausen die Genehmigung des Landtags erhalten
und von den vertragschließenden Regierungen ratifiziert worden ist, so wird dieser

Vertrag hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Rudolstadt, den 26. April 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium.

Frhr. v. d. Recke.

Die Regierungen von Sachsen-Meiningen, Sachsen-Coburg und Gotha und

Schwarzburg-Rudolstadt haben in der Erwägung, daß der Krankenbestand in der

Hergoglichen Irren-Heil= und Pflegeanstalt in Hildburghausen, welche nunmehr

die Bezeichnung Herzogliche Landes-Heil= und Pflegeanstalt führen wird, eine

starke und anhaltende Vermehrung ersahren hat und die Regierung von Sachsen-

Meiningen infolgedessen zu umfangreichen Umbauten und Erweiterungsbauten zu

schreiten genötigt ist, zu dem Vertrage vom 8. April 1869 über die Benutzung

dieser Anstalt und zu dessen Nachträgen vom 12. Febrnar 1889 und vom Jahre

1903 folgendes vereinbart:

1. Die Regierung von Sachsen-Meiningen beabsichtigt, zur Deckung des ihr

durch die erwähnten Bauten erwachsenden Mehraufwandes die Verpflegungssäte für

die Kranken der Anstalt entsprechend zu erhöhen. Es besteht Einverständnis, daß
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gemäß Art. 6 Ziff. 1 des Vertrags für die in der Anstalt aufgenommenen und

verpflegten, der Anstalt nach Art. 2 zugewiesenen Geisteskrauken aus den Herzog=

lich Sachsen-Coburg und Gothaischen und Fürstlich Schwarzburg-Rudolstädtischen

Landen an Verpflegungsgeld und zwar in allen Verpflegungsklassen diejenigen

erhöhten Sätze zu zahlen sind, welche jeweilig für die Herzoglich Sachsen-Meiningischen
Untertanen werden festgesetzt werden.

2. Die im Art. 8 vorbehaltene Kündigung des Vertrags darf nicht vor dem

Jahre 1940 erfolgen.
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Gesetztammlung
für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt.

0. Stück vom Jahre 1912.

Inhalt: Ministerial- Betannimachung, belressend den Staatsvertrag über die Eniichtung eineseines
gemeinschaftlichen obersten Verwalkungsgerichts. 7J)

 LNXX. Ministerial-Bekanntmachung
vom 8. Juni 1912,

betreffend den Staatsvertrag über die Errichtung eines gemeinschaft-

lichen obersten Verwaltungsgerichts.

Nachstehend wird der zwischen dem Großherzogtum Sachsen, dem Herzogtum

Sachsen-Altenburg, den Fürstentümern Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg-

Sondershausen über die Errichtung eines gemeinschaftlichen obersten Verwaltungs-

gerichts abgeschlossene Staatsvertrag vom 15. Dezember 1910 nebst dem Schluß-

protokoll vom gleichen Tage sowie einem Nachtrag zum Schlußprotokoll vom

1. April 1912 über den Beitritt der Herzogtümer Sachsen-Coburg und Gotha

veröffentlicht.
Der Landtag hat dem Staatsvertrag die Zustimmung erteilt und der Vertrag

ist ratifiziert worden.

Rudolstadt, den 8. Juni 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium.

Frhr. v. d. Recke.

Fürhl. Schwarzb.= Rudolft. Gesetsammlung I.XNllI.
Ausgegeben in Rudolflabt am 25. Juni us.
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Staatsvertrag
zwischen den Fürstentümern Scwarkburg-Rudolstadk und Schwarzburg-
HSondershausen, dem Großherzogtume Lacksen und dem Herzogtume

Sachsen-RAltenburg.

Seine Durchlaucht der Fürst zu Schwarzburg, Seine Königliche Hoheit der

Großherzog von Sachsen, Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Altenburg haben

zum Zweck einer Vereinbarung über die Errichtung eines gemeinschaftlichen obersten

Verwaltungsgerichts zu Bevollmächtigten ernannt:

Seine Durchlaucht der Fürst zu Schwarzburg:

für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt

Höchstihren Geheimen Staatsrat Dr. Otto Körbih,

für das Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen

Höchstihren Geheimen Regierungsrat Dr. Albert Langbein;

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Sachsen:

Höchstihren Geheimen Staatsrat Dr. jur. Arnold Paulßen,

Höchstihren Geheimen Oberregierungsrat Dr. jur. et med. h. c. Jo-

hannes Schmid-Burgki
Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Altenburg:

Höchstihren Staatsrat Askan Freiherrn von Hardenberg.

Von diesen Bevollmächtigten ist unter dem Vorbehalt der allseitigen Ratifi-

kation folgender Vertrag abgeschlossen worden:

I. Gericht, Richter und sonstige Beamte.

Artikel 1.

Für das Großherzogtum Sachsen, das Herzogtum Sachsen-Altenburg, das

Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen und das Fürstentum Schwarzburg-Rudol-

stadt wird ein gemeinschaftliches oberstes Verwaltungsgericht mit dem Sih in Jena

errichtet. Es erkennt und verfügt als „Thüringisches Oberverwaltungsgericht.“

Artikel 2.

1. Das Oberverwaltungsgericht wird mit einem Präsidenten, im Falle der

Gliederung des Gerichts in mehrere Senate mit einem oder mehreren Senats-

präsidenten, und mit der erforderlichen Anzahl von ständigen und nichtständigen

Richtern besetzt.
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2. Die Mitwirkung der nichtständigen Richter ist auf Sachen aus den

Staaten beschränkt, für die sie ernannt sind. Ausnahmsweise können die nicht-

ständigen Richter auch gemäß Artikel 5 Absatz 2 zur Mitwirkung in anderen

Sachen berufen werden.
Artikel 3.

II1. Der Präsident, die Senatspräsidenten und die ständigen Richter werden

durch die Gesamtheit der Regierungen auf Lebenszeit ernannt. Es bleibt jedoch

vorbehalten, Richter des Oberlandesgerichts Jena und ordentliche öffentliche Lehrer
des Rechts oder der Staatswissenschaft an der Universität Jena für die Dauer

ihres Hauptamtes zu ständigen Richtern bei dem Oberverwaltungsgericht zu ernennen.

2. Nichtständige Richter und mindesteus einen Stellvertreter für einen jeden

von ihnen ernennt jede einzelne Regierung in der ihr nötig erscheinenden Anzahl

für die Dauer des von den Ernannten zur Zeit der Ernennung bekleideten Haupt-

amtes oder auf festbestimmte Zeit.

Artikel 4.

1. Zum Mitglied des Oberverwaltungsgerichts kann nur ernannt werden,

wer die Fähigkeit zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst in einem

deutschen Bundesstaat erlangt hat.
2. Vor jeder Ernennung eines ständigen Richters ist das Oberverwaltungs-

gericht mit seinem Gutachten zu hören.

Artikel 5.

1. Hat eine Regierung mehrere nichtständige Richter ernannt, so bestimmt

sie je für ein Geschäftsjahr im voraus, in welcher Reihenfolge die Ernannten

vorbehaltlich der Bestimmung in Absatz 2 zu den Sitzungen des Oberverwaltungs-

gerichts zuzuziehen sind. Ebenso bestimmt sie, wenn mehrere Stellvertreter er-

nannt sind, die Reihenfolge, in der sie einzutreten haben.

2. Soweit ein ständiger Richter nicht durch einen anderen ständigen Richter

vertreten werden kann, wird ein Vertreter vom Präsidenten aus der Zahl der

nichtständigen Richter einberufen.

Artikel 6.

1. Bei dem Oberverwaltungsgericht wird das für den Dienst der Gerichts-

schreiberei, des Archivs und des Rechnungs= und Kassewesens erforderliche Beamten-

sowie das nötige Unterpersonal angestellt.
lo-
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2. Die Anstellung der Gerichtsschreiberei-, Rechnungs-, Kasse= und Archiv-

beamten, ihre Versetzung in den Warte= oder Ruhestand, ihre Entlassung erfolgt

durch die Gesamtheit der beteiligten Regierungen.

3. Die Anstellung oder Annahme elwaiger Gehilfen der in Absatz 2 bezeich-

neten Beamten sowie des Unterpersonals, deren Versepung in den Warte= oder

Ruhestand, Entlassung oder Dienstentseßung, ingleichen die Entlassung der nur

angenommenen Hilfskräfte erfolgt namens der Regierungen durch den Präsidenten.

Artikel 7.

1. Für die auf dem Dienstverband beruhenden Rechtsverhältnisse der bei dem

Oberverwaltungsgericht angestellten Beamten sind vorbehaltlich der Vorschriften in

den Absäßen 3 und 4 die im Großherzogtum Sachsen gegenwärtig geltenden Ge-

sete sowie jede solche Abänderung dieser Gesetze maßgebend, deren Anwendbarkeit

die Zustimmung der übrigen beteiligten Regierungen sfindet. Dies gilt insbe-

sondere für die Bestrafung von Dienstvergehen der nichtrichterlichen Beamten sowie,

vorbehaltlich der darüber geltenden reichsgesetzlichen Vorschriften, für die vermögens-

rechtlichen Ansprüche und Verbindlichkeiten aus dem Dienstverhältnis mit Einschluß

der Ansprüche der Hinterbliebenen. Die Ansprüche, welche die Gesegebung dem

Großherzogtume Sachsen gegen Großherzogliche Staatsbeamte und diesen gegen

das Großherzogtum gewährt, stehen der Gesamtheit der beteiligten Staaten gegen

die Beamten des Oberverwaltungsgerichts und diesen gegen jene zu.

2. Für Richter des Oberlandesgerichts Jena und ordentliche Professoren an

der Universität Jena, die gemäß Artikel 3 Absatz 1 für die Dauer ihres Haupt-

amtes zu Richtern bei dem Oberverwaltungsgericht ernannt worden sind, läuft

jedoch die pensionsberechtigte Dienstzeit erst vom Tage dieser Ernennung an.

3. Die Mitglieder des Oberverwaltungsgerichts unterliegen einem Dienst-

strafverfahren nur nach Maßgabe der Vorschriften in den §§ 128, 129 des Ge-

richtsverfassungsgesetzes. An die Stelle des Reichsgerichts tritt ein Gerichtshof,

der aus den ständigen Richtern des Oberverwaltungsgerichts und drei von der

Gesamtheit der Regierungen ernannten Richtern des Oberlandesgerichts in Jena

besteht. Der nach dem Dienstalter jüngste dieser Richter des Oberlandesgerichts

tritt in den Gerichtshof nur dann ein, wenn ohne ihn die Zahl der Mitglieder

eine gerade sein würde. An die Stelle des Oberreichsanwaltes tritt ein von der

Gesamtheit der Regierungen ernannter Kommissar.

4. Wird gegen ein auf die Dauer seines Hauptamtes zum ständigen oder
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nichtständigen Richter ernanntes Mitglied in seinem Hauptamt die vorläufige

Dienstenthebung verfügt, so tritt sür deren Dauer die vorläufige Enthebung von

seiner Tätigkeit als Richter bei dem Oberverwaltungsgericht ohne weiteres ein.

Artikel 8.

1. Die Richter des Oberverwaltungsgerichts (Artikel 3) und dessen sonstige

Beamte werden in einer durch die Geschäftsordnung (Artikel 44 Absatz 1) näher

festzustellenden Weise vereidigt. Sie gelten mit Ausnahme der nichtständigen

Richter infolge ihrer Anstellung in allen beteiligten Staaten als staatsangehörig.

Sie sind den Gesetzen des Großherzogtums unterworfen, soweit nicht in diesem

Staatsvertrag ein anderes bestimmt ist.

2. Die auf die Anstellung, die Versetzung in den Warte= oder Ruhestand

und auf Entlassung sich beziehenden Urkunden werden für den Präsidenten, die

Senatspräsidenten, die ständigen Richter und für die Gerichtsschreiberei-, Rech-

nungs-, Kasse= und Archivbeamten von jeder Regierung mit Bezugnahme auf die

Beschlußfassung der Gesamtheit stempel= und kostenfrei ausgefertigt. Durch die
Behändigung auch nur einer der Urkunden wird die Wirksamkeit der darin ent-

haltenen Verfügung gegenüber allen Regierungen begründet. Für die etwaigen

Gehilfen dieser Beamten und für das Unterpersonal werden diese Urkunden

stempel= und kostenfrei namens sämtlicher Regierungen durch den Präsidenten

ausgefertigt.

II. Innere Verwaltung. Unterhaltungsaufwand. Aussichtsführung.

Artikel 9.

1. Die Gesamtheit der beteiligten Regierungen übt die Aufsicht über das

Oberverwaltungsgericht aus und beschließt in allen, das Oberverwaltungggericht

betressenden Angelegenheiten, deren Beratung tunlichst in Konferenzen durch Be-

vollmächtigte geschieht.
2. Mit Ausnahme der in den Artikeln 12 Absatz 3 und 47 genannten

Fälle wird über Angelegenheiten, in denen eine Vereinbarung nicht zustande

kommt, durch Mehrheitsbeschlüsse entschieden. Von den beteiligten Regierungen

stehen dem Großherzogtum Sachsen drei, den Herzogtümern je zwei, den Fürsten-

tümern je eine Stimme zu. Bei Stimmengleichheit geben die Stimmen der

geschäftsführenden Regierung (Artikel 14) den Ausschlag.
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Artikel 10.

Können die beteiligten Regierungen sich über die Wahl des Präsidenten,

eines Senatspräsidenten, eines ständigen Mitglieds oder eines anderen von ihnen

anzustellenden Beamten (Artikel 6 Absay 2) nicht einigen, so werden die in Vor-

schlag gebrachten Personen zur Wahl gestellt. Ergibt der erste Wahlgang für
keinen der zur Wahl Gestellten eine die Hälfte der abgegebenen Stimmen

(Artikel 9 Absatz 2) übersteigende Zahl, so werden die beiden, die die meisten

Stimmen erhalten haben, zur engeren Wahl gestellt.

Artikel 11.

1. Bei dem Oberverwaltungsgericht wird eine Kasse errichtet, aus der alle

persönlichen und sächlichen Aufwände des Gerichts, einschließlich der Gehälter,

Warte= und Ruhegehälter der gemeinschaftlichen Beamten (Artikel 3 Absah 1 und

Artikel 6), der ihren Hinterbliebenen zustehenden Pensionen und der an nichtstän-

dige Richter für die Vertretung ständiger Richter (Artikel 5 Absatz 2) zu zahlenden

Vergütungen bestritten werden.

2. Wird ein gemeinschaftlicher Beamter, der vor seiner Anstellung bei dem

Oberverwaltungsgericht pensionsberechtigter Beamter eines der vertragsschliesenden

Staaten war, in den Warte= oder Ruhestand versetzt, so hat dieser Staat der

Kasse des Oberverwaltungsgerichts den Teil des Warte= oder Ruhegehalts zu

erstatten, den der Beamte nach Landesrecht bis zu seiner Ernennung als Beamter

des Oberverwaltungsgerichts erdient gehabt haben würde, wenn er zu jener Zeit

in den Warte= oder Ruhestand versetzt worden wäre.

Artikel 12.

1. In die Kasse des Oberverwaltungsgerichts fließen die von ihm berechneten

Kosten und festgesetzten Geldstrafen sowie die Beträge, welche zur Großherzoglichen

Staatskasse als Staatssteuer auf die aus der Oberverwaltungsgerichtskasse gezahlten

Gehälter und Vergütungen vereinnahmt worden sind.

2. Soweit die der Kasse zugewiesenen Einnahmen den aus ihr zu bestreitenden

Anfwand nicht decken, wird dieser durch Zuschüsse der beteiligten Staaten aufge-

bracht. Diese Zuschüsse seben sich zusammen aus den Geldbeträgen, welche für

jede Spruchsache von dem Staat, aus welchem sie erwachsen ist, zu zahlen sind,

und aus den Geldbeträgen, die von den beteiligten Staaten nach dem Verhältnis
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ihrer Bevöllerung bei der jeweilig lehten Volkszählung im Deutschen Reiche auf-

zubringen sind.
3. In einer von dem Oberverwaltungsgericht zu entwerfenden und von den

beteiligten Regierungen zu bestätigenden Kostenordnung wird das Kostenwesen bei

dem Oberverwaltungsgericht geregelt und bestimmt, wie die von den Staaten zu

leistenden Zuschüsse im Rahmen der in Absatz 2 aufgpestellten Grundsähe auszu-

werfen sind.
Artikel 13.

1. Über die Einnahmen und Ausgaben des Oberverwaltungsgerichts wird

ein Voranschlag zwischen den Regierungen vereinbart. Der Voranschlag bleibt so-

lange in Kraft, als er nicht durch einen anderen ersetzt wird.

2. Den nichtständigen Richtern wird ihre Tätigkeit und ihr Reiseaufwand

mit Ausnahme der Fälle, in denen sie nach Artikel 5 Absaßz 2 einberufen werden,

aus der Kasse des Staates, für den sie ernannt sind, nach zu vereinbarenden

gleichmäßigen Grundsätzen vergütet.

Artikel 14.

Die Großherzoglich Sächsische Regierung führt alle Geschäfte, die sich aus der

Ausübung des gemeinschaftlichen Verwaltungs= und Aussichtsrecht ergeben. Sie

übernimmt die fortlaufende besondere Aussicht über die Kasse= und Rechnungs-

führung einschließlich der Prüfung und Richtigsprechung der Jahresrechnung und

der Anordnung von Revisionen und Kassestürzen. Sie ist befugt, Maßregeln, die

keinen Aufschub dulden, vorläufig zu treffen und Verfügungen von untergeordneter

Bedeutung, z. B. Bewilligung gebräuchlichen Urlaubs, selbstäudig zu erlassen. Sie

muß zu einer Konferenz einladen, wenn eine Regierung dies beantragt.

III. Sachliche Zuständigkeit.

Artikel 15.

1. Das Oberverwaltungsgericht ist nach Maßgabe der landesgeselichen Be-

stimmungen zuständig für das gegen Entscheidungen von Verwaltungsgerichten oder

Verwaltungsbehörden eingewendete Rechtsmittel der Revision.
2. Die Revision kann nur darauf gestützt werden:

a) daß die angefochtene Entscheidung auf Nichtanwendung oder auf un-
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richtiger Anwendung des bestehenden Rechts, insbesondere auch der von

den Behörden innerhalb ihrer Zuständigkeit erlassenen Verordnungen,
beruhe oder

b) daß das Verfahren an einem Mangel leide, der für die Entscheidung

von wesentlicher Bedentung gewesen ist.

Artikel 16.

1. Das Oberverwaltungsgericht ist nach Maßgabe der landesgesetzlichen Be-

stimmungen zuständig für die Klage gegen die in letter Instanz ergangenen Ent-

scheidungen und Verfügungen der Verwaltungsbehörden (Anfechtungsklage).

2. Die Klage kann nur darauf gestützt werden:

a) daß die in leßter Instanz ergangene Entscheidung oder Verfügung durch

Nichtanwendung oder unrichtige Anwendung des bestehenden Rechts, ins-

besondere auch der von den Behörden innerhalb ihrer Zuständigkeit er-

lassenen Verordnungen, den Kläger in seinen Rechten verlehe, oder

b) daß die tatsächlichen Voraussetzungen nicht vorhanden seien, welche die

Behörden zum Erlasse der Entscheidung oder Verfügung berechtigt

haben würden.

3. Richtet sich die Klage gegen die Androhung eines Zwangsmittels, das zur

Durchführung von Anordnungen dienen soll, so erstreckt sie sich zugleich auf diese

Anordnungen, sofern letztere für sich nicht bereits unanfechtbar geworden sind.

4. Die Revision (Artikel 15) und die Klage können nicht neben= oder nach-

einander zur Anwendung kommen.

Artikel 17.

Das Oberverwaltungsgericht ist zuständig für die im § 11 Absatz 2 des

Einführungsgesebes vom 27. Jannar 1877 zum Gerichtsverfassungsgesetz bezeichnete

Vorentscheidung, soweit sie durch die Landesgeseßgebung zugelassen ist.

Artikel 18.

Durch Landesgeseb kann auch die Entscheidung in Dienststrafsachen dem Ober-

verwaltungsgericht übertragen und bestimmt werden, daß das landesgeseblich vor-

geschriebene Dienststrafverfahren Anwendung zu finden habe.
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Artikel 19.

Weitere Zuständigkeiten des Oberverwaltungsgerichts können durch Landes-

geset begründet werden, wenn alle beteiligten Regierungen sich damit einverstanden
erklären.

IV. Verfahren.

A. Allgemeine Vorschriften.

Artikel 20.

1. In der mündlichen Verhandlung entscheidet das Oberverwaltungsgericht in

der Besetzung von fünf, in allen anderen Fällen in der Besebung von drei Mit-

hliedern mit Einschluß des Vorsitzenden.

2. Bei der Besehung mit fünf Mitgliedern muß ein nichtstäudiger Richter

aus dem Staat mitwirken, aus dem die Sache an das Oberverwaltungsgericht

erwachsen ist.
3. Mehr als ein nichtständiger Richter darf unbeschadet der Bestimmung im

Artikel 5 Absat 2 an den Verhandlungen und Entscheidungen des Oberverwaltungs-=

gerichts nicht teilnehmen.
4. Verfügungen, die nur die Leitung des Verfahrens betreffen, kann der Vor-

sibende allein erlassen.
Artikel 21.

1. Die Bestimmungen der Zivilprozeßordnung über die Ausschließung und

Ablehnung der Richter finden auf die Mitglieder des Oberverwaltungsgerichts ent-

sprechende Anwendung.
2. ÜUber ein Ablehnungsgesuch entscheidet das Oberverwaltungsgericht ohne

mündliche Verhandlung.
Artikel 22.

Die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes über die Gerichtssprache, über

die Offentlichkeit, über die Sitzungspolizei und über die Beratung und Abstimmung

sinden ensprechende Anwendung.

Artikel 23.

Die Fristen im Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht sind Ausschluß-

fristen und beginnen bei verkündeten Entscheidungen mit der Verkündung, im

übrigen mit der Zustellung. Auf die Berechnung der Fristen und für die Wieder-
11
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einsehung in den vorigen Stand gegen die Versäumung von Fristen sind die Be-

stimmungen der Zivilprozetßordnung entsprechend anzuwenden.

Artikel 24.

Die Bestimmung der Fristen für die Anbringung der Revision und der

Klage bleibt der Landesgesetzgebung vorbehalten.

Artikel 25.

1. In dem Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht können sich die Be-

teiligten — unbeschadet der Befugnis des Gerichts, ihr persönliches Erscheinen

anzuordnen — durch Bevollmächtigte vertreten lassen. In der mündlichen Ver-

handlung können sie mit Beiständen erscheinen.

2. Bevollmächtigte und Beistände, welche die Vertretung vor Gericht geschäfts-

mäßig betreiben, können zurückgewiesen werden. Auf Rechtsanwälte findet diese

Vorschrift keine Anwendung.
Artikel 26.

Zur Wahrung des öffentlichen Interesses kann die Ministerialbehörde des

Staates, aus dem die Sache an das Oberverwaltungsgericht erwachsen ist, einen

Vertreter bestellen. Auf Verlangen sind ihm die Akten zur Einsicht vorzulegen.

Er ist berechtigt, auch schriftliche Anträge zu stellen.

Artikel 27.

1. Will das Oberverwaltungsgericht in einer Rechtsfrage von einer früheren

Entscheidung abweichen, so ist die Rechtsfrage zur Entscheidung in einer Gesamt-

sibung des Oberverwaltungsgerichts zu verweisen.

2. In der Sache selbst erkennt das Oberverwaltungsgericht auf Grund der

in dem Gesamtbeschlusse getroffenen Entscheidung der Rechtsfrage in seiner ge-

wöhnlichen Besetzung.
3. An den Gesamtsitungen nehmen der Präsident, die elwaigen Senats-

präsidenten, alle ständigen Richter und ein nichtständiger Richter aus dem Staate

teil, aus dem die Sache an das Oberverwaltungsgericht erwachsen ist. Zu einem

Beschluß ist die Teilnahme von mindestens zwei Drittel und nicht weniger als

fünf der teilnahmeberechtigten Mitglieder erforderlich.

4. Die Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit gefaßt, bei Stimmengleichheit

gibt der Vorsizende den Ausschlag.
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B. Gang des Verfahrens vor dem Oberverwaltungsgericht

im besonderen.

Artikel 28.

1. Das Oberverwaltungsgericht hat seine Zuständigkeit von Amts wegen zu

prüfen.
2. Die Revision und die Klage werden bei der Behörde angebracht, von der

die angefochtene Entscheidung erlassen ist.

3. Die Frist für die Anbringung der Revision und der Klage gilt auch als

gewahrt, wenn diese fristzeitig bei dem Oberverwaltungsgericht schriftlich angebracht

worden sind.

Artikel 20.

1. Die Revision hat die Beschwerdepunkte zu bezeichnen und anzugeben, worin

die Nichtanwendung oder unrichtige Anwendung des bestehenden Rechts oder worin

der behauptete Mangel des Verfahrens gefunden werde.

2. Das gleiche gilt von der Anfechtungsklage. Wenn sie auf Artikel 16

Absatz 2b gestützt wird, ist auch anzugeben, welche Voraussetzungen für die von

der Behörde erlassene Entscheidung oder Verfügung fehlen. Die Klage hat auch

die neuen Tatsachen und Beweismittel anzuführen, die der Kläger geltend zu

machen beabsichtigt.
3. Zur Ausführung der Revision oder der Klage kann von dem Oberver-

waltungsgericht eine entsprechende Frist gegeben werden.

Artikel 30.

1. Stellt sich die Revision oder Klage ohne weiteres als rechtlich unzulässig

oder unbegründet heraus, so kann sie vom Oberverwaltungsgericht ohne mündliche

Verhandlung durch Beschluß zurückgewiesen werden. Die Vorschriften des Artikel 37

finden entsprechende Anwendung.
2. Dieser Beschluß wird rechtskräftig, wenn der Beschwerdeführer icht binnen

zwei Wochen Antrag auf mündliche Verhandlung stellt. In dem Beschluß soll

darauf hingewiesen werden, daß dem Beschwerdeführer die Befuguis, die mündliche

Verhandlung zu beantragen, zusteht.

Artikel 31.

1. Wird ein Beschluß gemäß Artikel 30 nicht erlassen, so wird den etwa
1



noch beteiligten Personen Abschrift der Revisionsschrift oder Klage mit ihren An-

lagen zur schriftlichen Erklärung zugefertigt.

2. Zur Abgabe der Erklärung ist eine Frist von einer bis zu vier Wochen

zu setzen. In nicht schleunigen Sachen kann eine angemessene, der Regel nach

nicht über zwei Wochen zu erstreckende Nachfrist gewährt werden.

Artikel 32.

Ist mündliche Verhandlung von keiner Seite ausdrücklich beantragt, so kann

das Oberverwaltungsgericht auch ohne solche auf Grund der schriftlichen Erklärung

der Beteiligten entscheiden.
Artikel 33.

1. Der Termin zur mündlichen Verhandlung wird von dem Vorsitzenden

anberaumt.

2. Die Beteiligten werden zu dem Termin mit dem Bemerken geladen, daß

im Falle ihres Ausbleibens nach Lage der Verhandlungen entschieden werde.

3. Das Oberverwaltungsgericht kaun zur Aufklärung des Sachverhälinisses

das persönliche Erscheinen der Beteiligten unter Androhung einer Geldstrafe bis

zu 300 M anorbnen.

Artikel 34.

1. In der mündlichen Verhandlung sind die Beteiligten oder ihre Vertreter

und der nach Artikel 26 bestellte Vertreter des öffentlichen Interesses zu hören.

2. Die tatsächlichen und rechtlichen Ausführungen können ergänzt oder be-

richtigt werden.

3. Die Klage kann abgeändert werden, wenn durch die Abänderung nach dem

Ermessen des Oberverwaltungsgerichts weder berechtigte Interessen der sonst Be-

teilizten wesentlich geschmälert werden, noch das Verfahren erheblich verzögert wird.
4. Die Revision und die Klage können bis zur Eröffnung der Entscheidung

*“40) zurückgenommen werden.
 ber die mündliche Verhandlung wird von einem vereidigten Protokoll-

süheert ein Protokoll aufgenommen. Das Protokoll muß den wesentlichen Hergang

der Verhandlung enthalten. Es wird von dem Vorsitzenden und dem Protokoll=

führer unterzeichnet.
Artikel 35.

1. Das Oberverwaltungsgericht erhebt den nach seinem Ermessen zur Auf-

klärung des Sachverhaltes erforderlichen Beweis ohne Rücksicht darauf, ob ihn die
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Beteiligten angetreten haben oder nicht. Auch kann es —geeignetenfalls schon vor

Anberaumung der mündlichen Verhandlung — Untersuchungen an Ort und Stelle

veranlassen, Zeugen und Sachverständige laden und vernehmen.

2. Das Oberverwaltungsgericht kann die Beweiserhebung durch eins seiner

Mitglieder oder auch durch eine zu diesem Zwecke zu ersuchende Verwaltungs= oder

Gerichtsbehörde bewirken lassen.

3. Der Beweis durch Eideszuschiebung ist ausgeschlossen. Dagegen kann den

Beteiligten der Eid auferlegt werden.

4. Im übrigen sinden die Bestimmungen der Zivilprozeßordnung über die

Beweisaufnahme entsprechende Anwendung.

Artikel 36.

Das Gericht kann zur Verhandlung über eine Anfechtungsklage auf Antrag

oder von Amts wegen die Beiladung Dritter, deren rechtliches Interesse durch die

Entscheidung berührt wird, verfügen. Durch die Beiladung werden sie Beteiligte.
Die Beiladung kann auch noch nach einer mündlichen Verhandlung, die nicht zum

Erlasse der Entscheidung geführt hat, stattfinden.

Artikel 37.

1. Das Oberverwaltungsgericht entscheidet nach seiner freien aus dem ganzen

Inhalt der Verhandlungen und dem Ergebuis der etwaigen Beweisaufnahme ge-

schöpften Uberzeugung und ist an die von den Beteiligten gestellten Anträge

nicht gebunden.
2. Die Entscheidung darf nur die bei dem Verfahren Beteiligten und die

von ihnen erhobenen Ansprüche betreffen.

3. Die Entscheidung ist mit Gründen zu versehen.

4. Die Entscheidungen ergehen unbeschadet aller privatrechtlichen Verhältnisse.

Artikel 38.

1. Mit der Entscheidung in der Hauptsache ist die Entscheidung über die

Kosten des Verfahrens zu verbinden.

2. An Gebühren wird ein Pauschsatz erhoben, der 150 / nicht überschreiten

darf. Der Tarif zur Berechuung der Gebühren wird in der Kostenordnung

(Artikel 12 Absatz 3) aufgestellt.

3. Die Kostenordnung trifft auch die näheren Bestimmungen wegen Tragung
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und Erstattung der Kosten. Die Vorschriften in den §§ 91 Absatz 1, 95, 96,

100, 102 Abs. 1 und 2, 278 Absatz 2, 283 Absaßz 2 der Zivilprozeßordnung

sind entsprechend anzuwenden.

4. Die Kostenordnung trifft auch Bestimmungen über die Festsetzung der

Kosten, über Gebührenfreiheit, über Erteilung des Armenrechts und über Nieder-

schlagung und Stundung von Kosten.

5. Die Gebühren der Anwälte regeln sich nach den Gesetzen des Staates,

aus dem die Sache an das Oberverwaltungsgericht erwachsen ist.

Artikel 39.

1. Erachtet das Oberverwaltungsgericht die angefochtene Entscheidung für

unrichtig, so hebt es diese auf und verweist die Sache zur Entscheidung an das

Verwaltungsgericht oder an die Verwaltungsbehörde zurück. Das Oberverwal-

tungsgericht kann in der Sache selbst entscheiden, wenn sie spruchreif ist.

2. Im Falle der Zurückverweisung ist das Verwaltungsgericht oder die Verwal-

tungsbehörde an die Beurteilung gebunden, welche der Aufhebung zugrunde

gelegt ist.
Artikel 40.

1. Der Vorsitzende verkündet die auf Grund der mündlichen Verhandlung

gefaßten Entscheidungen oder Beschlüsse in öffentlicher Sitzung.

2. Eine mit Gründen versehene Ausfertigung ist jedem Beteiligten und,

sofern ein besonderer Vertreter nach Artikel 26 bestellt war, auch diesem zuzu-

stellen. Kann eine Entscheidung oder ein Beschluß nicht in dem Termin, in

welchem die mündliche Verhandlung geschlossen worden ist, verkündet werden, so“

Venügt die Zustellung.
Artikel 41.

1. Gegen Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts steht sowohl den Be-

teiligten als auch der Ministerialbehörde des Staates, aus dem die Sache an das

Oberverwaltungsgericht erwachsen ist, der Antrag auf Wiederaufnahme des Ver-

fahrens zu.

2. Auf den Antrag sinden die §§ 579 bis 583 und 586 der Zivilprozeß-

ordnung entsprechende Anwendung. Im übrigen richtet sich das Verfahren nach
den für das Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht geltenden Bestimmungen.

3. Der Antrag ist bei dem Oberverwaltungsgericht schriftlich zu stellen.

Wird dem Antrag stattgegeben, so ist unter Aufhebung der angefochtenen Ent-
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scheidung des Oberverwaltungsgerichts anderweit zu erkennen. Der Antrag hat

keine aufschiebende Wirkung, jedoch kaun das Oberverwaltungsgericht, wenn die

Vollstreckung einen nicht oder nur schwer zu ersetzenden Nachteil bringen würde,

auf Antrag die einstweilige Einstellung der Vollstreckung sowie die Aufhebung der

bereits getroffenen Vollstreckungsmaßregeln anordnen. Die Anordnung kann von

einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden.

Artikel 42.

1. Die Gerichte und Verwaltungsbehörden der beteiligten Staaten haben

Ersuchen des Oberverwaltungsgerichts gebührenfrei zu erledigen.

2. Die baren Anslagen sind der ersuchten Behörde zu erstatten. Schreib-

und Postgebühren bleiben dabei außer Ansat.

3. Die Ministerien der beteiligten Stanten werden dem Oberverwaltungs-

gericht auf Ersuchen Auskunft geben und Akten mitteilen.

Artikel 43.

Die Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts werden durch die Landes-
behörden nach den bestehenden Vorschriften vollstreckt.

Artikel 44.

1. Soweit nicht in diesem Vertrage Bestimmungen getroffen sind, wird das

Verfahren bei dem Oberverwaltungsgericht durch eine Geschäftsordnung geregelt,

die von dem Oberverwaltungsgericht auszuarbeiten und von der Gesamtheit der

beteiligten Regierungen nach Beschlußfassung gemäß Artikel 9 Absatz 2 zu bestä-

tigen ist.
2. Die Geschäftsordnung und die Kostenordnung sind in den amtlichen Gesetz-

und Verordnungsblättern zu veröffentlichen.

V. Schlußbestimmungen.

Artikel 45.

Bei gemeinsamen Angelegenheiten, insbesondere behufs Abgabe von Gut-

achten an die Gesamtheit der beteiligten Regierungen, kann auf Anordnung des
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Präsidenten Beratung und Beschlußfassung des Oberverwaltungsgerichts in Gesamt-

sibungen (Artikel 27) stattfinden. Zu solchen Gesamtsitzungen sind die nichtstäu-
digen Mitglieder nur insoweit zuzuziehen, als die Regierung, von der sie ernannt

sind, dies verlangt.

Artikel 46.

1. Die für das Oberverwaltungsgericht erforderlichen Geschäftsräume werden

von dem Großherzogtum Sachsen unter noch zu vereinbarenden Bedingungen

mietweise vorgehalten. Solange dies nicht geschieht, werden sie zu Lasten der

Kasse des Oberverwaltungsgerichts anderweit im Wege der Miete beschafft.

2. Das erforderliche Inventar wird auf Rechnung der Kasse des Oberver-

waltungsgerichts beschafft. Dieses Inventar wird gemeinschaftliches Eigentum
aller beteiligten Staaten. 6

Artikel 47.

Die Bestimmung des Zeitpunktes, mit dem das Oberverwaltungsgericht seine

Tätigkeit beginnt, bleibt besonderer Vereinbarung zwischen den Regierungen

vorbehalten.

Artikel 48.

1. Gegenwärtiger Vertrag kann vor Ablauf von fünfundzwanzig Jahren,

von dem gemäß Artikel 47 bestimmten Zeitpunkt an gerechnet, von keiner der

beteiligten Regierungen gekündigt werden.
2. Nach Ablauf dieser fünfundzwanzig Jahre steht jeder Regierung die Kün-

digung mit der Wirkung offen, daß der Vertrag mit dem Ablauf des zweiten

Kalenderjahres vom Schluß des laufenden Jahres an gerechnet, vorbehaltlich

erworbener Rechte dritter, für alle Teile außer Kraft tritt.

3. Im Falle einer Auflösung dieses Vertrags werden die Anteile der betei-

ligten Staaten an dem vorhandenem Inventar des Oberverwaltungsgerichts nach

dem Verhältnis ihrer Bevölkerung bei der letzten Volkszählung im Deutschen

Reich bemessen.

Artikel 49.

Den Thüringischen Staaten, die diesen Staatsvertrag nicht mit abgeschlossen

haben, soll der Zutritt zu ihm offen gehalten werden. Die dann nötigen Ver-

einbarungen sollen in der Form eines der Genehmigung der Landesvertretungen

nicht bedürfenden, Nachtrags zum Schlußprotokoll getroffen werden.
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Zu Urkund dessen haben die ernannten Bevollmächtigten diesen Vertrag

unterzeichnet und ihr Siegel beigedrückt.

Jena, den 15. Dezember 1910.

Dr. Otto Körbit. Dr. Arnold Paulßen.

* (L. S.)
Dr. Albert Langbein. Dr. J. Schmid-Burgk.

(L. S —

Askan Freiherr von Hardenberg.

(I. 8)

Schlußprotokoll.
Bei Unterzeichnung des Staatsvertrags vom heutigen Tage über die Errich-

tung eines gemeinschaftlichen obersten Verwaltungsgerichts find die unterzeichneten
Bevollmächtigten noch über nachstehende Punkte übereingekommen.

Zu Artikel 3 Absab 1.

So lange mehrere Senate bei dem Oberverwaltungsgerichte noch nicht bestehen,

wird für den Präsidenten durch die Gesamtheit der Regierungen aus der Zahl der

ständigen Richter ein Stellvertreter ernannt.

Zu Artikel 4 Absaßp 2.

Die hier getroffene Vorschrift tritt erst nach der Eröffnung des Oberver-

waltungsgerichts in Kraft.

Zu Artikel 8.

Keine Regierung wird ohne vorgängige Zustimmung der übrigen Regierungen

einem ständigen, auf Lebenszeit ernannten Mitglied (Artikel 3 Absatz 1 erster Satz)

oder einem anderen Beamten (Artikel 6) des Oberverwaltungsgerichts Titel, Ehren-

zeichen, besondere Gehalte, Geschenke oder Vergütungen verleihen oder Nebenämter

übertragen.
12
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Zu Artikel 11 Absatz 2.

Wird bei dem Oberverwaltungsgericht ein Beamter angestellt, der bis zu

diesem Zeitpunkt gemeinschaftlicher Beamter mehrerer Thüringischer Staaten war, so

ist mit diesen eine Vereinbarung anzustreben, daß im Jalle der Versehung des

Beamten in den Warte= oder Ruhestand ein bestimmter Teil seines Warte= oder

Ruhegehaltes aus der Kasse jener Gemeinschaft der Kasse des Oberverwaltungs=

gerichts erstattet wird.

Zu Artikel 12 Absat 1.

Das Rechnungsjahr der Kasse des Oberverwaltungsgerichts läuft mit dem

Kalenderjahr. Das erste Rechnungsjahr umfaßt, wenn es sich nicht vollständig

mit dem Kalenderjahr deckt, nur den Zeitraum von der Eröffnung des Oberver-

waltungsgerichts an bis zum Ablauf des Kalenderjahres.

Als Wirtschaftsfonds und zur erstmaligen Beschaffung des Inventars (Artikel 46

Absaß 2) wird dem Oberverwaltungsgericht ein Betrag von 32000 „/7 überwiesen,

der zu 7/ bei seiner Eröffuung und zu  sechs Monate später zu bezahlen ist.

Dieser Betrag wird von den beteiligten Staaten nach der Kopfzahl der am 1. Dezem-

ber 1910 gezählten Bevölkerung aufgebracht.

Zu Artikel 13.

Die Besoldung des Präsidenten und der auf Lebenszeit ernaunten ständigen

NRichter (Artikel 3 Absab1erster Sat) ist den Besoldungen des Präsidenten und
der nicht akademischen Räte des Oberlandesgerichts gleichzustellen und demnach im

ersten Voranschlag für den Präsidenten auf 10500 „7, für die Richter auf eine

Anfangsbesoldung von 5400 7, von 3 zu 3 Jahren, das erste Mal um 600 M,

die folgenden Male um 500 7 steigend, bis zu 7500 festzusetzen.

Für die sländigen auf die Dauer ihres Hauptamtes angestellten Richter

(Artikel 3 Absaß 1 zweiter Satz) ist im ersten Voranschlag ein Gehalt von je

1500 „“ zu bestimmen. Von den Beamten des Oberverwaltungsgerichts (Artikel 6)

sollen der Gerichtsschreiber, der Kassierer, der Archivar nach Abteilung B Klasse X

(2400—3700 00, die Gerichtsschreibergehilfen und Kanzlisten nach Abteilung B

Klasse XIII (1700—2800 0), das Diener= und Botenpersonal nach Abteilung B

Klasse XV (1300—2000 , einschließlich 100 “ Bekleidungszuschuß) der Be-

soldungsnachweisung für die Großherzoglich Sächsischen Staatsbeamten besoldet
werden.
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Ebenso wie von den ständigen Mitgliedern und Beamten sind auch von den

nichtständigen Mitgliedern, wenn sie gemäß Artikel 5 Absah 2 in Tätigkeit treten,

Tage= und Nachtgelder sowie Reisekosten nach der Vorschrift des jeweilig gültigen

Kostengesehes für das Großherzogtum Sachsen zu berechnen und dabei die Ansätze

anzuwenden, die für die entsprechenden Beamten des Oberlandesgerichts vorge-

schrieben sind.
Zu Artikel 19.

Die beteiligten Regierungen erklären sich damit einverstanden, daß die Zu-

ständigkeit des Oberverwaltungsgerichts durch Landesgeseb auf alle die Fälle er-

streckt werden kann, die reichsgesetzlich in den Weg des Verwaltungsstreitverfahrens

verwiesen oder reichsgesetzlich den Bestimmungen der §§ 20, 21 der Reichsgewerbe-

ordnung unterworfen sind, und in denen die oberste Landesbehörde (Ministerium,

Ministerialabteilung, Landesregierung) in erster Instanz zuständig ist. Die Landes-

gesezgebung kann in solchem Fall bestimmen, daß das Oberverwaltungsgericht die

Zuständigkeit einer Berufungsinstanz hat, daß die Beschränkungen des Artikel 16

Absaß 2 nicht Platz greifen.
Zu Artikel 43.

Die beteiligten Regierungen werden größere Gutachten von dem Oberver-

waltungsgericht nur einholen, nachdem sie sich zuvor der Zustimmmg der übrigen

Regierungen versichert haben.
Zu Artikel 44.

Die beteiligten Regierungen werden dem Oberverwaltungsgericht von seiner

Eröffnung an ihre Gesehsammlungen und Negierungsblätter in je 3 Stücken fort-

laufend unentgeltlich zukommen lassen, sie werden ihm auch, soweit möglich, die

vorher erschienenen Gesehsammlungen und Regierungsblätter in je 3 Stücken nach-

liefern.
Das Oberverwaltungsgericht wird ein Siegel mit dem Wappen der beteiligten

Staaten führen.

Jena, den 15. Dezember 1910.

Dr. Otto Körbiß. Dr. Arnold Paulßen.

Dr. Albert Langbein. Dr. J. Schmid-Burgk.

Askan Freiherr von Hardenberg.
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Jena, den 1. April 1912.

Nachdem die Herzogtümer Sachsen-Coburg und Gotha sich bereit erklärt haben,

sich an das zu errichtende gemeinschaftliche oberste Verwaltungsgericht für das Groß-

herzogtum Sachsen-Weimar, das Herzogtum Sachsen-Altenburg und die Fürsten-

tümer Schwarzburg-Sondershausen und Schwarzburg-Rudolstadt anzuschließen,

haben zum Zweck der nötigen Verhandlungen und Vereinbarungen zu Bevollmäch=

tigten ernannt:

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Sachsen:

Höchstihren Geheimen Staatsrat Dr. jur. Arnold Paulßen:

Seine Hoheit der Herzog von Altenburg:

Höchstihren Geheimen Staatsrat Askan Freiherrn von Hardenberg;

Seine Durchlaucht der Fürst zu Schwarzburg:

für das Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen:

Höchstihren Geheimen Regierungsrat Dr. jur. Albert Laugbein;

für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt:

Höchstihren Geheimen Staatsrat Lr. jur. Otto Körbitz

Seine Königliche Hoheit der Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha:

Höchstihren Staatsrat Julius Wilharm.

Die Bevollmächtigten haben heute folgenden

Nachtrag zu dem Schlußprotokoll des Staatsvertrags zwischen

dem Großherzogtum Sachsen-Weimar, dem Herzogtum Sachsen-
Altenburg und den Fürstentümern Schwarzburg-Sondershausen
und Schwarzburg-Rudolstadt d. d. Jena, den 15. Dezember 1910

vereinbart:

Die Herzogtümer Sachsen-Coburg und Gotha treten dem Staatsvertrage nebst

Schlußprotokoll vom 15. Dezember 1910 mit der Maßgabe bei, daß sie sich

spätestens vom 1. Juli 1913 ab an der Thüringer Oberverwaltungsgerichtsge-

meinschaft beteiligen.

Dr. Otto Körbitz. Dr. Arnold Paulßen.

Askau Freiherr von Hardenberg. Julius Wilharm.

Dr. jur. Albert Langbein.



1912 L

Gesetzsammlung
für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt.

10. Stück vom Jahre 1912.

Inhalt: Gesetz, betreffend dieGewährung einer Teuerungszulage au die Beamten.

 AXXI. Gesetz
vom 12. Juli 1912,

betreffend die Gewährung einer Teuerungszulage an die Beamten.

Wir Günther, von Gottes Gnuaden Fürst zu Schwarzburg, Graf zu

Hohnstein, Herr zu Arnstadt, Sondershausen, Leutenberg und Blankenburg,

verordnen auf Autrag Unseres Ministeriums in Ansehung der durch die anhaltende

Preissteigerung aller Lebensmittel und Lebensbedürfnisse hervorgerufenen Notlage der

auf ein fest begrenztes Gehalt angewiesenen Beamten auf Grund des § 25 des

Grundgesetzes vom 21. März 1854 (Ges. S. S. 5), was folgt:

81.

Jeder im aktiven Dienste des Fürstentums stehende Staatsbeamte erhält für

das Rechnungsjahr 1912 zu dem ihm zustehenden Bargehalte eine Teuerungs-

zulage, welche 3 vom Hundert der jeweilig fälligen Gehaltsrate beträgt und gleich-

zeitig mit dieser auszuzahlen ist.

Die vor der Verkündung dieses Gesetzes fällig gewordenen Teuerungszulagen

sind alsbald nachzuzahlen.

Die in Gemeinschaft mit anderen Staaten angestellten Beamten, zu denen

auch der Vorstand des Eichamts Rudolstadt zu zählen ist, erhalten diese Teuerungs-

zulage nicht.

Fürstl. Schwarzb.-Rudolsl. Gesesammlung I.XNIII. 13

Ausgegeben in Rudolstadt am 15. Juli 1912.
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82.

Die Teuerungszulage nach § 1 erhalten auch die gegen feste Vergütung im
Staatsdienste angestellten oder beschäftigten Personen mit Ausnahme der Waldhüter
und Straßenwärter, deren Bezüge vom 1. April 1912 ab eine Erhöhung von über

10% erfahren haben.

# 3.

Die im Staatsdienste beschäftigten Lohnschreiber ohne feste Vergütung erhalten

als Teuerungszulage nach § 1 acht vom Hundert des Betrages ihrer Monats-

rechnungen. «

Diese Teuerungszulage kommt mit der in Aussicht genommenen Neuregelung

der Lohnsäße in Wegfall.

–" 4.

Die Geistlichen der Landeskirche erhalten aus der Landespfarrkasse dieselbe

Teuerungszulage (§ 1) von acht vom Hundert der ihnen nach den §§ 4 und 5

des Pfarrerbesoldungsgesetzes vom 20. März 1907 (Ges. S. S. 39) zustehenden

Barbesoldung.
Die gleiche Teuerungszulage erhalten die im Dienst der Landeskirche beschäf-

tigten Hilfsprediger und Kandidaten von der ihnen gewährten Vergütung.

86.

Die Volksschullehrer und Volksschullehrerinnen erhalten aus der Staatskasse

dieselbe Teuerungszulage (§ 1) von acht vom Hundert des ihnen nach dem Geset

vom 20. März 1907, betr. die Besoldung der Volksschullehrer (Ges. S. S. 45),

zustehenden Bargehalts.
Die auf die Stellenzulagen der Rektoren und auf das Grundgehalt ent-

fallenden Beträge sind durch Vermittelung der Gemeinden zur Auszahlung zu

bringen. Gemeinden, welche für das Rechnungsjahr 1912 schon Teuerungszulagen
auf Grundgehalt und auf Stellenzulagen der Rektoren gezahlt haben, sind berechtigt,

bei Auszahlung der Teuerungszulage auf Grund dieses Gesetzes die tatsächlich

schon aus Gemeindemitteln für 1912 geleisteten Teuerungszulagen entsprechend

anzurechnen.
Die etwa nach § 8 des Volksschullehrer-Besoldungs-Gesetzes gewährten

Mietsentschädigungen sowie Vergütungen für Kirchendienst bleiben bei der Be-

rechnung der Teuerungszulage außer Ansatz.
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8 6.

Die in den §&amp;§ 1 bis 5 genannten Personen, die bei dem Inkrafttreten

dieses Gesetzes nicht im ausschließlichen Dienste des Landes beschäftigt werden

oder gegenwärtig zu den im § 1 Abs. 3 genannten Beamten gehören, haben auf

die Teuerungszulage keinen Anspruch.

87.
Das Ministerium erläßt die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen

Vorschriften und entscheidet über etwa entstehende Zweifel bei seiner Auslegung.

So geschehen

Schwarzburg, den 12. Juli 1912.

(L. S. Günther.

Frhr. v. d. Recke.
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Gesetzfammlung
für das Fürstentum Schwarzburg--Rudolstadt.

11. Stück vom Jahre 1912.

Inhalt: mWmnm-m zum sworschrh für arle S. 88. — RR Petann-
9

 XXII. Verordnung
vom 12. Juli 1912

zum Versicherungsgesetz für Wb vom 20. Dezember 1911
(R. G. S. 989).

Mit Hoöchster Genehmigung Seiner Duchlaucht des Fürsten wird hiermit zur

Ausführung des Versicherungsgesebes für Angestellte vom 20. Dezember 1911

(R. G. Bl. S. 989) folgendes bestimmt:

J.

Auf Grund von § 321 Abs. 1 des Gesees wird bestimmt:

1. Höhere Verwaltungsbehörde und oberste Verwaltungsbehörde ist das

Ministerium, Abteilung des Innern.

2. Untere Verwaltungsbehörde ist das Landratsamt, in den Städten mit mehr

als 10000 Einwohnern der Gemeindevorstand.

3. Ortspolizeibehörde und Gemeindebehörde ist der Gemeinde= oder Guts-

bezirksvorstand.
II.

Für die Ausstellung der Bescheinigung zum Nachweise von Krankheitszeiten

(§ 54 Abs. 2) ist der Gemeinde= oder Gutsbezirksvorstand zuständig.

Krankheiten, welche die Erkrankten sich vorsählich oder bei Begehung eines

durch strasgerichtliches Urteil festgestellten Verbrechens oder durch schuldhafte Be-

teiligung bei Schlägereien oder Raufhändeln zugezogen haben, sind nicht zu bescheinigen.

Furnt. Schwarzb.-Rudolst. Gesezlammlung I.XXIII. 11

Ausgegeben in Ru#dolfladt am 19. Juli 1912.
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III.

Wird das Entgelt von Dritten gewährt (§ 180 des Gesebes), so ist der

Versicherte verpflichtet, seinen Beitragsteil dem Arbeitgeber in bar zu erslatten,

wenn ihm dieser nachweist, daß er den vollen Beitrag entrichtet hat.

Besteht das Entgelt nur in Sachbezügen (§ 180 des Gesetzes), so ist der

Arbeitgeber berechtigt, von diesen Abzüge zu machen, deren Wert dem Beitrags-

teile des Versicherten entspricht. Für die Berechnung dieses Wertes sind die nach

52 Abs. 2 des Gesetzes festgesetzten Ortspreise maßgebend. Die Befugnis des

Arbeitgebers, solche Abzüge zu machen, besteht nicht, wenn der Versicherte dem

Arbeitgeber seinen Anteil in bar erstattet.

IV.

Die Ausstellung, der Umtausch und die Erneuerung verlorener, unbrauchbar

gewordener oder zerstörter Versicherungskarten erfolgt durch den Gemeinde= oder

Gutsbezirksvorstand.
V.

Die Genehmigung der nur in Ausnahmefällen zugelassenen Übertragung der

Ansprüche an Zuschußkassen (§ 371 Abs. 2 des Gesetzes) erteilt das Landratsamt,

in Städten mit mehr als 10000 Einwohnern der Gemeindevorstand.

Rudolstadt, den 12. Juli 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium.
In Vertrelung:

Dr. Körbiß.

 XXIII. Ministerial-Bekanntmachung
vom 12. Juli 1912,

betreffend Amveisung für die Ausgabestellen der Angestelltenversicherung.

Auf Grund des § 194 des Versicherungsgesebes für Angestellte vom 20. De-

zember 1911 (Reichs-Gesetzbl. S. 989) wird folgende

Anweisung
für die Ausgabestellen der Angestelltenversicherung

erlassen.
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I. Teil.

Ausgabestellen, Vordrucke der Karten.

1. Die Ausgabe und die Annahme der Aufnahmekarten, die Ausstellung der

Versicherungskarten (§ 188) sowie der Ersatz von Versicherungskarten (6 190,
* 195 Abs. 1, 8 197)9 erfolgt durch die Ortspolizeibehörden.

2. Verpflichtet zur Ausgabe der Karten ist die Stelle, in deren Bezirk der

Versicherte bei Stellung des Antrags auf Ausgabe einer Karte beschäftigt ist.

Findet die Beschäftigung vorübergehend im Ausland, aber in einem Betriebe

statt, dessen Sitz im Inland belegen ist, so ist zur Ausgabe der Karte die Stelle

verpflichtet, in deren Bezirk der Siß des Betriebs belegen ist.

3. Angestellten mit einem Jahresarbeitsverdienst von 5000  bis unter

10000 M, die sich nach § 394 versichern wollen, ist der Eintritt in die Versiche-

rung nur im ersten Jahre nach dem Inkrasttreten des Angestelltenversicherungs-

gesetzes gestatlet. Dasselbe Recht steht Personen zu, die in ihrem Betriebe regel-

mäßig höchstens drei versicherungspflichtige Personen beschäftigen, vorausgesetzt, daß
sie in mindestens dreißig Kalendermonaten eine den Bestimmungen des § 1 ent-

sprechende Beschäftigung ausgeübt haben. In beiden Fällen ist die Ausgabestelle

erst dann zur Ausgabe der Karten berechtigt und verpflichtet, wenn die Reichs-

versicherungsanstalt den Eintritt in die Versicherung genehmigt hat.
4. Die Vordrucke der Anfnahme= und Versicherungskarten werden vom Reichs-

kanzler bekannt gemacht.

II. Teil.

Aufnahmekarten und Versicherungskarten.

1. Abschnitt.

Ausstellung der ersten Versicherungskarte.

5. Die erste Karte wird Personen ausgestellt, welche auf Grund des Ver-

sicherungszwanges (6 1, 3, 4) oder im Falle der freiwilligen Versicherung

(68 204, 394) nen in die Versicherung bei der Reichsversicherungsanstalt eintreten.

Zu diesem Zwecke hat sich der Versicherte zunächst von der Ausgabestelle

Vordrucke einer Aufnahme= und einer Versicherungskarte nebst der dazugehörigen

Belehrung geben zu lassen, beide genau auszufüllen — die Versicherungskarte

) Im solgenden mit „Ausgabe von Karten“ bezeichnet.
14
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jedoch nur bis zum ersten Strich — und durch Einreichung derselben bei der

Ausgabestelle die Ausstellung der Versicherungskarte zu beantragen. Auf Antrag

von Arbeitgebern kann die Aunsgabestelle diesen die erforderliche Zahl von Vor-

drucken der Aufnahme= und Versicherungskarten nebst Abdrucken der dazugehörigen

Belehrung für ihre Angestellten überweisen.

Die Ausgabestelle prüft, ob die Aufnahmekarte und die Versicherungskarte

vollständig ausgefüllt sind und ob die beantragende Person versicherungspflichtig

oder zur freiwilligen Versicherung berechtigt ist und stellt demgemäß die Ver-

sicherungskarte aus.

6. Bestehen Zweifel über die Versicherungspflicht, die sich ohne weitläufige

Erhebungen nicht beseitigen lassen, so ist die Ausstellung der Karte zunächst ab-

zulehnen und die Reichsversicherungsanstalt unter Mitteilung der Gründe um eine

baldige Außerung zu ersuchen.

Die Ausgabestelle kann in diesen Fällen dem Antragsteller eine Bescheinigung

über die Stellung des Antrags erteilen.

Widerspricht die Reichsversicherungsanstalt nicht innerhalb 6 Wochen, so hat

die Ausgabestelle die Karte auszustellen. Bei Widerspruch ist der Antragsteller

hiervon zu benachrichtigen und, wenn er auf seinem Antrag beharrt, die Sache

als Streitigkeit im Sinne des § 210 kurzer Hand an den Rentenausschuß abzu-

geben und die endgültige Erledigung dieser Streitigkeit abzuwarten. Je nach dem

Ergebnis dieses Verfahrens ist die Ausstellung der Karte, sofern sie noch nicht
erfolgt war, vorzunehmen oder endgültig abzulehnen. War die Karte bereits

ausgestellt, so ist nötigenfalls ihre Einziehung zu veranlassen. Wegen der Ver-

nichtung der Marken und Rückzahlung zuviel geleisteter Beiträge hat der Renten-

ausschuß nach § 212 das Erforderliche zu veranlassen. Wird die Ausstellung

der Karte aus anderen Gründen als wegen Zweifels über die Versicherungspflicht

endgültig abgelehnt, so steht dem Antragsteller die Beschwerde im Aussichtswege zu.

7. Ist in der Aufnahmekarte der Antrag wegen Befreiung des Angestellten

von der Beitragsleistung gemäß § 390 gestellt, so sind

a) in Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern

zunächst die von dem Antragsteller vorzulegenden Versicherungsscheine,

Aufnahmescheine, Prämienquittungen und dergl. aus den beiden letzten

Jahren, eingehend zu prüfen und vorläufig zu entscheiden, ob der An-

trag begründet ist; die Befreiung oder Nichtbefreiung ist durch Unter-

schrift in der Aufnahmekarte zu bescheinigen;
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b) in allen übrigen Fällen die Aufnahmekarten nebst den vorbezeichneten

Unterlagen der Reichsversicherungsanstalt zur Kußerung über den An-

trag einzureichen. Eutsprechend dieser Außerung ist die Befreiung

oder Nichtbefreiung zu bescheinigen.

Einen Vermerk über die Besreinng erhält auch die Vorderseite der Ver-

sicherungskarte.
Über die Befreiung entscheidet, falls die Reichsversicherungsanstalt oder der

Antragsteller mit der vorläufigen Entscheidung der Ausgabestelle nicht einverstanden

ist, der Rentenausschuß (8 210).
8. Bei der Ausfüllung der Vordrucke ist folgendes zu beachten.

I. Aufnahmekarten.

Die Aufnahmekarte ist von dem Versicherten selbst auszufüllen mit Aus-

nahme des letzten Abschnitts der Rückseite; die Ausgabestelle hat darauf zu achten,

daß die Ansfüllung erschöpfend und nach Maßgabe der folgenden Vorschriften erfolgt.

Als Nummer der Versicherungskarte ist diejenige anzugeben, welche die aus-

zustellende Versicherungskarte erhalten soll.
Sodann sind Vor= und Zuname, Geburtstag und Geburtsjahr, Geburtsort,

Kreis bezw. Amt und Staat, in welchem der Geburtsort belegen ist, Wohnort

nebst Straße und Hausnummer und Poststation des Antragstellers einzutragen;

der Zuname ist zu unterstreichen. Bei Frauen ist auch der Geburtsname einzutragen.

Bei Angabe der Berufsstellung und des Berufs ist neben der allgemeinen

Bezeichnung Prokurist oder Buchhalter auch der besondere Verufszweig, in dem

der Antragsteller bei Ausstellung der Karte beschäftigt ist, anzugeben, z. B.

Bankbeamter.

Ferner ist im 2. Abschnitt bei Angabe des Arbeitgebers der Name: z. B.

Aktiengesellschaft für Bleiweißfabrikation und die Betriebsart: z. B. chemische

Industrie, der Ort des Betriebs des Arbeitgebers, bei mehreren Betriebsorten der-

jenige, in welchem der Antragsteller beschäftigt ist, mit genaner Anführung der

Straße und Hausnummer, des Landratsamtsbezirks und des Staates, in welchem dieser

Ort belegen ist, sowie der Poststation und der Oberpostdirektion, zu welchen der

Ort gehört, zu benennen.

Unter Familienangehörigen sind die Ehegatlin, der Ehegatte und die sämt-

lichen Kinder unter 18 Jahren nach Rusnamen — die Ehefrau mit Angabe des

Geburtsnamens —, Geschlecht, Geburtstag, Monat und Jahr aufzuführen. Als
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Kinder sind nicht nur die aus der bestehenden oder einer früheren Ehe des An-

tragstellers hervorgegangenen, sondern auch die durch nachfolgende Ehe (§8 1719

bis 1722 des Bürgerlichen Gesebbuchs) oder Chelichkeitserklärung (68 1723

flg. a. a. O.) legitimierten und die an Kindesstatt angenommenen (95 1741 flg.

a. a. O.) Kinder, ferner uneheliche Kinder weiblicher Antragsteller anzugeben.

Die Rubrik „zur Nachprüfung des Kontos des Angestellten“ ist vom Ver-

sicherten erst beim Antrag auf eine zweite oder weitere Versicherungskarte auszu-

süllen. Hier sind die aus den alten Karten nachgewiesenen Beiträge und zwar

geordnet nach den Gehaltsklassen des § 17 oder im Falle des § 177 die einzelnen

Beiträge einzutragen, damit die Reichsversicherungsanstalt ihr Konto mit den An-

gaben des Versicherten vergleichen und etwaige Unstimmigkeiten aufklären kann.

Beispiel:

Es sind bisher Beiträge nachgewiesen

dos Stück in den früheren Karlen in der letzten Karte Zusammen 6

zu M Zohl * Zahl AM Zahl

160 36 /3 — I —?— 3617280

680 20 136 — — — 20 186—

960 30 288— 30 2388— 60 576—

1320 — — 23760 18 23700

zus%8 0 160— — ——1 10 160 —

144 128240

Die drei lehten Fragen auf der Vorderseite der Aufnahmekarte sind nur mit

ja oder nein zu beantworten.

Auf der Rückseite der Aufnahmekarte ist ein etwaiger Antrag auf Grund des

§ 390 auf Befreinng von der Beitragsleistung zu stellen unter genauer Bezeich-

nung der Lebensversicherungsunternehmungen, mit denen vor dem 5. Dezember 1911

Lebensversicherungsverträge geschlossen worden sind, der Nummern der Versicherungs-

scheine, des Datums des Abschlusses und der Wirksamkeit der einzelnen Verträge

und des Jahresbetrags der Beiträge des Angestellten ohne Abzug einer etwaigen

Dividende. Wird der Antrag gestellt, so hat der Antragsteller den Versicherungs-

schein, Aufnahmeschein, Prämienquittungen usw. aus den beiden lebten Jahren der

Ausgabestelle zur Prüfung des Befreiungsautrags mit der Aufnahmekarte vorzu-
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legen. Sie sind dem Antragsteller nach Entscheidung zurückzugeben. Der am

Schlusse der Rückseite befindliche Vermerk ist, wenn ein Antrag auf Befreiung

gemäß §&amp; 390 vorliegt, von der Ausgabestelle unter Beidrückung des Siegels aus-

zufüllen und zu unterschreiben. Liegt ein Antrag auf Befreiung gemäß § 390

nicht vor, so wird die Rückseite der Aufnahmekarte nicht ausgefüllt.

II. Versicherungskarten.

Die Versicherungskarten sind bis zum ersten Strich von dem Versicherten, im

übrigen von der Ausgabestelle auszufüllen. In den ersten Abschnitt der Außen-

seite sind Vor= und Zuname, bei Frauen auch der Geburtsname, Geburtstag und

Jahr, Geburtsort nebst Kreis bezw. Amt, in welchem er belegen ist, Wohnort

nebst Straße und Hausnummer, Berufsstellung und Beruf einzutragen. Hierfür

gilt das Gleiche, was bei Ausfüllung der Aufnahmekarte zu beachten ist. Der Zu-

name ist zu unterstreichen.

Der zweite Abschnitt ist auszufüllen, je nachdem der Versiherte von der Bei-

tragsleistung befreit worden ist oder nicht. Hat er keinen Antrag gemäß § 390

gestellt, oder ist der Antrag abgelehnt, dann ist mit „nein“ zu antworten. Hat er

dagegen den Antrag gemäß 5§ 390 gestellt und ist demselben statlgegeben worden,

dann ist mit „ja“ zu antworten.

In Abschnitt 3 ist unter Beidrückung des Siegels der Tag der Ausstellung.

der Versicherungskarte einzudrücken.

9. Unmittelbar nach der Ausstellung ist die Versicherungskarte auszuhändigen

oder dem Versicherten durch Vermittlung des Arbeitgebers zuzustellen. Die un-

befugte Zurückbehaltung der Versicherungskarte macht nicht nur für alle Nachteile,

welche den Versicherten daraus entstehen, verantwortlich, sondern ist auch strafbar

 # 109, § 341 Nr. 2)

2. Abschnitt.

Ersatz der Versicherungskarten.

10. Die Versicherungskarte soll in der Regel durch eine neue ersezt werden,

wenn die für die Eintragung der Beiträge bezw. die Einklebung der Beitrags-

marken bestimmten Felder gefüllt sind, spätestens aber vor Ablauf von 5 Jahren

seit Ausstellung der Karte 195 Abs. 1).

11. Verlorene, unbrauchbar gewordene oder zerstörte Versicherungskarten werden

durch neue ersetzt.
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12. Auch sonst steht es dem Versicherten jederzeit frei, unter Vorlegung einer

neuen Aufnahmekarte eine neue Versicherungskarte zu verlangen E 190).

13. Zum Zwecke des Ersatzes der Versicherungskarte hat sich der Versicherte

Vordrucke einer Aufnahme= und einer Versicherungskarte nebst der dazu gehörigen

Belehrung geben zu lassen, beide genan auszufüllen — die Versicherungskarte je-

doch nur bis zum ersten Strich — und durch Einreichung derselben bei der Aus-

gabestelle die Ausstellung einer neuen Versicherungskarte zu beantragen.

14. Die neue Karte wird in den Fällen der Ziffern 10 und 12 sofort nach

den für die Ausstellung der ersten Karte maßgebenden Vorschriften (Ziffer 5 bis 8)

ausgestellt. Jedoch gelten folgende Besonderheiten:

I. Die Ausstellung der neuen Karte darf in der Regel von einer besonderen

Feststellung darüber, ob zur Zeit die Versicherungspflicht besteht, nicht ab-

hängig gemacht werden. Vielmehr hat im allgemeinen jeder Inhaber einer

Versicherungskarte Auspruch auf ihren Ersatz. Nur in solchen Fällen ist die

Ausstellung einer nenen Karte abzulehnen, in denen die Ausgabestelle die pflicht-

mäßige Uberzeugung gewinnt, daß die alte Karte zu Unrecht ausgestellt worden

ist, oder daß der Antragsteller bereits berufsunfähig ist. In Zweifelsfällen

ist die Ausstellung der neuen Karte zunächst abzulehnen und die Reichsver-

sicherungsanstalt unter Mitteilung der Gründe um eine baldige Außerung zu

ersuchen. Das Gleiche hat zu geschehen, wenn der Autragsteller bereits mit

einem Antrag auf Bewilligung von Ruhegeld unter Anerkennung seiner Berufs-

unfähigkeit zurückgewiesen worden ist, weil er die Wartezeit nicht erfüllt hat.

Im übrigen ist nach Ziffer 6 Abs. 3 zu verfahren.

II. Die neue Karte erhält als Nummer die Zahl, welche auf die Zahl der

vorhergehenden, soweit diese zu ermitteln ist, folgt. Enthält die alte Karte

beispielsweise die Zahl 3, so ist die neue mit der Zahl 4 zu bezeichnen. Als

Berufsstellung ist die Berufsstellung des Inhabers zur Zeit der Ausstellung

der neuen Karte einzutragen, auch wenn auf der früheren Karte eine andere

Berufsstellung angegeben war. Solche Verschiedenheiten werden sich z. B. dann

ergeben, wenn ein Versicherter in seinem Berufe eine höhere Stellung er-

halten hat oder wenn er in einen anderen Beruf übergetreten ist. Hat der

Versicherte die bisherige Berufsstellung nur vorübergehend aufgegeben, um sie

bei geeigneter Arbeitsgelegenheit wieder einzunehmen, so kann auch die frühere

Beschäftigung eingetragen werden.
Die alte Versicherungskarte ist dem Versicherten zurückzugeben.
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15. Verlorene, unbrauchbar gewordene oder zerstörte Versicherungskarten

(Ziffer 11) werden nach folgenden Grundsätzen durch neue ersetzt (6 197):

I. Der Versicherte hat mit der ausgefüllten Aufnahme= und Versicherungskarte

die etwa noch vorhandene alte Versicherungskarte bei der Ausgabestelle einzureichen.

II. Die Außenseite der neuen Versicherungskarte erhält genau die Auf-

schriften der zu erneuernden Karte, soweit diese nachweisbar sind, also auch

die Bezeichnung der Ausgabestelle und die Nummer der Karte. Ist die Be-

zeichnung der Ausgabestelle und die Nummer der Karte nicht festzustellen, so

erhält die neue Karte die Bezeichnung der die Erneuerung bewirkenden Aus-

gabestelle und die Nummer 1. An den Kopf der Karte oder an eine andere

geeignete Stelle ihrer Außenseite ist der Vermerk „Erneuert“ und das

Datum des Erneuerungstages zu setzen; an dem für das Siegel bestimmten

Playe ist das Siegel der Ausgabestelle abzudrucken.

III. Der Nachweis der Beiträge, welche in der ersetzten Karte bescheinigt

oder mit Beitragsmarken belegt waren, erfolgt zweckmäßig durch Anfrage bei

der Reichsversicherungsanstalt, welche auf Antrag aus dem Konto des Ver-

sicherten seine Beitragsleistung feststellt. Die nachgewiesenen Beiträge über-

trägt die Ausgabestelle in die neue Versicherungskarte.

IV. Die erneuerte Karte ist nebst der alten dem Versicherten auszuhändigen.

3. Abschnitt.

Weitere Behandlung der Aufnahmekarten.

16. Die im Laufe eines Monats eingegangenen Aufnahmekarten (Ziffer 5,

9, 11) sind von der Ansgabestelle zu sammeln und am Schlusse des Monats un-

mittelbar an die Reichsversicherungsanstalt in Berlin-Wilmersdorf zu senden. Rück-

fragen der Reichsversicherungsanstalt sind alsbald zu beantworten.

4. Abschnitt.
Berichtigung von Versicherungskarten.

17. Versicherungskarten, in welchen sich offenbar unrichtige Angaben, sei es bezüglich

der Personalien, sei es bezüglich der Befreiung von der Beitragsleistung oder der Beiträge

selbst oder Beitragsmarken in nicht zutreffender Zahl oder Art befinden, werden im

Unterschied von den Quittungskarten der Invaliden= und Hinterbliebenenversicherung

nicht von den Ausgabestellen berichtigt. Sie können von der Reichsversicherungs-

anstalt, dem Rentenausschuß und den Beauftragten beider eingefordert und be-

richtigt werden.
15
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III. Teil.

Schlußbestimmungen.
18. Die Reichsversicherungsanstalt liefert die Vordrucke zu Anfnahme= und

Versicherungskarten nebst Abdrucken der dazugehörigen Belehrung sowie die Vor-

drucke zu den Übersichten (8 181) kostenlos an die Ausgabestellen. Die Ergänzung

des Vorrats hat die Ausgabestelle bei der Reichsversicherungsanstalt rechtzeitig zu

beantragen.
19. Die Ausstellung sowie der Ersatz der Versicherungskarten erfolgt kosten-

und gebührenfrei. Die Ausgabestellen erhalten von der Reichsversicherungsanstalt

für jede Versicherungskarte eine Vergütung von 3 Pfennig.

20. Alle Eintragungen sind deutlich und ohne Rasuren mit einer Tinte zu

bewirken, welche weder verbleicht, noch verwischt oder abdruckt, mit Ort und Datum

zu versehen und durch Beidrückung des Siegels zu beglaubigen. Einer Unter-

schrift des Beamten bedarf es auf der Aufnahmekarte nur in dem Falle des § 390,

in der Versicherungskarte nur im Falle der Übertragung von Beiträgen (Ziffer 15,

III). Korrekturen dürfen nur durch einfaches Durchstreichen bewirkt werden; sie

sind mit dem Datum zu versehen und, soweit sie von einer Behörde gemacht sind,

durch Beidrücken des Siegels zu beglaubigen.

21. Bei allen mit der Ausstellung und dem Ersatz von Karten zusammenhängenden

Geschäften ist darauf zu achten, daß dem Versicherten wiederholte zeitraubende

Gänge und sonstige Weiterungen erspart bleiben.

Rudolstadt, den 12. Juli 1912.

Fürstlich Scwarzburg. Ministerium,Abteilung des Inne

urbit.
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Gesetzsammlung
für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt.

12. Stück vom Jahre 1912.

Jnhalt: Mmisterial-Bekauntmachung über die Ausstellung und den Umtausch von Quitlungs-

korten der Invalidenversicherung.

&amp;DXXIV. Ministerial-Bekanntmachung

vom 15. Juli 1912

über die Ausstellung und den Umtausch von Quittungskarten

der Invalidenversicherung.

J.

Die bisherigen Vorschriften über Ausstellung, Umtausch, Erneuerung und Be-

richtigung von Quittungskarken der Invalidenversicherung werden aufgehoben, ins-

besondere die vom 26. April 1900 (Ges. S. S. 341) darüber erlassene Anweisung

nebst Nachtrag vom 17. September 1904 (Ges. S. S. 204).

II.

Auf Grund von § 14109 Abs. 1, § 1455 Abs. 1 Nr. 1 der Reichsversicherungs-

ordnung vom 19. Juli 1911 (Reichs-Gesetzblatt S. 509) wird die nachstehende

Anweisung
für die

Auostellung und den Amtausch von Quiltungokarten

erlassen.
Farhl. Schwarzb.-Rudolst. Gesetzsommlung I.XNIll. 16

Ausgegeben in ##udolfladt am 21. Juli 1912.
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I. Teil.

Stellen für die Ausktellung, den Amtausch und die Ernenerung von

Quittungskarten. Formulare der Quittungskarten.

1. Die Ausstellung und der Umtausch der Quittungskarten (6 1413) sowie

die Erneuerung verlorener, unbrauchbar gewordener oder zerstörter Quiktungskarten")

(68 1415, 1421) erfolgt

a) für diejenigen versicherungspflichtigen Personen, die einer Orts-, Lande,

Betriebs-, Bau-, Innungs= oder knappschaftlichen Krankenkasse oder der

Gemeindekrankenversicherung angehören, durch deren Organe,
b) für diejenigen versicherungspflichtigen Personen, die von der Kranken-

versicherungspflicht befreit sind, durch die Organe der Krankenkasse, der

sie angehören würden, wenn die Befreiung nicht stattgefunden hätte,

P) im übrigen durch die Gemeinde= oder Gutsbezirksvorstände.

2. Verpflichtet zur Ausgabe der Karten ist die Stelle, in deren Bezirk

der Versicherte bei der Antragstellung beschäftigt ist. Wohnt er nicht an seinem

Beschäftigungsort oder übt er eine versicherungspflichtige Beschäftigung nicht aus,

so ist auch die Stelle zur Ausgabe der Karten verpflichtet, in deren Bezirk er

wohnt oder sich aufhält. Findet die Beschäftigung vorübergehend im Ausland,

aber in einem Betriebe statt, dessen Sih im Inlande belegen ist, so ist zur Aus-

gabe der Karten die Stelle verpflichtet, in deren Bezirk der Sitz des Betriebs

liegt. Zur Ausgabe der Karten für Hausgewerbetreibende, auf die nach § 1229

die Versicherungspflicht durch Beschluß des Bundesrats erstreckt ist, ist die Stelle

verpflichtet, in deren Bezirk sich die Betriebsstätte des Hausgewerbetreibenden befindet.

Zur Ausgabe von Karten für Personen, die sich dauernd im Ausland auf-

halten und dort nach § 1440 Abs. 2 die Versicherung freiwillig fortsetzen, sind

alle unter Ziffer 1 a und c genannten Stellen verpflichtet.

3. Neben diesen Ausgabestellen sind auch der Vorstand der Thüringischen

Landesversicherungsanstalt und ihre Überwachungsbeamten zur Ausgabe der Karten

befugt.
Die unter Ziffer 2 a genannten Stellen sind zur Ausgabe der Karten auch

insoweit befugt, als sie nicht dazu verpflichtet sind.
4. Über die Einrichtung der Quittungskarten sowie das Entwerten und Ver-

nichten der Beitragsmarken und der Zusatzmarken ist durch die Bekanntmachung

*) Im solgenden mil „Ausgabe von Karten“ behelchnet.
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des Reichskanzlers vom 10. November 1911 (Reichs-Gesetzblatt S. 937) Bestim-

mung getroffen.

II. Teil.

M#uttungsbarten für Pflichtversicherung und MWeiterversicherung.
Gelbes Formular. (A.)

I. Abschnikt. Ansstellung der ersten Karte.

5. Die erste Karte wird Personen ausgestellt, die auf Grund des Versicherungs-

zwangs (§§ 1226, 1228, 1229) neu in die Versicherung eintreten. Für Personen,

welche in einer Sonderanstalt (8§ 19360—1374) versichert sind, sowie für angemusterte

Seeleute, die in der Sonderanstalt der See-Berufsgenossenschaft (§§ 1375—1380)

versichert sind, werden Karten nicht ausgestellt. Die Ausstellung der Karten erfolgt,

sofern nicht in Einzelfällen abweichende Anordnungen ergehen, auf Antrag des

Versicherten oder seines Arbeitgebers (6§S 1414, 1415). Vor der Ausstellung ist

zu prüfen, ob die Person, für welche die Karte ausgestellt werden soll, versicherungs-

pflichtig ist.
Die erste Karte darf auch ausgestellt werden, wenn der Antragsteller glaubhaft

nachweist, daß er in eine bestimmte versicherungspflichtige Tätigkeit nur eintreten

kann, wenn er im Besib einer Karte ist.

6. Bestehen Zweifel über die Versicherungspflicht, die sich ohne weitläufige

Erhebungen nicht beseitigen lassen, oder hat der Antragsteller bereits das fünfzigste

Lebensjahr vollendet, so ist die Ausstellung der Karte zunächst abzulehnen und der

Vorstand der Versicherungsanstalt unter Mitteilung der Gründe unter Fristsetzung

um eine baldige Rußerung zu ersuchen.

Die Ausgabestelle kaun in diesen Fällen dem Antragsteller eine Bescheinigung

über die Stellung des Antrags erteilen.

Widerspricht der Vorstand der Versicherungsanstalt nicht rechtzeitig, so ist die

Karte auszustellen. Bei Widerspruch ist die Sache als Streitigkeit im Sinne

der §§ 1459, 1460 an das Versicherungsamt abzugeben und die endgültige Er-

ledigung dieser Streitigkeit abzuwarten. Je nach dem Ergebnisse dieses Verfahrens

ist die Ausstellung der Karte, sofern sie noch nicht erfolgt war, vorzunehmen oder

endgültig abzulehnen. War die Karte bereits ausgestellt, so ist nötigenfalls ihre

Einziehung und die Vernichtung der etwa verwendeten Marken nach § 1462 zu

veranlassen.
Wird die Ausstellung der Karte aus anderen Gründen als wegen Zweifel

*
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Über die Versicherungspflicht endgültig abgelehnt, so steht dem Antragsteller die

Beschwerde im Aufsichtswege zu.

7. Bei der Ausfüllung des Formulars ist in folgender Weise zu verfahren:

Neben dem am Kopfe der Karte befindlichen Vermerk „Versicherungsanstalt"

ist der Name der Anstalt einzutragen, in deren Bezirk der Versicherte bei Ausstellung

der Karte beschäftigt ist, bei versicherungspflichtigen Hausgewerbetreibenden (5 1229)
der Name der Anstalt, in deren Bezirke sich die Betriebsstätte des Hausgewerbe-

treibenden befindet. Findet die Beschäftigung vorübergehend im Ausland, aber in

einem Betriebe statt, dessen Sitz im Inlande belegen ist, so ist der Name der

Versicherungsanstalt einzutragen, in deren Bezirke der Sitz des Betriebs liegt.

Abkürzungen des Namens der Versicherungsanstalt sind unzulässig.

Sodann ist die Bezeichnung der die Karte ausstellenden Stelle (3. B.

„Ausgabestelle H *, „Ortskrankenkasse n *) und das Datum

der Ausstellung einzutragen.

Der Vermerk für die Eintragung der Listennummern ist da, wo Listen

über gelbe Karten nicht geführt werden, zu durchstreichen.

Die Ausfüllung des Vermerkes „Verwendbar für die Zeit seit dem

.ten“ hat auch ohne Antrag stets dann zu erfolgen, wenn in die Karte für

die Zeit vor ihrer Ausstellung Marlen einzukleben sind. Wird die Ausfüllung des

Vermerkes vom Versicherten beantragt, so ist mit besonderer Vorsicht zu verfahren,

da die Gefahr nahelicgt, daß Personen, welche sich nachträglich die Möglichkeit

eröffnen wollen, Anspruch auf eine Rente oder auf eine höhere Rente zu erheben,

Anträge auf Ausfüllung stellen. Es sind daher die tatsächlichen Verhältnisse sorg-

fältig zu prüfen und nötigenfalls die Versicherungsanstalten, die nachträglich be-

lastet werden sollen, zu hören. Wenn die Karte auf Antrag des Versicherten oder

seines Arbeitgebers auf mehr als 6 Monate zurück für verwendbar erklärt werden

soll, ist vor der Ausstellung eine Außerung der Versicherungsanstalten herbeizu-

führen. Ein mehr als vier Jahre zurückliegender Zeitpunkt darf nicht eingetragen

werden (88 1442, 1443).

Der Vermerk ist, sofern er nicht auszufüllen ist, zu durchstreichen.

Die Karte erhält die Nummer 17

Sodann sind Vor= und Zuname, Berufsstellung, Geburtsort und

Geburtszeit sowie der Wohnort, soweit möglich auch Straße und Haus-

nummer des Inhabers einzutragen, bei Angabe mehrerer Vornamen ist der

Rufname zu unterstreichen. Bei Frauen ist der Vorname des Mannes und der
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Vorname der Frau, ferner der Zuname des Mannes und der Geburtsname der

Frau einzutragen, z. B. Ehefrau (Witwe) des Karl Anton Schulz, Clara geb.

Schäfer. Hierbei ist zur Unterscheidung des Versicherten von anderen Personen

besondere Sorgfalt geboten. Bei Angabe der „Berufsstellung“ ist neben der all-

gemeinen Bezeichnung „Arbeiker“, „Gehilfe“, „Geselle“ usw., wenn möglich, auch

der besondere Berufszweig, in dem der Versicherte bei Ausstellung der Karte

beschäftigt ist, einzutragen, z. B. „landwirtschaftlicher Arbeiter“, „Schlossergeselle"

usw. Dabei ist zu beachten, daß auch Personen, welche die Gesellenprüfung nicht

bestanden haben, als Gesellen bezeichnet werden können.

Eintragungen oder Merkmale, die durch das Gesetz nicht vorgesehen sind, sind

unzulässig und strafbar (§5 1424, 1495). Jusbesondere darf die Person des

Arbeitgebers nicht in die Karte eingetragen werden. Karten, die dagegen verstoßen,

hat jede Behörde, der sie zugehen, nach § 1424 einzubehalten.

2. Abschnill. Der Amtausch der Onittungsbarten.

8. Die Karten werden der Regel nach erst dann umgetauscht, wenn die für

das Einkleben von Marken bestimmten Felder gefüllt sind oder wenn seit Aus-

stellung der Karte eine Zeit von annähernd 2 Jahren verflossen ist Gs 1419,

1420). Die Quittungskarten von Personen, die zur Ableistung ihrer Militär-

bienstzeit eingezogen werden, können auch aufgerechnet werden, wenn sie noch nicht

ganz mit Marken gefüllt sind. In diesen Fällen ist eine neue Karte nicht aus-

zustellen und auf der Vorderseite der über die abgegebene Karte zu erteilenden Auf-

rechnungsbescheinigung zu vermerken „Neue Karte nicht ausgestellt". Auf seine

Kosten kann jedoch der Versicherte jederzeit die Ausstellung einer neuen Karte gegen

Rückgabe der alten verlangen (§ 1415).

Bei dem Umtausch der Karte sind folgende Geschäfte zu unterscheiden:

A. die Aufrechnung der alten Karte,

 die Ausstellung der Bescheinigung über die aus der Aufrechnung

sich ergebenden Endzahlen,
 die Ausstellung der neuen Karte,

 die Einsendung der aufgerechneten Karten an die Versicherungs-

anstalt.

Se#

A. Die Aufrechnung der alten Karte.

9. Die alte Karte wird sogleich nach Rückgabe auf ihrer Innenseite an der

durch den Vordruck bezeichneten Stelle nach folgenden Grundsähen aufgerechnet:



o8

— —

III.

.

—

1912

Die in der Karte durch Marken nachgewiesenen Beitragswochen sind ohne

Rücksicht darauf, ob die Marken auf verschiedene Versicherungsanstalten

lauten, lediglich nach Lohnklassen zusammenzurechuen; das Zahlen-

ergebnis ist für jede Lohnklasse getreunt in die entsprechenden Spalten der

Tabelle einzutragen. Hierbei sind auch die elwa übertragenen Marken zu

berücksichtigen, die als ungültig bezeichneten Marken aber wegzulassen.

. An der vorgesehenen Stelle sind die Militärdienste und Krankheiten,

die für den Zeitraum vom Tage der Verwendbarkeit der Karte bis zu

ihrer Anfrechnung nachgewiesen werden, nach dem Datum des Beginns

und der Beendigung der einzelunen Militärdienste und Krankheiten einzutragen.

Die Einrechnung dieser Zeiten in die Zahl der ordentlichen Beitrags-

wochen sowie die Zusammenrechnung der Dauer der einzelnen Militärdienste

und Krankheiten ist nicht zulässig. Reicht der Vordruck für Krankheits-

zeiten nicht aus, weil mehr als fünf Krankheitsfälle einzutragen sind, so

können Krankheitszeiten unter handschriftlicher Auderung des Vordruckes

auch in die für geleistete Militärdienste bestimmten Spalten, soweit sie für

diese nicht verwendet werden, eingetragen werden.

Soweit die aufrechnende Krankenkasse selbst Krankenhilfe gewährt hat, be-

darf es einer besonderen Bescheinigung nicht. Im übrigen genügt zum

Nachweis einer Krankheit die Bescheinigung des Vorstandes der Orts-,

Land-, Betriebs= oder Innungskrankenkasse, der knappschaftlichen Kranken-

kasse, der Ersatzkasse, des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit oder der

auf Grund landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hilfskasse (§ 1438.

Abs. 2 und Artikel 68 des Einführungsgesetzes). Für die Zeit, die über

die Dauer der von den Kassen zu gewährenden Krankenhilfe oder der Für-

sorge während der Genesung hinausreicht, sowie für Personen, die einer

solchen Kasse nicht angehört haben, genügt die Bescheinigung des Gemeinde-

vorstandes (6 1438 Abs. 2). Für die in Reichs= und Staatsbetrieben

Beschäftigten kann die Bescheinigung über die Krankheit durch die vorgesetzte

Dienstbehörde ausgestellt werden C 1438 Abs. 3). Die Anerkennung

sonstiger Nachweise (z. B. von Zeugnissen von Arzten oder Krankenhäusern

über die Krankheit usw.) ist nicht ausgeschlossen.

Für die Eintragung einer Krankheit ist im einzelnen solgendes zu beachten:

a) Krankheiten, die durch Bescheinigungen der Kassenvorstände oder der Ge-

meinde= oder Gutsbezirksvorstände nachgewiesen werden, sind nur dann
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zu berücksichtigen, wenn sie nach dem unten abgedruckten, probeweise aus-

gefüllten Formular bescheinigt sind.

b) Es sind nur solche Krankheiten einzutragen, die mindestens eine volle

Beitragswoche (Montag bis einschließlich Sonntag) gedauert haben.
IP) Krankheiten, welche die Erkrankten sich vorsäßlich oder bei Begehung

eines durch strasgerichtliches Urteil festgestellten Verbrechens oder durch

schuldhafte Beteiligung bei Schlägereien oder Raufhändeln zugezogen

haben, sind nicht einzutragen.

4) Krankheiten von Personen, die sich, nachdem die Versicherungspflicht fort-

gefallen ist, freiwillig weiterversichern oder die vor Beginn der Krankheit

eine die Versicherungspflicht begründende Beschäftigung über-

haupt nicht oder nur vorübergehend gehabt haben, sind, soweit sie

in die Zeit der Weiterversicherung fallen, nicht zu berücksichtigen.

e) Ergibt sich, daß der Erkrankte durch die Krankheit nicht verhindert ge-

wesen ist, seine die Versicherungspflicht begründende Beschäftigung fort-
zusetzen, oder sind für die Dauer der Krankheit wegen Fortsetzung des

die Versicherungspflicht begründenden Arbeits= oder Dienstverhältnisses

Beitragsmarken entrichtet worden, so ist die Eintragung abzulehnen.

1) Wenn die Krankheit unnnterbrochen über ein Jahr dauert, wird die

weitere Dauer nicht eingetragen.

6) Die an eine Krankheit sich anschließende, mit Arbeitsunfähigkeit ver-

bundene Genesungszeit wird der Krankheit gleichgeachtet. Dasselbe

hilt für die Dauer von acht Wochen bei einer Arbeitsunfähigkeit, die durch

Schwangerschaft oder ein regelmäßig verlaufenes Wochenbett veranlaßt ist.

Krankheitsbescheinigung.
&amp; 1438 der Reichsversicherungsordnung.)

Der Alaurergeaelle nt K-mtee in geiickokstackl, geboren im Jahre 1855 zu 1a Ertis

Oebren (Milglied der unterzeichucten Ortskrankenkosse), war vom 70. Jukl 1970 bis zum 13. Seplember 7970

lronk und arbeitsunfähig.

Der Erkrankie hat sich die Krankheit weder vorsätzlich noch bei Begehung eines durch Krasgerichtliches

Urteil sestgestellten Verbrechens oder durch schuldhafte Beteiligung bei Schlägereien oder Naushändeln zugezogen;

er war vor Beginn der Kranlheit der Invalidenversicherungspslicht unterworfen und hat berufsmäßig und nicht

lediglich vorlbergehend Lohnarbeil verrichtet.

Hudolstadi, den I. Scplember 1012.

Ortskrankenkasse.
Eiegel.) IHerrmann.
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IV. Geleistete Militärdienste werden durch Vorlegung der Militärpapiere

nachgewiesen E 1438 Abs. 1).

Die Eintragung von Militärdiensten ist zu versagen:

a) bei solchen, die nicht zur Erfüllung der Wehrpflicht stattgefunden

haben; für die Dauer von Mobilmachungs= oder Kriegszeiten werden

jedoch auch freiwillig geleistete Militärdienste angerechnet;
b) bei Militärdiensten während der freiwilligen Weiterversicherung;
) wenn der Inhaber der Karte vor Beginn der Militärdienste eine die

Versicherungspflicht begründende Beschäftigung überhaupt nicht
oder nur vorübergehend gehabt hat.

V. Vor Eintragung der Militärdienst= und Krankheitszeiten ist ihre Anrech-

nungsfähigkeit zu prüsen. Ergeben sich hierbei Zweisel und gelingt ihre

Beseitigung nicht, so sind die Militärdienste und Krankheiten zwar zu

berücksichtigen, der Versicherungsanstalt ist jedoch sogleich oder bei Über-

sendung der aufgerechneten Karte von den Bedenken Mitteilung zu machen.

B. Die Ausstellung der Bescheinigung über die aus der Aufrechnung

ch ergebenden Endzahlen.

10. Die Ausgabestellen bescheinigen dem Inhaber die Endzahlen der Aufrech=

nung nach einem Muster, das der Aufrechnungstabelle in der Karte entspricht.

Legt der Inhaber der Karte ein Sammelbuch für Bescheinigungen vor, so ist dieses

zu benutzen.
Die Bescheinigung ist im unmittelbaren Anschluß an die Aufrech-

nung auszustellen und dem Versicherten unmittelbar oder durch Ver-

mittlung des Arbeitgebers auszuhändigen.
Unbestellbar gebliebene und in Verwahrung genommene Aufrechnungsbescheini-

gungen können von den Ausgabestellen ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahrs,

in dem sie eingegangen sind, vernichtet werden.

11. Gegen die Aufrechnung der abgegebenen Karte und gegen den Inhalt

der Bescheinigung steht dem Versicherten binnen einem Monat nach ihrer Aus-

händigung (§§ 1422, 128) die Beschwerde beim Versicherungsamt zu, das endgültig

entscheidet.
12. Wird die Beschwerde als begründet anerkannt, so ist die Aufrechnung

und die Bescheinigung nötigenfalls auf einem besonderen mit ihr zu verbindenden

Blatte mit Tinte zu berichtigen. Das Verfahren ist kostenlos.
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C. Die Ausstellung der neuen TKarte.

13. Die nene Karte wird nach den für die Ausstellung der ersten Karte

maßgebenden Vorschriften (Ziss. 5 bis 7), mit folgenden ÄAnderungen ausgestellt:

I. Die Ausstellung der neuen Karle darf in der Regel von einer besonderen

Feststellung darüber, ob zurzeit die Versicherungspflicht besteht, nicht ab-

hängig gemacht werden. Vielmehr hat im allgemeinen jeder Inhaber einer

Karte Anspruch auf ihren Umtansch. Nur in solchen Fällen ist die Aus-

stellung einer neuen Karte abzulehnen, in denen die Ausgabestelle die

pflichtmäßige Überzeugung gewinnt, daß die alte Karte zu Unrecht aus-

gestellt worden ist, oder daß der Antragsleller bereits invalide ist (§ 1255

Abs. 2).

In Zweifelsfällen ist die Ausstellung der neuen Karte zunächst abzu-

lehnen und der Vorstand der Versicherungsanstalt unter Mitteilung der

Gründe um eine baldige Nußerung zu ersuchen. Das Gleiche hat zu ge-

schehen, wenn der Antragsteller bereits mit einem Antrag auf Bewilligung

einer Invalidenrente unter Anerkennung seiner Invalidität zurückgewiesen

worden ist, weil er die Wartezeit nicht erfüllt hatte.

Die Karte wird am Kopf mit dem Namen der Versicherungsanstalt ver-

sehen, die auf der vorhergehenden eingetragen war (Ursprungsanstall).

Weicht die Bezeichnung einer späleren Karte ab, so ist der Name auf der

ersten massgebend 1418).
Die neue Karte erhält als Nummer die Zahl, welche auf die Zahl der

aufgerechneten Karte, soweit diese zu ermitteln ist, folgt. Enthält die alte

Karte beispielsweise die Zahl 3, so ist die neue mit der Zahl 4 zu be-

zeichnen. Als „Verufsstellung“ ist, wie sich aus dem Vordruck ergibt,

die Berufsstellung des Juhabers zur Zeit der Ausstellung der neuen

Karte einzutragen, auch wenn auf der früheren Karte eine audere Berufs-

stellung angegeben war. Solche Verschiedenheiten werden sich z. B. dann

ergeben, wenn Lehrlinge Gesellen geworden sind, oder wenn der Versicherle

in einen anderen Beruf übergetreten ist. Ist die bisherige Verufsstellung

nur vorübergehend aufgegeben, um sie bei geeigneter Arbeitsgelegenheit

wieder einzunehmen, so kann auch die frühere Beschäftigung eingetragen
werden.

IV. Für die Ausfüllung des Vermerkes „Verwendbar für die Zeit seit dem

...... len“ gilt das unter Ziff. 7 Abs. 6 Gesagte.
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V. In den Fällen der Ziff. 8 Abs. 1 Satz 2 erfolgt die Ausstellung der

neuen Karte auf Grund der Aufrechnungsbescheinigung. Hierbei ist in die

neue Karte die Zahl einzutragen, die auf die in der Anfrechnungsbescheinigung

bezeichnete Karte folgt. Wird diese Aufrechnungsbescheinigung nicht vor-

gelegt, so erhält die neue Karte die Nummer, welche auf die Nummer der

für den Versicherten zulezt ausgestellten Karte, soweit diese zu ermitteln

ist, folgt, sonst die Nummer 1.

D. Die Einsendung der aufgerechneten Karten an die Versicherungoanstalt.

14. Die aufgerechneten Karten sind sorgfältig aufzubewahren und spälestens

vierteljährlich an die Versicherungsanstalt des Bezirks der Ausgabeslelle portofrei

als Sendung mit Wertangabe zu übersenden. Bei Übersendung durch die Bahn

genügt es, daß die absendende Stelle ihr Interesse an der Lieferung im Fracht-

briefe angibt. Wünschen der Versicherungsanstalt wegen Einhaltung kürzerer Ein-

sendungstermine ist zu eutsprechen. Vor Ablauf der Beschwerdefrist und vor Er-

ledigung der etwa eingelegten Beschwerde ist die Karte nicht abzusenden.

Jeder Sendung ist ein alphabetisch geordnetes Verzeichnis beizufügen.
Die Karten sind tunlichst in der Reihenfolge des Verzeichnisses zu ordnen.

Diese Bestimmungen gelten auch für gefundene, zurückgelassene, unbestellbar

gebliebene oder nach Erneuerung einbehaltene Karten.

15. Die Ausgabestellen haben mit der Karte zugleich die Bescheinigungen über

Krankheiten (Ziff. 9, III), und zwar auch dann, wenn die Eintragung der Krank-

heit abgelehnt worden ist, sowie Nachweise über Beschäftigungen, welche in die Zeit

vor Inkrafttreten der Versicherungspflicht für den Berufszweig des Versicherten fallen,

abzunehmen und mit der Karte an die Versicherungsanstalt des Bezirks zu über-

senden. Die Krankheitsbescheinigungen und Arbeitsnachweise sind den

aufgerechneten Karten beizufügen.

Das Gleiche gilt von Bescheinigungen, die nach § 1370 Personen aus-

zustellen sind, die aus einer Sonderanstalt ausscheiden. Militärpapiere sind

nicht abzunehmen.

3. Abschnitt. Die Grnenerung (Grsetzung) von Qulittungskarten.

16. Verlorene, unbrauchbar gewordene oder zerstörte Karten werden nach

folgenden Grundsäßen durch neue erseßbt (5 1421):

I. Die Außenseite erhält genan die Aufschriften der zu ernenernden

Karte, soweit sie nachweisbar sind, also auch die Bezeichnung der Ausgabe-
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stelle und die Nummer der Karte. Ist der Name der Versicherungsanstalt,

die Bezeichuung der Ausgabestelle und die Nummer der Karte nicht fest-

zustellen, so erhält die erneuerte Karte den Namen der Versicherungsanstalt,

in deren Bezirk der Versicherte zur Zeit der Erneuerung beschäftigt ist, die

Bezeichnung der die Erneuerung bewirkenden Ausgabestelle und die Nummer I.

An den Kopf der Karte oder an eine andere geeignete Stelle ihrer Außen-

seite ist der Vermerk „Ernenert“ und das Datum des Erneuerungstags

zu seyen; au dem für das Siegel bestimmten Platze ist das Siegel der

Ausgabestelle abzudrucken.

II. In die Innenseite der neuen Karte ist auf den zur Aufnahme von

Marken bestimmten Feldern, in der Regel oben links beginnend, mit mög-

lichster Naumersparnis einzutragen, für wieviel Beitragswochen in der zu

erneuernden Karte nachweislich Marken für die einzelnen Lohnklassen und

Versicherungsanstalten enthalten waren. Dabei ist der Zeitraum, für den die

Marken nach ihrer Entwertung verwendet sind, anzugeben. Der Nach-

weis des Inhalts der zu erneuernden Karte ist Sache des Inhabers. Ist

diese Karte noch vorhanden, so ist ihr erkennbarer Inhallt ohne weitere

Prüfung in die neue Karte einzutragen. Im übrigen bedarf es eines

glaubhaften Nachweises.

Vor Übertragung der Beiträge sind die Versicherungsanstalten zu hören,

wenn nicht die unbrauchbar gewordene Karte vorgelegt wird; sie werden

in jedem Falle nachher unterrichtet C 1421 Abs. 2).

Die Übertragung erfolgt nach folgendem Muster:

„Bei Erneuerung der Karte übertragen:

10 W. 11! V. A. Königreich Sachsen für die Zeit v#d.. bis

13 „ III „ „ Brandenburg „ „ „ „

8 „ V, „Tvhüringen ,,,,,,,,,,

10 3. M. „ „ „

Blankenburg, den 5. März 1912.

(Name des den Ubertragungsvermerk ausstellenden Beamten.)

(Dienstsiegel.)“
Dabei bedenten die Abkürzungen W. „Beitragswochen“", V. A. „Ver-

sicherungsanstalt“, die römischen Ziffern I, II, III, IV. V die Lohnklassen,

Z. M. „Zusahmarken“, die arabischen Zissern die Anzahl von Beitrags-
in·



(0“ 1912

wochen,'“) für welche Marken der Lohnklasse und Versicherungsanstalt bei-

gebracht waren oder bei Zusaßmarken die Zahl der verwendeten Marken:

z. B. können die oben aufgeführten 13 Wochen III. Versicherungsanstalt

Brandenburg aus einer nach dem 1. Jannar 1911 verwendeten, für einen Zeit-

abschnitt von 13 Wochen hergestellten Beitragsmarke 1II. Lohnklasse der Ver-

sicherungsanstalt Brandenburg herrühren. Der Übertragungsvermerk ist von

dem übertragenden Beamten zu unterschreiben. Die in der unbrauchbar

gewordenen Karte vorhandenen Marken dürfen weder entsernt noch in die

neue Karte eingeklebt werden.

Wird nicht glaubhaft nachgewiesen, ob und wieviel Beitragsmarken in

der zu erneuernden Karte enthalten waren, so ist von der Markenüber-

tragung abzusehen und in die erneuerte Karle der Vermerk aufzunehmen:

„Bei Erneuerung der Karte waren Beitragsmarken nicht zu übertragen.“

Dieser Vermerk bedarf weder der Unterschrist noch der Beidrückung des

Siegels.

 Die elwa vorhandene alte Karte behält die Ausgabestelle ein und vermerkt

unter Beidrückung ihres Siegels auf der Außenseite: „Nach Ernenerung

einbehalten.“ Auf die Innenseite dieser Karte ist der Vermerk zu setzen,

der gemäß II Abs. 4 in die neue Karte einzutragen ist.

1!7. Der Versicherte ist bejugt, binnen einem Monat nach Aushändigung

der neuen Karte gegen den Inhalt der Übertragung Beschwerde zu erheben. Auf

die Beschwerde und das Verfahren finden die Bestimmungen unter Zisfer 11, 12

Anwendung. Nach Ablauf der Beschwerdefrist, oder nach Beendigung des Be-

schwerdeverfahrens ist die alte Karte, sofern eine solche eingereicht ist, der für den

Bezirk der erneuernden Stelle zuständigen Versicherungsanstalt einzusenden (Ziff. 14).

Eine Erneuerung der Karte sindet, abgesehen von den Fällen des § 1421,

noch statt:

a) wenn die Karle wegen einer unzulässigen Eintragung von einer Behörde

einbehalten wird (§ 1424);

b) wenn im Falle des § 1462 das Versicherungsamt an Stelle der Ver-

nichtung der irrtümlich beigebrachten Marken die Einziehung der Karte

und die Übertragung ihres Inhalts auf eine neue Karle anordnet

(Ziff. 25)

1 — —

*) Zu beachlen ist, daß für mehrere Beitragswochen gemeinsam eine Marke verwendel werden kann.
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) wenn für den Inhaber einer gelben Karte (Formular A) eine graue

Karte (Formular B) hätte ausgestellt werden müssen.

Ist die Behörde zur Ausstellung von Karten nicht berechtigt, so hat sie wegen

Ausstellung der neuen Karte die zuständige Stelle zu ersuchen.

4. Abschnill. Herichtigung von U#nittungskarten.

18. Sind in einer Karte zu wenig Marken eingeklebt, so hat das Ver-

sicherunggamt von dem verpflichteten Arbeitgeber die rückstäudigen Beiträge ein-

zufordern und die fehlenden Marken einzukleben. Kommt der Arbeitgeber der

Aufforderung zur Leislung rückständiger Beiträge innerhalb der gesetzten Frist nicht
nach, so ist das Beitreibungsverfahren gemäsß §§ 28, 29 einzuleiten. Die Beiträge

gelten in dem Angenblicke der Ablieferung des Belrags in Geld oder Marken an

das Versicherungsamt als entrichtet.

19. Sind in einer Karte Marken einer zu niedrigen Lohnklasse eingeklebt,

so hat das Versicherungsamt von dem verpflichteten Arbeitgeber den Unterschied

zwischen den zu niedrigen Marken und den richtigen Marken einzuziehen und

gegen Einsendung des eingezogenen Geldbetrages von der Versicherungsanstalt die

richtigen Marken einzufordern. Diese sind in die Karten einzukleben und die zu

niedrigen Marken zu vernichten.

Die Vernichtung der Marken erfolgt dadurch, daß sie durch einen darauf ge-

setzten Vermerk als ungültig erklärt werden. Dabei ist auf die Außenseite der

Karte unter Einrückung der Zahl der vernichteten Marken der Vermerk„. Marken

vernichtet“ sowie die Bezeichnung der die Vernichtung vornehmenden Stelle zu

seten. Der Vernichtungovermerk ist auch bei Ubertragung der Marken zulässig,

wenn die alten Marken nicht mehr vorhanden sind.

20. Können die Beiträge nicht beigetrieben werden, so ist dem Versicherten

anheimzustellen, die Beilräge für die fehlenden oder zu niedrigen Marken selbst zu

zahlen. Ist der Versicherte hierzu nicht bereit, so ist von dem Berichtigungsver=

fahren abzusehen, die Karte mit den minderwertigen Marken aufzurechnen, Auf-

rechnungsbescheinigung zu erteilen und dem Versicherten eine neue Karte auszustellen,

sofern dies nicht bereits geschehen ist.

Die aufgerechnete Karte ist mit den entstandenen Vorgängen der Versicherungs-

anstalt einzusenden.

21. Sind zuviel Marken beigebracht, so hat das Versicherungsamt die über-

schießenden Marken nach Ziff. 19 Abs. 2 zu vernichten und den Wert der ver-
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nichteten Marken zur Rückzahlung an die Beteiligten von der Versicherungsanstalt

einzufordern.
22. Ein Berichtigungsverfahren wegen angeblicher Verwendung von Marken

einer zu hohen Lohnklasse hat das Versicherungsamt nur einzuleiten, wenn

dargekan wird, daß Arbeitgeber und Versicherter sich nicht über eine Versicherung

in der betreffenden höheren Lohnklasse geeinigt haben (5 1248). Wird das Ver-

fahren eingeleitet, so sind die zu hohen Marken nach Ziff. 19 Abs. 2 zu vernichten,

die richtigen Marken von der Versicherungsanstalt einzufordern und einzukleben.

Der überschießende Wert der verwendeten Marken ist von der Versicherungsanstalt

zur Rückzahlung an die Beteiligten einzufordern.

23. Sind Marken einer unrichtigen Versicherungsanstalt beigebracht, so

sind die Marken der richtigen Versicherungsanstalt in der Weise einzukleben, daß

das Versicherungsamt den Wert der zu vernichtenden Marken von der unrichtigen

Versicherungsanstalt und die erforderliche Zahl von Beitragsmarken von der rich-

tigen Versicherungsanstalt einfordert.
24. Soweit die Einziehung der Beiträge durch Krankenkassen, knappschaftliche

Krankenkassen oder besondere Hebestellen erfolgt (6§ 1447—1457), bleibt diesen die

Durchführung des Verichtigungsverfahrens überlassen. Den Wert der nachträglich

von ihnen beigebrachten Marken haben diese Stellen, sofern es ihnen nicht ratsam

erscheint, eine frühere Erstattung zu fordern, mit dem nächsten regelmäßigen Bei-

trage einzuziehen.
25. Die Versicherungsämter können an Stelle der Vernichtung von Marken

die Karte nach den Vorschriften des 3. Abschnittes erneuern (6 1463). Bei der

Üübertragung des Inhalts sind nur die gültigen Eintragungen zu berücksichtigen,

die vernichteten Marken also außer Betracht zu lassen. Die eingezogene Karte ist

nach Ziff. 16, III zu behandeln.

Sind Marken in bereits aufgerechneten und umgetauschten Karten vernichtet

worden, so sind gleichzeitig die Anfrechuungen und die von den Inhabern der

Karte zu diesem Zwecke einzuziehenden Bescheinigungen über die Aufrechnungen zu

berichtigen. Bei Berichtigung der Karte sind die eingeklebten Marken zu entwerten.

26. Ergibt sich bei der Aufrechnung oder Erneuerung von Karten, daß Marken

in unvorschriftsmäßiger Weise verwendet sind, so hat die Ausgabestelle, sofern die

Beteiligten mit der Berichtigung einverstanden sind, diese nach den vorstehenden

Bestimmungen herbeizuführen.
Ergibt sich die Notwendigkeit einer Berichtigung bei der überwachung, so
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haben die überwachenden Organe, Behörden oder Beamten, sofern die Beteiligten

mit der Berichtigung einverslanden sind, nach&amp;1469 die Berichligung selbst vor-

zunehmen.

III. Teil.

O#nttungaharten für Selbstversicherung und ihre Fortsetzung.

Graues Formular. (B.)

27. Ausstellung der ersten Onittungskarte. Die erste Karte wird auf

Antrag solchen Personen ausgestellt, welche auf Grund der Selbstversicherung in

die Versicherung eintreten. Personen, die sich bei einer Sonderanstalt (§ 1360flgd.)

selbstversichern, werden Karten nicht ausgestellt. Vor der Ausstellung ist die Ver-

sicherungsberechtigung des Antragstellers zu prüfen.

Im übrigen sinden auf die Ausstellung der Karte die Bestimmungen der

Ziss. 6 und 7 mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß bei der Ausfüllung

des Formulars neben dem am Kopf der Karte besindlichen Vermerl „Versiche-

rungsanstalt“ bei sich selbstversichernden Personen, welche nicht beschäftigt werden,

der Name der Versicherungsanstalt einzutragen ist, in deren Bezirk sie sich auft
halten. In den Vermerk „Verwendbar für die Zeit seit dem. #r.
darf bei der ersten Karte überhaupt kein Zeitpunkt, bei späteren Karten nur

ein nicht mehr als ein Jahr zurückliegender Zeitpunkt eingetragen werden (8 1443).

Die Ausgabestellen haben für graue Karten besondere Listen zu führen, in

denen unter laufender Nummer der Vor= und Zuname, der Wohnort, Tag und

Jahr der Geburt und die Berufsstellung des Versicherten sowie die Nummer der

Karte und der Tag ihrer Ausstellung einzutragen sind. Die Bestimmungen der

Ziff. 7 Abs. 9 flgd. sind zu beachten. Die Listen sind allzährlich abzuschließen und

dem Vorstande der Versicherungsanstalt zu übersenden. Mit dem Beginn eines

Kalenderjahrs ist auch mit der laufenden Nummer neu zu beginnen.

28. Umtausch der Onittungskarten. Auf den Umtausch der Karten

finden die Vorschriften der Ziff. 8 bis 13 entsprechende Anwendung, jedoch werden

bei der Anfrechnung der alten Karte nur die durch Marken nachgewiesenen

Beitragswochen zusammengerechnelt und für jede Lohnklasse gelrennt in die für die

betreffende Lohnklasse bestimmte Spalte der Tabelle eingetragen. Eine Ein-

tragung von geleisteten Militärdiensten und Krankheitszeiten findet

nicht statt. Auch in die Bescheinigung über die aus der Aufrechnung
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sich ergebenden Endzahlen sind dementsprechend geleistete Militärdienste und

Krankheitszeiten nicht einzutragen.
29. Erneuerung (Ersetzung) von Onittungskarten. Auf die Erneue-

rung (Ersetzung) der Karten finden die Bestimmungen unter Ziff. 16, 17 ent-

sprechende Anwendung. Eine Erneuerung der Karte 1 durch Ausstellung einer

Karte A hat stattzufinden, wenn ein Versicherter zu Unrecht eine Karte B benußt

und umgekehrt.

30. Berichtigung von Onittungskarten. Da die freiwillige Versicherung

in jeder beliebigen Lohnklasse zugelassen ist, so findet eine Berichtigung von Karten

nur statt, wenn Marken einer unrichtigen Versicherungsanstalt verwendet sind. In

diesem Falle ist gemäß Ziff. 23 zu verfahren.

IV. Teil.

Schlußbestimmungen.
31. Fehlt einem Versicherten die Karte, weil sein Arbeitgeber die bisherige

Karte widerrechtlich ein behalten hat, so ist eine neue Karte mit der auf die

Nummer der zurückbehaltenen Karte folgenden Nummer auszustellen und durch

Vermittlung der zuständigen Polizeibehörde dem Arbeitgeber die alte Karte ab-

zunehmen und seine Bestrafung auf Grund des § 1490 Ziff. 5 herbeizuführen.

Die abgenommene Karte ist wie eine zum Umtausch vorgelegte Karte zu behandeln.

I die Karte bei einer Krankenkasse hinterlegt, so ist sie von dort beizuziehen.

Fehlt einem Versicherten die Karte, weil er es unterlassen hat, sie sich von

dem früheren Arbeitgeber zurückgeben zu lassen, obwohl dieser zur Aushändigung

bereit ist, so hat die Ausgabestelle auf den Versicherten einzuwirken, daß er die

Karte im eigenen Interesse beschafft. Dieser Einwirkung kann in geeigneten Fällen

(Z. B. bei kontraktbrüchigen Versicherten) von der Ortspolizeibehörde durch An-

drohung und Verhängung von Geldstrafen bis zu 10.7 Nachdruck verschafft werden.

Auch kann die Ausgabestelle die Karte auf Kosten des Versicherten beschaffen. Wird

die Karte nicht beigebracht und läßt sich ihre Nummer nicht sicher feststellen, so

erhält die neue Karte die Nummer 1.

32. Den Versicherten, welche einer Sonderanstalt (§ 1360flgd.) angehören,

ist die Karte auf ihren Antrag jederzeit aufzurechnen. Bescheinigte Militärdienste
und Krankheiten sind bei der Aufrechnung nur insoweit zu berücksichtigen, als sie

für die Zeit zwischen dem Verwendbarkeitstage der aufzurechnenden Karte und dem

Tage des Eintritts in die Sonderanstalt nachgewiesen werden. Auf die Vorder-
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seite der Aufrechnungsbescheinigung ist unten der Vermerk zu setzen: „Neue Karte

nicht ausgestellt“. Eine neue Karte ist erst beim Ausscheiden des Versicherten aus

der Sonderanstalt auszustellen, und zwar auf Grund dieser Aufrechnungsbeschei-

nigung oder einer vom Versicherten vorzulegenden Austrittsbescheinigung. Hierbei

ist in die neue Karte die Zahl einzutragen, die auf die in der Aufrechuungs= oder

Austrittsbescheinigung bezeichnete Karte folgt. Wird diese Anfrechnungs= oder Aus-

trittsbescheinigung nicht vorgelegt, so erhält die neue Karte die Nummer, welche

auf die Nummer der für den Versicherten zuletzt ausgestellten Karte, soweit diese

zu ermitteln ist, folgt, sonst die Nummer 1.

33. Die Ausstellung, der Umtausch und die Erneuerung der Karte sowie die

Erteilung der Bescheinigung erfolgen kosten= und gebührenfrei.

34. Alle Eintragungen sind deutlich und ohne Rasuren mit einer Tinte

zu bewirken, welche weder verbleicht noch verwischt oder abdruckt, mit Ort und

Datum zu versehen und durch Beidruck des Siegels zu beglaubigen. Einer Unter-

schrift des Beamten bedarf es nur in dem Falle der Ziff. 16, II. Häufig wieder-

kehrende Eintragungen können vorbehaltlich der Bestimmmg in Ziff. 35 durch Druck

oder durch Stempelung erfolgen. Berichtigungen dürfen nur durch einfaches

Durchstreichen bewirkt werden, sie sind mit dem Datum zu versehen und durch

Beidruck des Siegels zu beglaubigen.

Bei allen mit der Ausstellung, dem Umtausch, der Erneuerung und der Be-

richtigung von Karten zusammenhängenden Geschäften ist darauf zu achten, daß dem

Versicherten wiederholte zeitraubende Gänge und sonstige Weiterungen

erspart bleiben. Auch dürfen den Arbeitgebern und deu Versicherten im Verkehr

mit den Ausgabestellen Portokosten nicht entstehen.

35. Den Ausgabestellen wird von der für ihren Bezirk zuständigen Versiche-

rungsanstalt die erforderliche Anzahl von Formularen zu Karten und Auf-

rechnungsbescheinigungen kostenlos zur Verfügung gestellt; Formulare, in

denen der Name der Versicherungsanstalt vorgedruckt ist, dürfen nicht

geliefert werden. Die spätere Ergänzung des Vorrats hat die Ausgabestelle bei

der Versicherungsanstalt rechtzeitig zu beantragen.

Rudolstadt, den 15. Juli 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium.
In Vertretung:

Dr. Körbit.
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Gesetzsammlung
für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt.

13. Stück vom Jahre 1912.

Jnhalt: Verordnung, betreffend dieEinbernsung des Landtags des Fürstentums.

&amp; XXV. Verordnung
vom 5. Angust 1912,

betreffend die Einberufung des Landtags des Fürstentums.

Wir Günther, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg, Graf zu

Hohnstein, Herr zu Arnstadt, Sondershausen, Leutenberg und Blankenburg,
verordnen hiermit, daß der Landtag des Fürstentums auf

Alittwoch, den 4. Heptember 5. Js.

in Unsere Residenz Rudolstadt einberufen werde und beanftragen Unser Ministerium

mit der Ausführung dieser Verordnung.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürst-

lichen Insiegel.
So geschehen

Schwarzburg, den 5. Angust 1912.

Günther.

(L. S. Frhr. v. d. Recke.

Fürstl. Schwarzb.-Rudolst. Geseysommlung I.XXIII.
Ausgegeben in Rubolftabt am 7. August un
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Gesetzsammlung
für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt.

14. Stück vom Jahre 1912.

Inhalt: Verordnung, betressend das Verfahren in Fällen eines nicht natürlichen Todes, bei

Auffindung der Leichen von Unbekannten und bei ausgebrochenen Bränden. S. 113.

— Minislerial-Bekanntmachung, betressend die Geschäftsordnung für das Sekretariat

der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Rudolstadt. S. 120. — Polizei-Ver-

ordnung, betreffend Maßnahmen zur Verhülmg der Einschleppung von Pockener-

krankungen durch ausländische Arbeiter. S. 120.

&amp;NXXVI. Verordnung
vom 22. Juli 1912,

betreffend das Verfahren in Fällen eines nicht nattrlichen Todes, bei

Auffindung der Leichen von Unbekannten und bei ausgebrochenen Bränden.

In Ausführung der §§ 157, 161 und 163 der Reichsstrafprozeßordnung

und der §8 154 und 153 Abs. 3 der Militärstrafgerichtsordnung vom 1. Dezember

1898 (N. G. Bl. S. 1189) wird verordnet, was folgt:

I. Vorschriften über das Verfahren in Fällen eines nicht natürlichen Todes-
und bei Auffindung der Leichen von Unbekannten.

81.

In den nachstehend bezeichneten Todesfällen:

1. wenn ein Anhalt dafür vorhanden ist, daß jemand eines nicht natürlichen

Todes z. B. infolge von Selbstentleibung, Verunglückung oder durch von

fremder Hand erlittene äußere Gewalt oder durch Vergiftung gestorben ist,

2. wenn die Leiche eines Unbekannten oder eines nengeborenen Kindes oder

3. wenn der Leichnam einer zwar bekannten Person gefunden wird, aber

unter Umständen, welche eine natürliche Todesart zweifelhaft erscheinen lassen,

Fürstl. Schwarzb. Rudolfl. Geselammlung LXXIII. 18

Ausgegeben in Rudolftadt am 14. August 1912.
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hat sich der der zuständigen Ortspolizeibehörde vorstehende Beamte (Bürgermeister,
Schultheiß, Gutsbezirksvorstand, Waldbezirksvorstand) oder dessen Stellvertreter nach
erhaltener Nachricht unverzüglich an Ort und Stelle zu begeben, die Leiche zu be-

sichtigen und zu erörtern, ob der Verstorbene zweifellos ohne die Schuld eines

anderen Menschen ums Leben gekommen ist, oder ob Anlaß zum Verdacht einer

strafbaren Handlung vorliegt.
Zu diesem Zwecke haben die Ortspolizeibehörden insbesondere, Personen ab-

zuhören, die über die Persönlichkeit des Verstorbenen, seinen Tod und dessen Ur-

sache wesentliche Auskunft geben können, durch Augeuschein festzustellen, ob äußere
Verletzungen oder sonstige auffällige oder verdächtige Erscheinungen an dem Leichnam

oder in dessen Umgebung wahrnehmbar sind, und Schriftstücke sowie andere Papiere,

welche bei dem Leichnam gefunden werden, einzusehen, dabei aber jede unnötige

Anderung des Befundes zu vermeiden, namentlich eine Entkleidung des Leichnams

nur vorzunehmen, wenn oder soweit sie zu der Feststellung, ob Verdacht einer

strafbaren Handlung vorliegt oder ausgeschlossen erscheint, unbedingt notwendig ist.

Ist die Leiche unbekannt, so sind insbesondere die äusßeren körperlichen Kenn-

zeichen und die Bekleidung genau wahrzunehmen und aufzuzeichnen, namentlich bei

Kleidungsstücken, ob und wie sie gezeichnet sind.

Des weiteren haben die Ortspolizeibehörden für vorläufige Sicherung der bei

dem Leichnam gefundenen Papiere und Wertgegenstände zu sorgen.
In ländlichen Gemeinden haben die Ortspolizeibehörden stets den Stations=

gendarmen zuzuziehen, falls dies ohne wesentliche Verzögerung geschehen kann.

 ie

Sollten sich an dem Körper noch Lebensspuren zeigen oder Wiederbelebungs-

versuche nicht gänzlich aussichtslos erscheinen, so hat die Ortspolizeibehörde schleunigst

sowohl selbst geeignete Wiederbelebungsversuche vorzunehmen, als auch einen Arzt

herbeirufen zu lassen.
In anderen Fällen hat sie von dem Beistand eines Arztes nur dann Gebrauch

zu machen, wenn zufällig ein solcher bei der Augenscheinseinnahme amwesend ist.

In allen Fällen können die Leichenfrau und sonstige geeignete Personen zur

Hilfeleistung zugezogen werden.

8 3.

Liegt Anlaß zum Verdacht einer strasbaren Handlung vor, so hat die

Ortspolizeibehörde dies sofort auf kürzestem Wege — womöglich telegraphisch oder
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telephonisch— dem Amtsgericht anzuzeigen. Daneben ist von ihr durch Bestellung

von Wächtern oder auf sonst geeignete Weise Vorkehrung zu treffen, daß mit dem

Leichnam und in dessen Umgebung keine Veränderungen vorgenommen werden und

daß, namentlich bei im Freien befindlichen Leichen, die Verwischung etwaiger Ver-

dachtsspuren verhütet wird. In letzter Beziehung empfiehlt sich, den Leichnam und
die Spuren durch eine darüber gelegte Decke, einen darüber aufgestellten Tisch oder

dergleichen vor äußeren Einflüssen, insbesondere an auffälligen Stellen zu schüpßen.

Die Bedeckung lebterer (z. B. Wunden) mit Stroh ist jedenfalls zu vermeiden.

Ein etwa Verdächtiger ist festzunehmen und unverzüglich dem Amtsgericht

vorzuführen.
Im weiteren hat die Ortspolizeibehörde der Justizbehörde bei Beschaffung

eines geeigneten Raumes für die Leichenöffnung behilflich zu sein.

* 4.

Scheint dagegen der Verdacht einer strafbaren Handlung völlig aus-

heschlossen, so hat die Ortspolizeibehörde gleichfalls unverzüglich dem Amtsgericht
Anzeige zu erstatten. Die Anzeige ist von dem Vorsteher der Ortspolizeibehörde

oder dessen Stellvertreter schriftlich oder mündlich zu Protokoll des Amtsgerichts zu

erstatten. In den Fällen, in welchen der Stationsgendarm zugezogen worden ist,

hat dieser sie zu erstatten.

Die Anzeige soll folgende Angaben enthalten:
a) über die Persönlichkeit der zu Tode gekommenen Person (Namen, Stand

oder Gewerbe, Alter, Wohnort usw.), soweit diese Umstände festzustellen

waren;

b) über den Ort, an welchem der Todesfall sich ereignete, und über die ihn

begleitenden Umstände, soweit sie zu ermitteln gewesen sind;

ID) über den Befund bei der vorgenommenen Leichenschau und die etwa von

Auskunftspersonen gemachten Angaben;
 über die Anzeichen, welche für oder gegen den Verdacht eines verübten

Verbrechens oder einer Verschuldung des Todes durch einen Anderen

vorliegen.
86.

Die in den §8 3 und 4 vorgeschriebenen Anzeigen sind, wenn der Tote

eine aktive Militärperson war, an die nächste Militärbehörde zu senden.

Nur wenun eine schleunige Beerdigung oder eine ganz dringende Unter-
18·
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suchungshandlung erforderlich erscheint oder sonst ein Notfall vorliegt, hat die Orts-

polizeibehörde unter Mitteilung dieser besonderen Umstände die Anzeige an das

Amtsgericht zu senden, gleichzeitig aber auch die nächste Militärbehörde von dieser

Anzeige zu benachrichtigen. z6

Nach Erstattung der in den 8§ 3 und 4 vorgeschriebenen Anzeige hat die

Ortspolizeibehörde darüber zu wachen, daß die Beerdigung nur auf Grund einer

schriftlichen Genehmigung des Amtsgerichts oder der Staatsanwaltschaft, im Falle

des § 5 aber nur auf Grund einer schriftlichen Genehmigung der Militärbehörde

oder im Notfalle des Amtsgerichts erfolgt.

Die Ortspolizeibehörden dürsen in solchen Fällen von der nach § 60 des

Reichsgesetzes über die Beurkundung des Personenstandes usw. vom 6. Februar

1875 (R. G. Bl. S. 34) der Ortspolizeibehörde zustehenden Besugnis, die Geneh-

migung zur Beerdigung vor Eintragung des Sterbefalles in das standesamtliche

Sterberegister zu erteilen, nur im Einvernehmen mit dem Amtsgericht oder der

Staatsanwaltschaft oder im Falle des § 5 der Militärbehörde Gebrauch machen.

87.
Die Ortspolizeibehörde hat dafür Sorge zu tragen, daß die an dem Leichnam

einer unbekannten Person aufgefundenen Bekleidungs= und Wäschestücke sowie

sonstigen Sachen, soweit sie zur Feststellung der Persönlichkeit des Verstorbenen

beitragen können, nicht mit ins Grab gelegt werden und daß diesbezüglichen An-

ordnungen der zuständigen Behörde genau entsprochen wird.

86.
Wenn die Überführung eines Leichnams nach dem Begräbnisplaß wegen vor-

geschritteuer Verwesung nicht angängig ist oder aus gesundheitspolizeilichen Gründen

unzulässig erscheint, ist von der Orlspolizeibehörde nach Eingang der Beerdigungs-

genehmigung anzuordnen, daß der Leichnam am Orte der Auffindung selbst oder

au einem dazu geeigneten benachbarten Orte eingegraben werde. Dasselbe gilt von

aufgefundenen Teilen eines Leichnams. Die Grube muß mindestens 17/1 tief sein.

809.
Das Amtsgericht hat in allen Fällen, in denen der Verdacht einer strafbaren

Handlung völlig ausgeschlossen erscheint, alsbald auf Grund der gemäß § 4 ihm

erstatteten Anzeige Entschließung wegen Erkeilung der schriftlichen Genehmigung zur
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Beerdigung, wegen schriftlicher Benachrichtigung des Standesamtes von dem Todes-

fall &amp; 58 Abs. 2 des Reichsgesehes vom 6. Februar 1875) und erforderlichenfalls

wegen Erlaß einer öffentlichen Bekanntmachung (vergl. § 12) zu fassen.

 10.

Erhält das Amtsgericht durch Anzeige nach § 3 oder auf anderem Wege

Keuntnis, daß in Beziehung auf einen Todesfall eine strafbare Handlung vor-

liegt, so hat es sofort die Staatsanwaltschaft auf kürzestem Wege zu benachrichtigen

und, wenn Gefahr im Verzuge obwaltet, die erforderlichen Untersuchungshand-

lungen nach Maßgabe der Vorschriften der Strafprozeßordnung alsbald von Amts

wegen vorzunehmen, hierauf aber die Verhandlungen ohne Verzug an die Staats-

anwaltschaft abzugeben.

Die Staatsanwaltschaft hat das nach § 9 Erforderliche mit tunlichster Be-

schleunigung zu verfügen. Nur wenn im Laufe der amtsgerichtlichen Erörkerungen

der Verdacht einer strafbaren Handlung vollständig beseitigt wird, bleibt das Amts-

gericht hierfür zuständig.
Liegen Anhaltspunkte dafür vor, daß eine unter Militärgerichtsbarkeit stehende

Person in strafbarer Weise an dem Tode beteiligt ist, so sind die Bestimmungen

des § 155 Abs. 1 bis 3 verbunden mit § 153 Abs. 1 und 3 der Militärstraf-

gerichtsordnung vom 1. Dezember 1898 (N. G. Bl. S. 1189 ff.) zu berücksichtigen.

An den Zuständigkeiten zu den im § 9 bezeichneten Verfügungen wird hierdurch

nichts geändert; sie können im Falle des § 155 Abs. 2 der Militärstrafgerichts-

ordnung erst nach Feststellung des Tatbestandes durch die Militärbehörde ergehen.

8 11.

Anzeigen nach § 5 Abs. 2 hat das Amtsgericht, wenn es einen Notfall nicht

für vorliegend erachtet, sofort an die nächste Militärbehörde weiterzugeben. Andern-

falls hat es etwaige unausschiebbare Untersuchungshandlungen und insbesondere,

wenn eine schleunige Beerdigung erforderlich erscheint, die richterliche Leichenschau

und, da nötig, Leichenöffnung unter Beachtung der Vorschriften der §8§ 223ff.

der Militärstrafgerichtsordnung von Amts wegen vorzunehmen, wegen Erteilung der

schriftlichen Genehmigung zur Beerdigung und wegen schriftlicher Benachrichtigung

des Standesamts Eutschließung zu fassen und die Akten mit tunlichster Beschleu-

nigung an die Militärbehörde abzugeben.
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812.

Die Auffindung der Leiche eines Unbekaunten ist nebst allen Umständen, welche

zur Feststellung der Persönlichkeit des Verstorbenen beitragen können, von dem Amts-

hericht oder der Staatsanwaltschaft (vergl. § 9 und 10) öffentlich bekannt zu machen.

Die an dem Leichnam vorgefundenen Bekleidungs= und Wäschestücke sowie son-

stige Sachen sind, soweit sie zu jener Feststellung beitragen können, aufzubewahren

und zwar mindestens zwei Jahre lang, sofern nicht die Persönlichkeit früher er-

mittelt wird. Mit der Aufbewahrung kann die Ortspolizeibehörde beanftragt werden.

 13.

Ist bei Todesfällen der in dieser Verordnung behandelten Art zur Feststellung

des Tatbestandes die Militärbehörde zuständig und ersucht diese auf Grund von

§5 12 des Einführungsgesepes zur Militärstrafgerichtsordnung (R. G. Bl. 1898,

S. 1289 ff.) das Amtsgericht um Verfügung des nach § 9 Erforderlichen, so hat

letzteres in der auszufertigenden Beerdigungogenehmigung und Mitteilung an das

Standesamt auf das Ersuchen der Militärbehörde ausdrücklich Bezug zu nehmen.

814.
Vom Amtsgericht sind in allen Fällen, in denen es die Genehmigung zur

Beerdigung erteilt hat, die Akten alsbald der Staatsanwaltschaft zur Einsichtnahme

vorzulegen, sofern nicht Abgabe oder Rückgabe der Akten an die Militärbehörde

erfolgt.
8 15.

Die den Ortspolizeibehörden durch die polizeiliche Leichenschau entstehenden

baren Auslagen sind als von ihnen von Amts wegen zu tragender Polizeiaufwaud

zu betrachten. Sie sind ihnen jedoch auf Verlangen in denjengen Fällen, in denen

eine hierländische Justizbehörde die Genehmigung zur Beerdigung auf Grund ihrer

Zuständigkeit nach § 9 oder §&amp; 10 erteilt, von dieser zu erstatten.

Die Ersatzpflicht desjenigen, durch dessen Schuld die Verläge verursacht sind,
bleibt unberührt. Die Justizbehörde hat die von ihr erstatteten Verläge in den

Fällen, in denen sie zur Kostenerhebung berechtigt ist, mit beizuziehen.

II. Vorschriften über das r bei ausgebrochenen Bränden.
Die Ortspolizeibehörden und Geseren haben bei Ausbruch eines Feuers

sich unverzüglich nach erhaltener Nachricht an die Brandstätte zu begeben und da-
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selbst ihr Augenmerk mit darauf zu richten, ob und welche Verdachtsspuren etwa dafür

vorhanden sind, daß das Feuer durch eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung

verursacht worden ist.

Nicht weniger haben dieselben nach § 161 der Strafprozeßordnung weitere

Nachforschungen vorzunehmen und alle keinen Aufschub gestattenden Anordnungen

zu tresfen, um die Verdunkelung des Sachverhalts zu verhüten.

Zur vorläusigen Festnahme eines der vorsäßlichen Brandstiftung Verdächtigen

und zu dessen sofortigen Ablieferung an das Amtsgericht ist zu schreilen, wenn

Gefahr im Verzuge obwaltet und zu besorgen ist, daß der Verdächtige seine Frei-

heit benußen wird, um den Erfolg der gerichtlichen Untersuchung zu vereiteln.

8 17.

Die Ortspolizeibehörden und Gendarmen sind verpflichtet, von jedem in ihrem

Bezirke stattgehabten Brande der Staatsanwaltschaft unverzüglich Anzeige zu er-

statten und von den dabei angestellten Ermittelungen und deren Ergebnis, sowie

von etwa getroffenen polizeilichen Maßregeln Mitteilung zu machen.

Liegt der Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung an Gebänden vor, oder bei

Gefahr im Verzuge, so ist außer der Staatsauwaltschaft auch das Amtsgericht un-

verzüglich zu beuachrichtigen, das die erforderlichen Untersuchungshandlungen nach§163

der Strafprozeßordnung von Amis wegen vorzunehmen hat.

III. Schlußbestimmung.
18.

Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung über das Ver-

fahren bei plöplichen Todesfällen, bei Aufsindung toter Personen und bei ausge-

brochenen Bränden vom 19. März 1879 (Ges. S. S. 86ff.) anßer Kraft und

wird der § 1 der Verordnung der Fürstlichen Regierung und des Fürstlichen

Konsistoriums, die Gottesäcker betressend, vom 24. Dezember 1859 (Ges. S. S. 172)

durch den § 8 teilweise abgeändert.

Rudolstadt, den 22. Juli 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium.
In Verül.tirelung:

Dr. Körbißt.
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As XXVII. Ministerial-Bekanntmachung
vom 25. Juli 1912,

betreffend die Geschäftsordnung für das Sekretariat der Staatsanwaltschaft

bei dem Landgericht Rudolstadt.

Im Einverständnis mit der Königlich Preußischen und der Herzoglich Sachsen-

Meiningen'schen Justizverwaltung ist die Geschäftsordnung für das Sekretariat der

Staatsauwaltschaft bei dem Landgericht Rudolstadt neu bearbeitet worden. Diese

neue Geschäftsordnung ist durch Verfügung vom heutigen Tage in Kraft gesetzt

worden und tritt an die Stelle der Geschäftsordnung vom 20. April 1900

(Ges. S. S. 365).

Rudolstadt, den 25. Juli 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium,
Justizabtellung.

Dr. Körbiß#.

 NXXVIII. Polizei-Verordnung
vom 26. Juli 1912,

betreffend Maßnahmen zur Verhütung der Einschleppung von Pocken-

erkrankungen durch ausländische Arbeiter.

Auf Grund des § 3 des Gesetzes vom 6. Dezember 1892, betreffend die

Strafandrohung der Polizeibehörden und den Erlaß polizeilicher Verordnungen

(Ges. S. S. 238), wird hiermit folgendes verordnet:

81.

Arbeitgeber, welche ausländische Arbeiter oder Arbeiterinnen zur Arbeit au-

nehmen, haben diese sowie ihre etwaigen Angehörigen
1. binnen 24 Stunden nach ihrer Ankunft bei der Ortspolizeibehörde (Ge-

meinde-, Gutsbezirksvorstand) und gleichzeitig bei dem Landratsamte schriftlich

anzumelden,
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2. binnen 3 Tagen nach dem Tage der Ankunft ärztlich untersuchen und,

sofern die Arbeiter nicht nachzuweisen vermögen, daß sie die Blattern-

krankheit überstanden haben oder innerhalb der letpten 10 Jahre erfolg-

reich geimpft worden sind, binnen weiteren 2 Tagen impfen zu lassen,

3. dem Impfarzte zur Nachschau vorzustellen.

82.
Die ärztliche Untersuchung und Impfung der Arbeiter erfolgt in der Regel

durch den Bezirlsphysikus, kann aber auch von einem Privatimpfarzte vorgenommen

werden.

8 3.

Der Arzt hat über die erfolgte Untersuchung und Impfung alsbald eine

Bescheinigung auszustellen, welche der Arbeitgeber unverzüglich dem Landratsamte

einzusenden hat.
§ 4.

Soweit eine Impfung hiernach nicht nachgewiesen ist, hat sie das Landrats-

amt sofort nochmals ausdrücklich anzuordnen.

§ 5.

Die Kosten der ärztlichen Untersuchung und Impfung sind von den Arbeit-

gebern zu tragen.

Es bleibt diesen überlassen, sich die Erstattung der Kosten durch die Arbeiter

im Dienstvertrage oder sonstwie zu sichern.

Verweigern die Arbeitgeber die Zahlung, so kann den Arbeitern sowie ihren

AngehörigenderfernereAufenthalt im Fürstentume untersagt werden.

- 86.

Dem Bezirksphysikus stehen für die Impfung außer etwaigen Reisekosten nur

diejenigen Gebühren zu, welche er für die öffentlichen Impfungen erhält.

87
Arbeitgeber, welche den ihnen nach g8 1 und 3obliegenden Verpflichtungen

nicht nachkommen, sowie Arbeiter, welche troh amtlicher Aufforderung sich oder
ihre Angehörigen der Impfung entziehen, werden mit Geldstrafe bis zu 50

oder entsprechender Haft bestraft, die Arbeiter haben außerdem ihre und ihrer Au-

gehörigen Ausweisung aus dem Fürstentume zu gewärtigen.
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8 8.

Die Polizeiverordnung vom 9. März 1895, betreffend Maßnahmen zur Ver-

hütung der Einschleppung von Pockenerkrankungen durch fremdländische Arbeiter,

wird hierdurch aufgehoben.

Rudolstadt, den 26. Juli 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium.
In Verlrelung:

Dr. Körbiß.
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Gesetzsammlung
für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt.

15. Stück vom Jahre 1912.

Inhalt=5bhöchserErlaß vom 21. August 1912, betressend die Stiflung eines Verdienstordens
für Kunst und Wissenschaft.

 XXIX. Höchster Erlaß
vom 21. August 1912,

betreffend die Stiftung eines Verdienstordens für Kunst und Wissenschaft.

Wir Günther, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg, Graf zu

Hohnstein, Herr zu Arnstadt, Sondershausen, Leutenberg und Blankenburg,
haben Uns bewogen gefunden, als Auszeichuung und als Anerkennung für hervor-

ragende Verdienste um Kunst und WMisseuschaft einen besonderen Orden zu stiften,

welcher den Namen:

„Verdienstorden für Kunst und Wissenschaft"
führen soll.

Wir erlassen für diesen Orden die folgenden Bestimmungen:

81.

Der Orden ist ein an grünemailliertem Lorbeerkranze hängender Vierpaß, aus

dessen Ecken Flammen züngeln.
Die Vorderseite zeigt die Göttin Athene mit der Eule, als Beschüberin von

Kunst und Wissenschaft, und trägt in weißer Emaille die Umschrift Arti ct Litteris.

Das Ganze wird umrandet von grünemailliertem Perlstab.

Die Rückseite zeigt das Herzschild Unsres Fürstlichen Wappens: den doppel-

köpsigen Adler mit der Kaiserkrone des allen Römischen Reiches Deutscher Nation.

Der Orden wird an einem breiten karmoisinroten Bande um den Hals ge-

tragen; das Band ist gewässert und mit grünem Lorbeer umrandet.

Fükhl. Schwarzb.-Rudolsl. Gesehsammlung LXXIII.
Ausgegeben in Mudolstadt am 22. August zu.
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82.

Wir werden diesen Orden nur bei hervorragenden künstlerischen Leistungen

und als Anerkennung für besondere Tüchtigkeit auf den Gebieten der Wissenschaft

verleihen.
863.

Der mit Unserm Verdienstorden Ausgezeichnete erhält eine von Uns Selbst

vollzogene Urkunde über die Verleihung. Außerdem soll ihm ein Abdruck dieses

Ordensstatuts ausgehändigt werden.

84.

Nach Ableben des Ausgezeichneten ist der Verdienstorden an Unser Ministerium

zurückzugeben.
Die gesetzlichen Vorschriften über den Verlust von Orden und Ehrenzeichen

sinden auf Unsern Verdienstorden Anwendung.

86.

Die Unsern Verdienstorden für Kunst und Wissenschaft betreffenden Angelegen-

heiten werden durch den Vorstand Unsres Ministeriums geführt.

Urkundlich unter Unfrer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürst-

lichen Insiegel.

So geschehen

Schwarzburg, den 21. August 1012.

Günther.

(L. S) Frhr. v. d. Recke.
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Geetzammlung
für das Fürtentum Schwarzburg-Rudoltadt.

16. Stück vom Jahre 1912.

Inhalt: Mimisterial-Velanntmachung, betressend denErlaß einer neuen Unterweisung für die
Standesbeamten.

 ANAXXX. Ministerial=Bekanntmachung
vom 9. August 1912,

betreffend den Erlaß einer neuen Unterweisung für die Standesbeamten.

Mit Höchster Genehmigung Seiner Durchlaucht des Fürsten wird die nach

siehende
Unterweisung für die Standesbeamten

erlassen, welche vom l. Januar 1913 ab an die Stelle der Instruktion für die

Standesbeamten des Fürstenkums Schwarzburg=Rudolstadt vom 1I. Dezember

1875 (Ges.=S. S. 249) und der Nachträge dazu tritt.

Rudolstadt, den 9. Angust 1912.

Fürstlich Schwargburg. Ministerium,
Justigabteilung.

Dr. Körbip#.

Färstl. Schwarzb. Rudolfl. Gesesammlung I.XNNIII.
Ausgegeben in Rudolstadt am 30. Sepiember ins.
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Unterweisung für die Standesbeamten.

Erster Abschnitt.

Allgemeine Bestimmungen.

81.

Die einschlagenden Gesetze und Verordnungen.

Die Standesbeamten und ihre Stellvertreter haben sich wegen ordnungs-

mäßiger Ausübung ihrer Dienstgeschäfte mit den ihren amtlichen Wirkungskreis

betreffenden Gesetzen und Verordnungen genau bekanut zu machen, insbesondere mit
—

##

*z·

S

. dem Reichsgesee über die Beurkundung des Personenstandes und die Ehe-

schliehung vom 6. Februar 1875 in der vom 1. Jannar 1900 an

geltenden Fassung;
den an Stelle der aufgehobenen §6 28— 40, 42, 43, 51—53 des Ge-

setzes vom 6. Mai 1875 getretenen 85 1303—1322 des Bürgerlichen

Gesethbuchs;
ferner

den §5 1329—1347 des Bürgerlichen Gesetbbuchs und Artikel 13 des

Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch:
den Vorschriften des Bundesrats vom 25. März 1899 zu dem unter 1

bezeichueten Gesene nebst Anlagen (Mustereinträgen und Erlänterungen);

—Ziffern 1, 2 und 3 sind den Standesbeamten bereits mitgeteilt

worden —

der Kaiserlichen Verordnung vom 4. November 1875, betreffend die Be-

urkundung von Sterbefällen von Militärpersonen an Vord der in Dienst

gestellten Schiffe der Marine;

 der Kaiserlichen Verorduung vom 20. Jannar 187)9, betreffend die Ver-

richtungen der Standesbeamten in bezug auf solche Militärpersonen, welche

ihr Standquartier nach eingetretener Mobilmachung verlassen haben;
—in der Anlage I A und B abgedruckt —

 der Kaiserlichen Verordnung vom 20. Februar 1906, betreffend die Ver-

richtungen der Standesbeamten in bezug anf solche Militärpersonen der

Kaiserlichen Marine, welche ihr Standquartier nicht innerhalb des deutschen
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Reiches haben oder dasselbe nach eingetretener Mobilmachung verlassen

haben, sowie in bezug auf alle Militärpersonen, welche sich auf den in

Dienst gestellten Schissen oder anderen Fahrzengen der Kaiserlichen Marine

befinden;

— in der Anlage 1 C abgedruckt —

. der Verordnung vom 20. Jannar 1900 (Ges.-S. S. 79) zu dem unter1

bezeichneten Gesetze;
—in der Anlage I D abgedruckt —

den Art. 3, 5, 6, 126—133, 150, 151, 153 und 154 des Aus-

führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche vom 11. Juli 1899

(Ges-S. S. 51);
—in der Anlage I E abgedruckt —

9. der gegenwärtigen Unterweisung.

Diese sämtlichen Drucksachen haben die Standesbeamten binden zu lassen und

sorgfältig aufzubewahren.
Glaubt ein Standesbeamter der Belehrung zu bedürfen, so hat er sich an

das vorgesetzte Amtsgericht zu wenden.

–

2

8 2.

Ort der Geschäftsführung.

Der Standesbeamte hat regelmäßig sämtliche Amtsgeschäfte in dem Geschäfts-

zimmer des Standesamts oder, sofern ihm ein besonderes Geschäftszimmer von der

betreffenden Gemeinde nicht überwiesen ist, in seiner Wohnung zu erledigen.

Außerhalb des Geschäftszimmers oder der Wohnung ist die Vornahme von

standesamllichen Geschäften nur in besonderen Ausnahmefällen zulässig. Nament-

lich dürsen Eheschließungen an einem drilten Orte erfolgen, wenn eines der Ver-

lobten am Erscheinen vor dem Standesbeamten durch Krankheit oder andere un-

abwendbare Ursachen verhindert ist, oder wenn sonstige erhebliche Gründe die Vor-

nahme des Eheschließungsaktes auherhalb des Geschäftszimmers notwendig oder an-

gemessen erscheinen lassen.

83.

Geschäftszeit.
Die Vornahme von standesamtlichen Geschäften erfolgt in der Regel nur an

Wochentagen; doch ist bei jedem Standesamte Einrichtung zu treffen, daß eilige

Geschäfte auch an Sonn= und Feiertagen erledigt werden. Es wird hierzu auf
20
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die Vorschriften in 8 56 des Gesehes vom 6. Februar 1875 und den durch das

Gesetz vom 14. April 1905 (R. G. Bl. S. 251) hinsichtlich der Anzeige der Tol-

geburten dem § 56 gleichgestellten § 23 hingewiesen, nach welchen Einträge von

Totgeburten und Einträge von Sterbefällen auch an Feiertagen vorzunehmen sind, da

das Wort „Wochentag“ absichtlich im Gegensab zu „Werktag“ gewählt wurde, um klar

zu stellen, daß an Feierlagen, welche auf einen Wochentag fallen, ebenfalls diese An-

zeigen zu geschehen haben. Eheschließungen sollen regelmäßig am Vormittage zu

einer Tagesstunde stattfinden, durch deren Wahl den Eheschließenden die Möglich-

keit gewährt wird, die kirchliche Trauung noch au demselben Tage der bürgerlichen

Eheschließung nachfolgen zu lassen. Auch an Sonntagen sollen auf Autrag Ehe-

schließungen vor oder nach den Gottesdiensten vorgenommen werden.

Den Kirchen= und Schulvorständen ist durch eine Verfügung des Fürstlichen

Kirchenrats vom 11. Angust 1893 empfohlen worden, im Einvernehmen mit den

Standesbeamten bestimmte Tage der Eheschließung und Trauung in der Woche

mit Ausschluß des Sonnabends festzusetzen. Die Standesbeamten haben den

Wünschen der Kirchen= und Schulvorstände in dieser Hinsicht tunlichst entgegen

zu kommen.

* 4.

Verrichtung der standesamtlichen Geschäfte in Angelegenheiten, welche die

Ehefrau, Verwandte oder Verschwägerte des Standesbeamten betreffen.

Nach § 27 der Vorschriften des Bundesrats darf der Standesbeamte sein

Amt auch in Angelegenheiten ansüben, welche seine Ehefrau oder mit ihm ver-

wandte oder verschwägerte Personen betreffen, selbstverständlich aber nur dann,

wenn die Anzeige nicht von ihm selbst, sondern von einer dritten Person

erstattet wird. Will in solchen Fällen der Standesbeamte die Anzeige selbst er-

statten, so ist der Eintrag vom Stellvertreter vorzunehmen.

6.

Registerführung im allgemeinen.

Für den Standesamtsbezirk ist, auch wenn er aus einer Mehrheit von Ge-

meinden besteht, nur ein Geburtsregister, desgleichen nur ein Heiratsregister und

ein Sterberegister sowie zu jedem dieser drei Register ein Nebenregister (§ 13) zu

führen. Jedes Haupt= und jedes Nebeuregister ist vom Standesbeamten sofort
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nach Ablauf des Kalenderjahres, unter Vermerkung der Zahl der darin enthaltenen

Einträge, abzuschließen (5S 14 Absab 2 des Gesetzes vom 6. Februar 1875).

Für den Abschlußvermerk ist folgende Form anzuwenden:

„Das vorstehende Haupt-(Neben-,Exemplar des Geburts-(Heirats-,5 V

Sterbe-Registers für das Jahr 19 enthaltend

(mit Buchstaben zu schreiben)

Einträge wird hiermit abgeschlossen.

Vor kleuder Vordruc sric
Nach steheuder Vordruck ganz gestrichen.

N. am 1. Jannar 19

Der Standesbeamte.

Der Vermerk ist auf die Seite zu schreiben, welche dem letzten Eintrage

solgt. Diese Seite darf zu Einträgen nicht verwendet werden, ihr Vordruck ist

zu durchstreichen.

Steht der letzte Eintrag auf der letzten Registerseite, so erfolgt der Abschluß

auf dieser Seite (6 3 der Vorschriften des Bundesrats), d. h. in der Regel unten

am Rande der lepten Seite.

Für die Frage, in welchen Jahrgang der Register eine Eintragung gehört,

ist die Zeit ihrer Vornahme entscheidend, nicht die Zeit, zu welcher die einzu-

tragende Tatsache sich ereignet hat. Eine am 27. Dezember 1912 erfolgte Geburt,

welche dem Standesbeamten am 2. Jannar 1913 angezeigt wird, ist also nicht in

das Geburtsregister für 1912, sondern in das für 1913 einzutragen.

In die Hauptregisterbände sind nur soviel Formularbogen einzuheften, daß

die Handhabung der einzelnen Bände nicht erschwert wird. Damit die verschiedenen

Registereinträge über eine und dieselbe Person leichter aufgefunden werden können,

soll in den Hauptregistern von dem einen dieser Einträge auf den anderen ver-

wiesen werden.

Die Verweisung hat an dem unteren Rande der Seite stattzusinden und er-

folgt durch Angabe der Anfangsbuchstaben der Register (G. oder H. oder St.)

unter Beifügung der Jahreszahl des einschlägigen Jahrganges und der Nummer

des Eintrags, z. B. St. 1913 Nr. 67.
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Umfaßt ein Registerband mehrere Jahrgänge, so soll er nicht im Laufe eines

Kalenderjahres, sondern erst nach dessen Schlusse abgeschlossen werden. Sollten bei

großen Standesämtern die Einträge in einem Kalenderjahre so zahlreich sein, daß

bei deren Aufnahme in einen Band dieser unhandlich werden würde, so kann ein

Jahrgang des Registers auch mehrere Bände umfassen. Wird aus diesem Grunde

zur Benutzung eines neuen Bandes übergegangen, so ist der alte Band unter Ver-

merkung der Zahl der darin enthaltenen Einträge mit der Bemerkung:

erste —-
„Der vorstehende zwesse Band des Registers für das

Jahr 19 enthaltend Einträge wird hiermit abgeschlossen,“

abzuschließen und auf den neuen Band mit den Worten hinzuweisen:

„Fortsetzung in Band des Geburts= (Heirats-, Sterbe-)

*“'- vom laufenden Jahre.

surnVordruck ganz gestrichen.
E 19.

Der Standesbeamte.
N."

In dem nenen Bande beginnen die Einträge nicht mit der Nr. 1, sondern

mit der auf die lezte Nummer des vorhergehenden Bandes folgenden Nummer

der Einträge.

Auf der ersten Seite, welche zu einem Eintrag nicht verwendet werden darf,

ist auf den alten Band mit den Worten zu verweisen:

„Die Einträge Nummer bis Nummer (erste und letzte

Nummer des alten Bandes) sind in Band des Geburts= (Heirats-,

Sterbe-) Registers vom laufenden Jahre enthalten.

r c. stehender Vordruck ganz gestrichen.
N. am.. 19·

Der Standesbeamte.
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 #4 der Vorschriften des Bundesrats.) Sollen die in starken Mappen ge-

lieferten Hauptregister durch den Buchbinder eingebunden werden, so hat dies unter
Aussicht des Standesbeamten zu geschehen. Ein Beschneiden der Register ist un-

zulässig. Die durch das Einbinden entstehenden Kosten fallen den Gemeinden des

Standesamtsbezirks nach Verhältuis der Seelenzahl zur Last (§&amp; 8 und 9 des

Gesetzes vom 6. Februar 1875).

Bei den Nebenregistern, für welche die Formulare den Standesbeamten un-

gebunden geliefert werden, bildet jeder Jahrgang für sich einen Band oder ein Heft,

sofern nicht elwa bei einem großen Standesamtsbezirke der vorgedachte in §8 3 der

Vorschriften des Bundesrats vorgesehene Fall eintritt.

Die Register nebst den Akten, Dienstsiegeln und Formularen sind sorgsam

unter Verschluß aufzubewahren. Die Formulare dürfen nur zu den geseßlich be-

stimmten Zwecken verwendet werden. Bei Anlegung der Hefte für die Nebenregister

sind zunächst nicht mehr Bogen einzulegen, als nach den Erfahrungen der früheren

Jahre voraussichtlich für ein Jahr gebraucht werden. Da der Standesbeamte meist

zugleich das Amt des Gemeindevorstandes bekleidet, ist darauf zu achten, daß die

Register und Akten des Standesamtes nicht mit den Akten des Gemeindevor-

standes vermischt, sondern daß beide gänzlich getrennt gehalten werden.

Zur weiteren Sicherung gegen Feuersgefahr sind die standesamtlichen Neben-

register überall, wo es geschehen kann, gesondert von den Hauptregistern an sicheren

Orten aufzubewahren.

Bei entstehender Fenersgefahr ist für Nettung der Standesregister und Akten

die erste Sorge zu tragen.

86.

Ausweis der vor dem Standesbeamten erschienenen Personen.

Der Standesbeamte hat bei jeder Anzeige eines Geburts= oder Sterbefalles,

bei Aufgebotsanträgen und bei Abgabe anderer Erklärungen, welche einen Eintrag

zu den standesamtlichen Registern herbeiführen sollen, in dem Eintrage zu den

Registern oder in der Niederschreibung zu den Akten anzugeben, ob ihm der Er-

schienene der Persönlichkeit nach bekannt ist oder, wenn dies nicht der Fall, wie

und wodurch er sich ausgewiesen hat (§ 13 Ziffer 3 des Gesetzes vom 6. Februar

1875).
In der Regel wird der Ausweis durch die Anerkennung seitens eines Zengen,

welcher dem Standesbeamten bekannt ist, erfolgen können. (Vergl. Muster A 3



132 1912
zu den Vorschriften des Bundesrats.) Es ist auch nicht ausgeschlossen, daß, wenn

mehrere Personen bei einer standesamtlichen Handlung beteiligt sind, ein dem Standes-

beamten unbekannter Beteiligter durch einen bekannten Beteiligten anerkannt wird,

3. B. bei Eheschließungen der unbekannte Zeuge durch den bekannten Bräutigam,

wenn nur der Standesbeamte dem Anerkennenden volle Glaubwürdigkeit beimessen

kann.

Ebenso kann der Ausweis des Unbekannten durch Urkunden (z. B. Reisepaß,

Geburtsurkunde, militärische Papiere) erfolgen. (Vergl. die Muster X 1 und 3 2

zu den Vorschriften des Bundesrats.) Bei Auträgen auf Erlaß des Aufgebots

kann, wenn nötig, auch die Vorschrift in § 45 Absatz 3 des Gesetzes vom 6. Februar

1875 angewendet und die Persönlichkeit des Unbekannten durch eidesstattliche Ver-

sicherung festgestellt werden, wenn der Standesbeamte gegen die Glaubwürdigkeit

der betressenden Person kein Bedenken hat.

§5 7. .

Unterweisung der Stellvertreter des Standesbeamten.

Die stellvertretenden Standesbeamten sind verpflichtet, zu ihrer Belehrung und

Einführung in die Geschäfte an den durch die Aussichtsbehörde abzuhaltenden Prü-

sungen der standesamtlichen Geschäftsführung teilzunehmen. Auch haben die Standes-

beamten ihren Stellvertretern durch Vorlegung der gesetzlichen und Vollzugs-Vor-

schriften (S 1 der Unterweisung), der Register und der Akten, sowie durch Zu-

ziehung bei Vornahme einzelner Amtshandlungen, durch Besprechung der ein-

schlagenden Vorschriften und auf sonst geeignete Weise Gelegenheit zu bieten, sich

für die vertretungsweise Ansübung der standesamtlichen Tätigkeit vorzubereiten.

88.

Eintragungen in die Hauptregister.

Die Einträge in die Geburts- und Sterbehauptregister sind auf die Auzeige

sofort in Gegenwart der Anzeigenden, die Einträge in das Heiratsregister

sofort in Gegenwart der Eheschließenden und der Zeugen vorzunehmen, sodann

vorzulesen und von den Beteiligten und vom Standesbeamten zu unterschreiben.

Ein Aufschub des Eintrags ist nur in dem Falle zulässig und notwendig,

wenn dem Standesbeamten an der Richtigkeit der über einen Geburts= oder Sterbe-

fall erstatteten Anzeige Zweifel beigehen, über deren Grund oder Ungrund erst

noch weitere Erörterungen anzustellen sind (§§ 21 und 58 des Gesetzes vom



1912 188

6. Febrnar 1875). In solchen Fällen sind die zum Zwecke der fraglichen Er-

örterungen ausgenommenen Protokolle und sonst ergangenen Schriftstücke zu den

nach § 22 der Vorschriften des Bundesrats von dem Standesbeamten zu führenden

Sammelakten zu bringen, nach erfolgter Beseitigung der slattgefundenen Zweifel

aber der Eintrag in das Register in Gegenwart der zu diesem Behufe wieder vor-

zubescheidenden Person, von der die Anzeige gemacht worden war, oder einer anderen

zur Anzeige verpflichteten Person ohne weiteren Aufschub zu bewirken.

Es ist mehrfach vorgekommen, daß Personen, welche zur Anzeige eines Geburts-

oder Sterbefalles bei dem Standesbeamten erschienen sind, sich, wenn sie diesen

nicht antrafen, wieder entfernt und ein Schriftstück mit den zum Eintrag erforder-

lichen Angaben zurückgelassen haben, und daß der Standesbeamte dann den Ein-

trag auf Grund dieser schriftlichen Angaben, in Abwesenheit des Anzeigers in der

gewöhnlichen Form vorgenommen, die Unterschrist vom Anzeiger aber erst später

hat nachholen lassen. Dieses Verfahren ist ganz unzulässig und nach § 11

des Gesehes vom 6. Februar 1875 strafbar. Schriftliche Anzeigen genügen als

Grundlage für Einträge in die Standesregister nur dann, wenn sie von öffent-

lichen Behörden oder Vorstehern öffentlicher Anstalten erstattet oder doch von öffent-

lichen Behörden dem Standesbeamten behufs der Eintragung in die Register zu-

gefertigt werden (§8 20, 24, 58, 62 des Gesetzes vom 6. Februar 1875).

In den Einträgen auf Grund der Anzeige oder Mitteilung einer Behörde

ist auf die Anzeige oder Mitteilung bezug zu nehmen und der Name der Behörde

anzugeben (§ 12 der Vorschriften des Bundesrats und die Mustereinträge A 4

und C 4).

§5 9.

Benutzung des Vordrucks.

Soweit die Beurkundung einer Tatsache aus besonderen Gründen nicht inner-

halb des ihr nach dem Vordrucke zukommenden Raumes erfolgen kann, ist sie am

Nande vorhunchmenn Fällen, in denen die Anzeige oder Mitteilung eines Geburts= oder

snl von einer Behörde zu erstatten ist, (&amp;§ 20, 24, 58 und 62 des Ge-

sepes vom 6. Februar 1875) und im Falle einer Totgeburt (# 23 das.) ist der

Vordruck nur insoweit zu benutzen, als ein zusammenhängender Teil des Vordruckes

zweckmäßigerweise verwendet werden kaun. Im übrigen ist der Vordruck zu durch-

streichen und der Eintrag am Rande vorzunehmen (§ 13 der Vorschriften des

Bundesrats und die Mustereinträge A 4 und C3das..
21



134 1912
Wird hiernach eine Eintragung zum Teil am Rande vorgenommen, so ist von

dem letten in den Vordruck miteingetragenen Worte ab nach dem ersten Worte,

welches zur Fortsetzung an den Rand geschrieben ist, eine Verbindungslinie zu

ziehen oder durch ein anderes am Rande zu wiederholendes Zeichen auf die dort

ersichtliche Forkseyung hinzuweisen. Am Schlusse des Eintrags ist vor den Worten:

„Vorgelesen usw.“ die Zahl der durchstrichenen Worte oder Zeilen des Vordrucks

und die Zahl der an den Rand geschriebenen Worte oder Zeilen, zu vermerken

(Mustereinträge A 3, 4; C1, 3, 4 zu den Vorschriften des Bundesrats). Bleibt

der ganze Vordruck unbenubt, was insbesondere im Falle der Anzeige über die Auf-

findung eines neugeborenen Kindes oder der Leiche eines Unbekannten veranlaßt sein

kann, so ist der ganze Eintrag an den Rand zu schreiben und mit den Worten:

„Nebenstehender Vordruck ganz gestrichen.

N., H. 10

Der Standesbeamte.

N.“

abzuschließen (Mustereinträge K 2, 3 und C1, 3 zu den Vorschriften des Bundesrats).

810.

Richtige Eintragung der Namen sowie der Standesverhältnisse.

Besondere Sorgfalt ist bei den Einträgen auf richtige und vollständige

Einschreibung der Vor= und Familiennamen zu verwenden. Hat eine im Eintrag

zu benennende Person mehrere Vornamen, so müssen sie alle, auch in der richtigen

Reihenfolge eingetragen werden; die richtige Schreibweise der Familiennamen muß

vor Beginn des Eintrags durch Befragen der Erschienenen, durch Aufschlagen

früherer Registereinträge und aus den vorgelegten Urkunden oder durch Rücksprache

mit dem Kirchenbuchführer genau festgestellt werden.

Erstatten unbeteiligte Personen, z. B. Hebammen, standesamtliche Anzeigen,

so genügt die Eintragung ihres Rufnamens und Familiennamens. Feruer ist

darauf zu achten, daß der Name des Anzeigenden im Eintrag und in der Unter-

schrift unter dem Eintrag übereinstimmt und daß bei Unterzeichnen des Heirats-

eintrags die Frau nicht mit ihrem Mädchennamen, sondern mit dem Familien-

namen ihres nunmehrigen Ehemannes unterschreibt.
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Weiter ist auch darauf zu achten, daß die Standesverhältnisse richtig angegeben

werden. Handwerker sind nur dann als Meister zu bezeichnen, wenn sie ausdrücklich den

Meistertitel beanspruchen.
8 11.

Abkürzungen, Ausfüllung leerer Stellen, Zahlenangaben.

Abkürzungen sind nach § 13 des Gesetes vom 6. Februar 1875 unbedingt

unzulässig. Das gilt auch von den gebräuchlichsten Abkürzungen wie u. (für und),

Dr., Fürstl., geb., gest., ehel., z. Zt., No., ferner den offiziellen Abkürzungen bei

Ortsnamen (wie Naumburg a. d. S. für Naumburg an der Saale) und von Eigen-

namen gleichnamiger Ortsbewohner wie Nikolans Hartmann II (für Nikolans Hart-

mann der Zweite).

Die punktierten Zwischenräume in den Formularen sind, wenn sie nicht be-

schrieben werden, alsbald bei der Eintragung durch Striche anszufüllen. Wesent-

liche Zahlenangaben sind mit Buchstaben zu schreiben (8 13 Absatz 1 des Gesetzes

vom 6. Februar 1875). Solche wesentliche Zahlenangaben sind namentlich: bei

Geburts= und Sterbeurkunden Jahr, Tag und Stunde der Geburt und des Todes;

bei Heiratsurkunden Jahr und Tag der Eheschließung sowie der Geburt der Ver-

lobten; allgemein die Zahl der beim Vordruck gestrichenen oder an den Rand ge-

schriebenen Zeilen und Worte, endlich bei Abschlußvermerken die Zahl der Einträge

(6 5 der Unterweisung).

8 12.

Alter des Anzeigers.

Das Gesetz vom 6. Februar 1875 enthält keine Vorschrift darüber, daß der

Anzeiger, um dem Standesbeamten eine glaubhafte Anzeige erstatten zu können,

ein bestimmtes Alter erreicht haben müsse, und welche Altersgrenze zu ziehen sei.

Der Standesbeamte hat demgemäß alle Personen zur Anzeige von Geburts= und

Sterbefällen zuzulassen, von welchen nach Lage des Falles und nach ihrer geistigen

Entwickelung eine dem Sachverhalte entsprechende, glaubhafte Anzeige zu erwarten

ist, unbeschadet seiner Verpflichtung, sich von der Richtigkeit einer Anzeige, wenn

er sie zu bezweifeln Anlaß hat, zu vergewissern.

8 18.

Eintragungen in die Nebenregister.

An demselben Tage, an welchem der Eintrag in das Hauptregister statt-

gefunden hat, ist eine wörtlich genaue Abschrift in das Nebenregister zu übertragen
21
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und durch Ausfüllung und Unterzeichnung des den Formularen für die Neben-

register am Schlusse im Vordruck beigefügten Vermerks zu beglaubigen (6 14 Ab-

sab 1 des Gesetzes vom 6. Febrnar 1875 und § 2 der Vorschriften des Bundes-

rats).
Niemals darf der Eintrag zum Nebeuregister vor dem Eintrage zum Haupt-

register bewirkt werden.

Fehler, welche der Eintrag im Hauptregister enthält, müssen mit den Berich-

tigungsvermerken in die Nebenregister mitübertragen werden; die Übertragung darf
also nicht so erfolgen, als wenn der Fehler nicht gemacht worden wäre (§. 17 Ab-

satz 2 der Vorschriften des Bundeorats).

Ebenso ist jeder Nachtrags-, Berichtigungs= oder Anderungs-Vermerk zu einem

Eintrage im Hauptregister noch an demselben Tage an den Rand der entsprechenden

Nummer des Nebenregisters zu übertragen und seine Übereinstimmung mit dem

Hauptregister durch einen besonderen Beglaubigungsvermerk unter dem Tage zu

bezeugen, an welchem der Randvermerk gemacht worden ist.

Ist das Nebenregister zur Zeit, wo der Randvermerk zum Hauptregister ge-

bracht wurde, bereits an die Aussichtsbehörde eingereicht (§ 14 Absah 2 des Ge-

setzes vom 6. Februar 1875), so hat der Standesbeamte an demselben Tage, an

welchem er die Eintragung des Nachtrags= 2c. Vermerks in dem Hauptregister be-

wirkt hat, eine wörtlich genaue Abschrift des Randvermerks auf besonderen Bogen

zu schreiben und nach Beglaubigung der Übereinstimmung mit dem Ein-

trage im Hauptregister der Aufsichtsbehörde einzusenden (§ 14 Absatz 3 des

Gesetzes vom 6. Februar 1875).

Die Nebenregister sind jedes in einen Umschlag geheftet und mit Abschluß-

vermerk versehen, in der Zeit vom 1. bis zum 15. März des folgenden Jahres

dem Amtsgerichte zu übersenden. Auf den Umschlag ist die Aufschrift zu bringen:

„Nebenregister zu dem Geburts= (Heirats-, Sterbe-) Register

des Standesamts N. für das Jahr .“

Sind vor dieser Übersendung nachträgliche Randvermerke in die Hauptregister

einzutragen gewesen, so hat der Standesbeamte beglaubigte Abschrift dieser Rand-

vermerke vorschriftsmäßig zu den noch in seinen Händen befindlichen Nebenregistern
zu bringen, so daß die letzteren bis zum Tage ihrer Übersendung an die Aussichts-

behörde mit den Hauptregistern vollständig übereinstimmen.
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8 14.

Schreibfehler, Zusätze, Löschungen, ÄAnderungen, Berichtigungen.

In den Standesregistern dürfen Abänderungen durch Zusätze, Ausstreichen,
Über= oder Unterschreiben, Rasuren u. dergl. durchaus nicht vorkommen.

Zur eigenmächtigen Abänderung eines unterschriftlich vollzogenen Eintrags ist
der Standesbeamte in keinem Falle befsugt, auch wenn es sich um Berichtigung

offenbarer Schreibfehler handelt.
Sind bei der Eintragung Unrichtigkeiten vorgekommen, welche durch Zu-

sähe, Löschungen und Anderungen zu berichtigen sind, und wird der Fehler noch

vor der unterschriftlichen Vollziehung des Protokolles durch den Standesbeamten,

wenn auch erst, nachdem bereits der Anzeiger, bezüglich die Beteiligten, unter-

schrieben haben, bemerkt, so darf zwar an dem Eintrag selbst nichts geändert werden,

jedoch ist nach Maßgabe der Bestimmung in § 13 Absaß 4 des Gesetzes vom

6. Februar 1875 und § 17 Absaß 1 der Vorschriften des Bundesrats die Be-

richtigung alsbald durch den Standesbeamten mittelst Randvermerks vorzu-

nehmen. Der Randvermerk soll die Angabe enthalten, daß er vor Abschluß des

Protokolls bewirkt worden sei, und ist den Erschienenen vorzulesen und nach er-

folgter Genehmigung von ihnen und dem Standesbeamten zu unterschreiben (Muster-

eintrag A 2 zu den Vorschriften des Bundesrats).

Ist der Fehler erst nach der Unterschrift des Protokolls durch den Standes-

beamten gefunden worden, so ist entweder bei offenbaren Schreibfehlern gemäß

§ 18 der Vorschriften des Bundesrats die Genehmigung der Aussichtsbehörde zu

der Berichtigung einzuholen, oder die Einleitung des Berichtigungsverfahrens nach

§ 65 und 66 des Gesetzes vom 6. Februar 1875 zu beantragen. Das Berich-

tigungsverfahren muß auch dann beantragt werden, wenn die Aufsichtsbehörde die

beantragte Genehmigung zur Berichtigung eines Schreibfehlers versagt.
Auf Grund der ergehenden gerichtlichen Genehmigung oder Anordnung ist

der Berichtigungsvermerk, unter Berufung auf die gerichtliche Genehmigung oder

Anordnung, an den Rand des betreffenden Registereintrags zu bringen und vom

Standesbeamten, unter Hinzufügung von Ort und Zeit zu unterschreiben (Muster

C2 und C 4 zu den Vorschriften des Bundesrats). Da die einen Berichtigungs-

randvermerk genehmigende oder anordneude Verfügung des Gerichtes mit der so-

fortigen Beschwerde, welche binnen einer Frist von zwei Wochen eingelegt werden

muß, von demjenigen, dessen Recht verleßt ist, angefochten werden kann, hat die

Anordnung des Vermerkes erst nach Eintritt der Rechtskraft der gerichtlichen Ver-
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fügung zu geschehen (§ 70 des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen

Gerichtsbarkeit).

Dieses Verfahren ist nicht bloß bei Berichtigung unrichtig angegebener Tat-
sachen (Name, Zeit, Familienverhältnisse), sondern auch bei Ergänzung bloßer
Auslassungen und auch dann einzuhalten, wenn ein im Eintrage als unbekannt

bezeichueter Umstand nachträglich ermittelt worden ist und noch eingetragen werden

soll, z. B. wenn die Auffindung der Leiche eines Unbekannten in das Sterbe-

register eingetragen worden ist, und später die Persönlichkeit des Verstorbenen fest-

gestellt wird. Der Standesbeamte hat hierbei immer festzuhalten, daß ein von

ihm unterzeichneter Eintrag ohne gerichtliche Anordnung oder Genehmigung in

keiner Weise abgeändert oder ergänzt werden darf.

Dagegen findet das Verfahren nach §§ 65 und 66 des Gesebes vom 6. Februar

1875 nicht statt, wenn es sich nicht sowohl um die Berichtigung einer im Ein-

trage untergelaufenen Unrichtigkeit oder um die Ergänzung einer Tatsache handelt,

welche der Registereintrag enthalten soll, sondern um eine nach dem Eintrage

eingetretene Tatsache, durch welche eine Anderung oder Ergänzung in bezug

auf die Standesverhältnisse oder die Namen herbeigeführt wird. Hierher

gehören namentlich:

. Die nachträgliche Angabe der Namen eines neugeborenen Kindes (5 22 Ab-

satz 3 des Gesehzes vom 6. Februar 1875);

 die nachträgliche Feststellung der Abstammung eines Kindes z. B. bei Findel-

kindern (§ 26 daselbst);

 die Anerkennung mnehelicher Kinder seitens des Vaters;

. die Legitimation eines unehelichen Kindes durch nachfolgende Ehe der Eltern

(6 20 daselbst);

die Annahme an Kindesstatt (8 26 daselbst):

 der Fall, wenn das uneheliche Kind eines Mannes durch Verfügung des

Ministeriums für ehelich erklärt wird (§ 1723 des Bürgerlichen Gesebbuchs

und Art. 154 des Ausführungsgesebes zum Bürgerlichen Gesetzbuche vom

11. Juli 1899);

 der Fall, wenn der Ehemann dem unehelichen Kinde seiner Frau seinen

Namen erteilt (6 1706 des Bürgerlichen Gesebuchs und Art. 151 des

Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche vom 11. Juli 1899);

. die mit landesherrlicher Genehmigung erfolgende Anderung des Familien=

namens oder eines im Geburtsregister eingetragenen Vornamens (Art. 6

—

"“

—5

—*1

—
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des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche vom 11. Juli 1899

und Verordnung vom 11. April 1900, betreffend die Eintragung von

Namensänderungen in die Standesregister — Ges. S. 1900 S. 299 —);

. der Fall, wenn eine geschiedene Frau einen früheren Namen wieder au-

nimmt oder ein geschiedener Ehemamn seiner geschiedenen Frau die Führung

seines Namens untersagt (6§ 1577°') Absaß 2, 3 des Bürgerlichen Gesetz-

buchs und Art. 150 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesehhbuche

vom 11. Juli 1899“#);

 der Fall, wenn eine Ehe in einer andern Weise, als durch den Tod auf-

gelöst oder die eheliche Gemeinschaft aufgehoben oder nach der Aufhebung

von den Ehelenten wieder hergestellt worden ist (6 55 des Gesetzes vom

6. Februar 1875).

In diesen und ähnlichen Fällen bedarf es einer gerichtlichen Anordnung oder

der Genehmigung der Aufsichtsbehörde zum Eintrag eines Randvermerks nicht.

— S

.

Raum für Nachtragsvermerke, wenn der Rand neben dem Eintrage

nicht ausreicht.
Bei allen Einträgen am Rande des Formulars ist mit tunlicher Raumersparnis

zu verfahren, damit für etwaige Nachtragsvermerke Raum bleibt.

 F 1577 des Bürgerlichen Geletbuchs lautet:

Die geschiedene Frau behöll den Fomiliennamen des Man
Die Frou kann ihren Familiennamen wiederannehmen. # sie vor der Eingehung der gelschiedenen

Ehe verheiralet, so konn sie auch den Namen wiederannehmen, den sie zur Zeil der Eingehung dieser Ehe hatte,

e#s sei denn, doß sie allein für schuldig erllärt in. Die Wiederannahme des Namens ersolgt4hnh Erllörung
gegenüber der zuhändigen Behörde; die Erllärung ist in öflentlich beglaubigter Form abzugeber

In die Frau ollein für schuodig erklär!, so konn der Mann ihr die Jübrunt seines we# unlersagen.
Die Uniersogung ersolgt durch Erklärung gegenüber der zuständigen Behörde; die Erklärung ist in öflemlich

beglaubigter Form abzugeben. Die Behorde soll der Frau die Erllärung milleilen. Mit dem Verluste des

omens des Mannes erhält die Frou ihren Familiennamen wieder.

%) N. 150 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche vom 11. Juli 1899 lautci:

Erklätungen Über den Familiennamen.

Zur Enigegennohme sowie zur Aufnahme der in 8 1577 Ubls. 2 und 3 des Bürgerlichen Gesehbuchs

bezeichneten Erllörungen über den Namen einer geschiedenen Frau ill das Amisgericht zusländig, in dessen

Bezirke der Erklärende seinen Wohnsih oder in Ermangelung eines im Teuischen Reiche belegenen Wohnsitzes

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Das Amtegericht hat die Erklärung dem Siandesbeamten mitzuleilen,
vor welchem die Ehe geschlossen war.

Die Erklärung ist am Rande der über die Eheschliehung bewirsten Eintragung zu vermerlen.
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Reicht aber der Raum der betreffenden Seite oder des Blattes hierzu nicht

aus, so kann die nächstfolgende Seite dazu verwendet werden, vorausgesetzt, daß

auf dieser nicht bereits ein Eintrag stattgefunden hat.

Die Seite, auf welche der Nachtragsvermerk eingetragen wird, ist mit der

gleichen Nummer zu versehen, wie das vorhergehende Blatt, bezüglich die vorher-

gehende Seite, wo sich der ursprüngliche Eintrag befindet.

Ist die nächstfolgende Seite bereits zu einem Eintrag beuutzt, so ist unmittel-

bar hinter dem Blatte, welches den ursprünglichen Eintrag, zu dem der Nachtrags-

vermerk zu bringen ist, enthält, ein Blatt in das Register einzuheften und mit

ihm durch das Dienstsiegel zu verbinden. Auf dieses mit der Nummer des ur-

sprünglichen Eintrags zu versehende Blatt ist sodann der Nachtragsvermerk zu

schreiben.
Sollte das Standesregister schon vom Buchbinder eingebunden sein, so emp-

fiehlt es sich, unten au das Registerblatt ein neues Blatt zu befestigen und letzteres

mit ersterem durch das Dienstsiegel zu verbinden. Auch das so befestigte Blatt ist

mit der gleichen Nummer wie das Registerblatt zu versehen, als dessen Fortsetzung

zu bezeichnen und in das Registerblatt einzuschlagen.

Zu den in diesen Fällen dem Register neu einzufügenden Blättern ist Register-

papier oder doch sonst ein dauerhaftes und reinliches Papier zu verwenden.

8 16.

Anzeigen über auswärts erfolgte Geburts-, Heirats= und Sterbefälle.

Wenn einem Standesbeamten eine standesamtliche Urkunde über einen aus-

wärts erfolgten Geburts-, Heirats= oder Sterbefall einer Person, welche innerhalb

seines Bezirks wohnt oder früher gewohnt hat, auf amtlichem Wege zugeht, so hat
er diese Urkunde zu den Sammelakten zu nehmen und gleichzeitig den Namen der

außerhalb seines Bezirks geborenen, verehelichten oder verstorbenen Person in das

nach § 23 der Vorschriften des Bundesrats (unten § 21) von ihm geführte alpha-

betische Namensverzeichnis in der Weise einzutragen, daß die den Jahrgang und

die Nummer des Registers bezeichnende Spalte unausgefüllt bleibt, dagegen in der

mit „Bemerkungen“ überschriebenen Spalte Band und Blattzahl der Sammelakten

angegeben wird, wo die Urkunde eingeheftet ist. In das betreffende Register ist

der in der Urkunde bescheinigte Geburts-, Heirats= oder Sterbefall nicht einzu-

tragen, sofern nicht ein Fall vorliegt, welcher nach § 62 des Gesetzes vom 6. Februar

1875 und nach den zu § 71 desselben gegebenen Kaiserlichen Verordnungen vom
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4. November 1875 und 20. Februar 1906 (Anlagen I A und C) oder nach der

Kaiserlichen Verordnung vom 20. Jannar 1879 (Anlage I B) zu erledigen ist.

Von den zu den Sammelakten genommenen vorbezeichneten Urkunden hat der

Standesbeamte auf Verlangen eines Beteiligten eine beglaubigte Abschrift zu erteilen.

817.
Eintragung durch einen Schreibgehilfen.

Der Standesbeamte kann zu Einträgen in die Register oder zur Ausfertigung

von Registerauszügen und Bescheinigungen sowie zu protokollarischen Niederschriften

auf seine Kosten sich einer Schreibhilfe bedieuen. Einträge auf Grund mündlicher
Anzeigen darf aber der Schreibgehilfe nur in Gegenwart des Standesbeamten vor-

nehmen. Auch sind selbstverständlich alle Einträge, Ausfertigungen und Nieder-

schriften, welche der Standesbeamte durch einen Schreibgehilfen hat bewirken lassen,

von dem Standesbeamten durch eigenhändige Namensunterschrift zu vollziehen.

Verzeichnis der Berichtigungen und Nachtragsvermerke.

Alljährlich in der Zeit vom 1. bis zum 15. März hat der Standesbeamte

hleichzeitig mit den Nebenregistern (§ 13 der Unterweisung) der Aussichtsbehörde

ein Verzeichnis der Berichtigungen und Nachtragsvermerke einzureichen, welche während

des letzten Kalenderjahres in frühere Jahrgänge der Hauptregister eingetragen

worden sind.

Sind solche Nachtragsvermerke nicht vorgekommen, so ist ein Ausfallschein

einzureichen. Die Aussichtsbehörde hat nach dem Verzeichnisse zu prüfen, ob sämt-

liche darin aufgeführten Randvermerke ihr schon in beglaubigter Abschrift mit-

geteilt und den Nebenregistern beigeschrieben worden sind; falls sich in dieser Be-

ziehung Unterlassungen ergeben, sind die zur Ergänzung erforderlichen Verfügungen

zu erlassen.

* 19.

Eintragungen auf Grund von Angaben einer am Schreiben verhinderten

oder stummen oder tanben Person.

Ist eine vor dem Standesbeamten erschienene Person am Schreiben ver-

hindert, so hat sie ihr Handzeichen beizufügen. Ist sie auch dazu außerstande,
so ist der Grund am Schlusse des Eintrags vor der Unterschrift des Standes-

beamten anzugeben.
22
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Einer tauben Person ist, wenn eine schriftliche Verständigung mit ihr tunlich

ist, der Eintrag nicht vorzulesen, sondern zur Durchsicht vorzulegen, von ihr zu

genehmigen und zu unterschreiben.

Ist ein vor dem Standesbeamten Erschienener stumm oder sonst am Sprechen

verhindert oder taub und ist eine schriftliche Verständigung mit ihm nicht möglich,

so soll der Standesbeamte bei der Anzeige oder bei der Eheschließung sowie bei

der Eintragung in die Register einen Dolmetscher zuziehen.

Auf den Dolmetscher finden außer § 10 der Vorschriften des Bundesrats

die nach § 1318 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetz4buches für einen Zeugen geltenden

Vorschriften entsprechende Anwendung.

Danach soll der Dolmetscher volljährig und im Besitze der bürgerlichen Ehren-

rechte sein. Verwandtschaft oder Schwägerschaft mit dem Standesbeamten oder

einem der Erschienenen steht hingegen der Zuziehung als Dolmetscher nicht entgegen.

Der Standesbeamte soll dem Dolmetscher, bevor die Übertragung beginnt,

die Versicherung an Eidesstatt abnehmen, daß er treu und gewissenhaft übertragen

werde. Ist der Dolmetscher für Übertragungen der betreffenden Art im allgemeinen

vereidet, so genügt die Berufung auf den geleisteten Eid.

Der Eintrag soll von dem Dolmetscher und von demjenigen, mit welchem

unter Zuziehung des Dolmetschers verhandelt worden ist, genehmigt und unter-

schrieben werden (§ 10 der Vorschriften des Bundesrats).

In derselben Weise ist zu verfahren, wenn ein Erschienener der deutschen

Sprache nicht mächtig ist. Der Zuziehung eines Dolmetschers bedarf es jedoch

nicht, wenn der Standesbeamte der Sprache, in der sich der Erschienene erklärt,

mächtig ist.
Der Eintrag soll dem der deutschen Sprache nicht mächtigen Erschienenen

durch den Dolmetscher oder, wenn ein Dolmetscher nicht zugezogen worden ist,

durch den Standesbeamten in der fremden Sprache vorgetragen werden und die

Feststellung enthalten, daß dies geschehen ist (6 11 der Vorschristen des Bundes-

rats und Mustereintrag C 1).

8 20.

Aktenführung.

Für jedes der drei Register sind besondere Sammelakten zu führen, in welchen

die zu dem einzelnen Register gehörigen Schriftstücke (Anträge, Anzeigen, Mit-

teilungen, Verfügungen der Aufsichtsbehörde und der Gerichte, Urkunden, vom
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Standesbeamten nach 8§ 21, 45—47, 58 Absatz 1, 68 Absatz 3 des Gesetzes

vom 6. Februar 1875 aufgenommene Protokolle und getroffene Anordnungen) zu

sammeln sind.

Soll eine übergebene Urkunde, welche noch zu anderen Zwecken Verwendung

finden soll, zurückgegeben werden, so ist ihr wesentlicher Jnhalt vorher auszugs-

weise zu den Sammelakten zu bringen und der Tag der erfolgten Rückgabe zu

den Akten zu bemerken (§ 22 der Vorschriften des Bundesrats und Erläuterungen

zu § 22)

Außer diesen Einzelaktenstücken hat der Standesbeamte noch ein allgemeines

Aktenstück zu führen, zu welchem alle nicht zu einem Einzelfalle gehörigen Schrift-

stücke zu bringen sind, namentlich die allgemeinen Verfügungen der vorgesetzten
Behörden, die Abschriften der Niederschreibungen bei Prüfung der Haupt= und der

Nebenregister und dergleichen.

g 21.

Alphabetische Namensverzeichnisse.

Für die für jedes Jahr getrennt zu führenden alphabetischen Namensverzeich-

nisse (§ 23 Ziffer 1 der Vorschriften des Bundesrats) sind in Anlage 1I. A und B

Muster beigefügt. Für kleinere Standesämter empfiehlt sich mehr die Benutung

des Musters Anlage II B, welches die drei Standesregister zusammen umfaßt.

Die Führung der Namensverzeichnisse hat mit größter Sorgfalt und Genauigkeit

zu erfolgen. Auslassungen sind durchaus zu vermeiden.

Bei der Führung dieser Verzeichnisse ist namentlich zu beachten:

1. In der für die Namen bestimmten Spalte ist der Familienname zuerst,

hinter ihm sind die Vornamen, und zwar vollstäudig, anzugeben.

Betrifft der Registereintrag eine Person, welche keinen Vornamen hat,

z. B. ein totgeborenes oder vor dem Empfang von Vornamen verstorbenes

Kind, so ist der Name des Vaters, bei unehelichen Kindern der Name

der Mutter anzugeben.

 Kinder verwitweter oder geschiedener Frauen sind, wenn sie vor Ablauf

des 302. Tages nach Trennung der Ehe geboren sind, unter dem Namen

des verstorbenen oder geschiedenen Ehemannes der Mutter, wenn sie nach

diesem Tage geboren sind, unter dem Familiennamen der Mutter (§ 1706

B. G. B.) in das alphabetische Namensverzeichnis einzuiragen Ist der

*

S
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Tag der Ehetrennung nicht festgestellt, so sind sie ebensalls unter dem

Namen des Ehemannes einzutragen (§ 38 der Unterweisung).

Lebt eine Frau nur tatsächlich getrennt von ihrem Ehemann, z. B.

während eines längeren Aufenthaltes des letzteren in einer Gefangenen-

anstalt oder während längerer Abwesenheit in weiter Ferne, so hat die

Eintragung der während dieser Zeit von der Frau geborenen Kinder

unter dem Namen des Ehemannes zu erfolgen.

Von den Vorschriften in Absatz 1 und 2 kann nur abgewichen

werden, wenn die Mutter selbst das Kind als ein uneheliches bezeichnet.

Ist der Name ganz unbekannt, z. B. wenn der Leichnam eines Un-

bekannten im Bezirke des Standesbeamten aufgefunden und der Sterbe-

sall im Sterberegister eingetragen worden ist, so ist der Fall unter den

Buchstaben U mit der Bezeichuung „Unbekannter“ im Namensverzeichnisse

aufzuführen.

Ehefrauen, geschiedene Frauen und Witwen sind in den Namensverzeich=

nissen zum Heirats= und Sterberegister sowohl unter dem durch die Ver-

heiratung erworbenen Namen als unter ihrem Geburtsnamen aufzuführen,

unter dem Namen des Ehemannes auch dann, wenn die geschiedene Fran

wieder ihren Familiennamen angenommen, oder der geschiedene Ehemann

der Frau die Weiterführung seines Namens untersagt hat. Ist die Frau

mehrmals verheiratet gewesen, so ist sie unter dem Namen jedes der Ehe-

männer einzutragen. Bei jedem Eintrage ist in der letzten Spalte auf

Buchstaben und Nummer der übrigen Einträge über dieselbe Person zu

verweisen.

 Wenn eine Person den Familiennamen gewechselt hat, z. B. bei der Legiti-

mation eines unehelichen Kindes durch die nachfolgende Ehe seiner Eltern,

bei der Annahme eines andern Namens mit landesherrlicher Genehmigung

oder bei der Annahme an Kindesstatt, so ist der neue Name in das

alphabetische Namensverzeichnis einzutragen und auch hier in der letzten

Spalte auf Buchstaben und Nummer des früheren Eintrags und um-

gekehrt beim früheren Eintrage auf Buchstaben und Nummer des neuen

Eintrags zu verweisen.

Wenn der Bezirk eines Standesamts mehrere Ortschaften umfaßt, oder

wenn die Eintragung zum Standesregister Personen betrifft, welche außer-
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halb des Standesamtsbezirks wohnen, so ist in dem Namensverzeichnisse

neben dem Namen auch der Wohnort anzugeben.

8 22.

Registerauszüge.
Bei Erteilung beglaubigter Auszüge aus einem Register (Geburts-, Heirats-

und Sterbeurkunden) sind die am Rande vermerkten Zusätze, Löschungen und Ande-

rungen, soweit sie vor der unterschriftlichen Vollziehung des Eintrags

durch den Standesbeamten bewirkt waren, wegzulassen und statt deren der be-

richtigte Wortlaut des Eintrags in die Urkunde aufzunehmen. In gleicher Weise

ist zu verfahren, wenn Schreibfehler berichtigt worden sind, auch wenn die Be-

richtigung erst nach der unterschriftlichen Vollziehung des Eintrags mit Genehmigung

der Aussichtsbehörde erfolgt ist. Alle übrigen Randvermerke sind in den Ur-

kunden als solche wiederzugeben (5 19 der Vorschriften des Bundesrats).

Wenn z. B. der Name des Anzeigenden „Georg Adam Liebert“ statt „Georg

Wilhelm Liebert“ geschrieben war und der Fehler vor der Unterschrift des Ein-

trags durch den Standesbeamten bemerkt und am Nande berichtigt worden ist, so

ist in die Urkunde nicht der Fehler und der Berichtigungsvermerk, sondern gleich

der berichtigte Inhalt zu schreiben, also:

„Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute . Georg

Wilhelm Liebert.“

Wäre derselbe Fehler aber erst nach dem Abschlusse des Eintrags gefunden,

der Aussichtsbehörde angezeigt und gerichtlicherseits die Berichtigung angeordnet

worden, so muß die Urkunde wörtlich genau wie der Eintrag lauten, also sowohl

den Fehler wie den berichtigenden Nandvermerk enthalten.

Fuür Registerauszüge sind in der Regel die den Vorschriften des Bundesrats

beigefügten Formulare Aua, Bb,„Ce zu beunten. Gestrichener Vordruck ist mit

dem entsprechenden Streichungsvermerke (§ 9 der Unterweisung) wiederzugeben.

Ist bei einem Eintrag der Vordruck ganz unbenutzt geblieben, so dürfen bei

der Erteilung von Registerauszügen die bezeichueten Formulare überhaupt nicht

verwendet werden (§ 13 Absatz 4 der Vorschriften des Bundesrats). Vielmehr ist

die Abschrift des Eintrags auf ein besonderes Blatt zu schreiben und die Überein-

stimmung mit dem Hauptregister zu beglaubigen. Der Streichungsvermerk bleibt

in diesem Falle weg.
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g 23.

Einfache Bescheinigungen über Geburts= und Sterbefälle, Aufgebote

und Eheschließungen.

A. Der Standesbeamte hat in folgenden Fällen einfache Bescheinigungen

kostenfrei auszustellen und den Beteiligten auszuhändigen:

— —

J. Von Amts wegen in folgenden Fällen:

1. über jeden auf mündliche Anzeige erfolgten Eintrag eines Geburts-

falles oder einer durch Legitimation, Annahme an Kindesstatt, Ehelich-

keitserklärung oder andere Gründe herbeigeführten Kuderung des Namens

des eingetragenen Kindes und zwar zu dem Zwecke, die Ubereinstimmung

der im Geburtsregister und im Taufbuche eingetragenen Namen festzu-

siellen oder herbeizuführen;

2. über jede Eheschließung (8 54 letzter Absatz des Gesetyzes vom

6. Febrnar 1875), zu dem Zwecke, dem Geistlichen, welcher die kirchliche

Traunng vollziehen soll, die erfolgte bürgerliche Cheschließung nachzuweisen
(Muslereintrag pp. D 1);

3. über jede auf mündliche Anzeige erfolgte Eintragung eines Sterbefalles

(§8 60 desselben Gesebes), zu dem Zwecke, der Ortspolizeibehörde als Nachweis

für die Zulässigkeit der Beerdigung ohne polizeiliche Genehmigung zu dienen.

 Auf Verlangen der Beteiligten:

1. über die Anordnung des Aufgebots (§ 9 der Vorschriften des

Bundesrats) zu dem Zwecke, bei dem Antrage auf das kirchliche Aufgebot

dem Geistlichen als Nachweis vorgelegt zu werden;

2. über das erfolgte Aufgebot, wenn die Ehe vor einem anderen

Standesbeamten als demjenigen geschlossen werden soll, welcher das Auf-

gebot angeordnet hat (6 49 des Gesetzes vom 6. Februar 1875).

Das Formular zu I. 2 ist den Vorschriften des Bundesrats unter D und D 1,

dasjenige zu II. 2 daselbst unter F. F. 1 angefügt, und wird den Gemeinden kostenfrei

geliefert; Muster zu den übrigen Bescheinigungen sinden sich in Anlage III. A—C.

Formulare zu Registerauszügen (An, Bb, Cc) dürfen zu diesen Bescheini-

gungen nicht verwendet werden.

Auch in anderen Fällen können, soweit nicht etwas Anderes vorgeschrieben ist,

einfache Bescheinigungen ausgestellt werden.
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B. Für Schul-, Unterrichts= und Konfirmationszwecke haben die Standes-

beamten statt der „Auszüge“ aus dem Geburtsregister „Geburtsscheine“ nach dem

Muster Anlage III D auszustellen.

Mit Aunsnahme der Eheschließung können diese abgekürzten Geburtsurkunden

auch für andere Zwecke ausgestellt werden, wenn aus dem Vorbringen der Be-

teiligten zweifelsfrei erhellt, daß eine abgekürzte Geburtsurkunde, kein vollständiger

Geburtsregisterauszug gewünscht wird.

Zum Zwecke des Aufgebots und der Eheschließung ist die Ausstellung einer

abgekürzten Geburtsurkunde nur mit Genehmigung des Fürstlichen Amtsgerichts

als nächstvorgesehbter Aufsichtsbehörde zulässig und ist diese Genehmigung deshalb

von den Beteiligten beizubringen.

An Gebühren sind für die abgekürzten Geburtsurkunden dieselben Sätze wie

für Registerauszüge zu erheben.

8 24.

Benutzung des amtlichen Nachrichtenblattes und der Gesetzsammlung.

Der Standesbeamte hat sich von den im amtlichen Nachrichtenblatte und in

der Gesetzsammlung für das Fürstentum erscheinenden, die Standesämter betreffenden

Veröffentlichungen Kenntnis zu verschaffen. Ist der Standesbeamte zugleich Ge-

meindebeamter, so ist ihm als solchem das amtliche Nachrichtenblatt und die Gesetz-

sammlung zugänglich. Ist er nicht Gemeindebeamter, so soll er mit der Gemeinde-

behörde seines Wohnortes, wenn möglich, ein Übereinkommen dahin treffen, daß

ihm die Einsichtnahme gestattet wird. Findet ein derartiges Übereinkommen nicht

statt, so hat der Standesbeamte der Aussichtsbehörde Mitteilung zu machen, welche

durch Vermittelung des Landratsamtes die Mitbenutzung der Gemeindeexemplare

seitens des Standesbeamten herbeiführen wird.

26.

Vergtung der Standesbeamten.

Nach § 7 Absatz 2 des Gesetzes vom 6. Februar 1875 haben die in § 6

Absa 2 daselbst bezeichneten zur Ubernahme der Standesamtsführung verpflichteten
Gemeindebeamten die Berechtigung, für Wahrnehmung der Geschäfte des Standes-

beamten von den zum Bezirke ihres Gemeindeamtes nicht gehörigen Ge-

meinden eine in allen Fällen als Pauschsumme festzusetzende Entschädigung zu

beanspruchen.
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Haben sich die Standesbeamten mit den zur Entschädigung verpflichteten Ge-

meinden über die Höhe der Entschädigung verständigt, so behält es hierbei, so lange

das Einverständnis dauert, sein Bewenden. Andernfalls erfolgt die Festsehßung der

Vergütung durch das Amtsgericht.

Sind in der Seelenzahl des Bezirks erhebliche Veränderungen eingetreten, so

kann eine erneute Festsetzung verlangt oder auch von Amts wegen verfügt werden.

Die nach dem, dem Gesetz vom 6. Februar 1875 angehängten Gebührentarif zu

berechnenden Beträge sind den zum Standesamtsbezirke gehörigen Gemeinden nach

dem Verhältnisse zuzurechnen und abzugewähren, in welchem sie zu den sachlichen

Ansgaben beizutragen haben, es sei denn, daß die zuständigen Gemeindebehörden

die fraglichen Gebühren dem Standesbeamten als Besoldungsteil überlassen.

Was den Gebrauch des Tarifs anlangt, so ist zu bemerken:

1. daß die dort in Nr. II 2 Absaß 1 angezogene Vorschrift des § 43 des

Gesetzes vom 6. Februar 1875 ersetzt ist durch die gleichartige Bestimmung

des § 1321 des Bürgerlichen Gesehbuchs;

2. daß nach § 21 der Vorschriften des Bundesrats Geistlichen und andern

Religionsdienern die Einsicht in die Register kostenfrei zu gestatten ist.

8 26.

Ersatz barer Auslagen.

Die Vorschrift des § 16 Absatz 1 des Gesetzes vom 6. Februar 1875, daß

die Führung der Standesregister und die darauf bezüglichen Verhandlungen kosteu-

und stempelfrei erfolgen sollen, schließt die Befreiung der Beteiligten von der Er-

stattung der bei den Standesämtern erwachsenden baren Auslagen insbesondere

Portoauslagen nicht in sich. Der Standesbeamte ist, falls ein Aufgebot durch

Bekanntmachung in einer ausländischen Zeitung zu veröffentlichen ist, bercchtigt,

vom Antragsteller einen den erwachsenden Anslagen an Insertionskosten entsprechenden

Vorschuß zu beanspruchen und die Erledigung des Antrags bis zur Einzahlung

des Vorschusses hinauszuschieben.

8 27.

Statistische Verzeichnisse.
Die Standesbeamten sind verpflichtet, die Unterlagen für die Statistik der

Geburts-, Eheschließungs= und Stierbefälle zu liefern und zwar nach Maßgabe der

nachstehenden Vorschriften:
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1. Gleichzeitig mit der Eintragung in die Standesregister haben die Standes-

beamten die eingetragenen Geburten und Eheschließungen noch in besondere,

in tabellarischer Form zu führende Verzeichnisse einzutragen (satistische Ver-

zeichnisse) und für jeden Sterbefall eine Zählkarte auszufüllen.

 Der Verzeichnisse bestehen zwei:

a) Verzeichnis der Geborenen (Formular A);

b) Verzeichnis der Eheschliehungen (Formular B).
Die Formulare zu den Verzeichnissen und zu den Zählkarten werden

den Standesbeamten durch das vorgesetzte Amtsgericht zugesandt.

Die in die Verzeichnisse und in die Zählkarten einzutragenden Tatsachen

hat der Standesbeamte aus den Registereinträgen selbst zu entnehmen. So-

weit die lebteren aber über einzelne Spalten der Verzeichnisse oder der

Zählkarten keine Auskunft geben, hat er gleichzeitig mit der Eintragung

in die Register durch Befragung der Anzeiger oder auf sonst geeignete Weise

sich die Kenntnis von den einzutragenden Tatsachen zu verschaffen und diese

in die zutreffende Spalte des Verzeichnisses oder der Zählkarte einzuzeichnen.

Über die Art und Weise, wie die einzelnen Spalten auszufüllen sind,

ist auf den Formularen das Erforderliche zur näheren Erläuterung abgedruckt.

Totgeborene Kinder sind sowohl in das statistische Verzeichnis der

Geborenen, als auch in die Zählkarten einzutragen, obwohl sie nach § 23

des Gesetzes vom 6. Febrnar 1875 nur im Sterberegister einzutragen sind.

4. In Standesamtsbezirken, welche mehrere politische Gemeinden umfassen, sind

die Verzeichnisse für jede Gemeinde besonders aufzustellen.

5. Wenn eine in die Verzeichnisse oder in die Zählkarten einzutragende Tat-

sache von dem Standesbeamten nicht hat ermittelt werden können (§ 59

Schlußsatz des Gesetzes vom 6. Februar 1875), so ist dies in der betreffenden

Spalte durch Eintragung des Wortes „unbekannt“ (abgekürzt „unb.“) zu

kennzeichnen.
6. Sind in einer Gemeinde im Laufe des Jahres Geburten oder Eheschliehungen

oder Sterbefälle überhaupt nicht vorgekommen, so ist statt der Verzeichnisse

und der Zählkarten ein Aussallschein zu überreichen.

7. Am Jahresschlusse hat der Standesbeamie die Verzeichnisse abzuschließen

und bis spätestens zum 15. Jannar des folgenden Jahres mit den Zähl-

karten an das Amtsgericht einzusenden.

8. Das Amtsgericht sammelt die Verzeichnisse und Zählkarten seines Bezirks
28

—
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und sendet sie — jedes Verzeichnis und die Zählkarten in besonderem Um-

schlage mit Aufschrist versehen — bis zum 1. Februar an das Ministerium

ein, welches über deren weitere Prüfung, Zusammenstellung und Verwendung,

auch für die seiteus des Bundesrats vorgeschriebenen Arbeiten, das Erforder-

liche veranlassen wird.

Die Standesbeamten sind verpflichtet, den Anordnungen und Anträgen,

welche behufs Prüfung, Richtigstellung und Ergänzung der eingesendeten

Verzeichnisse von dem Ministerium oder in dessen Auftrag oder mit dessen

Einverständnis von andern Behörden, insbesondere von dem stakistischen

Bureau vereinigter Thüringischer Staaten zu Weimar an sie ergehen, zu

entsprechen und eine verlangte Auskunft alsbald zu erteilen.

Aupßer diesen Verzeichnissen und Zählkarten haben die Standesbeamten spätestens

14 Tage nach Ablauf eines jeden Vierteljahres die Todesursachenverzeichnisse

(Ministerial-Verordnung vom 24. Dezember 1904, betreffend die Statistik der Todes=

irsachen — Ges. S. 1904 S. 223 —) dem zuständigen Bezirksphysikus einzureichen.

8 28.

Anzeigen an das Nachlaß= und Vormundschaftsgericht

und das Erbschaftssteueramt.

A. Nach § 48 des Reichsgesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen

Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898 und Artikel 21 des Ausführungsgeseh#es dazu

vom 11. Juli 1899 (Ges.-S. S. 94) ist der Standesbeamte verpflichtet, über fol-

hende bei ihm zur Anzeige kommenden Tatsachen dem Vormundschafts= und

Nachlaßgerichte Anzeige zu erstatten:
—

#

S

—

#

üiber die Geburt eines ehelichen Kindes nach dem Tode des Vaters, d. h.

wenn dasselbe spätestens am 30 2n Tage nach dem Tode des Vaters ge-

boren ist;
 n über die Geburt eines unehelichen Kindes:

. über die Aufsindung eines Minderjährigen, dessen Familienstand nicht zu

ermitteln ist;

über die Eingehung einer neuen Ehe seitens einer Frau, die ein minder-

jähriges eheliches Kind hat;

über jeden bei dem Standesbeamten angezeigten Sterbefall mit Ansnahme

der Sterbefälle von unverheirateten Minderjährigen, deren beide Eltern

noch leben und die ein Kind nicht hinterlassen haben.
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Sämtliche Anzeigen sollen binnen 24 Stunden nach der Anmeldung abge-

sendet werden.

Muster zu den Anzeigen zu Ziffer 1 bis 5 sind in Anlage IV A bis E

beigefügt. Die Formulare dazu werden den Standesbeamten durch die Amts-

gerichte kostenfrei geliesert. Der Standesbeamte hat das Formular alsbald bei

der Aufnahme des Eintrags in das Standesregister auszufüllen und sich

zu diesem Zwecke von dem Anzeiger die erforderlichen Angaben machen zu lassen.

Erklärt dieser sich außerstande, so ist ein Vermerk darüber in die Anzeige auf-

zunehmen.

B. Nach § 2 der Ausführungsbestimmungen des Bundesrats vom 16. Juni

1906 zum Erbschaftssteuergesebe vom 3. Juni 1906 haben die Standesbeamten

innerhalb 10 Tagen nach Ablauf eines jeden Monats eine Nachweisung (Toten-

liste) über sämtliche im abgelaufenen Monat beurkundete Sterbefälle oder einen Fehl-

schein an das Fürstlich Schwarzburgische Erbschafts= und Zuwachssteneramt in

Arnstadt einzureichen.
In jedem Falle, wenn ein Russe im Standesamtsbezirke versterben sollte, sei

es, daß er dort gewohnt oder auch nur sich vorübergehend aufgehalten hat, ist

wegen Sicherung des Erbschaftssteneranspruchs dem vorgesetzten Amtsgerichte unver-

züglich Anzeige zu erstatten. Troß dieser Anzeige ist selbstverständlich ein der-

artiger Sterbefall auch in die dem Erbschaftssteneramte zu übersendende Toteuliste

einzutragen.
Die Formulare zu den Totenlisten werden den Standesbeamten durch das

Erbschaftssteneramt kosteufrei zugesandt.

Zweiter Abschnitt.

Veurkundung der Geburten.

Allgemeine Bestimmungen.

8 29.

Verpflichtung zur Anzeige einer Geburt.

Eine Eintragung in das Geburtsregister erfolgt in allen Fällen, wo nach

Vollendung des Geburtsaktes das Kind, wenn auch nur einen Augenblick, gelebt hat.
23
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Totgeborene und in der Geburt, d. h. während des Geburtsaktes aber noch

vor dessen Vollendung verslorbene Kinder, werden nur in das Sterberegister ein-

getragen. Zuständig ist der Standesbeamte, in dessen Bezirk die Niederkunft statt-

gefunden hat. In das Geburtsregister wird auch die in dem Bezirke des Standes-

amtes erfolgte Aufsindung eines neugeborenen Kindes eingetragen.

In § 18 Absaßtz 2 des Gesetzes vom 6. Februar 1875 sind die Personen

aufgeführt, welche zur Anzeige einer Geburt in der dort angegebenen Reihenfolge

verpflichtct sind").

Die Verpflichtung tritt für die in der Reihefolge später genannten Personen

nur ein, wenn ein früher genannter Verpflichteter nicht vorhanden oder an der

Erstattung der Anzeige verhindert ist.

Nach § 20 des Gesetzes vom 6. Februar 1875 ist zwar bei Geburten, welche

sich in öffentlichen Entbindungs-, Hebammen-, Kranken-, Gefangenen= und ähnlichen

Anstalten sowie in Kasernen ereignen, ausschließlich der Vorsteher der Anstalt

oder der von der zuständigen Behörde ermächtigte Beamte, bei Geburten, welche in

einem Gemeindearmenhaus erfolgen, der Gemeindevorstand als Aufsichtsbehörde zur

Anzeige verpflichtet. Dadurch wird aber die Berechtigung zur Anzeige durch
eine aus eigener Wissenschaft von dem Geburtsfalle unterrichtete Person (§ 30 der

Unterweisung) nicht beseitigt. Der Standesbeamte darf also die Eintragung eines

in einer solchen öffentlichen Anstalt erfolgten Geburtsfalles auf Grund der Anzeige

einer dazu berechtigten Person nicht ablehnen.
Für die Fälle des § 20 des Gesetzes vom 6. Febrnar 1875 genügt eine

schriftliche Anzeige des verpflichteten Beamten in amtlicher Form. Die Anzeige

soll die in § 22 des Gesebes vom 6. Februar 1875 aufgeführten Tatsachen oder

die Erklärung enthalten, daß die eine oder die andere dieser Tatsachen nicht habe
ermittelt werden können.

Entspricht die Anzeige dieser Bestimmung nicht, so kann sie vom Standes-

beamten zur Vervollständigung zurückgegeben werden.

l"30.

Berechtigung zur Anzeige einer Geburt.

Nach § 19 des Gesetzes vom 6. Februar 1875 kann die Geburtsanzeige nicht

nur von dem Verpflichteten selbst, sondern auch von jedem erstattet werden, der

) #afichuh der Beltrosung des zur Anzeige Verpflichteten wegen Unterlassung rechtzeiliger Anzeige

stehe 8 69 der Unterweisung.
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bei der Geburt zugegen war oder sonst von derselben aus eigener Wissenschaft

unterrichtet ist. Wenn z. B. die Hebamme bei der Niederkunft selbst nicht zugegen

war, sich aber nach ihrer Ankunft von der Niederkunft überzeugt hat, gehört sie

nicht mehr zu den zur Anzeige verpflichteten, wohl aber zu den zur Anzeige be-

rechtigten Personen.
831.

Ausweis des Anzeigers.

Aus dem Eintrage muß hervorgehen, daß der Anzeiger zur Anzeige entweder

verpflichtet oder berechtigt ist. Der Standesbeamte hat die in dieser Beziehung

von dem Anzeiger gemachten Angaben in den Eintrag mitaufzunehmen.

Wird die Anzeige vom ehelichen Vater erstattet, so ist ein besonderer Ver-

merk nicht notwendig, weil der Vater nach § 18 Ziffer 1 des Gesetzes vom

6. Februar 1875 als solcher zur Anzeige verpflichtet ist und die Taksache, daß er der

Vater des neugeborenen Kindes ist, aus dem übrigen Inhalte des Eintrags hervorgeht.

Hinsichtlich der übrigen Verpflichteten und der Berechtigten ist der Ausweis-

vermerk in der Regel an den Schluß des Eintragsprotokolles zu schreiben (Vor-

schriften des Bundesrats, Mustereinträge A 1, 2, 3 und die Anmerkungen dazu).

Wird die Anzeige auf Grund eigener Wissenschaft des Anzeigers erstattet, so

hat sich der Standesbeamte zu vergewissern, daß jenem die eigene Wissenschaft

wirklich beiwohnt.
/e 32.

Wohnungsangabe nicht notwendig.
In § 22 Ziffer 1 und 5 des Geseßes vom 6. Februar 1875 ist nur vor-

geschrieben, daß der Wohnort des Anzeigers und der Eltern des Kindes, nicht

aber, daß auch die Wohnung angegeben werden soll. Wenn in den Musterein=

trägen zu den Vorschriften des Bundesrats in diesen Fällen auch die Wohnung

bezeichnet ist, so ist dies uur als Zweckmäßigkeitsmaßregel anzusehen, weil sich in

großen Orten ein Bewohner ohne Wohnungsangabe schwer auffinden läßt. Das-

selbe gilt bei den Einträgen zum Sterberegister hinsichtlich des Wohnorts und der

Wohnung des Anzeigers und des Verstorbenen.

 * 33.

Anzeigefrist, Eintragung verspäteter Geburtsanzeigen.
Jeder Geburtsfall ist spätestens an dem mit dem Geburtstage gleichbenannten

Tage der nächsten Woche anzuzeigen (wenn also eine Geburt an einem Sonntage

erfolgt ist, spätestens am nächsten Sonntag).
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Auch verspätete Anzeigen muß der Standesbeamte eutgegennehmen und auf
Grund derselben die Eintragung in das Geburtsregister bewirken. Nur wenn seit

der Geburt über drei Monate verstrichen sind, ist vor der Eintragung die Ge-

nehmigung der Aussichtsbehörde einzuholen.

Erhält der Standesbeamte von einem nicht zur Anzeige gelangten Geburts-

falle Kenntnis, so hat er erforderlichenfalls durch Strafauflagen gemäß § 68 Ab-

saßb 3 des Gesehes vom 6. Februar 1875 die zur Anzeige verpflichtete Person zum

Erscheinen anzuhalten und auf Grund der von ihr zu machenden Angaben den

Eintrag, unter Benutzung des Vordrucks, zu bewirken. In den Fällen des § 27

des Gesetzes vom 6. Februar 1875 ist am Schlusse des Eintrags nach Anleitung

des Musters A 3 zu den Vorschriften des Bundesrats auf die erfolgte Genehmi-

gung der Aussichtsbehörde bezug zu nehmen.

8 34.

Vornamen neugeborener Kinder.

Der Standesbeamte hat, falls Verwechselungen zu befürchten sind, darauf zu

sehen, daß neugeborene Kinder nicht dieselben Vornamen erhalten, welche der Vater,

eines der Geschwister oder ein anderer Ortseinwohner von gleichem Zunamen

bereits führt.

Der Standesbeamte darf unanständige oder sonst anstößige Vornamen für Neu-

geborene nicht in das Geburtsregister eintragen, hat vielmehr die Anmeldenden zur

Bezeichnung anderer Vornamen zu veranlassen.

g 86.

Änderung der im Geburtsregister bereits eingetragenen Vornamen.

Eine Änderung der im Geburtsregister bereits eingetragenen Vornamen, sei

es durch deren Abänderung, sei es durch Hinzufügung weiterer Vornamen oder

auch nur durch Umstellung der Reihenfolge der eingetragenen Vornamen ist, auch

wenn die in § 22 Absatz 3 des Gesetzes vom 6. Februar 1875 bestimmte Frist

von zwei Monaten noch nicht abgelaufen ist, nur mit landesherrlicher Genehmigung

(Art. 6 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesehbuche vom 11. Juli 1899)

statthaft. Nur wenn die Eintragung von vornherein infolge eines tatsächlichen

Irrtums auf seiten des Standesbeamten oder der den Geburtsfall anzeigenden

Person unrichtig bewirkt worden ist, kaun im Wege des Berichtigungsverfahrens

(Es 65, 66 des Gesetzes vom 6. Februar 1875) eine Anderung herbeigeführt werden.
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Ein solcher Fall liegt jedoch nicht vor, wenn der Standesbeamte die von dem Vater

(der Mutter, dem Vormunde) des Kindes bei der Anzeige des Geburtsfalles ange-

gebenen Vornamen richtig eingetragen und bei der namengebenden Person nur ein

Jrrtum in den Beweggründen, die sie zur Wahl des einen oder andern Vornamens

bestimmten, obgewaltet hat.

8 36.

Übereinstimmung der im Geburtsregister und im Kirchenbuche

eingetragenen Vornamen des Kindes.

Werden die Vornamen eines nengeborenen Kindes erst nach der Taufe in

das Geburtsregister eingetragen, so soll der Standesbeamte die dem Kinde bei der

Taufe gegebenen Vornamen feststellen und sich zu diesem Zwecke ein Taufzeugnis

oder eine kurge Vescheinigung des Kircheubuchführers über die in das Kirchenbuch

eingetragenen Namen vorlegen lassen. Verweigert der Anzeiger die Beibringung

des Zeugnisses oder der Bescheinigung, so ist er vom Standesbeamten über die

schweren Nachteile, welche eine Verschiedenheit der Namen im Kirchenbuche und in

dem Geburtsregister für das Kind herbeiführen kann, zu belehren.

Mit Rücksicht auf die weit verbreitete Sitte, die Namengebung mit der Taufe

zu verbinden und mit Rücksicht auf den Umstand, daß die Taufe namentlich bei

den Mitgliedern der evangelischen Kirche oft erst längere Zeit nach der Geburt des

Kindes erfolgt, sollen sich die Standesbeamten enthalten, auf die sofortige Angabe

der Vornamen bei der Geburtsanzeige hinzuwirken. Damit die nachträgliche An-

zeige der Vornamen nicht in Vergessenheit gerate, hat der Standesbeamte gemäß

§ 23 Ziffer 2 der Vorschriften des Bundesrats ein Kontrollverzeichnis zu führen

und säumige Verpflichtete durch Androhung von Ordnungsstrafen zur nachträglichen

Anzeige anzuhalten.

§ 37.

Tod des Kindes vor der Namengebung.

Stirbt das Kind, ohne daß die Namengebung erfolgt ist, so ist hierüber,

wenn der Todesfall in das Sterberegister desselben Standesbeamten eingetragen

wird, in dessen Geburtsregister der Geburtsfall eingetragen ist, vom Standesbeamten
von Amtswegen ein Randvermerk zum Geburtseintrage zu bringen.

Ist das Kind in einem andern Standesamtsbezirke verstorben, und fordert

der Standesbeamte des Geburtsbezirks nach Ablauf der durch § 22 Absatz 2 des

Gesees vom 6. Februar 1875 nachgelassenen zweimonatlichen Frist den Anzeige-
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pflichtigen zur Angabe der Vornamen des Kindes auf, so ist dessen Anzeige, daß

das Kind, ohne Vornamen erhalten zu haben, verstorben sei, in Form eines

Protokolls an den Rand des Geburtseintrags zu schreiben.

* 38.

Eintragung der Kinder von Witwen und geschiedenen Frauen.

Nach § 22 Ziffer 5 des Gesehzes vom 6. Februar 1875 soll der Eintrag

des Geburtsfalles Vor= und Familiennamen, Religion, Stand oder Gewerbe und

Wohnort der Eltern des Kindes enthalten. Hieraus folgt in bezug auf das Kind

einer Witwe oder rechtskräftig geschiedenen (nicht bloß der ehelichen Gemeinschaft

nach oder nur tatsächlich getreunten) Frau, daß, wenn das Kind ehelich geboren

ist, der Name des Vaters in dem Eintrag mitangegeben, im andern Falle aber

die Tatsache festgestellt werden muß, daß das Kind einen Vater im Rechtssinne

nicht besitzt. Nach 88 1591 und 15927) des Bürgerlichen Gesebbuchs gilt, so-

lange die Ehelichkeit nicht wirksam angefochten wird, ein Kind, welches vor Ablauf

des 302. Tages nach Treunung der Ehe geboren ist, als ehelich, ein später ge-

borenes als unehelich geboren. Es ist daher, um der Vorschrift in dem ange-

führten § 22 Ziffer 5 des Gesetzes vom 6. Februar 1875 zu entsprechen, not-

wendig, daß in dem Geburtseintrage über das Kind einer Witwe der Todestag

des Ehemannes und in dem Geburtseintrage über das Kind einer geschiedenen

Frau der Tag der Rechtskraft des Scheidungsurteils angegeben wird.

Den urkundlichen Nachweis über diese Tatsachen hat nach § 22 Ziffer 5 und

L des:Gesebes vom 6. Februar 1875 der zur Geburtsanzeige Verpflichtete bei-

" 6 1501 des dagerlchn Gesebuchs laulet:
Ein Kind, dos nach der Eingehung der Ehe geboren wird, ist ehelich, wenn die Frau es vor oder

während der Ehe empfangen und der Mann innerhaolb der Empsängniszeil der Frau beigewohm hat. Das

Kind ih nicht ehelich, wenn es den Umständen nach offenbar unmöglich isl, doß die Frau das Kind von dem

Manne empfangen hat

Es wird vermulet, dah der Mann innerhalb der Empfängniszeit der Frau beigewohn! habe. Soweil

die Empfängniszeil in die Zeit vor der Ehe salll, gilt die Bermutung nur, wenn der Mann gestorben ist,

ohne die Ehelichkeit des Kindes angesochten zu haben.

§8 1592 des Bürgerlichen Geseybuchs lautel:

Als Empsängniszeit gilt die Zeit von dem einhunderleinundachtzigsten bis zu dem dreihunderkundzweilen

Tage vor dem Tage der Geburt des Kindes, mil Einschluß sowohl des einhunderleinundachszigsien als des

dreihundertundzweilen Tages.

uht sest, daß das Kind innerhalb eines Zeitraumes empsangen worden ih, der weiter als dreihundert-

undzwei Tage vor dem Tage der Geburt zurückliegl, so gilt zugunsten der Ehelichkeit des Kindes dieser Zeil-

raum als Emplöngniszeit.
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zubringen. Dies geschieht eutweder durch Bezugnahme auf die von dem Standes-

beamten selbst geführten Register, wenn der Tod des Ehemannes oder die Ehe-

scheidung dort beurkundet sind, oder, wenn dies nicht der Fall, durch Vorlegung

der Sterbeurkunde oder einer Ausfertigung des Scheidungsurteils mit dem Zeug-

nisse über den Tag der Rechtskraft. Auf Grund dieser Urkunden hat der Standes-

beamte den Tag der Auflösung der Ehe in die Geburtsanzeige mitaufzunehmen.

Eines Zusatzes darüber, daß und wie der urkundliche Nachweis erbracht worden

ist, bedarf es für den Eintrag nicht (ugl. Mustereintrag A. 2 zu den Vorschriften

des Bundesrats).

Ist die Beibringung der Urkunden mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten

und Kosten verbunden, so kann davon abgesehen werden. Bei der Eintragung ist

daun wie folgt zu verfahren:

Ist dem Anzeiger aus andern Onellen der Tag der Auflösung der Ehe oder

wenigsteus bekannt, daß die Auflösung der Ehe vor oder hinter dem 302. Tage

von der Geburt des Kindes rückwärts gerechnet, erfolgt ist, so sind seine Angaben

über die Zeit in den Eintrag mitaufzunehmen, am Schlusse aber zu bemerken,

daß der Tag urkundlich nicht fesigestellt worden sei. Ist dem Anzeiger der Tag
der Auflösung der Ehe ganz unbekannt, so ist nur die Tatsache, daß die Mutter

eine Witwe oder geschiedene Frau ist, sowie der Name, Stand usw. des früheren

Ehemannes in den Eintrag mit dem Hinzufügen aufzunehmen, daß der Todestag

des Ehemannes oder der Tag der Rechtskraft des Scheidungsurteils unbekannt

sei (Mustereintrag A.2 zu den Vorschriften des Bundesrats und die Musterein-

träge in Anlage V dieser Unterweisung).

Reicht der Raum im Vordruck des Eintrags für die vorgesehenen Angaben

nicht aus, so ist nach § 13 der Vorschriften des Bundesrats und § 9 der Unter-

weisung zu verfahren (Mustereintrag C. I. zu den Vorschriften des Bundesraks)-).

§* 339.

Anerkennung unehelicher Kinder.

Nach § 25 des Gesetzes vom 6. Febrnar 1875 darf die Anerkennung eines

unehelichen Kindes in das Geburtsregister nur eingetragen werden, wenn sie ent-

weder vor dem Standesbeamten oder in einer gerichtlich oder notariell aufge-

nommenen Urkunde erklärt ist. In dieser Beziehung ist folgendes zu boeachten:

K) Über die Eintragung der Kinder von Wilwen oder geschiedenen Frauen in das alphabelische Namens-

verzeichnis siehe § 21 Ziffer 2 der Unterweisung.
21
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J. Wird dem Standesbeamten, in dessen Register der Geburtsfall eiugetragen

ist, eine gerichtliche oder notarielle Urkunde, in welcher die Anerkennung

ausgesprochen ist, vorgelegt, so hat er auf Antrag eines Beteiligten einen

Randvermerk zum Geburtseintrag zu bringen, z. B.

„Laut vorgelegter Urkunde des Amtsgerichts N. vom 17. Jannar 1912

hat der Maurergesell Joh. Gottfr. Meyer in Ulrichshalben seine Vaterschaft
zu dem nebenstehend eingetragenen Kind namens Karl Weise anerkannt.

N., den

Der Standesbeamte.

N.“

Zu den Beteiligten, welche den Antrag auf die Beischreibung eines Rand-

vermerks stellen können, gehören namentlich der Vater des unehelichen Kindes, die

Mutter, der Vormund oder ein sonstiger Vertreter des Kindes, das Kind selbst,

sobald es geschäftsfähig geworden ist, d. h. das siebente Lebensjahr vollendet hat.

Vom Bater des unehelichen Kindes braucht der Antrag nicht ansdrücklich ge-

stellt zu werden, vielmehr gilt die Anerkennungserklärung, wenn nicht das Gegen-

teil erklärt wird, zugleich als Antrag auf Beischreibung eines Vermerks am Rande

des über den Geburtsfall aufgenommenen Eintrags (Vorschriften des Bundesrats

5 15 Absah 2 Satz 1).

II. Wird die Anerkennung vor dem Standesbeamten selbst erklärt, so ist

sie entweder im Geburtsregister, oder, wenn sie bei der Eheschließung der Mutter

mit dem außerehelichen Vater erfolgt, im Heiratsregister zu beurkunden.

Danach sind folgende Fälle zu unterscheiden:

1. Die Anerkennung erfolgt gleichzeitig mit der Geburtsanzeige und zwar

so, daß der Anerkennende diese selbst erstattet. In diesem Falle ist die

Anerkennungserklärung an den Schluß des Eintrags etwa in folgender

Form zu bringen:

„Der Anzeiger erklärt, daß er bei der Niederkunft der pp. zu-

gegen gewesen sei und daß er seine Vaterschaft zu dem Kinde an-

erkenne.“

Wenn dagegen der Anerkennende nur bei der Anzeige der Geburt

gegenwärtig war, so hat sich der Standesbeamte nach dem Mustereintrage

A. 3 zu den Vorschriften des Bundesrats zu richten.
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2. Erfolgt die Anerkennung nachträglich nach der Geburtsanzeige, aber

vor der Eheschließung, so ist die Erklärung in Protokollform an den

Rand des Geburtseintrags zu schreiben, z. B.

„N., den 1912.

Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erscheint

nunderklärt, daß er seine Vaterschaft zu dem nebenstehend

einsetragenen Kind auerkenne.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Der Staudesbeamte.
N —

3. Erfolgt die Anerkennung bei der Eheschließung, so hat der Standes-

beamte die Erklärung in den am Schlusse des Eintragsformulars ersicht-

lichen leeren Raum in der Form einzutragen, wie sie in § 15 der Vor-

schriften und dem Mustereintrage B. 2 angegeben ist, außerdem aber, wenn

der Geburtsfall in seinem eigenen Register eingetragen ist, zum Geburts-

eintrage einen Randvermerk über die Eheschließung der Eltern und die

Anerkennung des Kindes zu bringen. Ist der Geburtsfall in dem Register

eines andern Standesamtsbezirks eingetragen, so hat der Standesbeamte

der Cheschließung dem Standesbeamten des Geburtseintrags einen Auszug

aus dem Heiratsregister behufs Beischreibung des Vermerks an den Rand

des Geburtseintrags kostenfrei zu übersenden (§ 15 Absatz 2 der Vor-

schriften des Bundesrats).
4. Erfolgt die Anerkennung erst nach der Eheschließung, so ist wie bei Ziffer 2

zu verfahren. Es hat jedoch dabei der Standesbeamte, wenn die Ehe in

seinem Bezirke abgeschlossen worden, die Eheschließung aus dem Heirats-

register festzustellen und, wenn die Ehe in einem andern Bezirk abgeschlossen

worden, sich die vom zuständigen Standesbeamten ausgestellte Heirats-

urkunde vorlegen zu lassen und auf Grund dieser Schriftstücke die erfolgte

Eheschliehung in dem Randvermerke mit zu beurkunden, z. B.

„N., den 15. März 1912.

Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien, der Persön=

lichkeit nach bekannt, der Zimmermann Georg Wolf in Mellingen,
24
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wies seine Verheiratung mit der Mutter des nebenstehend eingetragenen

Kindes durch Heiratsurkunde Vo. des Standesamts Oberweiß-

bach vom 5. Februar 1912 nach und erklärte, daß er dieses Kind als

das seinige anerkenne.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Der Standesbeamte.

N.“

Mit der Anerkennung eines unehelichen Kindes ist nicht zu verwechseln die

Erteilung des Namens des Ehemannes an das uneheliche Kind seiner Frau (val.

nächster Paragraph).
8 40.

Erteilung des Namens des Ehemannes an das uneheliche Kind

Nach § 17067) des Bügerlichen Gesetzbuchs kann der Ehemann dem unehe-

lichen Kinde seiner Frau, ohne es als das seinige anzuerkennen, seinen Namen

erteilen. Zuständig für die Entgegennahme und Beurkundung der Erklärung des

Ehemannes hierüber ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Ehemann seinen

Wohnsitz oder in Ermangelung eines im Deutschen Reiche belegenen Wohnsitzes
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat (Art. 151 des Ausführungsgesetzes zum Bürger-

lichen Gesetzbuch vom 11. Juli 1899).

Das Amtsgericht teilt die Erklärung demjenigen Standesbeamten mit, in

dessen Geburtsregister der Geburtsfall eingetragen ist. Die Erklärung ist von dem

Standesbeamten am Nande der über den Geburtsfall bewirkten Eintragung zu

vermerken.

8 41.

Ehelichkeitserklärung.
Die staatliche Bewilligung zur Anderung des Familiennamens eines außer-

ehelichen Kindes — Ehelichkeitserklärung (§ 1723 des Bürgerlichen Gesetzbuchs

*) 8 1700 des Bürgerlichen Gesetzbuchs laulet:

Das uneheliche Kind erhält den Familiennomen der Mutter.

Fahrt die Mutter infolge ihrer Verheirotung einen onderen Namen, so erhält das gind den Familien-

namen, den die Mukter vor der Verheiralung geführt hat. Der Ehemonn der Mutter kann durch Erllärung

gegenslber der zuständigen Vehörde dem Kinde mit Einwilligung des Kindes und der Mutter seinen Namen

erleilen; die Erklärung des Ehemonnes sowie die Einwilligungserklärungen des Kindes und der Mutier sind

in öfsentlich beglaubigler Form abzugeben.
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und Art. 154 des Ausführungsgesehes dazu vom 11. Juli 1899) ist (§5 26 des Ge-

sehes vom 6. Februar 1875) auf Antrag eines Beteiligten (des Vaters, der Mutter,

des Kindes) vom Standesbeamten an den Rand des Geburtseintrags, bei ver-

heirateten Personen auch zu der betreffenden Heiratsurkunde zu vermerken. Die

Verfügung, zufolge deren die Ehelichkeitserklärung ausgesprochen ist, ist dem Standes-

beamten vorzulegen und zu den Sammelakten zu nehmen; wird sie vom Antrag-

steller zurückverlangt, so hat der Standesbeamte eine beglaubigte Abschrift zu den

Sammelakten zum Geburtsregister zu bringen (§ 18 Absah 2 der Unterweisung;

Muster in Anlage VI der Unterweisung).

8 42.

Anzeigen über schulpflichtig werdende Kinder.

Die Standesbeamten haben alljährlich, spätestens drei Wochen vor Ostern,

ein Verzeichnis derjenigen in den Standesamtsbezirken geborenen Kinder, welche

in dem betreffenden Jahre das schulpflichtige Alter nach Maßgabe vom § 6 des

Gesetzes vom 13. März 1908 (Ges. S. S. 36) erreichen, den Ortsschulinspeltoren zu

übergeben.

Dritter Abschnitt.

Erfordernisse der Ebeschließung.

* 43.

Ubersicht der Erfordernisse.

Der Standesbeamte hat vor dem Erlaß des Aufgebots festzustellen, daß die

gesetzlichen Vorschriften über

1. Ehemündigkeit (6 44);

Einwilligung des gesetzlichen Vertreters (§ 45);

Einwilligung der Eltern (§ 40);

Eheverbote (8 47);

aufschiebende Ehehindernisse (§ 48);

Cheschließung von Angehörigen der rechtsrheinischen Gebietsteile des König-

reichs Bayern und von Ausläudern (§ 49),
soweit im einzelnen Falle erforderlich, beobachtet und erfüllt sind.

T
S



162 1912

* 44.

Ehemündigkeit.

Nach § 1303 des Bürgerlichen Gesetzbuchs darf ein Mann nicht vor dem

Eintritt der Volljährigkeit, eine Frau nicht vor der Vollendung des sechzehnten

Lebensjahres eine Ehe eingehen.
Die Volljährigkeit tritt ein mit dem vollendeten 21. Lebensjahre oder

mit der Volljährigkeitserklärung. Eine Herabsetzung der für den Mann ge-

gebenen Altersgrenze durch Befreiung von der gegebenen Vorschrift findet nicht statt.
Der Verlobte hat daher bei dem Aufgebotsantrag seine Volljährigkeit

nachzuweisen, entweder durch Geburtszeugnis, aus welchem hervorgeht, daß er

das 21. Lebensjahr vollendet hat, oder durch die Urkunde über die erfolgte Voll-

jährigkeitserklärung. Die Volljährigkeitserklärung wird nach Art. 5 des Aus-

führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesebuche vom 11. Juli 1899 vom Ministerium

erteilt.

Die Verlobte kann durch das Ministerium von der Vorschrift über das Ehe-

mündigkeitsalter befreit werden; sie hat also beim Aufgebotsantrage nachzuweisen,
entweder durch Geburtszeugnis, daß sie das 16. Lebensjahr vollendet hat, oder durch

Urkunde des Ministeriums, daß ihr von der Einhaltung dieser Altersgrenze Be-

freiung erteilt ist.

ie Standesbeamten werden noch besonders angewiesen, die Vorschriften über

die Ehemündigkeit auf das genaueste zu befolgen und eine Verletzung derselben

um so gewisser zu vermeiden, als sie außerdem nach § 69 des Gesetzes vom

6. Februar 1875 strafbar sind.

g 45.

Einwilligung des gesetzlichen Vertreters.

Wer in der Geschäftsfähigkeit beschräult ist, bedarf zur Eingehung einer Ehe

der Einwilligung seines geseplichen Vertreters (5 1304 des Bürgerlichen Geseh-

buchs). In der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind (§§ 106 und 114 des Bürger-

lichen Gesetzbuchs) Minderjährige, welche das 7. Lebensjahr vollendet haben,

sowie diejeuigen volljährigen Personen, welche wegen Geistesschwäche, Ver-
schwendung oder Trunksucht entmündigt oder nach § 1906 des Bürgerlichen

Gesetzbuchs unter vorläufige Vormundschaft gestellt sind.

Alle diese Personen haben, wenn sie eine Ehe eingehen wollen, dem Standes-

beamten die Einwilligung ihres gesetzlichen Vertreters nachzuweisen.
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Geseßlicher Vertreter für eheliche noch minderjährige Kinder ist der Vater,
wenn dieser verstorben oder für tot erklärt ist, oder wenn er die elterliche Gewalt

verwirkt hat und die Ehe aufgelöst ist, die Mutter, solange sie noch nicht wieder

verheiratet ist (§ 1684 des Bürgerlichen Gesebuchs); für an Kindesstatt an-

genommene Kinder der Annehmende, für die volljährigen in der Geschäftsfähigkeit

beschränkten Personen, der Vormund.

Der gesetzliche Vertreter hat sich als solcher vor der Abgabe seiner Erklärung

dem Standesbeamten gegenüber, wenn diesem das betreffende Verhältnis nicht be-

kannt ist, genügend auszuweisen.

Bei männlichen Personen, welche nur wegen Minderjährigkeit in der

Geschäftsfähigkeit beschränkt sind (§ 106 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), kann die

Einwilligung eines gesehlichen Vertreters (vorbehaltlich der im folgenden 8 46 be-

handelten „elterlichen“ Einwilligung) überhaupt nicht in Frage kommen, weil sie

erst mit erreichter Volljährigkeit ehemündig werden.

Wenn der für einen verlobten Teil bestellte Vormund die Einwilligung in

die Eheschließung verweigert, so kann sie (§ 1304 des Bürgerlichen Gesetzbuchs)

auf Antrag des Mündels durch das Vormundschaftsgericht ersebt werden. Eine

Ausfertigung der darüler erteilten amtsgerichtlichen Entscheidung ist dem Standes-

beamten beizubringen.

g 46.

Einwilligung der Eltern.

Ein eheliches Kind bedarf bis zur Vollendung des 21. Lebensjahrs zur Ein-

gehung einer Ehe der Einwilligung des Vaters, ein uneheliches Kind bedarf bis

zum gleichen Lebensalter der Einwilligung der Mutter. An die Stelle des Vaters

tritt die Mutter, wenn der Vater gestorben ist oder wenn ihm die sich aus der

Vaterschaft ergebenden Rechte nach § 1701 nicht zustehen. Ein für ehelich er-

klärtes Kind bedarf der Einwilligung der Mutter auch dann nicht, wenn der Vater

gestorben ist.
Dem Tode des Vaters oder der Mutter steht es gleich, wenn sie zur Ab-

habe einer Erklärung dauernd außerstande sind oder wenn ihr Aufenthalt dauernd

unbekannt ist.

Die elterliche Einwilligung ist bei ehelichen Kindern vom Vater zu erteilen

und nur in folgenden Fällen steht sie der Mutter zu:

1. wenn der Vater gestorben ist;
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2. wenn das Kind einer nichtigen Ehe entstammt, deren Nichtigkeit dem Vater

bei der Eheschließung bekannt war (§ 1701 des Bürgerlichen Gesepbuchs);

3. wenn der Aufenthalt des Vaters dauernd unbekannt ist;

4. wenn der Vater zur Abgabe einer Erklärung dauernd außerstande ist, z. B.

wegen Geisteskrankheit (6 104 Ziffer 2, 3 des Bürgerlichen Gesebbuchs);

wogegen die Einwilligung des Vaters erforderlich bleibt, wenn er wegen

Geistesschwäche, wegen Verschwendung oder wegen Trunksucht entmündigt

oder wenn er unter vorläusige Vormundschaft gestellt ist.

Lebt auch die Mutter nicht mehr, oder stehen ihr die Gründe unter Ziffer 3

und 4ebenfalls entgegen, so bedarf es einer anderen als der nach § 45 erforder-

lichen Einwilligung überhaupt nicht, auch nicht etwa des gesetzlichen Vertreters

des Vaters oder der Mutter (§ 1307 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).

Einem an Kindesstatt augenommenen Kinde (§ 1306 des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs) gegenüber steht die Einwilligung zur Eingehung einer Ehe nicht den

leiblichen Eltern, sondern demjenigen zu, welcher das Kind angenommen hat. Hat

ein Ehepaar das Kind gemeinschaftlich oder hat ein Ehegatte das Kind des andern

angenommen, so ist, wie bei leiblichen Kindern, die elterliche Einwilligung zunächst
vom Vater und in den oben unter Zifsfer 1 bis 4 aufgeführten Fällen von der

Mutter zu erteilen. Die leiblichen Eltern erlangen das Recht zur Einwilligung

auch dann nicht wieder, wenn das durch die Annahme an Kindesstatt begründete

Rechtsverhältnis aufgehoben wird (§ 1306 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
Nach§1308 des Bürgerlichen Gesetbuchs kann die elterliche Einwilligung,

wenn sie einem Kinde, welches zwar noch nicht 21 Jahre alt, aber für volljährig

erklärt ist, versagt wird, auf dessen Antrag durch das Vormundschaftsgericht ersetzt
werden. In solchen Fällen ist dem Standesbeamten eine Ausfertigung der amts-

gerichtlichen Entscheidung beizubringen.

* 47.

Eheverbote.

Die geseblichen Eheverbote sind in den §§ 1309 bis 1312 des Bürgerlichen

Gesebbuchs angeführt.
1. Eine Che darf erstlich nicht geschlossen werden:

a) zwischen Verwandten in gerader Linie;

b) zwischen vollbürtigen oder halbbürtigen Geschwistern;

J4) zwischen Verschwägerten in gerader Linie.
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Personen, deren eine von der andern abstammt, sind in gerader Linie
verwandt.

Vollbürtige Geschwister sind solche, welche beide Eltern gemeinsam,

halbbürtige solche, die nur den Vater oder die Mutter gemeinsam haben.

Die Verwandten eines Ehegatten sind mit dem anderen Ehegatten

verschwägert; in gerader Linie sind verschwägert Stiefeltern und Stief-

kinder jedes Grades, Schwiegereltern und Schwiegerkinder jedes Grades.

Die Schwagerschaft dauert fort, auch wenn die Ehe, durch welche sie

begründet wurde, aufgelöst ist. Es darf also z. B. nach durch Scheidung
bewirkter Auflösung einer Ehe die geschiedene Frau nicht den aus einer

früheren Ehe ihres bisherigen Ehemannes hervorgegangenen Sohn (d. h.

ihren Stiefsohn) heiraten.

Ferner darf nach § 1310 Absab 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs eine Ehe

nicht zwischen Personen geschlossen werden, von deuen die eine mit Eltern,

Voreltern oder Abkömmlingen der andern Geschlechtsgemeinschaft gepflogen

hat. Hat z. B. ein Mann mit einer weiblichen Person Geschlechtsgemein-

schaft gepflogen, so darf sein Sohn mit dieser Person keine Ehe eingehen.

Der Standesbeamte hat aber nur daunn die Pflicht, die Verlobten vor dem

Aufgebot nach dem Vorhandensein eines derartigen Verhältnisses zu fragen,

wenn ihm Umstände bekannt sind, welche einen genügenden Anhalt für das

Bestehen eines solchen Verhältnisses bieten.

Waren die Verlobten oder eines von ihnen bereits früher verheiratet,

so ist der Nachweis zu verlangen, daß der andere Ehegatte gestorben oder

für tot erklärt oder daß die frühere Ehe durch Urteil aufgelöst oder für

nichtig erklärt worden ist (bloße Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft

genügt nicht).

Zu diesem Zwecke ist die Sterbeurkunde, oder das Urteil über die

Todeserklärung mit Bescheinigung des Tages der Verkündung oder das

Scheidungsurteil mit Bescheinigung des Tages der Rechtskraft vorzulegen.

Der Beibringung dieser Urkunden bedarf es nicht, wenn die Trennung

der früheren Ehe in den Registern des Standesbeamten, der die neue Ehe

schließen soll, beurkundet ist.

Wird die Ehelosigkeit der Verlobten durch Urkunden oder die soust

beigebrachten Beweismittel nicht genügend nachgewiesen, so kann der Standes-
25
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beamte nach § 45 Absatz 4 des Gesetzes vom 6. Februar 1875 die eides-

stattliche Versicherung der behaupteten Tatsachen verlangen.

. Ist die Ehe wegen Ehebruchs geschieden worden, welchen der eine verlobte

Teil mit dem andern verlobten Teil begangen hat, so ist ein urkundlicher

Nachweis über die Befreiung von dem Eheverbote des § 1312 des Bürger-

lichen Gesebbuchs beizubringen.

Wer einen andern an Kindesstatt angenommen hat, darf, solange das

durch die Annahme begründete Verhältnis besteht, mit dem Angenommenen
oder dessen Abkömmlingen eine Ehe nicht eingehen (§ 1311 des Bürger-

lichen Gesetzbuchs).

Wollen Personen, welche in einem solchen Verhältnisse gestanden haben,

die Ehe miteinander schließen, so ist dem Standesbeamten durch gericht-
liche Urkunde nachzuweisen, daß der Vertrag über die Aufhebung des An-

nahmeverhältnisses beslätigt worden ist.

8 48.

Aufschiebende Ehehindernisse.

1. Frist für die Eingehung einer neuen Ehe seitens einer verheiratet

hewesenen Frau.

Bei Witwen oder geschiedenen Frauen, welche innerhalb von zehn Monaten

nach Auflösung oder Nichtigkeitserklärung ihrer früheren Ehe eine neue Ehe ein-

gehen wollen, ist der Nachweis erlangter Befreiung von der Wartezeit oder der

Nachweis, daß sie inzwischen geboren haben, erforderlich (F§ 1313 des Bürger-

lichen Gesetzbuchs).

Der Lauf der Zehnmonatsfrist beginnt:

a) im Falle der Auflösung der Ehe durch den Tod des andern Ehegatten

mit dem Todestage,

b) im Falle der Auflösung oder Nichtigkeitserklärung der Ehe durch richter-

liches Urteil mit dem Tage der Rechtskraft des Urteils,

C#) im Falle der Auflösung der Ehe durch Todeserklärung des andern Ehe-

gatten mit dem Tage, welcher in dem Urteil als Todestag festgesetzt

worden ist (§ 18 des Bürgerlichen Gesepbuchs).
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2. Nachweisungen bei Eingehung einer neuen Ehe, wenn die frühere

durch gerichtliches Urteil getrennt ist.

Niemand darf eine Ehe eingehen, bevor seine frühere Ehe aufgelöst oder für

nichtig erklärt worden ist.

Die Auflösung einer Ehe tritt mit dem Tode eines Ehegatten, sowie mit

der Rechtskraft eines die Ehescheidung aussprechenden Urteils ein. Für nichtig

kann eine Ehe nur durch gerichtliche Urteil erklärt werden.

Der Standesbeamte hat sich den Nachweis, daß eine frühere Ehe nicht mehr

besteht, von den Verlobten erbringen zu lassen, und wenn ein solcher Nachweis in zu-

reichender Weise nicht erbracht wird, die Eheschließung abzulehnen.

3. Vormundschaftsgerichtliches Zeuguis bei Eingehung
einer neuen Ehe.

Will ein Elternteil, welcher aus einer früheren Ehe ein minderjähriges oder

ein von ihm bevormundetes oder in seiner Pflegschaft befindliches volljähriges

Kind hat, eine neue Ehe eingehen, so hat er dem Standesbeamten ein Zeugnis

des Vormundschaftsgerichts darüber beizubringen, daß er ein Verzeichnis des seiner

Verwaltung unterliegenden Vermögens eingereicht und über das ihm und dem

Kinde gemeinschaftliche Vermögen die Auseinandersetzung herbeigeführt hat, oder

daß ihm eine Verpflichtung hierzu nicht obliegt. Hat das Vormundschaftsgericht

hestattet, daß die Auseinandersetung erst nach der Eheschließung erfolgt, so ist ein

Zeugnis hierüber beizubringen (§ 1669, 1314 Absatz 1 des Bürgerlichen Ge-

sebuchs).
Haben die Eltern in allgemeiner Gütergemeinschaft gestanden und wird diese

nach dem Ableben eines Elternteils zwischen dem überlebenden Teile und den an-

teilsberechtigten Abkömmlingen fortgesetzt, so hat der überlebende Ehegatte, wenn

einer der Abkömmlinge minderjährig oder bevormundet oder in Pflegschaft ist,

vor Eingehung einer neuen Ehe ein Zeugnis des Vormundschaftsgerichts darüber

beizubringen, daß er ein Verzeichnis des Gesamtgutes eingereicht, die Gütergemein-

schaft aufgehoben und die Auseinandersebung herbeigeführt hat, oder daß ihm eine

Verpflichtung hierzu nicht obliegt. Hat das Vormundschaftsgericht gestattet, daß

die Aufhebung der Gütergemeinschaft bis zur Eheschließung unterbleibt und daß

die Auseinandersetzung erst später erfolgt, so ist ein Zeugnis hierüber beizubringen

(6558 1493 Absatz 2, 1314 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbucho).
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4. Genehmigung der vorgesetzten Behörde bei Militärpersonen
und Beamten.

Nach § 1315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs dürfen Militärpersonen und

solche Landesbeamte, für die nach den Landesgeseten eine besondere Erlaubnis

zur Eingehung einer Ehe erforderlich ist, nicht ohne diese Erlaubnis eine Ehe

eingehen.

Von den Militärpersonen des deutschen Reichsheeres bedürfen einer

solchen Genehmigung die Militärpersonen des Friedensstandes (Offiziere,
Arzte und Militärbeamte, Kapitulanten und ausgehobene Rekruten) solange sie

zum aktiven Heere gehören (§§ 38 A und 40 des Reichsmilitärgesetzes vom 2. Mai

1874), Rekruten und Freiwillige, auch wenn sie vorläufig in die Heimat entlassen

sind (§§ 56 Ziffer 2 und 60 Ziffer 4 desselben Gesetzes). Dagegen bedürfen

die übrigen zum Benrlaubtenstande oder zur Ersatz-Reserve gehörigen Militär=

personen der Genehmigung der vorgesetzten Behörde nicht.

Was die Beamten aulangt, so bedürfen die im Fürstentume augestellten

Staatsdiener, Geistlichen und Lehrer zu ihrer Verheiratung der Genehmigung ihrer

vorgesetzten Dienstbehörde (§ 19 des Gesetzes über den Zivilstaatsdienst vom 1. Maie

1850, § 8 des Gesetzes über die Organisation der Gendarmerie vom 15. August

1873, § 13 der Verordnung, betreffend die über die Geistlichen der evangelisch-

lutherischen Landeskirche zu übende Disziplin, vom 13. Mai 1853, § 30 des Ge-

setzes über die Volksschulen vom 22. März 1861).

8 49.

Eheschlietzung von Angehörigen der rechtsrheinischen Gebietsteile des König-

reichs Bahern und von Ausländern.

Will ein in den diesseits des Rheins (rechtsrheinischen) Gebietsteilen des König-

reichs Bayern heimatberechtigter Mann im Fürstentum eine Ehe eingehen (Art. 131

des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesebuch vom 11. Juli 1899), so hat

er ein Zeugnis der zuständigen Behörde (der Distriktsverwaltungsbehörde, Bezirks-

amt, Magistrat einer unmittelbaren Stadt) darüber beizubringen, daß der Ehe-

schließung nach den in Bayern geltenden Vorschristen über das Heimatsrecht ein

Hindernis nicht entgegensteht. Dies ist auch dann zu beachten, wenn der Bräu-

tigam außer der bayerischen noch eine andere oder mehrfache Staatsangehörigkeit

besitzt.
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Dieses Zeuguis verliert aber seine Kraft, wenn die Ehe nicht binnen 6 Monaten

nach der Ausstellung des Zeugnisses geschlossen wird.

Im übrigen sind, namentlich in bezug auf das Aufgebot, bei derarligen

Eheschließungen ganz dieselben Vorschriften anzuwenden, wie bei den im Fürsten-

tum stattsindenden Eheschliehungen, bei welchen Angehörige anderer deutscher Bundes-
staaten beteiligt sind. 6

Ausländer (d. h. Personen, welche dem Deutschen Reich nicht angehören),
für welche nach den Laudesgeseten zur Eingehung einer Ehe eine besondere Er-

laubnis oder ein Zeugnis erforderlich ist, dürfen nicht ohne diese Erlaubnis oder

ohne dieses Zeugnis eine Ehe eingehen (§ 1315 Absat 2 des Bürgerlichen Ge-

sehbuchs).
Die Ausländer haben bei der Eheschließung die in den Artikeln 1289—130

des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche vom 11. Juli 1899 vor-

geschriebenen Zeugnisse beizubringen (ogl. Anlage I D); die abweichenden Bestim-

mungen der Staatsverträge bleiben aber nach Art. 132 desselben Gesetzes in

Kraft.
Solche Bestimmungen sind getroffen in bezug auf die Angehörigen des König-

reichs der Niederlande, der Königreiche Schweden-Norwegen, Italien und

Belgien, in bezug auf die Schweizerischen Staatsangehörigen und die in den

Ländern der Ungarischen Krone (mit Ausnahme von Croatien und Slavonien)

gemeindezuständigen Ungarn und in bezug auf die dänischen Staatsaugehörigen.

Nach diesen Bestimmungen sollen männliche Angehörige dieser Staaten und Länder,

welche mit einer Deutschen in Deutschland die Ehe eingehen wollen, wenn sie ihre

Staatsangehörigkeit nachgewiesen haben, nicht verpflichtet sein, durch ein Zeugnis

ihrer Heimatsbehörde darzutun, daß sie ihre Staatsangehörigkeit durch die Ehe-

schließung auch auf ihre zukünftige Ehefrau und ihre in der Ehe geborenen Kinder

übertragen (Art. 129 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesebbuche vom

II. Juli 1899). Dagegen ist das in Art. 128 des angeführten Gesetzes erforderte

Zeuguis der ausländischen Behörde darüber, daß ihr ein nach den Gesetzen ihres

Staates bestehendes Ehehindernis nicht bekannt geworden sei, von jedem Ausländer

und jeder Ausländerin beizubringen.

Zuständig für die Ausstellung dieses lepteren Zeugnisses sind in Italien

die Zivilstandesbeamten, in Belgien dient dazu das von dem Zivilstandesbeamten

am Wohnort eines der Verlobten in jedem Falle auszustellende Zeugnis, daß die

durch Artikel 63 des Cocko civil vorgeschriebenen beiden Verkündigungen statt-
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gefunden haben, ohne daß gegen die beabsichtigte Eheschließung Einspruch erhoben

worden ist. In Ungarn wird das Zeugnis vom Justizminister ausgestellt.

Entstehen Zweifel darüber, ob ein von einem Ausländer beigebrachtes Zeugnis

seiner Heimatsbehörde den gesetzlichen Anforderungen vollständig genügk, oder wird
von einem Ausländer darum nachgesucht, daß ihm die Beibringung des erforder-

lichen Nachweises (Art. 128 und Art. 129 des Ausführungsgesetzes vom 11. Juli

1899) erlassen werde, so hat der Standesbeamte bei der Aufsichtsbehörde bezw.

durch diese bei dem Ministerium Unterweisung für sein Verhalten einzuholen.

Vierter Abschnitt.

Jorm und Beurkundung der Ebeschließung.

8 50.

Aufgebotsantrag.

Der Gheschließung soll (§ 1316 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) ein Aufgebot

vorhergehen.
Wird ein Aufgebot bei dem Standesbeamten beantragt, so hat er zunächst

zu prüfen, ob er zum Erlaß des Aufgebots zuständig ist. Dies ist nur dann der

Fall, wenn einer der Verlobten im Bezirke des Standesbeamten seinen Wohnsitz

oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat (5 44 des Gesebes vom 6. Februar 1875,

§*W 1820 des Bürgerlichen Gesetzbuchs). Liegt diese Voraussetzung nicht vor, so

hat der Standesbeamte die Anordnung des Aufgebots abzulehnen.

Das über den Aufgebotsantrag aufzunehmende Protokoll soll die vollständigen

Vor= und Familiennamen, Religion, Alter, Stand oder Gewerbe, den Geburts-

und den Wohn= oder Aufenthaltsort der Verlobten, ferner Vor= und Familien-

namen, Stand oder Gewerbe und Wohnort ihrer Eltern und soweit im einzelnen

Falle nötig, die Feststellung der Tatsachen enthalten, von denen die Eheschließung

abhängig ist und (88 43 bis 40 der Unterweisung) deren Feststellung daher dem

Erlaß des Aufgebots vorausgehen muß. Ist der gesevliche Vertreter der Ver-

lobten oder der Elternteil, dessen Einwilligung zur Cheschließung erforderlich ist

(§§ 45 und 46 der Unterweisung), bei dem Aufgebotsantrage vor dem Standes-

beamten nicht miterschienen, so ist über dessen nachträglich abgegebene Erklärung
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ein besonderes Protokoll aufzunehmen, der Erlaß des Aufgebots aber bis zur Ab-

gabe dieser Erklärung hinauszuschieben.

Den Standesbeamten wird empfohlen, sich für die Auträge auf Erlaß des

Aufgebots des Musterformulars Anlage X zu bedienen. Das Protokoll über den

Antrag und die dem Protokollformulare beigefügte Anlage, die an die Verlobten

zu richtenden Fragen enthaltend, sind von den Verlobten zu unterschreiben; ebenso

sind die Protokolle, welche eine Erklärung über die Einwilligung zur Eheschließung

enthalten, von den Erklärenden zu unterschreiben. Der Standesbeamte aber hat

jedes von ihm ausgenommene Protokoll und die Anlage dazu mit seiner Namens-

smtrschet zu versehen.
Bei der Beantragung des Aufgebots ist die gleichzeitige Anwesenheit beider

Verlobten nicht notwendig, doch darf das Aufgebot nicht eher angeordnet werden,
als bis die Einwilligung des andern Verlobten von diesem mündlich dem Standes-

beamten erklärt oder in öffentlich beglaubigter Form nachgewiesen wird (siehe

Muster).
8§ 51.

Das Aufgebot.

Das Aufgebot ist nach dem den Vorschriften des Bundesrates unter E und

1 beigefügten Formulare, welches den Gemeinden kostenfrei geliefert wird, an-

zuordnen (E 7 Absatz 2). Das Aufgebot darf (§ 1316 Absatz 2 des Bürger-

lichen Geseybuchs) unterbleiben, wenn die lebensgefährliche Erkrankung eines der

Verlobten den Aufschub der Cheschließung nicht gestattet. Die Entschließung da-

rüber, ob aus diesem Grunde die Eheschließung ohne Aufgebot erfolgen soll, steht

dem Standesbeamten zu; doch darf er (§ 50 des Gesetzes vom 6. Febrnar 1875

in der neuen Fassung) von dem Aufgebot nur dann absehen, wenn ihm ärztlich

bescheinigt wird, daß die lebensgefährliche Erkrankung eines der Verlobten den

Aufschub der Eheschließung nicht gestattet.

Die Befreiung vom Aufgebot (§ 1316 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetz-

buchs, Art. 127 des Ausführungsgesetzes dazu vom 11. Juli 1899) ist durch ur-

kundliche Bescheinigung nachzuweisen.

* 52.

Bekanntmachung des Aufgebots.

Das Aufgebot soll ( 46 des Gesezes vom 6. Februar 1875), falls nicht

Abkürzung bewilligt wird, während zweier Wochen an dem Rat= oder Gemeinde-
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hause oder an der sonstigen, zu Bekanntmachungen der Gemeindebehörde bestimmten

Stelle aushängen. Zwischen den Tagen des Aushangs und der Abnahme müssen

also 14 volle Kalendertage liegen, zu denen die Tage des Aushangs und der

Abnahme nicht mitgezählt werden dürfen.

Die Bekanntmachung des Aufgebots (§ 46 des Gesetzes vom 6. Februar 1875)

erfolgt, wenn der Standesbeamte zugleich das Amt des Gemeindevorstandes ver-

sieht, durch ihn selbst durch Aushang an dem Rat= oder Gemeindehause oder an

der sonstigen, zu Bekanntmachungen der Gemeindebehörde bestimmten Stelle in

derjenigen Gemeinde, deren Vorstand er ist.

Mit Ablauf der zweiwöchentlichen Aushängefrist ist das Aufgebot vollzogen.

Nach Vollziehung des Aufgebotes hat der Standesbeamte, welcher das Aufgebot

angeordnet hat, nach dem Formular F der Vorschriften des Bundesrats eine Be-

scheinigung über das erfolgte Aufgebot kostenfrei auszustellen, sofern nicht vor ihm

die Eheschließung erfolgen soll.

Das Aufgebot verliert seine Kraft, wenn die Ehe nicht binnen sechs Monaten

nach der Vollziehung des Aufgebots geschlossen wird.

Soll die Ehe erst nach dem Ablaufe dieser sechs Monate geschlossen werden,

so ist ein neues Aufgebot nötig.

Ist das Aufgebot in anderen Gemeinden bekannt zu machen oder ist der

Standesbeamte nicht zugleich Gemeindevorstand, so hat er den Gemeindevorstand

derjenigen Gemeinde, in welcher die Bekanntmachung zu erfolgen hat, unmittelbar

(nicht durch den dortigen Standesbeamten) um den geseßlich vorgeschriebenen Aus-

hang (§ 46 Absatz 3 des Gesezes vom 6. Februar 1875) der zu übersendenden

Bekanntmachung zu ersuchen.

Die Gemeindevorstände sind (§ 26 der Vorschriften des Bundesrats) ver-

pflichtet, dem Ersuchen des Standesbeamten Folge zu leisten. Wird innerhalb

einer angemessenen Frist das Aufgebot mit der Aushangsbescheinigung nicht zurück-

geschickt, so hat der Standesbeamte den Gemeindevorstand an die Rücksendung zu

erinnern.

Wird ein Standesbeamter von einem anderen Standesbeamten um Bekannt-

machung eines Aufgebots in einer zu seinem Bezirke gehörigen Gemeinde ersucht,

so darf er dieses Gesuch nicht ablehnen, sondern hat seinerseits die Bekanntmachung

vorzunehmen oder in dem in Absatß 6 bezeichneten Falle bei dem Gemeindevor-

stande zu beantragen.
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Auf der Aufgebotsurkunde ist der Tag des Aushangs und der Abnahme zu
bemerken.

Wegen der Bekanntmachung des Aufgebotes im Auslande ist § 47 des Ge-

setzes vom 6. Februar 1875 zu vergleichen.

8 53.

Aufgebotsverzeichnis.

Der Standesbeamte ist verpflichtet, ein Verzeichnis der von ihm angeordneten

und der auf Ersuchen verkündeten Aufgebote nach Formular VII A und VII B

zu führen.

Das Verzeichnis zerfällt in drei Abteilungen; die erste ist für die eigenen

(VII A); die zweite für die auf Ersuchen anderer deutscher Standesbeamten

(VII B); bie dritte für die auf Ersuchen ausländischer Behörden verkündeten Auf-

gebote bestimmt (VII O.
Die Einträge erfolgen unter in jeder Abteilung besonders fortlanfenden, all-

jährlich von vorn beginnenden Ordnungszahlen.

8 54.

Eheschließzung.
Die Eheschließung kann vor jedem Standesbeamten erfolgen, in dessen Be-

zirk einer der Verlobten seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Nach § 1317 des Bürgerlichen Gesetzbuchs wird die Ehe dadurch geschlossen,

daß die Verlobten vor dem Standesbeamten persönlich, und bei gleichzeitiger An-

wesenheit erklären, die Ehe miteinander eingehen zu wollen.

Der Standesbeamte muß zur Entgegennahme der Erklärungen bereit sein.

Die Erklärungen können nicht unter einer Bedingung oder einer Zeitbestim-

mung abgegeben werden.

Der Standesbeamte soll bei der Eheschließung in Gegenwart von zwei Zeugen

(Unterweisung § 55) an die Verlobten einzeln und nacheinander die Frage richten:

ob sie die Ehe miteinander eingehen wollen,

und nachdem die Verlobten die Frage bejaht haben, aussprechen:

daß sie kraft des Bürgerlichen Gesetzbuchs nunmehr rechtsmäßig ver-

bundene Eheleute seien.
26
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Alle weiteren Förmlichkeiten sind zu unterlassen; namentlich ist alles zu ver-

meiden, was zu der Meinung führen könnte, als sei mit der bürgerlichen Ehe-

schließung die kirchliche Trauung überflüssig geworden.

 55.

Zeugen.
Bei der Eheschließung sollen zwei Zeugen anwesend sein (6 1318 des Bürger-

lichen Gesebbuchs).
Personen, die der bürgerlichen Ehrenrechte für verlustig erklärt sind, sollen

während der Zeit, für welche die Aberkennung der Ehrenrechte erfolgt ist, und

ebenso Minderjährige als Eheschließungszeugen nicht zugezogen werden. Hat der

Standesbeamte davon sichere Kenninis, daß eine Person, welche zur Eheschließung

als Zeuge erschienen ist, sich nicht im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befindet,

so soll er diese Person als Zeugen ablehnen und die Zuziehung eines anderen

Zeugen verlangen. Es ist aber nicht Aufgabe des Standesbeamten, in jedem

Falle durch Befragen der Zeugen oder der Verlobten zu erörtern, ob einem der

ersteren die bürgerlichen Ehrenrechte entzogen sind.

Das Alter der Zeugen ist in allen Fällen durch Befragen festzustellen und

in das Heiratsregister einzutragen. Das Alter ist stets nur nach vollen Jahren

zu bestimmen.

Ist es zweifelhaft, ob ein Zeuge volljährig, d. h. 21 Jahre alt oder für

volljährig erklärt ist, so ist sein Alter, bezüglich die Volljährigkeitserklärung in ge-

eigneter Weise festzustellen. Ergibt sich dabei die Minderjährigkeit des Zeugen,

so soll er abgelehnt und die Zuziehung eines andern volljährigen Zeugen veran-

laßt werden.

Verwandtschaft der Zeugen mit den Verlobten, dem Standesbeamten oder

unter sich selbst führen ihre Unfähigkeit zur Zeugenschaft nicht herbei. Auch Frauen
können als Tranzengen dienen.

 •

Gegenwart anderer Personen.

Die Gegenwart anderer Personen als der Zeugen bei der Eheschließung ist nicht

ausgeschlossen; ein Recht auf Gegenwart besteht aber nicht. Der Standesbeamte

kann daher, namentlich wenn es die Beteiligten wünschen, oder wenn durch die

Gegemwart anderer oder durch ihr Benehmen die Würde der Handlung beein-

trächtigt wird, deren Entfernung anordnen.
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8 57.

Ermächtigungsschein und Bescheinigung für die Eheschließung
vor einem anderen Standesbeamten.

Soll die Ehe vor einem Standesbeamten geschlossen werden, welcher (vgl.

* 1320 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetbucho) an sich nicht zuständig ist, so“

hat der Standesbeamte, welcher das Aufgebot angeordnet hat, nach § 1321 da-

selbst, für deujenigen Standesbeamten, vor welchem die Eheschließung erfolgen soll,

einen Ermächtigungsschein ausgzustellen.

Ist dagegen derjenige Standesbeamte, der die Eheschließung vornehmen soll,

hierzu zuständig, weil einer der Verlobten in seinem Bezirke seinen Wohnsitz oder

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, so hat der Standesbeamte, von welchem das

Aufgebot erlassen worden ist (5 49 des Gesehes vom 6. Februar 1875) eine Be-

scheinigung dahin auszustellen, daß und wann das Aufgebot vorschriftsmäßig erfolgt

ist und daß Ehehindernisse nicht zu seiner Kenntnis gekommen sind.

Für beide Fälle ist das den Vorschriften des Bundesrats unter beigefügte

Formular zu verwenden; jedoch sind, wenn es sich um die in Absa 2 erwähnte

Bescheinigung handelt, die Worte in der Uberschrift und am Ende des Formulars,

durch welche die Urkunde die Eigenschaft einer standesamtlichen Ermächtigung erhält,

zu streichen, wie aus dem Muster 1 zu ersehen ist.

Das Formular F wird den Gemeinden kosteufrei geliefert.

8 58.

Eintragung von Ehetrennungen.

Ist eine Ehe durch Urteil aufgelöst oder für nichtig erklärt oder ist durch

richterliches Urteil die eheliche Gemeinschaft (5 1575 des Bürgerlichen Gesetzbuchs)

aufgehoben worden, so hat der Standesbeamte, in dessen Register die Eheschließung

eingetragen ist, hierüber einen Randvermerk zum Registereintrage zu bringen, sobald

ihm eine mit dem Zengnis der Rechtskraft versehene Ausfertigung des Urteils

mitgeteilt worden ist (§ 55 des Gesetzes vom 6. Februar 1875 in der neuen

Fassung und § 25 der Vorschriften des Bundesrats). In dem Randvermerke ist

der Name des Gerichts, von welchem das Urteil ausgegangen ist, und der Tag

der Rechtskraft des Urteils anzugeben (ugl. Muster 13 2 zu den Vorschriften des

Bundesrats).
Ist nicht auf Scheidung, sondern lediglich auf Aufhebung der ehelichen Ge-

meinschaft erkannt, so fallen die mit der Aufhebung verbundenen Wirkungen
26·
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damit weg, dab die eheliche Gemeinschaft tatsächlich wiederhergestellt wird (§ 1587

des Bürgerlichen Gesetzbuchs). Eine bestimmte Form dafür ist nicht vorgeschrieben;

beantragen aber die Ehegatten, daß die Wiederherstellung der ehelichen Gemein-

schaft im Heiratsregister eingetragen werde (§ 55 Absatz 2 des Gesetzes vom

6. Febrnar 1875), so ist entweder die Erklärung beider Ehegatten demjenigen

Standesbeamten gegenüber, in dessen Register die Eheschließung eingetragen ist,

persönlich abzugeben oder ihm eine gerichtliche oder notarielle Urkunde über jene

Erklärung beizubringen.
Im ersteren Falle hat der Standesbeamte die Erklärung in Protokollform

an den Rand des Registereintrags zu schreiben, im zweiten Falle ist in dem Rand-

vermerk der Name des Gerichts (des Notars), von welchem die Urkunde ausge-

stellt worden, der Tag der Ausstellung und der Juhalt der in der Urkunde ent-

haltenen Erklärung anzugeben.
Vergleiche die Muster in Anlage VIII und IK.

Hat ein Ehegatte, nachdem der andere für tot erklärt worden ist, eine neue

Ehe geschlossen, so hat der Standesbeamte, vor welchem die Eheschließung erfolgt

ist, dem Standesbeamten, in dessen Heiratsregister die frühere Ehe eingelragen ist,

eine Heiratsurkunde kostenfrei zu übersenden; der andere Standesbeamte hat die

Schließung der neuen Ehe an den Rand des Eintrags der früheren Ehe zu be-

merken (5 25 Absaß 2 der Vorschriften des Bundesrats). Ist die frühere Ehe vor

demselben Standesbeamten geschlossen worden, vor welchem auch die Schließung

der neuen Ehe erfolgte, so hat der Standesbeamte den Vermerk über die neue

Eheschließung selbst an den Rand des Eintrags über die frühere Eheschließung.

zu schreiben.

Fünfter Abschnitt.

Beurkundung der Sterbefälle.

650.

Frist und Zuständigkeit für die Anzeige eines Sterbefalles.

Jeder Sterbefall ist spätestens am nächstfolgenden Wochentage dem

Standesbeamten anzuzeigen (§ 56 des Gesetzes vom 6. Februar 1875), auch wenn

der nächstfolgende Wochentag ein Feiertag ist. (Beispiel: ein am Weihnachts-

heiligabend erfolgter Sterbefall ist spätestens am 1. Weihnachtsfeiertag, falls dieser
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aber auf einen Sonntag fällt, spätestens am 2. Weihnachtsfeiertage anzuzeigen).

Wenn ein Kind totgeboren oder in der Geburt verstorben ist, so muß die Anzeige

ebenfalls spätestens am nächstfolgenden Wochentage geschehen (Gesetz vom

14. April 1905 NR. G. Bl. S. 251).

Auch verspätete Anzeigen von Todesfällen hat der Standesbeamte entgegen-

zunehmen und auf Grund derselben die erforderlichen Einträge in die Sterbe-

register vorzunehmen. Nur dann, wenn entgegen der Vorschrift des § 60 Satz 1

des Gesehes vom 6. Februar 1875 die Beerdigung bereits erfolgt ist, hat er die

Eintragung auszuseßen und die Entscheidung der Aufsichtsbehörde einzuholen.

Erhält der Standesbeamte Kenntnis von einem nicht zur Anzeige gelangten

Sterbefall, so hat er den zur Anzeige Verpflichteten erforderlichenfalls unter An-

wendung von Strafauflagen nach § 68 Absaß 3 des Gesetzes vom 6. Februar 1875

vorzuladen und zur Erstattung der Anzeige anzuhalten.

Die Sterbefälle sind in dem Register des Standesbeamten zu beurkunden,

in dessen Bezirk der Tod erfolgt ist. Läßt sich dieser Bezirk nicht feststellen, z. B.

wenn bei Auffindung eines Toten der Ort, wo der Tod erfolgt ist, nicht er-

mittelt werden kann, so ist der Standesbeamte des Bezirks zuständig, zu welchem

der Fundort gehört.

Kann bei Auffindung eines Toten die Zeit des Ablebens nicht sestgestellt

werden, so läuft die Anzeigefrist erst vom Tage des Auffindens ab. In der

Anzeige und in dem Eintrag ist in diesem Falle stalt der Zeit des Ablebens nur

Tag und Stunde des Auffindens des Verstorbenen anzugeben und zu bemerken,

daß Tag und Stunde des Todes nicht festgestellt worden seien. (Muster C 4 zu

den Vorschriften des Bundesrats.)

Auf Grund einer Todeserklärung erfolgt kein Eintrag in die Sterberegister.

8 60.

Verpflichtung zur Anzeige eines Sterbefalles.

1. Des Familienhauptes.

Verpflichtet zur Anzeige eines Sterbefalles ist zunächst das Familienhaupt

(§ 57 des Gesetzes vom 6. Februar 1875). Der Begriff „Familie“ ist hier in

der Bedentung als Verband der Eltern und Kinder, welche zusammen in einer

häuslichen Gemeinschaft leben, zu verstehen. Haupt der Familie ist zunächst

der Vater und Ehemann, nach seinem Tode die Mutter und Ehefrau. Dem
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Vater liegt die Anzeigepflicht ob beim Ableben seiner Frau und der bei ihm

wohnenden Kinder, der Mutter beim Ableben ihres Mannes und der bei ihr

wohnenden Kinder.

Durch die bloße Verhinderung des Vaters an der Anzeige wird, so lange

er lebt, die Mutter nicht anzeigepflichtig, vielmehr tritt in diesem Falle nach

§ 57 des Gesetzes die Anzeigepflicht des Inhabers der Wohnung (Zisfer 2 unten ein.

Erstattet die Mutter bei Lebzeiten des Vaters eine Anzeige, so darf

der Eintrag zum Register auf Grund dieser Anzeige nur ausgenommen werden,

wenn die Mutter von dem Sterbefalle aus eigner Wissenschaft unterrichtet, also

(nach § 62 der Unterweisung) zur Anzeige berechtigt ist.

Andere in derselben häuslichen Gemeinschaft wohnende Personen, z. B. Dienst-
boten, Seitenverwandte oder Verschwägerte des Mannes oder der Frau, können

nicht als Familienglieder angesehen werden. Auf solche Personen erstreckt sich

demnach die Anzeigepflicht des Familienhauptes als solchen nicht, hier tritt

vielmehr wieder die Anzeigepflicht des Wohnungsinhabers ein.

2. Des Jnhabers der Wohnung.

Ist ein Familienhaupt nicht vorhanden oder an der Anzeige verhindert, so

hat derjenige die Anzeige zu erstatten, in dessen Wohnung oder Behaufung

sich der Sterbefall ereignet hat (5 57 des Gesetzes vom 6. Februar 1875).

Unter Wohnung sind die zu den eigentlichen Wohnungszwecken dienenden Räume,

unter Behausung diejenigen Räumlichkeiten zu verstehen, welche jemand für seine

übrigen Zwecke benuyt. Ereignet sich in einem dieser Wohn= oder sonstigen

NRäume ein Todesfall bei einer Person, welche nicht zur Familie des Hausherrn

gehört (Ziffer 1), so ist dieser als Juhaber der Wohnung oder Behaufung zur

Anzeige verpflichtet.

Ebenso sind die Zelte und Aufenthaltsräume (Wagen) der wandernden

Schaubudenbesitzer und derartiger Personen als deren Wohnung und Behansung

anzusehen, der Inhaber also verpflichtet, Anzeige von einem Sterbefall zu erstatten.

Über die Art, wie der Wohnungsinhaber als solcher in dem Eintrag ge-

kennzeichnet bezüglich ausgewiesen wird, ist § 63 der Unterweisung zu vergleichen.

Der Vermieter einer selbständigen Wohnung (Hauseigentümer oder Wieder-

vermieter) ist, auch wenn er mit in demselben Hause wohnt, zur Anzeige eines Sterbe-

falles in der vermieteten Wohnung nicht verpflichtet.
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861.

1. Mitteilung von Sterbefällen nach amtlicher Ermittelung.

Findet eine amtliche Ermittelung über den Sterbefall statt, so erfolgt die

Eintragung auf Grund der schriftlichen Mitteilung der zuständigen Behörde
 58 Absatz 2 des Gesebes vom 6. Februar 1875). Der Standesbeamte hat

daher den Eintrag auf mündliche Anzeige des Todesfalles zu unterlassen und die

schriftliche Mitteilung der Behörde abzuwarten. War der Eintrag auf Grund

der mündlichen Anzeige gleichwohl erfolgt, so bedarf es einer nochmaligen Ein-

tragung auf Grund der Mitteilung der Behörde nicht.

Fälle, in denen eine amtliche Ermittelung einzutreten hat, sind namentlich:

Selbstmord, Tötung durch Verschulden eines anderen, durch Verunglückung, durch

Blitzschlag, überhaupt die Fälle, in welchen ein Mensch nicht im gewöhnlichen

Laufe der Dinge, nach vorausgegangener Krankheit eines natürlichen Todes ge-

storben ist (Verordnung vom 22. Juli 1912, Ges.-S. S. 113).

Die zuständige Behörde für die Ermittelung solcher Fälle ist die Ortspolizei-

behörde, und ihr liegt ob, dem Standesbeamten schriftliche Mitteilung über den

Todesfall zugehen zu lassen.

Eine schriftliche Mitteilung ist an den Standesbeamten auch dann zu richten,

wenn der Gemeindevorstand, von welchem sie auszugehen hat, zugleich das Amt

des Standesbeamten versieht.

2. Bei Sterbefällen in öffentlichen Anstalten.

Bei Sterbefällen, welche sich in öffentlichen Anstalten (Entbindungs= und

Krankenanstalten, Gesängnissen, Gemeindearmenhäusern, Kasernen usw.) ereignen,
liegt die Verpflichtung zur Anzeige ausschließlich dem Vorsteher der Anstalt

oder den von der zuständigen Behörde ermächtigten Beamten ob. Vorsteher des

Gemeindearmenhanses ist der Gemeindevorstand. Die Anzeige kann nach dem

Ermessen des Anzeigepflichtigen mündlich oder schriftlich bewirkt, kann aber

auch von einem zur AnzeigeBerechtigten (5 62 der Unterweisung) erstattet werden
6 58 Absatz 1 in Verbindung mit§20 des Gesetzes vom 6. Februar 1875).

Die schriftliche Anzeige soll die in § 59 des Gesetzes vom 6. Februar 1875

aufgeführten Tatsachen oder die Erklärung enthalten, daß die eine oder andere

dieser Tatsachen nicht habe ermittelt werden können. Entspricht die Anzeige dieser

Bestimmung nicht, so kann sie vom Standesbeamten an den Anzeiger zur Ver-

vollständigung zurückgegeben werden.
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862.

Berechtigung zur Anzeige.

Berechtigt zur Anzeige sind Personen, welche aus eigner Wisseuschaft vom

Todesfalle unterrichtet sind, sei es, daß sie beim Ableben zugegen waren oder in

andrer Weise durch eigne Wahrnehmung Kenntnis von dem Todesfalle bekommen

haben (§ 58 Absatz 1 verbunden mit § 19 des Gesebes vom 6. Februar 1875).

9

Ausweis des Anzeigers.

Aus dem Eintrage zum Sterberegister muß hervorgehen, daß der Anzeiger zur

Anzeige entweder verpflichtet oder berechtigt ist.

Wird die Anzeige vom Familienhaupt erstattet (§ 60 Ziffer 1 der Unter-

weisung), so bedarf es einer besonderen Ausweisbemerkung nicht, da die Namen

der Eltern des Verstorbenen und, wenn es sich um die Anzeige vom Tode eines

Ehegatten handelt, die Namen des anzeigenden Ehegatten in dem Eintrage schon

angegeben sind (5 59 des Gesebes vom 6. Februar 1875).

Ist der Anzeiger Inhaber der Wohnung oder Behausung, in welcher sich

der Todesfall ereignet hat (6 60 Ziffer 2 der Unterweisung), so ist auf Zeile 19

des Vordrucks hinter dem Namen des Geburtsortes des Verstorbenen hinzuzufügen:

„in der Wohnung (Behausung) des Anzeigers".

Die schriftlichen Mitteilungen über die von einer Behörde oder einem

Beamten ermittelten und über die in einer öffentlichen Anstalt vorgekommenen

Todesfälle (§ 61 der Unterweisung) bedürfen nur der Unterschrift des Anzeigers

und der Bezeichnung seines amtlichen Charakters. Die Beidrückung des Dienst-

siegels wird nicht erfordert.

Ist die Anzeige von einem dazu Berechtigten erstattet worden (§ 62 der

Unterweisung), so hat der Standesbeamte die Berechtigung festzustellen und die

Angabe des Anzeigers,

daß er aus eigner Wissenschaft von dem Todesfalle unterrichtet sei,

am Schlusse des Eintrags hinzuzufügen.

864.
Inhalt des Eintrags eines Sterbefalles.

In betreff der Angaben, welche der Eintrag eines Sterbefalles nach § 59

des Gesezes vom 6. Februar 1875 enthalten soll, ist folgendes zu bemerken:
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Zu § 59 Ziffer 1 und 3. Die Namen des Anzeigers wie des Ver-

storbenen sind mit möglichster Genauigkeit und Vollständigkeit anzugeben. Der
Standesbeamte soll, wenn die Namen nicht aus den von ihm selbst geführten

Geburts= oder Heiratsregistern oder den Akten ermittelt werden können, den An-

zeiger zur Beibringung von Geburts-Heirats= oder sonstigen Urkunden, aus denen

die Namen festzustellen sind, veranlassen.

Wenn der Verstorbene einer religiösen Gemeinschaft nicht angehört hat,

z. B. wenn ein Kind vor der Taufe verstorben ist, so ist im Vordruck der leere

Raum vor dem Worte „Religion“ mit „keiner“ auszufüllen.

Für die Altersangabe des Verstorbenen genügt die Angabe der Jahre,

ohne Beifügung der überschießenden Monate, Tage und Stunden. Die Angabe

kann in Zahlen geschrieben werden.

Zu § 590 Zifsfer 4. Der Vermerk, daß der Verstorbene ledigen Standes

gewesen, kann bei minderjährigen männlichen Personen und bei weiblichen Personen

unter 16 Jahren als selbstverständlich unterbleiben.

Zu § 59 Ziffer 5. Der Wohnort der Eltern des Verstorbenen wird

nicht selten, namentlich wenn der in Zeile 16 bis 18 des Vordrucks für diese Angabe

mitbestimmte Raum unzureichend ist, nicht angegeben. Zuweilen wird auch der

Wohnort der Eltern auf die 19. Zeile des Vordrucks, welche für die Bezeichnung

des Ortes, wo der Tod erfolgte, bestimmt ist, geschrieben und dann die Angabe

dieses Ortes weggelassen. Diese Mängel sind streug zu vermeiden. Reicht der

Raum auf Zeile 16 bis 18 des Vordrucks zur Angabe des Wohnorts der Eltern

des Verstorbenen nicht aus, so ist diese Angabe, unter Beobachtung der Vorschriften

in § 9 Absatz 3 der Unterweisung, an den Rand zu schreiben. Auf Zeile 19 ist

nur der Ort, wo der Tod erfolgte, einzutragen.

8 65.

Verspätete Todesanzeige.

Hat im Falle des § 60 des Gesetzes vom 6. Februar 1875 die Beerdigung

ohne Genehmigung der Ortspolizeibehörde vor der Eintragung des Sterbefalles

in das Sterberegister stattgefunden und ist darauf die Genehmigung der Auf-

sichtsbehörde zur Eintragung erteilt worden, so hat der Standesbeamte die zur

Anzeige des Sterbefalles verpflichtete Person zum Erscheinen anzuhalten und auf

Grund der von ihr zu machenden Angaben, unter Benutzung des Vordrucks, die
27
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Eintragung in das Sterberegister vorzunehmen. Am Schlusse des Eintrags ist

die erfolgte Genehmigung der Aussichtsbehörde zu erwähnen.

Ist in einem solchen Falle die Ortspolizeibehörde oder der Anstaltsvorsteher

zur Erstattung der Anzeige verpflichtet, so hat der Standesbeamte, wenn er von

dem Todesfalle Kenntnis erhält, die genannte Behörde an die Anzeige zu erinnern

und nach deren Eingang, wenn sie schriftlich erstattet wird, die Eintragung unter

Beobachtung der Vorschriften in §5 12 und 13 der Vorschriften des Bundesrats,

soweit nötig unter Durchstreichung des Vordrucks, zu bewirken.

8 66.

Anzeigen von Todesfällen an das Landratsamt.

Der Standesbeamte hat in Erfüllung der Vorschriften in § 45 Ziffer 7b

der deutschen Wehrordnung vom 22. November 1888 bis zum 15. Jannar jedes

Jahres Auszüge aus den Sterberegistern des verflossenen Kalenderjahres, ent-

haltend den Eintrag von Todesfällen männlicher Personen seines Bezirks, welche

das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, an das Landratsamt unentgeltlich

einzusenden.

867.

Anzeigen an das Amtsgericht über Todesfälle von Ausländern.

Wenn ein Ausländer, d. h. eine dem Deutschen Reiche nicht angehörige

Person, mit Tode abgeht, ist vom Standesbeamten ein beglaubigter Registerauszug

über den Sterbefall an das Amtsgericht einzureichen.

Dieses hat, falls es sich um das Ableben eines Augehörigen der König-

reiche Dänemark, Schweden oder Norwegen handelt, den beglaubigten Registerauszug

an das Ministerium einzureichen (Verordnung vom 11. Oktober 1895, GesS.

S. 101). Hierzu ist eine Mitteilung über den Nachlaß des Verstorbenen und

dessen mutmaßliche Erben, soweit dies ermittelt werden konnte, beizufügen.
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Sechster Abschnitt.

Weurkundung des Wersonenstandes der auf See
befindlichen Versonen.

868.

Geburten und Todesfälle auf See und von Militärpersonen auf Schiffen

der Kaiserlichen Marine.

Wird in Gemäßheit des § 62 des Gesetzes vom 6. Februar 1875 dem

Standesbamten von einem Seemannsamte beglaubigte Abschrift eines Eintrags zum

Schiffstagebuche über einen auf See erfolgten Geburts= oder Todesfall übersendet,

so hat der Standesbeamte zunächst zu ermitteln, ob die Eltern des Kindes be-

züglich der Verstorbene ihren Wohnsitz in seinem Bezirke haben oder zuleht gehabt

haben, und nach dem Ergebnis dieser Ermittelungen entweder den Geburts= oder

Sterbefall auf Grund der Urkunde im Geburts= oder Sterberegister einzutragen

oder die Urkunde unter Anzeige des Sachverhalts dem Seemannsamte zurückzu-

geben. Bei dem Eintrag sind die Vorschriften in 3§ 12 und 13 der Vorschriften

des Bundesrats zu beobachten und der Vordruck, soweit nötig, zu durchstreichen.

Die §5 61 bis 64 des Gesetzes vom 6. Februar 1875 beziehen sich nicht auf

Schiffe der Kaiserlichen Marine. Vielmehr sind Sterbefälle von Militärpersonen

auf den in Dienst gestellten Schiffen oder anderen Fahrzeugen der Kaiserlichen
Marine von dem zuständigen Marinestationskommando unter Übersendung der

darüber von dem Kommando des Schiffes oder Fahrzeuges aufgenommenen Ur-

kunde dem Standesbeamten, in dessen Bezirke der Verstorbene seinen letzten Wohnsitz

gehabt hat, anzuzeigen. Auf Grund dieser Anzeige hat der Standesbeamte den

Sterbefall in das Sterberegister unter Beobachtung der in §§ 12 und 13 der

Vorschriften des Bundesrats bestimmten Form einzutragen.

Siebenter Abschnitt.

Schlußbestimmungen.
869.

Bestrafung wegen verspäteter Anzeige.

Werden die einen Eintrag in die Standesregister erfordernden Tatsachen

dem Standesbeamten nicht innerhalb der in den §§ 17 bis 20, 22 bis 24, 66
27
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bis õs des Gesehes vom 6. Februar 1875 vorgeschriebenen Fristen angezeigt, so

unterliegt der zur Anzeige Verpflichtete der Bestrafung nach § 68 Absah 1 des

angeführten Gesebes.
Die Strafverfolgung gegen die zur Anzeige an früherer Stelle Verpflichteten

(6§ 18 und 57 des Gesetzes vom 6. Februar 1876) hat aber dann zu unter-

bleiben, wenn ein an späterer Stelle Verpflichteter oder ein zur Anzeige Berechtigter

die Geburts= oder Todesanzeige rechtzeitig erstattet hat.

Geschieht dies nicht, so hat der Standesbeamte der zur Straffestsetzung oder

Strafanforderung (Geseh vom 28. März 1879, Ges.-S. S. 97) bezw. zur Straf-

verfolgung bernfenen Stelle Anzeige zu erstatten.
Versieht der Standesbeamte selbst das Amt des Gemeindevorstandes, so ist

eine Niederschrift über den Sachverhalt zu den Akten des Gemeindevorstandes zu

bringen, sofern die Anzeige von letzterem selbst weiter verfolgt wird.

8 70.

Androhung von Ordnungsstrafen.

Hat der Standesbeamte die zu einer Anzeige oder einer sonstigen Handlung

verpflichtete Person zur Erfüllung dieser Verpflichtung durch Androhung einer

Geldstrafe angehalten C 68 Absatz 3 des Gesetzes vom 6. Februar 1875) und

ist diese Aufforderung erfolglos geblieben, so hat er nach § 69 Absatz 3 und 4

der Unterweisung zu verfahren.

&amp; 71.

Verhältnis der Standesbeamten zu den Pfarrämtern.

Der Standesbeamte hat von jedem angemeldeten Geburtsfalle, ingleichen von

jedem Aufgebote und jeder Eheschließung dem Pfarramte derjenigen Parochie

seines Bezirks, welcher die Eltern des Kindes bezw. die Brantleute angehören,

ungesäumt Mitteilung zu machen, gehören die Brantleute zu verschiedenen Parochien

innerhalb des Standesamtsbezirks, so sind beide beteiligte Pfarrämter zu be-

nachrichtigen.
Ferner hat der Standesbeamte von jeder Eintragung in das Geburts-

register, welche eine Namensänderung betrifft, dem Pfarramte des Geburtsortes

derjenigen Person, deren Name (Vor= oder Familienname) geändert ist, Mitteilung

zu machen.
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Auch hat der Standesbeamte in allen Fällen, in denen eine Ehe für nichtig

erklärt oder vor dem Tode eines der Ehegatten aufgelöst ist, die ihn gemäß § 25

Absat 1 der Vorschriften des Bundesrats vom 25. März 1899 zugehende Aus-

fertigung des Urteils demjenigen Pfarramte, vor welchem die kirchliche Trauung

stattgefunden hat, zur Einsichtnahme mitzuteilen.

Rudolstadt, den 9. August 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium,
Justigabteilung.
Dr. Körbiß.
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Anlage I.

Abdruck von Gesetzen und Verordnungen zu § 1 der Unterweisung.

A. Abdruck der Kaiserlichen Verordnung vom 4. November 1875,

betreffend die Beurkundung der Sterbefälle von Militärpersonen an Bord

der in Dienst gestellten Schiffe der Marine.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von

Preußen 2c.

verordnen auf Grund des § 71 des Gesetzes über die Beurkundung des Personen-

standes und die Eheschließung vom 6. Februar 1675 (Reichs-Gesehbl. S. 23), im

Namen des Deutschen Reichs, was folgt:

Sterbefälle von Militärpersonen auf den in Dienst gestellten Schiffen oder

anderen Fahrzeugen der Kaiserlichen Marine sind von dem zuständigen Marine-

Stations-Kommando unter Übersendung der darüber von dem Kommando des

Schiffs oder Fahrzeugs aufgenommenen Urkunden dem Standesbeamten, in dessen

Bezirk der Verstorbene seinen letzten Wohnsiy gehabt hat, anzuzeigen und auf
Grund dieser Anzeige in das Sterberegister einzutragen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem

Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 4. November 1875.

(L. S.) Wilhelm.

Fürst v. Bismarck.
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B. Abdruck der Kaiserlichen Verordnung vom 20. Januar 1879,

betreffend die Verrichtungen der Standesbeamten in bezug auf solche

Militärpersonen, welche ihr Standquartier nach eingetretener Mobil-

machung verlassen haben.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von

Preußen 2c.

verordnen auf Grund des § 71 des Gesetzes über die Beurkundung des Personen-=

standes und die Eheschließung vom 6. Februar 1875 (Reichs-Gesebl. S. 23), im

Namen des Reichs, was folgt:

Erster Abschnitt.

Beurkundung im allgemeinen.

81.

Die Beurkundung des Personenstandes in bezug auf solche Militärpersonen,

welche ihr Standquartier nach eingetretener Mobilmachung verlassen haben, erfolgt
durch die auf Grund der allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen vom Staate be-

stellten Standesbeamten mittelst Eintragung in die dazu bestimmten Register.

8 2.

Als Militärpersonen gelten im Sinne dieser Verordnung für die Dauer einer

Mobilmachung außer den zum Heere gehörenden Militärpersonen alle diejenigen

Personen, welche sich in irgendeinem Dienst= oder Vertragsverhältnisse bei dem

Heere befinden oder sonst sich bei demselben aufhalten oder ihm folgen, einschließ-
lich von Kriegsgefangenen.

Zweiter Abschnitt.

Beurkundung der Geburten.

83.
Für die Beurkundung von Geburten, welche sich innerhalb des Gebiets des

Deutschen Reichs ereignen, sind die allgemeinen geseblichen Bestimmungen maßgebend.

84.
Bei Geburten außerhalb des Gebiets des Deutschen Reichs geschieht die An-

zeige an den zuständigen Standesbeamten durch den Kommandeur oder Vorstand
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derjenigen Behörde oder den Kommandeur derjenigen Truppe, bei welcher sich die

Mutter bei ihrer Niederkunft aufhält, bezw. vor ihrer Niederkunft zuletzt auf-
gehalten hat.

Dem betreffenden Kommandeur oder Vorstand ist die Geburt durch diejenige

Person anzuzeigen, welche nach § 18 des Gesetzes zur Anzeige an den Standes-

beamten verpflichtet sein würde, wenn die Geburt innerhalb des Gebiets des

Deutschen Reichs sich ereignet hätte. Die Anzeige erfolgt entweder unmittelbar

oder durch Vermittelung des nächsten mit Disziplinarstrafgewalt versehenen mili-

tärischen Vorgesetzten.
8 6.

Für die Beurkundung der im 84dieser Verordnung bezeichneten Geburten

ist derjenige Standesbeamte zuständig, in dessen Bezirk die Mutter ihren bisherigen

Wohnsitz gehabt hat, und wenn ein Wohnsit derselben im Inlande nicht bekannt

ist, der Standesbeamte desjenigen Bezirks, in welchem dieselbe geboren ist.

86.

Für den Inhalt der Geburtsanzeigen ist der § 22 des Gesetzes maßgebend.

Dritter Abschnitt.

Form und Beurkundung der Eheschließung.

§5 7.

Eheschließungen von Militärpersonen, welche ihr Standauartier nach ein-

getretener Mobilmachung verlassen haben, erfolgen innerhalb des Gebiets des

Deutschen Reichs nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen.
Außer den im § 42 des Gesetzes genannten zuständigen Standesbeamten ist

auch derjenige Standesbeamte zuständig, in dessen Bezirk der Verlobte seinen augen-

blicklichen dienstlichen Aufenthalt hat.

g 8.

Die Divisions-Kommandeure, sowie die mit höheren oder gleichen Befugnissen

ausgerüsteten Militärbefehlshaber sind ermächtigt, für Eheschließungen der ihnen
untergebenen Militärpersonen, wenn dieselben außerhalb des Gebiets des Deutschen

Reichs erfolgen, die Verrichtungen der Standesbeamten — unter Beachtung des

§ 3 Absah 3 des Gesetzes — einem oberen Militärbeamten als Stellvertreter des

zuständigen Standesbeamten (8 11) zu übertragen.
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809.

Vor der Eheschließung haben die Verlobten dem Beamten (8 8) die Dis-

pensation von dem Aufgebot (§ 50 des Gesetzes) oder eine Bescheinigung des zu-

ständigen Standesbeamten (§ 11) des Inhalts vorzulegen, daß und wann das

Aufgebot vorschriftsmäßig erfolgt ist und daß Ehehindernisse nicht zu seiner Kenntnis

gekommen sind.
Wird eine lebensgefährliche Krankheit, welche einen Aufschub der Eheschließung.

nicht gestattet, ärztlich bescheinigt, so kann der Beamte (§ 8) auch ohne Aufgebot

die Eheschließung vornehmen.

 10.

Üüber eine auf Grund des § 8 dieser Verordnung vollzogene Eheschließung

wird eine Urkunde ausgenommen, welche die im § 54 des Gesetzes bestimmten

Angaben enthalten soll und auf welche die Vorschriften des § 13 Absatz 2 und

4 des Gesetzes entsprechende Anwendung finden.

Der Militärbefehlshaber, welcher den Stellvertreter bestellt hat, hat diese Be-

stellung auf der Urkunde zu bescheinigen.

Die Urkunde ist demnächst dem zuständigen Standesbeamten und, wenn mehrere

zuständige Standesbeamten vorhanden sind, einem derselben behufs der Eintragung

in das Heiratsregister zu übersenden. Eine Abschrist derselben wird bei der

Militärbehörde aufbewahrt.

811.

Für die Eintragung einer nach Maßgabe des § 8 dieser Verordnung er-

folgten Eheschließung ist derjenige Standesbeamte zuständig, in dessen Bezirk einer

der Verlobten seinen bisherigen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort

gehabt hat, und wenn ein Wohnsih oder gewöhnlicher Aufenthaltsort derselben im

Inlande nicht bekannt ist, der Standesbeamte, in dessen Bezirk einer der Ver-

lobten geboren ist.

Vierter Abschnitt.

Beurkundung der Sterbefälle.

812.

Bei Sterbefällen von Militärpersonen, welche ihr Standquartier nach ein-

getretener Mobilmachung verlassen haben, macht es hinsichtlich der Art und Weise

der Beurkundung keinen Unterschied, ob diese Sterbefälle innerhalb oder außerhalb

des Gebiets des Deutschen Reichs erfolgen.
26
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Für die Beurkundung derselben ist derjenige Standesbeamte zuständig, in

dessen Bezirk der Verstorbene seinen letten Wohnsit gehabt hat, und wenn ein

Wohnsitz desselben im Inlande nicht bekannt ist, der Standesbeamte desjenigen

Bezirks, in welchem der Verstorbene geboren ist.

§5 13.

Die Eintragung in das Sterberegister erfolgt auf Grund einer schriftlichen

dienstlich beglaubigten Anzeige.
Diese Anzeige soll außer den im § 59 des Gesetzes aufgeführten Angaben

einen Vermerk über die Todesursache enthalten. Die Sterbeanzeige ist — umer

Berücksichtigung der obwaltenden kriegerischen Verhältnisse — zu erstatten, sobald

der Sterbefall und die Persönlichkeit des Verstorbeuen durch dienstliche Ermittelung

festgestellt ist.
814.

Die Anzeige der Sterbefälle geschieht:

a) hinsichtlich derjenigen Militärpersonen, welche zu einer Behörde gehören,
durch den Kommandeur oder Vorstand der Behörde;

b) hinsichtlich derjenigen Militärpersonen, welche zu einer Truppe gehören,

durch den Regiments-Kommandeur oder den in gleichem Verhältnis stehenden

Befehlshaber der Truppe oder durch den Kommandeur des betreffenden

Ersatztruppenteils.
Die Verpflichtung zu solcher Anzeige erstreckt sich auf die Sterbefälle sämt-

licher im § 2 dieser Verordnung genaunten Militärpersonen, insoweit ein für die

Beurkundung des Sterbefalles zuständiger deutscher Standesbeamter vorhanden ist.

Fünfter Abschnitt.

Schlußbestimmungen.
 15.

Ist eine erstattete Anzeige zu berichtigen, weil als unbekannt eingetragene Ver-

hältnisse (§ 59 Absatz 2 des Gesetes) später bekannt geworden sind, oder weil

nach späterer dienstlicher Ermittelung die frühere Anzeige als dem Sachverhalte

nicht entsprechend sich darstellt, so ist dem zuständigen Standesbeamten nachträg-

liche Anzeige zu erstatten.

Diese Anzeige ist von dem Standesbeamten der Aussichtsbehörde behufs Ver-

anlassung der Berichtigung der geschehenen Eintragung vorzulegen.
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8 16.

Sobald die Militärpersonen in ihr Standanartier zurückgekehrt sind, oder

nachdem die Truppe oder Behörde, zu welcher sie gehörten, demobil geworden

oder aufgelöst ist, kommen die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen zur Anwendung.

§5 17.

Insoweit die vorstehende Verordnung nicht ausdrücklich Abweichungen fest-

setzt, bleiben für die sonstigen Verrichtungen der Standesbeamten in bezug auf

Militärpersonen, welche ihr Standquartier nach eingetretener Mobilmachung ver-

lassen haben, lediglich die allgemeinen geselichen Bestimmungen maßgebend.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem

Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 20. Jannar 1879.

(L. S.) Wilhelm.

Otto Graf zu Stolberg.

C. Abdruck der Kaiserlichen Verordnung vom 20. Februar 1906,

betreffend die Verrichtungen der Standesbeamten in bezug auf solche

Militärpersonen der Kaiserlichen Marine, welche ihr Standquartier nicht
innerhalb des Deutschen Reichs haben oder dasselbe nach eingetretener

Mobilmachung verlassen haben, sowie in bezug auf alle Militärpersonen,
welche sich auf den in Dienst gestellten Schisfen oder anderen Fahr-

zeugen der Kaiserlichen Marine befinden.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von

Preußen 2c.

verordnen im Namen des Reichs auf Grund des § 71 des Gesetzes über die Be-

urkundung des Personenstandes und die Eheschlichung vom 6. Febrnar 1875

(Reichs-Gesetzbl. S. 23), was folgt:

81.

Für die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschließung solcher

Militärpersonen der Kaiserlichen Marine, welche ihr Standaquartier nicht innerhalb

des Deutschen Reichs haben, sind die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften maßgebend.
28°
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§2.

Auf die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschließung solcher

Militärpersonen der Kaiserlichen Marine, welche ihr Standquartier nach eingetretener

Mobilmachung verlassen haben, findet die Verordunng, betreffend die Verrichtungen
der Standesbeamten usw., vom 20. Jannar 1879 (Reichs-Gesepbl. S. 5) ent-

sprechende Anwendung.
Diejenigen Befehlshaber der Kaiserlichen Marinc, welche Gerichtsherren der

höheren Gerichtsbarkeit sind, werden den Divisionskommandeuren (§ 8 der Ver-

ordnung) und diejenigen Befehlshaber der Kaiserlichen Marine, welche Gerichts-

herren der niederen Gerichtsbarkeit sind, den Regimentskommandeuren (§ 14 der

Verordnung) gleichgestellt.

83.

Für die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschließung solcher

Militärpersonen, welche sich auf den in Dienst gestellten Schiffen oder Fahrzeugen

der Kaiserlichen Marine befinden, gelten die nachstehenden Vorschriften.

1. Die Geburten und Sterbefälle sind von dem Stationskommando, zu welchem

das Schiff oder Fahrzeug gehört, uuter Übersendung der darüber von dem

Kommando des Schiffes oder Fahrzengs aufgenommenen Urkunden dem

zuständigen Standesbeamten anzuzeigen und auf Grund dieser Auzeige in

das Standesregister einzutragen.

Für die Beurkundung der Geburten ist derjenige Standesbeamte zu-

ständig, in dessen Bezirke die Mutter ihren bisherigen Wohnsitz gehabt

hat, und, wenn ein inländischer Wohnsißh nicht bekannt ist, der Standes-

beamte desjenigen Bezirkes, in welchem die Mutter geboren ist.

Für die Beurkundung der Sterbefälle ist derjeuige Standesbeamte

zuständig, in dessen Bezirke der Verstorbene seinen letzten Wohnsib gehabt

hat, und, wenn ein inländischer Wohnsitz nicht bekannt ist, der Standes-

beamte desjenigen Bezirkes, in welchem der Verstorbene geboren ist.

Die Eheschließungen erfolgen nach den allgemeinen geseplichen Vorschriften
unter Berücksichtigung der nachstehenden Bestimmungen:

a) Zuständig ist auch derjenige Standesbeamte, in dessen Bezirke das Schiff

oder Fahrzeug sich augenblicklich aufhält.

b) Befindet sich das Schiff oder Fahrzeug außerhalb eines inländischen

Hafeus, so ist der der Militärperson vorgesetzte, mit höherer Gerichts-

##
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barkeit versehene Militärbefehlshaber ermächtigt, die Verrichtungen des

Standesbeamten — unter Beachtung des § 3 Abs. 3 des Gesetzes —

einem oberen Militärbeamten als Stellvertreter des zuständigen Standes-

beamten zu übertragen; die §§ 9 bis 11 der Verordnung vom 20. Jannar

1879 (Reichs-Gesetzbl. S. 5) finden entsprechende Anwendung.

3. Als Militärpersonen im Sinne dieser Vorschriften gelten alle Personen,

die sich in irgendeinem Dienst= oder Vertragsverhältnis auf dem Schiffe

oder Fahrzeuge befinden, und, solange das Schiff oder Fahrzeug sich

außerhalb eines inländischen Hafens befindet, auch alle Persouen, die in

anderer Eigenschaft an Bord sind.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem

Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Kiel, an Bord M. S. „Preußen“, den 20. Februar 1906.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

D. Verordnung, betreffend die Ausführung des Reichsgesetzes über die

Beurkundung des Personenstandes und die Eheschließung,
vom 20. Januar 1900.

Auf Höchsten Befehl Seiner Durchlaucht des Fürsten, verordnen wir zur

Ausführung des Reichsgesetzes über die Beurkundung des Personenstandes auf

Grund der §§ 83 und 84 desselben, sowie im Auschluß an die vom Reichskanzler

unter dem 26. März 1899 veröffentlichten Vorschriften des Bundesrats zur Aus-

führung dieses Gesetzes unter Anfhebung der Verordnung vom 15. Oktober 1875

— Ges.-Samml. S. 139 —, was folgt:

81.

Für den Landesherrn und die Mitglieder des Fürstlichen Hauses werden die

Geschäfte des Standesbeamten von dem jedesmaligen Vorstande des Ministeriums

bezw. seinem Stellvertreter nach Maßgabe der über die Art der Führung und

über die Aufbewahrung der Standesregister getroffenen oder noch zu treffenden

näheren Bestimmungen wahrgenommen (6 72 des Reichsgesetzes).
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82.

Im übrigen steht die Leitung und die Oberaufsicht in betreff der Ausführung

des Reichsgesetzes über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschließung

dem Ministerium, Justizabteilung, zu.

 3.

Die Verrichtungen der unteren Verwaltungsbehörde (§ 3 Abs. 1, § 7 Abs. 3,

§ 11 Abs. 1 und 2, §§ I4, 27, 60, 66 Abs. 2 des Reichsgesebes) werden den

Amtsgerichten als Organen der Justizverwaltung, jedem in bezug auf die Standes-

ämter seines Bezirks, übertragen.

Die in dem Reichsgesebe der „höheren Verwaltungsbehörde“ zugewiesenen

Verrichtungen werden von dem Ministerium, Justizabteilung, wahrgenommen.

86.
Unter der im Reichsgesetze (6 4 Abs. 2 und 4) gebrauchten Bezeichnung

„Gemeindevorstand“ ist der Bürgermeister bezw. Schultheiß und unter der Be-

zeichnung „Gemeindebehörde“ ist der Stadtrat bezw. Gemeinderat, und in Ge-

meinden, in denen kein Gemeinderat besteht, die Gemeindeversammlung zu verstehen.

86.
Die Standesamtsbezirke, bei deren Bildung auf bestehende Parochialverbände

tunlichst Rücksicht zu nehmen ist, sind, soweit dies nicht bereits geschehen, nach
ihrer amtlichen Benennung unter Angabe der einbezirkten Gemeinden durch die

Gesebsammlung bekannt zu machen. Das gleiche gilt von etwaigen später er-

folgenden Abänderungen der Bezirke.

§ 7.

Nach erfolgter Bestellung werden die Standesbeamten und deren Stellver-

treter durch die zuständigen Amtsrichter dahin verpflichtet,

„daß sie das ihnen übertragene Amt eines Standesbeamten (Stellvertreters

des Standesbeamten) und alle mit diesem Amte verbundenen Geschäfte nach

ihrem besten Wissen und Gewissen vorschriftsmäßig verwalten wollen.“

Zur Verpflichtung derjenigen Standesbeamten und Stellvertreter eines Standes-

beamten, welche nach § 4 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 des Reichsgesebes auf Grund

einer gemeindeamtlichen Stellung zu dem Standesamte berufen sind, genügt die

Hinweisung auf den bei Übernahme des Gemeindeamts geleisteten Diensteid.
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In dem Falle des § I dieser Verordnung findet eine besondere Verpflichtung

des bestellten Standesbeamten nicht statt.

68.

In jedem Orte, in welchem ein Standesbeamter seinen Amtssitz hat, ist am

Eingange des Gebäudes, in welchem sich der Geschäftsraum des Standesbeamten

befindet, ein Schild mit der Aufschrift „Fürstl. Schwarzb. Standesbeamter“ an-

zubringen.
809.

Die nach § 8 des Reichsgesetzes sowie nach 8 8 der Ausführungsvorschriften

des Bundesrats den Gemeinden von der Zentralbehörde des Bundesstaats kosten-

frei zu liefernden Formulare werden auf Rechnung der Staatskasse angeschafft
und — die Hauptregister in einem der Seelenzahl des einzelnen Standesamts-

bezirks entsprechenden, für kleinere Standesamtsbezirke auf eine Mehrzahl von

Jahren berechneten Umfange — den Standesbeamten kosten= und portofrei

zugesandt.
Die bei Inkrafttreten der Verordnung vorhandenen Bestände der alten

Formulare sind in dem in § 28 der Ausführungsvorschristen des Bundesrats

zugelassenen Umfange aufzubrauchen.

8 10.

Die Festsetzung der nach § 8 des Reichsgesetzes von den Gemeinden zu

tragenden sächlichen Kosten steht in allen Fällen, in denen eine solche nötig wird,

dem Amtsgerichte zu.

811.

Ju Fällen vorübergehender Behindernng des Standesbeanmten und seiner

Vertreter oder in Fällen gleichzeitiger Erledigung dieser Amter hat die Gemeinde-

behörde des Ortes, an welchem der Standesbeamte beziehungsweise dessen Stell-

vertreter ihren Wohnsitz haben oder gehabt haben, dem zuständigen Amtsgerichte

ohne Verzug Anzeige zu machen, damit in Gemäßheit des § 3 Abs. 1 des Reichs-

gesebes die einstweilige Beurkundung des Personenstandes einem benachbarten
Standesbeamten oder Stellvertreter übertragen werde.

§ 12.

Die Ortspolizeibehörde, welche zu einer Beerdigung vor erfolgter Eintragung

des Sterbefalles in das Sterberegister Genehmigung erteilt hat (6 60 des Reichs-
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gesehes), ist verpflichtet, dem zuständigen Staudesbeamten hiervon ohne Verzug
Mitteilung zu machen.

8 13.

Insoweit nach bestehenden Vorschriften bestimmten Behörden oder Personen
(Gemeindevorständen, Hebammen, Leichenfrauen usw.) obliegt, von Geburts= oder

Sterbefällen weltlichen oder geistlichen Behörden oder Beamten Anzeige zu er-

statten, behält es auch fernerhin hierbei sein Bewenden.

814.
Die Verordnung tritt mit ihrer Verkndung in Kraft.

Rudolstadt, den 20. Januar 1900.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium.
von Starck.

E. Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche
vom 11. Juli 1899.

pp.

Art. 3.

Als allgemeine Feiertage im Sinne des §5 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs

gelten der Neujahrstag, der Charfreitag, der Ostermontag, der Himmelfahrtstag,

der Pfingstmontag, das Reformationsfest, der Bußtag und der erste und zweite

Weihnachtsfeiertag.
Art. 5.

Eut- Die Volljährigkeitserklärung steht dem Ministerium zu.

Art. 6.

Na Zur Beilegung oder Anderung eines Familiennamens, sowie zur Anderung
anderung. . . . . . .

eines im Geburtsregister eiugetragenen Vornamens ist landesherrliche Genehmigung

erforderlich.
Von der Genehmigung ist dem Standesamte beziehungsweise dem Pfarramte

des Geburtsorts Mitteilung zu machen.
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Vorschriften zum Familienrecht.

Art. 126.

Die Bewilligung einer Befreiung von dem Ehehindernisse des § 1312 des

Bürgerlichen Gesebuchs steht dem Landesherrn zu.

Art. 127.

Die Bewilligung einer Befreiung von den Ehehindernissen der §8 1303

und 1313 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie von dem Aufgebote steht dem

Ministerium zu.

Art. 128.

Wollen Ausländer oder Ausländerinnen im Fürstentume eine Ehe eingehen,

so haben sie ein Zeugnis der zuständigen Behörde ihres Heimatsstaates darüber

beizubringen, daß der Behörde ein nach den Geseben dieses Staates bestehendes

Ehehindernis nicht bekannt geworden ist.

Art. 129.

Ausländer haben außerdem ein Zeugnis der zuständigen Behörde ihres

Heimatsstaates darüber beizubringen, daß sie nach den Gesetzen dieses Staates ihre

Staatsangehörigkeit nicht durch die Eheschließung verlieren, sondern auf ihre Ehe-
frau und ihre ehelichen oder durch die nachfolgende Ehe legitimierten Kinder

übertragen.

Art. 130.

Die nach den Art. 128 und 129 erforderlichen Zeugnisse müssen von einem

Konsul oder Gesandten des Reichs mit der Bescheinigung versehen sein, daß die

das Zeugnis ausstellende Behörde für die Ausstellung zuständig ist.

Diese Vorschrift findet auf solche Zeugnisse keine Anwendung, welche nach
den Bestimmungen der Staatsverträge über die Beglaubigung der von öffentlichen

Behörden ausgestellten Urkunden keiner Beglaubigung bedürfen.

Art. 131.

Will ein Angehöriger der diesseits des Rheines gelegenen (rechtsrheinischen)

Gebietsteile des Königreichs Bayern eine Ehe eingehen, so hat er ein Zeugnis
29

Vesreiung von
Ehehinder-

nissen und vom

Ausgebote.

Eheschliebung
von

Ausländerm.
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der Distriktsverwaltungsbehörde seiner Heimatsgemeinde darüber beizubringen, daß
der Eheschließung nach den in Bayern geltenden Vorschriften Über das Heimats-

recht ein Hindernis nicht entgegensteht.

Art. 132.

Soweit nach den bestehenden Staatsverträgen von den Angehörigen aus-

wärtiger Staaten die in den Art. 128 und 129 vorgeschriebenen Nachweise nicht

oder nicht in vollem Umfange erfordert werden sollen, behält es hierbei sein
Bewenden.

Art. 133.

Von den Vorschriften des Art. 128 und 129 kann das Ministerium Be-

freiung bewilligen.

Artt. 150.

Zur Entgegennahme sowie zur Aufnahme der in §8 1577 Abs. 2 und 3

des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Erklärungen über den Namen einer

geschiedenen Frau ist das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirke der Erklärende

seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines im Deutschen Reiche belegenen

Wohnsitzes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Das Amtsgericht hat die
Erklärung dem Standesbeamten mitzuteilen, vor welchem die Ehe ge-

schlossen war.

Die Erklärung ist am Rande der über die Eheschließung bewirkten Ein-

tragung zu vermerken.

Art. 151.

Zur Entgegennahme der Erklärung, durch welche der Ehemann der Mutter

eines unehelichen Kindes mit Einwilligung der Mutter und des Kindes diesem

seinen Namen erteilt, ist das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirke der

Ehemann seinen Wohnsih oder in Ermangelung eines im Deutschen Reiche be-

legenen Wohnsihes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Das Amtsgericht hat die
Erklärung demjenigen Standesbeamten mitzuteilen, in dessen Geburtsregister der

Geburtsfall eingetragen ist.

Die Erklärung ist am Rande der über den Geburtsfall bewirkten Eintragung

zu vermerken.
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Art. 153.

Für die Aufnahme der im 8 1718 und im 8 1720 Abs. 2 des Bürgerlichen

Gesehbuchs vorgesehenen öffentlichen Urkunden über die Anerkennung der Vaterschaft

ist der Standesbeamte, welcher die Geburt des Kindes oder die Eheschließung seiner

Eltern beurkundet hat, auch dann zuständig, wenn die Anerkennung der Vaterschaft

nicht bei der Anzeige der Geburt oder bei der Eheschließung erfolgt.

Art. 154.

Die Ehelichkeitserklärung eines unehelichen Kindes im Falle des 5 1723 des

Bürgerlichen Gesetzbuchs erfolgt durch den Landesherrn.

———
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Anlage I1 zu § 21 der Unterweisung.

A. Muster eines alphabetischen Namensverzeichnisses

zu einem einzelnen Standesregister.

— Register-

# Familien= und Vornamen Jahr. I Bemerkungen
3 I gang

n) Zum Geburtsregisler.

4.
1. Aaler, Johann Heinrich Adalbert in G.. .) 18501. 2. Silerbereg.

— Jahrg. 1901 37 8.

2. Albrecht, Auguste Wilhelmine in G. . .. 1901. 10. 6 6

— m„ — —

b) Zum Heiratsregifler. »

 —— — —

#lch, Karl Eduard Franz in ... l190l. J. Sterbereg. 1901/11.

2. Adelung, Marie Dorolhea geb. //iiderin IT1901. I 3. Sterbereg. 1901/15.
l

--——.————-,-—-—-.-,-»H-»..—.-..,-——--

c) Zum Sterberegiller.
— — —— — —––– —

4.
——– E nT *

1.ichler, Johann Heinrich Adalbert in G.. 109010. 8. Geb.-Reg. 190 1/02
—

2. Arler, toigeb. Kind weibl. Gehnt der ledigen 1901. 13.
Marie Chriftine „rler in 0 #1 —

—

*) Anmerkung: Wird der Stondesamtsbezirk nur aus einer Gemeinde gebildet, lo kann die Ein-

tragung des Wohnories weggelassen werden.
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B. Muster eines alle drei Standesregister zugleich umfassenden

alphabetischen Namensregisters.

dahrgang und Nummer

K.weibl. Geschl. d. * —-* Morie Euche Arler t . s

*
3 ilien-
4 Familien= und Vornamen

#
 *)-° .

4 44%
1. Adler, Johann Heinrich Adalbert in &amp;.. .. 1901

5. 2

2., ckekeng, Korl Eduard Franz in .4 —

8. k1144, Marie Dorothea geb. Lucker in
I'

4. — Auguste Milhelmine in 6 10
 10

5.S1 Arler, totge

*“- Sterbe-
Neg. NRaeg.

1901

6 6

1901 1901

* 3 11
1901 1901

# * 15

1001

*

Bemerkungen
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IAnlage Il zu § 23 der Unterweisung.

A. Muster für Bescheinigungen

der Eintragung von Geburtsfällen und Namensänderungen.

1.

Geburksschein.
Das von der verebellchten Mlar#e Nooinne chher heb. Kel, erangelischer Religion, Ehefrau

bes Sehmiedemeisters Friedrich IVilhelm Adler in G., hatholischer Religion, am 23. Januar 1912

um droi Uhr rormittags zu IV... geborene Kind munnlichen Geschlechts ist heute mie den

Vornamen
Johann Heinriceh Adalbert

unter ) 2 des Geburtsregisters eingetragen.

Inam EZöm Jantar 1912.

(Siegel) Der Standesbeamte.
X.

2.

Geburksschein.
Das von der lechipen Sophie Christine Unger in ., erangelischer Religion, am

7. Norewber 1912 um naun Uhr Nuchmittags zu I7.. geborene Kind rveiblichen Ge-

schlechis ist heute oPzne Vornamen unter ) 725 des Geburksregisters eingetragen.

 gam 9. Norember 1912.

(Siegen Der Stande-braute.

3.

Bescheinigung.
Das am 21. Aura 1905 geborene Kind der damals unverehelichten Ber#ta #macle

Bender in Sladtiim, jehigen Ehefrau des Tisehlers Georg Ileine daselbst, namens

Haroline Mnilie Sophie

ist nach erfolgter Eheschließung der Eltern von dem genannten Ehemonne der Mutler als von

ihm erzeugt anerkannt worden und führt dessen Namen.

Stadtilm, am

(Siegeh), Der Stande-bramtt.
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4.

Bescheinigung.
Karl Christian Sander — Emilie Sander — Sohn —Tochter — des Hleischors

Alfred Sander in Teiehel und seiner Ehefrau Albertine geb. Gerlach ist von dem Iteniner

Eduard Anding in Itidolstadt an Kindesstati angenommen worden und führt dessen Namen.

Teichel, am

Giegeh Der Standeebeawte.

B. Muster für Bescheinigungen eines angeordneten Aufgebots.

Bescheinigung.
Es wollen

1. der Landiirt Kaurf Eiark lalung, wohnhaft zu I.... früher wohnhaft zu

— „Sohn des Landiirts Karl August Adlung unb seiner Ehefrau Marie Louise

geborenon Pchmann, wohnhaft zu K. b„ geboren am

erangelischer Religion

2. die Marie Doroshea Iñider, wohnhaft zu D. . ... „Tochter des vrerslorbenen

Selineidermeisters Friedricli Gustav Ilermann Laider, — wohnhaft zu 7’

und siuer Ehesrau Anna iralr, getorhte Kae, wohnhast in 7,
gebor „erangelischer Religion,

e Ehe bteman eingehen und ist die setemimeclen des Aufgebots in den Gemeinden
..... ,lc.....undT.·...anqeordnetlvokden

W..... ,qml.-.«I«m1912.

Simo In- Fiasklxtsbeasttr.

C. Muster für Bescheinigungen der Eintragung von Sterbefällen.

1.

Sterbeschein.
Hente ist unter des Sterberegisters eingetragen worden, daß der Landoirf Kur!

Iduard Frani Adlung in IV. . . .. evangelischer Religion, geboren in lieselbach am

J. Oblober 1870, Sohn bes Landuirls Ileinrieh Adlung und seiner Ehefrau Aarie, geborenen

Alüiller, am filnsten Norember 1911 um sieben Uhr nackhmittags zu 77 verstorben sei.

MI. , am 6. Anesber 19771.

Eiegel) Der Standesbeamte.
M.
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2.

Sterbeschein.
Das von der ledigen Isarie Christine Arler in H. . ... am 15. Obktober 1911

um dcht Uhr rormitkags zu geborene Kind roeshlichen Geschlechts ist als tot-
geboren unter ## 73 bes Erbernr hü eingetragen.

Itudolstadi, am 16. Olober 1917.

Eiegel) Ver Standesbeamte.
" N.

D. Muster für Geburtsscheine für Schul= und Unterrichtszwecke einschließlich des

Konfirmationsunterrichts.

Geburksschein
nur gültig für Schul- und Unterrichkszwecke einschließtlich des

lkionsirmakionsunterrichts.
Vor- und Zuname,

Geburtslag und Ort,

Vor- und Zuname sowie Stand des Vaters,

Vor- und Zuname der Mutter,

(Or,) (Dalum)

Eiege,) Der Standesbeamte.
Unterschrite

Anulage IV zu § W der Ulnterweisung.

Muster zu Anzeigen an das Nachlaß= und Vormundschaftsgericht.

A. Anzelge über die Geburt eines ehelichen Kindes nach dem Tode des Vaters:

Diehinterlassene Witwe des am 15. Mare 1911 zu Knigsee verstorbenen Zimmernanns

Georg Marschall, Elise Marie Marschall, geborene Ilallberger, wohnhaft in Königsce, hat am

18. Jule 19717 ein Kind mönnlichen — weiblichen — Geschlechts geboren, welches die Vornamen

Kart Wilbelm — Sophie —

erhalten hat.
Kölnigsee, am 20. Iii IOII.

DVeStandesbeamte.
(Siege N.
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B. Anzeige über elne uneheliche Geburt:

Die unverchelichte Alur#e Cbristine Lanbes#, wohnhaft in Cirsckor“, hal am 9. Fr-

bruar 7971 ein Kind männlichen — weiblichen — Geschlechts geboren, welches die Vornamen

Luckhoey Jrs — LEmma

erhalten hat.
Der Großvater des Kindes, Auckreas Langbefn, wohnhaft in Cirscloyf, ist noch om

Leben — ·

Minder-sontlässt-»arm« p·r-tmw·.b·qmr.

Gika M.

C. Anzeige über Auffindung elnes unbekannten Minderjährigen:

Am 73. Ju# 1917 ist an GCarfen des Lundlcirkes Oeorp Lenz in Leahte b. I#r von

dessen Tinsttmecht Kart lbrech“ ein Kuabe — Mädchen —anscheinend ackt Tage alt

aufgefunden worden, dessen Familienstand nicht hat ermittelt werden können.

2 . I . 6 1977
Lichee 5. II-, am 14. Iuli 191 Ver Standesbeammt.

(Siegel) N.

D. Anzelge über die Wiederverheiratung einer Frau, welche ein minderlähriges Kind hat:

Die in Schlolheim wohnhafle verwitweie Ilarie Se/ar#n, geborene Kestarx, hat sich

am 10. Hexember 7911 mit dem Landeirt Karl Ileinrich IVinhler, wohnhaft in Schlofheim,

verheiratet.
Aus einer früheren Ehe sind die nachgenaunten noch minderjährigen Kinder vorhanden:

I. Karl Christian, geboren am 18. August 1892,

2. Friedrich IVilhelm, geboren am 10. Oklober 1898.

Immenrode, am 15. TDerember 7977.
Der Standesbeamte.

(Siegel) N
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B.Anzeigeübere einen Sterbefall.
u) Name, Beruf, #llr. und Wohnort (bei

Hühten auch Wohmung) der verstorbenen

5) 1 1n Ableten. — —

a) Nanie. Beruf und Zohnori Hbei Städten "
auch Wohnung) des Ehegat

5) Befinde!sndekrsichwnoch*een
a) Name, Beruf und % (bei i

auch Wohnung) der von der verstorbenen

Person Ointelaffenen nachsten Böntsen.
wandten, und zwa
an) der Kinder nnd bek Ablömmlmge s

okocflokbcakk
x aber ##iches E oder nicht

r vorhanden

bb)derAent sowie der Geschwister und
der Kinder vorverstorbener Geschwi-
ster (wenn beide Eltern nocham Leben
sind, so ist eine Aufführung der Ge-
schwister und der Kinder vorverstor-

bener Geschwister nicht Frsorderüch,
sallsaucksolchenichtbelebuass-v %

ccc) der Großellern väterlicher und müt-

berlichessets.
falls auch solchenäct,nebrror-
— n, und foserndieverstor
beue Person nen aed Prnt
hluterlassen

dch ber- Sl der Großeltern,
genso 96 der noch enlfernterenNrgh

b) Welche um 5%% vorgenaunten Personen
sind wiinderhr#

Unter ritt % befindet sich der be.
wegliche Nachl 1

GehörtGennbtesis zum Nachlaß?
o liegt er?

, am

Bemerkung: Das Verwandtschaftsverhällnis der
Erben zum Erblasser ist kurz, aber tressen

angtgeten (. B. leibliche Alpder. leibliche
Enkel, Bruder, Schwesteru.

Der Standesbeamte.
Unierschrist.
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Anlage V zu § 38 der Anterweisung.

Muster zur Eintragung des Kindes einer Witwe oder geschiedenen Frau.

1. Wenn der Tag der Ehetrennung urkundlich nachgewiesen ist:

Fdolsfadkt, den 7. %be19.

Vor dem unterzeichnelen Standesbeamten erschien heuie, der Persönlichleit nach bekannt,

die Hebamme Karolsue Asölter wohnhaft in 4%t, und zeigte an, daß in ihrer Gegen-

wart von der l#e# n geEsmmermicht ehetscter Religion, von ihrem

Ehemanne dem J/ Meligion, wohnhaft zu Leipriq, seit

dbem 70. c 197/ rechtskräftig geschieden, wohnhaft in 7n a a icölsten

Terenber des Jahres tausend neunhundert und elf normittags um cene Uhr ein Knabe ge-

boren worden sei und daß das Kind die Vornamen C(urk ’erhalten habe.

Vorgelesen, genehmigt und unlerschrieben
Karolinc Aföller.

Der Standesbeamte.
.

2. Wenn der Tag der Ehetrennung urkundlich nicht nachgewiesen ist:

Itudolstadt, ben 20. Hexember IMI.

und zeigte an, daß in ihrer Gegenwart

vonber Wilbelnine Areichrut —** *erungelixeher Religiou, Wihve des am 70. Vr-
bruur 1910 — vor mehr als 302 Tagen — iu Ieimar rerslorbenen Scliuhniacehers Kart

Teschordl, enra#ngellischter Religion, — oder: von ihrem Ehemanne dem Schuhmaeher RKurt

Keichardf, eramgelzcher Religion, wohnhaft in #ear, am 70. Februar 1010 vor mehr als

302 Tagen- rechtskräftig geschieden, wohnhaft in Iticlolstudi, u Itudolsludt am sünfrehnten

Deremhe- des Jahres lansend neunhundert eccchmitlags um 47#%## Uhr ein

A#a#kesien geboren worden sei und daß das Kind die Vornamen Uaria Anna erhallen habe.

Der Todestag des Ehemannes — der Tay der Rechtskraft des Scheidungsurteils —

ist urkundlich nicht festgestellt worden.

Vorgelesen, genehmigl und unterschrieben
Kurosine löller.

Der Standesbeamte.
X.

30“
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3. Wenn der Tag der Ehetrennung dem Anzeiger unbelannt ist:

Itudolstadt, den 20. Dexember 1970.

und zeigte an, daß in ihrer Gegenwart von
der ilelnih Neiciar. eborenen Topel, erangelischer Religion,— Witwe des in Herlin

rerstarbenen Schuhmachers Kart Neicharckk, — von ihrem Ehemann dem Siemcher Kart

Iteichardi, erangelischer Religion, wohnhast in H'eimar, geschieden, — zu Kurckotskackt, am

siinsrehnlen Derember des Jahres tansend neunhundert tnd aehn, nachmittags um drei Uhr

ein Astidehen geboren worden sei und daß das Kind die Vornamen Alaria Anna erhallen habe.

Der Tag der Auflösung der Ehe ist unbekannt.

Vorgelesen, genehmigt und unierschrieben
Karoline Alöõller.

Der Stande-beamte.
N.

Anlage UVI zu § 41 der Unterweisung.

Muster zu Eintragungen über die Ehelichkeitserklärung eines unehelichen Kindes.

Am Rande des Geburtsregisters:

Zufolge urkundlicher Verfügung des Fürstlichen Ministeriums in Nckokstackt

vom 1. November 1911 ist das nebenstehend eingetragene Kind auf Antrag seines

Vaters des Kaufmanns Johann Friedrich Ik##tler in Toichhel für ehelich erklärt worden.

 1723 des Bürgerlichen Gesetzbuches.)

Milolstackt, den 15. November 1911.

Der Stanbesbeamte.
N.
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Anlage UIA und 5 zu§53 der Unterweisung.

Muster zu Eintragungen in das Aufgebotsverzeichnis.

Amtsgerichtsbezirtk. Jahr 19..

Gemelndden

Rufgebotsverzeichnis.

A. Die von dem hiesigen Standesbeamten angeordneten Aufgebote.

Vorschrift.

1. Der Standesbeamte ist verpflichtet, ein Verzeichnis der von ihm angeordneten

Aufgebote nach Formular VII A zu führen.

2. Die Einträge ersolgen unier in jeder Abteilung besonders fortlaufenden, all-

jährlich von vorn beginnenden Ordnungszahlen.

Formulor VII A. zur Unterweisung 8 58.
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2 3 4 5 6 7 s

Gemeinden, Das u Tag der Tag der Auslandisches dren
* Name, in denen das Auf- hier aus- Absendung Einkunft velches bie schließun

bot bekannt zu » derErsuchiderBe- . . g

ZStaUVIIUdWOhUthSeV«..Z gehängt · » Einrückung im Ehe-

 dber Verlobteern machen.bis schreiben. scheinigung. erfolgt ist. legister.
- Unterweisung Unterweisung Unterweisung Unterweisung UnterweisungGes. v. 6. II.

952. 9 52. 9 52. 952. 1875. 813.g 63.



1912 211

Amtsgerichtsbezirk . thut-.

Gemeinde .........

Ritfgebotgverzeiüxnig.

B. Die auf Ersuchen deutscher Standesbeamten verkündeten Aufgebote.

Vorschrift.

Der Standesbeamie ist verpflichtet, ein Verzeichnis der von ihm auf Ersuchen

verkündelen Ausgebote nach Formular VII B. zu führen.

. Die Einträge ersolgen unter in jeder Abteilung besonders fortlaufenden, all-

jährlich von vorn beginnenden Ordnungszahlen.

 Dies Formular kann auch für die dritle Abteilung § 53 benützt werden. In

biesem Falle ist oben 3 durch C und „deutscher“ durch „ausländischer“ zu

ersetzen.

—

##

50

Formular VII B. der Unterweisung 8 53.
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s I s - 

» Beit,

Name. Gemeinden, Tag innerhalb Tag
2 « tmnSlcadesbecmlckdetEialanllmlchekdqsdcsslbqqags

Sien Wono um die Aushängung Ersuch Aufgebot ous der Be- Vemerkungen.
gaees Ausgebots nachsuchle. schreibens. gehängt war scheinigung.

vom — bis.
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Anlage VIII zu § 58 der Unterweisung.

Muster zu Eintragungen

der Auflösung oder Nichtigkeitserklärung einer Ehe.

Durch Urkeil des Landgerichts in Nclols#rechtskräftig geworden am

1. Ollober 1977, ist die im nebenstehenden Eintrage beurkundeie Ehe geschieden

—für nichlig erklöärt — worden.

KNuckolstackl, den 1. November 1977.

Der Standesbeamte.
M.

Anlage IX zu § 58 der Unterweisung.

Muster zu Eintragungen

über die Aufhebung und die Wiederherstellung der ehelichen Gemeinschaft.

A. Durch Urkeil des Landgerichts in Kcckolskackk, rechtskröftig geworden am

1. November 1974, ist die eheliche Gemeinschaft zwischen den im nebenslehenden

Eintrage genaunten Eheleuten aufgehoben worden.

Nurdolstackt, den 1. Dezember 1977.

De#Standesbeamte.
M.

Rudolsiadi, ben 15. Januar 1912.

B. Vor dem unlerzeichnelen Standesbeamten erschienen heule, der Persönlichkeit

nach belannt, die im nebenstehenden Eintrage genannten Eheleute und erklärten,

daß sie die eheliche Gemeinschaft heute wieder hergestellt haben.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Karl Adolf IHertiig

Franaiska Ilertiviq geborene Lickolf.

Der Standesbeamte.
M.

31
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C. Laut Urkunde des Fürstlichen Amtsgerichts in Rudolssadt vom 5. Januar

1972 haben die im nebenstehenden Eintrage genannten Eheleute die eheliche Ge-

meinschaft wieder hergestellt.

-Mrsckolskack, den 15. Januar 1972.

Ver Standesbeamte.
M.
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Anlage 1.

Aufgebotsverhandlung.
(&amp; 45—50 der Unterweisung für die Standesbeamten vom 9. August 1912.)

Beschluß
des Standesbeamten

vom . lien 19

8 Aufgebot wird augeorduel.

di — ung desselben bat iin de
Gemeinde

* zu erfolgen.

Ersuchen an die Gemeindebehörden
der vorsiehend genannten Orte, aus-

schließlich des ersten, um Bekanntmachung
des Aufgebots.

3. Ev. nah
wieder vorzulegen.

Ausgehängt am

Abgenommen am

Bescheinigung der ersoigien Ausgebots=
belannimachung in

eingegangen a

—— wllitn om
E tiags uUhr

............................... . ,den 19

Der Staudesbeamte.

.. desAusgebotsverzeichnisses.
No. degHeiratsregisters.

„den len 19

wohnhast in
der Persönlichkeit nach durch de von Person
bekannten

kannt,
und erllärte, daß baabsichtige, mit

wohnhast zu

bie Ehe einzugehen.
Der unierzeichneie Standesbeamie legie d

Erschienenen die in der Anlage des gegenwärtigen

ProtokollsabgebruckenFragen) insoweil, als solchesersorderlich war, zur Beankwortung vor,

in der beigeschriebenen Weise, unterzeichnete nach
Vorlesen geuehmigend den Fragebogen und dieses
Protokoll und überreichte solgende Schriftstücke:)

1. Geburts- bezüglich Tausschein des Verlobten.
2. Geburts- eiulich Tausschein der Verlobten.
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Hierauf beantragte d Erschienene die An-
ordnung des Aufgebols und bemerkte, daß die Ehe
vor dem Standesamie zu

geschlossen, der Wohnsih

nach der Verehelichung in
genommen, und die Zustimmungde Verlobten

e dem gestellten Antrage dargetan werden so

urch') d#e 58 össentlich beglaubigte, schrift-
liche Sruarinn selben — durch die binnenagen zu hensdn öffentlich ——
schriftlich40Ecllärung de selben —
midl he ullanbrungde Verlobten, welch er“

vor dem Standesbeamten er-

7 werk

Vorgelesen, chn unterschrieben.
Nachrichil.

der Standesbeamte

Enwer#a#en,Solche Fragen, welche anf die eislise. des e Falles nicht passen, oder durchdi
Pnrnle von 8ss erledigt haben, sind nicht zu stellen. Die Fragen 22 und 23 aber sind u

enn andesbeamte gegründele Veranlassung zu der Annahme hat, daß uneheliche

n3rslsWn*
nach denVerhölinissen des Gineinen Falles namentlich in Frage kommen: Geburlé=und bez. r 8 Verlobien, Totenscheine der Ellern, Genehmigungs-Urlunden derEltern, des Vormunds,

Sprmundskhaltegertrichtes,der Dienstbehörde, gerichlliche Zeugnisse in belref der Bermögensabfindung oderSicherstellung und dergleiichen.
25) Von den durch Striche geschiedenen drei Sahleilen sind zwei je nach den Verhällnissen des einzelnen

Falles zu breichen.
48 Raum, welcher gebrruheiae du Anlegung eines Vogens vergrohert werden lann,

ist sur eiwaige sonsi ge Erllärungen. beslimmt, z. B. für d PCrlär der miterschienenen — und solchenfalls
hier als erschienen anufühnene n — Eliern —Vorma-2 über die “—n der Eheschließung RuchZ
it hierher 1# merlen, wenn die nbnhm messe vorlommende eidesstatlliche Versicherung der Wahrheil an-
— ner Tatsachen — 8 45 Absad 3 des Reichegesedes vom 6. Februnar ig,5 — ersolgt is. Das B#hn

K Paeieila durch die Worte: Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben: Uonteredieuntreschri des oder
derErschienenen). Nachrichllich der Standesbeamie (Unterschris)).
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Anlage zum Prolokolle vom

217

19

Die einschl. 88 des Beiche.

oe e . atud 8
des Auslührungsgesetzes dozu

#.

des Vräutigams.

b.

der Braut.

1. Vor- und Zuname.

(§ 46 Absatz 2.)

2. Stand oder Gewerbe.

(##1460 Mbseh 2.

3. Religion bez. Konfession.
 ——

4. Geboren

ua
der estt, E,e

5. Geburtsortundc#eburtsl

land.

E 17. 8 34.)

6. — wenbolteng

am 18

7. ahege
(8 40 Zifser 1.)

8. Wohnsit, innerhalb dei
lehten 6 Monale.

(5816. Bister 3)
v. Des Vaters Vor- und

Zuname.
 46 Aesat 2.)

!10. Dessen Stand oder Ge-
werbe.

 1 olos 20

11. Ob und wo er noch lebt,

oder wo er gestorben.

or
12. DerMunter Stond, Vor-

und Zuname.

66 40. Absat 2.)

13. Ob und wosie noch lebi

oder wo1ie gestorben.
(#( 1808 bes Gäng, cher.)

wohnt — verstorben zu *

wohnt—verstorben

3 wohnt —vorstorben zu

wohnt — verstorben
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14. Ob und wie beide mit—
einander verwandt oder

verschwägert sind oder
durch Annahme an Kin—
desstatt in einem Ver—
hältnis stehen, durch wel—
ches die Ehe zwischen
ihnen verboten ist.

(688 1310, 1311
des Bürgerlichen Gesetzbuches.)

15. Elterliche Zustimmung.
(§ 1305 des Bürgerlichen Gesetzbuches.)

16. GenehmigungdesVor-
mundes.

(8 1304 des Bürgerlichen Gesetzbuches.)

à

des Bräutigams.

b.

der Braut.

17. Genehmigung der Dienst-
behörde.

(8 1315 des Bürgerlichen Gesetzbuches.)

18. Zeugnisse über die Zu-
lässigkeit der Eheschlie-
Hung für Ausländer und
Ausländerinnen.

(§ 1315 Absatz 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuches. Art. 128 und 129

des Ausführungsgesetzes dazu.)

19. Verehelichungszeugnis
für Bayernausdenrechts-
rheinischen Landesteilen.

(Art. 131 des Ausführungsgesetzes

zum Bürgerlichen Gesetzbuche.)

20. Ob unverheiratet oder

verheiratet gewesen.
(8 1309 des Büherlichen Gesetzbuches.)

21. Wie und seit wann die

vorige Ehe getrennt ist.
88 1309 und 1313

des Bürgerlichen Gesetzbuches.)

22. Befreiung zur Wieder-

verheiratung.
(8 1312 des Bürgerlichen Gesetzbuches.

Art. 126 und 127 des Ausführungs-

gesetzes dazu.)

23. Ob aus der früheren Ehe

minderjährige Kinder
vorhanden und die Ver-

mögensauseinanderset-
zung mitdiesen erfolgtist.

(8 1314 des Bürgerlichen Gesetzbuches.)

der Verlobten:

.—

Unterschrift

des Standesbeamten:
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Rufgebotsverhandlung.
(# 45—50 der Unterweisung für die Standesbeamten vom 9. August 1912.)

Beschluß
des Standesbeamten

vom l·-I.....19

1. Das Aufgebot wird angeordnet.
de egoeraesbesselbenhatinde

emein

zu erfolgen.
2. Ersuchen an die Gemeindebehörden

der vorstehend genannten Orte, ausschließ-

gcesrdesFestanum Bekanntmachung des
Au gli-r7* achwieber vorymegen
Ausgehängt am. ,

Abgenommen am

Bescheinigung der erlolen isacbeit
telannimachung in E

eingegangen am

Eheschließung ** am. 5êr
–.O tiags uühr

 den 10

Der Standesbeamte.

No..e Ausgebotsverzeichnisses.
Noo des Heiratsregillers.

 den. ##en 19

Vor dem unterzeichnelen Standesbeamten er-
schienen heute:

wohnhaft i E

der Mmcen  durch de....... von ge
bekonnten

tonnt,
2

wohnhaf ........

der iz 1 durhdde vonsnPerson
belamten. —. E

ten
umd erklärten, i ñsiee gesonnen seien, gasssnanh
die Ehe einzugeht

Der . Standesbeamte legle den
Erschienenen die in der Aulage des gegenwärtigen
Proiokolls abgedruckten Fragen!) #en, als
solches erforderlich war, zur Beantworkung vor, die
Erschienenen aber beanlworteten die vorgelegten
Fragen in der beigeschriebenen Weise, unlerzeich-

neten nach Vorlesen Fruchmigend den Fragebogen
und *jPI Frolotol und überreichten folgende

1. n, bezüglich Tausschein des Verlobien.

2. Geburis= bezüglich Tansschein der Verlobten.
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Hierauf beantragten die Erschienenen die Anord-

nung des Aufgebots mit dem Bemerken, daß die

Ehe vor dem Standesamie zu

geschtossen
ind derrrd  der Vorzelschungtin

ge#nommen werden solle.

Vorgelesen, genehmigl, unlerschrieben.
Nachrichll.

der Standesbeamte

nmealanann
1) Solche Frogen, welche auf die Verhälmisse des ien zun nicht passen, oder durch die Be-

antwerung von obe sich erledigt haben,sind nicht zu n. Die Fragen 22 und23 aber sind nur
donnvorzulegen, emn d Standesbeanite gegrundeleziga gelt zu der Annahme hal, daß uneheliche Nach-
lmmnenmehef vorhanden sei

önnen 5600. den Verhälaissen reinken nen Falles nomentlich in Frage kommen: eburke=
usscheine der Verlobten, Totenscheine Genehmigungs-Urkunden der Eltern,desVormun

2*r7“ 2ErnDiekeuleindk Fguße in betreff derVermeptasinden tSicherst utn und de
um, welcher ersorderlichensalls vurch Anlegung eines Vogens vergrößert werden

kann, ist 5 e sonst- tErtlscungen! — 5. B. für die Erllätung deraaerlshienenen. — urd solchen-
Eue wugerals zwie aubtafnführenden lern "— Bormünder über die Genehmi der Eheschließung.

hie u bemmnue dieSaen o vorkommende eidesstau#li i*“'rlicherungder
il anstatt-e lachen — IblpsbedRetchsqelerothFtk 187 killflist abzuschließen rire *5r Worte: Vorgelesen, genehmigt und Ghnerschrieben (solgi dee bchrrgch

desoderder Erschienenen). Nachrichllich der Standesbeamte (Unlerschrif).
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zum Protokolle vom

# einschl. §# *be16aiigerdn , Eeund
des Ausführungsgesetzes dozu.

n.

des Bräutigams.

b.

der Braut.

1. Vor- und Zuname.
 40 Ubsod 2.)

2. Stond oder Gewertbe.
6## Abfoh 2,

3. Religion bez. Konfession.
&amp; 51 Zister 1.)

4. Geboren

1%8 Abha
di Vargerlichen ##r —

5. Geburtsortund Geburts-
and.

 17, 8 51.)

*

—Wo isib
&amp;[ 4 Zisser 1.)

. Wohnsth unterhalb der

letten 6 Monate.

(§ 1 Zister 3.) 6

 Des Vaters Vor-- und

Zunome.
6 46 Noa 2.)

Dessen Stand oder Ge-

—

—

—

werbe.

&amp; 1 Abloh 2.)

 Ob und wocr noch lebt,

oder wo er gestorben.
(4 1906 bes Vängerllchen Gesetbuche#)

12. Der Mutter Stand, Vor-
und Zuname.

q is Absab 2)

13. Ob und wo sie noch lebt,

pober. wo sie gestorben.

—

. seh-get Aufenthaltsort w

46giffer 2.)

wohnt —

 bes ödrerrihen Crseuches.)

verstorben zu

wohnt — verstorben zu

18

wohni —verstorben zu

wohnt — verstorben zu —

32
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14. Ob und wie beide mit—

einander verwandt oder

verschwägert sind oder
durch Annahme an Kin—
desstatt in einem Ver—

hältnisstehen,durchwel-
ches die Ehe zwischen
ihnen verboten ist.

88 1310, 1311

des Bürgerlichen Gesetzbuches.)

à

des Bräutigams.

15. Elterliche Zustimmung.
(§ 1305 des Bürgerlichen Gesetzbuches.)

16. Genehmigung des Vor-
mundes.

(8§ 1304 des Bürgerlichen Gesetzbuches.)
—— —.———.8—

17. Genehmigung der Dienst-

behörde.
(§ 1315 des Bürgerlichen Gesetzbuches.)

18. Zeugnisse über die Zu-
lässigkeit der Cheschlie-
hung für Ausländer und
Ausländerinnen.

(6 1315 Absatz 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuches. Art. 128 und 129

des Ausführungsgesetzes dazu.)

b.

der Braut.

19. Verehelichungszeugnis
für Bayernausdenrechts-
rheinischen Landesteilen.

(Art. 131 des Ausführungsgesetzes

zum Bürgerlichen Gesetzbuche.)

20. Ob unverheiratet oder

verheiratet gewesen.
(§ 1309 des Bürgerlichen Gesetzbuches.)

21. Wie und seit wann die

vorige Ehe getrennt ist.
(8§§ 1309 und 1313

des Bürgerlichen Gesetzbuches.)

22. Befreiung zur Wieder-

verheiratung.
(8 1312 des Bürgerlichen Gesetzbuches.

Art. 126 und 127 des Ausführungs-

gesetzes dazu.)

23. Obaus der früheren Ehe
minderjährige Kinder
vorhanden und die Ver-

mögensauseinanderset-
zung mitdiesen erfolgtist.

(§ 1314 des Bürgerlichen Gesetzbuches.)

——

der Verlobten:

Unterschrift

des Standesbeamten:

— ———
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Gesetzsammlung
für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt.

17. Stück vom Jahre 1912.

Inhalt: Verordnung zur Aussührung des Reichsgesetzes, betressend die Abänderung der Ge-
erbeordnung vom 28. Dezember 1908 und 27. Dezember 1911 S. 227. — Ver-

ordunng zur Ausführung der Reichsversicherungsordnung S. 228. — Ministerial-

Bekannimachung, betressend die Gesetze wegen der Errichtung eines gemeinsamen

Erbschasts= und Zuwachssteueramtes, eines Oberversicherungsamtkes und staaklicher
Eichämter S. 232.

&amp;XXXI. Verordnung
vom 31. August 1912

zur Ausführung des Reichsgesetzes, betreffend die Abänderung

der Gewerbeordnung vom 28. Dezember 1908 (N. G. Bl. S. 667)

und 27. Dezember 1911 (N. G. Bl. 1912 S. 139).

Mit Höchster Genehmigung Seiner Durchlaucht des Fürsten wird zur Aus-

führung des Reichsgesetzes, betreffeud die Abänderung der Gewerbeordnung vom

28. Dezember 1908 (N. G. Bl. S. 667) und 27. Dezember 1911 (N. G. Bl.

1912 S. 139) auf Grund des § 155 der Gewerbeordnung folgendes verordnet:

Einziger Paragraph.

1. Zuständige Polizeibehörde im Sinne des § I14, § 120e Abs. 2 und

des § 120f Abs. 1 und 2 ist das Landratsamt, in Städten mit mehr

als 10000 Einwohnern der Gemeindevorstand.

2. Höhere Verwaltungsbehörde im Sinne des § 120 Abs. 4 ist das Ministerium,

Abteilung des Innern.

3. Im Sinne des § 137a ist:

a) Zuständige Polizeibehörde:
das Landratsamt, in Städten mit mehr als 10 000 Einwohnern der

Gemeindevorstand;

Ausgegeben in Rudolfladt am 30. September 1012.
Fürstl. Schwarzb.-Kudolst. Gesetsommlung I.XXIII.
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b) Höhere Verwaltungsbehörde:

das Ministerium, Abteilung des Junern;

D) Zentralbehörde:

das Ministerium.

Im übrigen bleibt für die Zuständigkeit der Behörden die Ausführungs-

verordnung vom 25. März 1892 (Ges. S. S. 15) maßgebend.

Rudolstadt, den 31. August 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium.
Frhr. v. d. Recke.

– .

 XXXII. Verordnung
vom 20. September 1912

zur Ausführung der Reichsversicherungsordnung.

Mit Höchster Genehmigung Seiner Durchlaucht des Fürsten wird zur Aus-

führung der Reichsversicherungsordnung vom 19. Juli 1911 (R. G. Bl. S. 500 f..)

folgendes bestimmt:
J.

Oberste Verwaltungsbehörde ist das Ministerium, Abteilung des Innern.

II. Oberversicherungsamt.

1. Das nach dem Staatsvertrage vom 8./18. März 1912 (Ges. S. S. 49)

in Arnstadt errichtete „Fürstlich Schwarzburgische Oberversicherungsamt“ beginnt
seine Tätigkeit am 1. Oktober 1912.

2. Die Vereidigung der Mitglieder des Oberversicherungsamtes und der Stell-

vertreter der Mitglieder sowie der Hilfskräfte (6 1 Abs. 1 und 3 der Kaiserlichen

Verordnung über Geschäftsgang und Verfahren der Oberversicherungsämter vom

24. Dezember 1911 — R. G. Bl. S. 1096 —) erfolgt, soweit sie nicht schon

einen Diensteid geleistet haben, mittelst eines den Diensteiden der beiden Fürsten-

tümer Schwarzburg anzupassenden Eides.
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Die Vereidigung der Beisiber (6 1 Abs. 2 der Kaiserlichen Verordnung) erfolgt

in der Weise, daß der Vorsitzende an sie die Worte richtct:

„Sie schwören bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, die Pflichten
eines Veisthers des Oberversicherungsamtes getreulich zu erfüllen und Ihre Stimme

nach bestem Wissen und Gewissen abzugeben.“

Die Beisitzer leisten den Eid, indem jeder einzelne die Worte spricht:

„Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.“

Der Schwörende hat bei der Eidesleistung die rechte Hand zu erheben.

Soweit die Beisitzer bereits als Beisiper eines Schiedsgerichts verpflichtet sind,

genügt die Verweisung auf die frühere Verpflichtung.

III. Versicherungsämter.

1. Versicherungsämter werden bei den Laudratsämtern für deren Bezirke und

bei dem Stadtgemeindevorstand in Rudolstadt für den Stadtbezirk daselbst errichtet.

Die Versicherungsämter beginnen ihre Tätigkeit am 1. Oktober 1912.

2. Ständige Stellvertreter des Vorsitzenden der staatlichen Versicherungsämter

sind die hierzu besonders bestellten Beamten, sowie die Beamten der Landratsämter,

die nach Landesrecht zur allgemeinen Stellvertretung des Landrats befugt sind.

Ihre Vereidigung sowie die der Hilfskräfte des Versicherungsamtes (§ 1 der Kaiser-

lichen Verordnung über Geschäftsgang und Verfahren der Versicherungsämter vom
24. Dezember 1911 — R. G. Bl.S.1107 —) erfolgt, soweit sie nicht bereits

einen Diensteid geleistet haben, nach den für die Eidesleistung der Staatsbeamten

geltenden Vorschriften.
Die ständigen Stellvertreter des Vorsipenden des bei dem Stadtgemeinde-

vorstande in Rudolstadt errichteten Versicherungsamtes werden unter Beachtung der

Bestimmungen des § 39 der Reichsversicherungsordnung nach Maßgabe der Vor-

schriften der Gemeindeordnung für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt vom

9. Juni 1876 (Ges. S. S. 69) bestellt und verpflichtet.

3. Die Vereidigung der Versicherungsvertreter bei den Versicherungsämtern

(5 1 der Kaiserlichen Verordnung über Geschäftsgang und Verfahren der Versiche-

rungsämter vom 24. Dezember 1911 — R. G. Bl. S. 1107 —) erfolgt durch

Ableistung des folgenden Eides, der den zu Vereidigenden vorzusprechen ist:

„Sie schwören bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, die Pflichten

eines Versicherungsvertreters des Versicherungsamtes getreulich zu erfüllen und Ihre

Stimme nach bestem Wissen und Gewissen abzugeben.“
33
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Die Vertreter leisten den Eid, indem jeder einzelne die Worte spricht:

„Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.“

Der Schwörende hat bei der Eidesleistung die rechte Hand zu erheben.

Die Vorschriften gelten auch für die Verpflichtung der nach dem Artikel 8

des Einführungsgesebes zur Reichsversicherungsordnung bis auf weiteres heran-

zuziehenden Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten bei der unteren Ver-

waltungsbehörde (§ 61 des Innvalidenversicherungsgesetzes).

4. Die den Versicherungsämtern im § 1580 Abs. 1 der Reichsversicherungs-

ordnung zugewiesenen Aufgaben werden für Betriebe, die unter bergpolizeilicher

Aussicht stehen, durch das Bergamt Köniß zu Saalfeld wahrgenommen.

Will ein Versicherungsamt gemäß § 1580 Abs. 2 der Reichsversicherungs-

ordnung die Einnahme des Augenscheins bei einem solchen Betriebe selbst vor-

nehmen, so hat es sich vorher mit dem Bergamte ins Einvernehmen zu setzen.

Das Bergamt bestimmt, in welcher Weise die Augenscheinseinnahme vorgenommen

werden soll.

Nach dem §&amp; 1580 Abs. 3 der Reichsversicherungsordnung vorgebrachte Be-

schwerden bewirken Ausschub, auch wenn es sich um Betriebe handelt, die unter

bergpolizeilicher Aufsicht stehen.
5. Ist eine Orts= oder Landkrankenkasse für mehrere Gemeinden (selbständige

Gutsbezirke) errichtet, so bilden diese einen Zweckverband. Der Umfang der Rechte

und Pflichten der Gemeinden regelt sich nach der bei der letten Volkszählung fest-

gestellten Seelenzahl. Soweit noch weitere Bestimmungen erforderlich sind, wird

deren Erlaß dem Versicherungsamt übertragen.

IV. Ubergangsvorschriften.

1. Für das Gebiet der Krankenversicherung wird bis zu dem Tage, an dem

die Vorschriften des zweiten Buches der Reichsversicherungsordnung in Kraft treten,

das Oberversicherungsamt als höhere Verwaltungsbehörde im Sinne des § 84 des

Krankenversicherungsgesetzes bestimmt.
Die Sachen, die bei den bisherigen höheren Verwaltungsbehörden im Sinne

des Krankenversicherungsgesetzes anhängig sind, werden am 1. Oktober 1912 in der

Lage, in der sie sich befinden, an das Oberversicherungsamt abgegeben und sind

von diesem zu erledigen.

2. Für das Gebiet der Unfallversicherung wird bis zu dem Tage, an dem

die Vorschriften des dritten Buches der Reichsversicherungsordnung in Kraft gesetzt
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werden, das Oberversicherungsamt als Schiedsgericht für Arbeiterversicherung an

Stelle der bestehenden Schiedsgerichte bestimmt.

3. Wegen der Zuziehung der Beisitzer beim Oberversicherungsamt ist bis auf

weiteres nach den Vorschriften unter II Nr. 3 der Bekanntmachung des Reichs-

kanzlers, betreffend Übergangsbestimmungen zur Reichsversicherungsordnung vom

22. Dezember 1911 (R. G. Bl. S. 1132) und unter II der Bekanntmachung des

Reichslanzlers, betreffend ÜUbergangsbestimmungen zur Reichsversicherungsordnung,
vom 24. Juni 1912 (R. G. Bl. S. 403) zu verfahren.

Die Beisiyer sind vorbehaltlich der Bestimmungen in den §§ 1684 Abs. 2

und 1685 der Reichsversicherungsordnung zu den Verhandlungen des Oberversiche-

rungsamtes nach der Reihenfolge der Anfangsbuchstaben ihrer Namen zuzuziehen.

4. Für die Zeit, bis zu der die Vorschriften des zweiten Buches der Reichs-

versicherungsordnung in Kraft treten, werden die Aufgaben, die auf dem Gebiete

der Krankenversicherung den unteren Verwaltungsbehörden und den Aussichts-

behörden der Krankenkassen obliegen, den Vorsihenden der Versicherungsämter über-

tragen.

5. Den Vertretern der Arbeitgeber und Versicherten bei den unteren Ver-

waltungsbehörden (Versicherungsämtern) und den Beisitzern des bisherigen Schieds-

gerichts für Arbeiterversicherung, die als Beisitzer am Oberversicherungsamte zu-

oczogen werden, sind bis auf weiteres Vergütungen nach Maßgabe der bisher

geltenden Bestimmungen fortzugewähren.

V. Schlußbestimmung.

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1912 in Kraft.

Rudolstadt, den 20. September 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium.
Frhr. v. d. Recke.
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 XXXIII. Ministerial-Bekanntmachung
vom 25. September 1912,

betreffend die Gesetze vom 13. April 1912 wegen der Errichtung eines

gemeinsamen Erbschafts= und Zuwachssteueramtes, eines Oberversiche=
rungsamtes und staatlicher Eichämter.

Wir bringen zur öffentlichen Kenntnis, daß der Landtag den auf Grund des

§ 25 des Grundgesetes vom 21. März 1854 erlassenen drei Gesetzen vom 18. April

1912, betreffend die Errichtung

1. eines gemeinsamen Erbschafts= und Zuwachssteneramtes in Arnstadt

(Ges. S. S. 43),

2. eines Oberversicherungsamtes (Ges. S. S. 48),

3. staatlicher Eichämter (Ges. S. S. 53),

sowie den dazu gehörigen Staatsverträgen

die verfassungsmäßige Genehmigung erteilt hat.

Rudolstadt, den 25. September 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium.
In Beriretung:

Werner.
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Gesetzlammlung
für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt.

18. Stück vom Jahre 1012.

Inhalt: Geset, beiressend die Aussährung bes ittstrrtan über die Errichlung eines ge-
meinschaftlichen obersten Verwaltungsgerichts. S.233fl.

&amp; XXXIV. Gesetz
vom 27. September 1912,

betreffend die Ausführung des Staatsvertrags über die Errichtung

eines gemeinschaftlichen obersten Verwaltungsgerichts.

Wir Günther, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg, Graf zu

Hohnstein, Herr zu Arnstadt, Sondershausen, Leutenberg und Blankenburg,
verordnen auf Antrag Unseres Ministeriums und auf Grund des § 25 des Grund-

gesetzes für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt vom 20. März 1854 (Ges. S.

S. 35) zur Ausführung des zwischen dem Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt, dem

Großherzogtum Sachsen, dem Herzogtum Sachsen-Altenburg, den Herzogtümern

Sachsen-Coburg und Gotha und dem Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen über

die Errichtung eines gemeinschaftlichen obersten Verwaltungsgerichts geschlossenen

Staatsvertrags folgendes:

I. Zu Abschnitt III. Sachliche Zuständigkeit.

1.

Die Revision ist zulässig:

1. gegen die Entscheidungen des Rekurskollegiums für Gewerbesachen;

2. gegen die nach § 50 des Einkommensteuergeseßes vom 31. Mai 1902

(Ges. S. S. 41) ergangenen Entscheidungen der Berufungskommission wegen Ver-

anlagung zur Jahressteuerrolle;

Musssgeben. in Rudolfladt am 4. Ollober105
Färstl. Schwarzb.-Rudolst. Geselammlung LXXII
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3. gegen die nach 8 40 des Gewerbestenergesetzes vom 7. März 1893 (Ges.

S. S. 19) ergangenen Entscheidungen der Bernfungskommission.

 iei

Die Revision gegen die Entscheidungen über Steuerveranlagungen ist aus-

geschlossen, insoweit das Ergebnis einer Schähung angefochten werden soll.

83.
Die Anfechtungsklage steht den Beteiligten zu:

1. gegen die in erster Instanz von dem Ministerium getroffenen Ent-

scheidungen;
gegen die in letzter Instanz von den Landratsämtern oder dem Ministerium

getroffenen Entscheidungen, insbesondere auch gegen die in letzter Instanz

getroffenen Entscheidungen in polizeilichen Angelegenheiten;
gegen die nach § 42 der Anweisung1für das Verfahren bei der Fort-

schreibung der Grundsteuerbücher und Karten vom 9. Dezember 1872

(Ges. S. S. 153) sowie der Anweisung C vom 1. Mai 1878 (Ges. S.

S. 13) in Verbindung mit §§ 8 und 14 des Gesetzes vom 13. Angust

1868, betreffend die anderweite Regelung der Grundsteuer (Ges. S.

S. 383) erlassenen Entscheidungen des Ministeriums;

gegen die nach § 10 in Verbindung mit 8§ 7 und 8 des Gesetzes vom

13. Angust 1868, betreffend die Einführung einer allgemeinen Gebäude-

steuer (Ges. S. S. 412), sowie gegen die bei den Gebäudesteuerrevisionen

ergangenen Entscheidungen des Ministeriums E 16 a. a. O.);

gegen die in Reichszuwachssteuersachen im Beschwerdeverfahren ergangenen

zweitinstanzlichen Entscheidungen der Oberbehörde (Oberzolldirektion). Die

weitere Beschwerde an die Landeszentralbehörde fällt fort; der Rechts-

weg ist ausgeschlossen.
Die Aufechtungsklage nach Ziff. 1 und 2 ist auch zulässig, wenn die Ent-

scheidungen auf Grund bestehender landesrechtlicher oder ortsstatutarischer Vorschriften

endgültig sind oder ihre Anfechtbarkeit in anderer Weise ausgeschlossen ist.

84.

Ausgeschlossen ist die Anfechtungsklage:
1. gegen Entscheidungen in Dienststrassachen; in Dienststrafsachen gegen

Gemeindebeamte jedoch nur insoweit, als die Entscheidungen nicht auf

l

#
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Grund eines dem für Staatsbeamte geltenden Verfahren entsprechenden

Dienststrafverfahrens ergangen sind;

. gegen die in § 3 Ziff. 2 benannten Entscheidungen in polizeilichen An-

gelegenheiten;
gegen die Entscheidungen über Heranziehung zu den Gemeindesteuern

oder zu den anderen auf Gesetz oder Ortsstatut beruhenden öffentlichen

Gemeindeabgaben und Lasten, soweit nur die Höhe der veranlagten

Steuer in Frage kommt;

 gegen die in 8 3 Ziff. 3 und 4 bezeichneten Entscheidungen, insoweit

das Ergebnis einer Schätung angefochten werden soll;

 gegen Beschlüsse, welche Genehmigungen, Bestätigungen, Dispensationen

oder ähnliche dem behördlichen Ermessen unterliegende Angelegenheiten

betreffen, mit Ausnahme der Entscheidung über Einwendungen gegen

die Feststellung eines Bebanungsplaus gemäß 8§ 6 der Bauordnung vom

20. April 1894 (Ges. S. S. 93);

gegen die nach Artikel 8 Abs. 3 des Geseyes vom 11. Juli 1899, be-

treffend die Ausführung der Zivilprozehordnung und der Konkursordnung

(Ges. S. S. 111), dem Ministerium zugewiesenen Entscheidungen;

gegen die auf Grund des Berggesetzes vom 20. März 1894 (Ges. S.

S. 19) ergangenen Entscheidungen mit Ansnahme der im Grund-

abtretungsverfahren nach 55 154 Abs. 4, 155 Abs. 3 und 5 ergangenen

Entscheidungen des Ministeriums, soweit nicht nach § 154 Abs. 5 der

Rechtsweg zulässig ist;
gegen die auf Grund der Gesetze über die Bekämpfung von Viehseuchen

und die Beseitigung der Tierkadaver ergangenen Entscheidungen;

. gegen einstweilige Maßregeln und Zwischenentscheidungen;

 gegen Entscheidungen, bei denen der ordentliche Rechtsweg beschritten werden

kann, jedoch unbeschadet der Vorschriften des § 3 Ziff. 5 und des § 5.

Offentliche Abgaben und Lasten im Sinne des Absab 1 Ziff. 3 sind auch

die Abgaben für die Herstellung und Unterhaltung von Straßen und Plätzen, die

Abgaben für die Kanalisation, die Besihveränderungsabgaben, sowie die anderen

Abgaben und Lasten für gemeinnützige Zwecke aller Art.

Endlich ist die Anfechtungsklage ausgeschlossen, wenn in dem vorangegangenen

Verfahren vor den Verwaltungsbehörden die für die Einlegung der Rechtsmittel

vorgeschriebenen Fristen oder Förmlichkeiten nicht eingehalten worden sind.
84
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8 6.

Soweit Entscheidungen und Verfügungen der Verwaltungsbehörden bei dem

Oberverwaltungsgericht angefochten werden können, ist eine andere Anfechtung im

Verwaltungs= und Rechtswege ausgeschlossen.

II. Zu Abschnitt IV. Verfahren.

8 6.

Die Revision und die Anfechtungsklage sind innerhalb einer Ausschlußfrist

von einem Monate zu erheben und bei der Behörde, von der die anzufechtende

Entscheidung erlassen ist, schriftlich anzubringen (Art. 24, 28 Abs. 2 des Staats-

vertrags).

Die Klage wird von der Verwaltungsbehörde, deren Entscheidung angefochten

ist, unter Beifügung der Akten und einer etwaigen Gegenerklärung dem Oberver-

waltungsgericht übersandt.
- §8.

Wird eine nicht vom Ministerium ergaugene Entscheidung mit der Revision

oder der Anfechtungsklage angegriffen, so ist von der Behörde, die die angefochtene

Entscheidung erlassen hat, für den Fall, daß öffentliche Interessen zu wahren sind,

der vorgesetzten Ministerialbehörde zwecks Bestellung eines Vertreters rechtzeitig

Bericht zu erstatten (Art. 26 des Staatksvertrags).

809.
Darber, inwieweit ungeachtet der erhobenen Anfechtungsklage, die angefochtene

behördliche Entscheidung aus überwiegenden Gründen des öffentlichen Juteresses zu

vollziehen ist, besinden die Verwaltungsbehörden, wenn geselich nichts anderes be-

stimmt ist.
Eine festgesetzte Haftstrase darf nicht vollstreckt werden, bevor das Oberver-

waltungsgericht über die erhobene Klage entschieden hat.

III. Abänderung landesgesetzlicher Bestimmungen.

§ 10.

§ 7 des Gesetzes vom 7. Febrnar 1868, die Reorganisation der Landesver-

waltungsbehörden betreffend (Ges. S. S. 103), findet keine Anwendung, soweit die

Anfechtungsklage zulässig ist.
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Die nach Artikel 166 Ziff. 6 der Gemeindeordnung vom 9. Juni 1876 (Ges.

S. S. 69) erforderliche landesherrliche Genehmigung kommt in Wegfall.

IV. Allgemeine Rechtsmittelfrist in Verwaltungssachen.

9 11.

Sofern nicht die Landesgesetze für einzelne Fälle eine längere oder kürzere

Frist vorschreiben, beträgt die Rechtsmittelfrist (Frist für die Einlegung des Rekurses,

der Berufung oder der Beschwerde) in Verwaltungssachen allgemein 2 Wochen.

Diese Frist ist eine Ausschlußfrist und beginnt bei verkündeten Entscheidungen mit

der Verkündung, im übrigen mit der Zustellung.

Die Rechtsmittel werden schriftlich oder zu Protokoll bei der Behörde au-

gebracht, von der die angefochtene Entscheidung erlassen ist.

Die Frist für die Anbringung der Rechtsmittel gilt auch dann als gewahrt,

wenn sie fristzeitig bei der höheren Iunstanz schriftlich angebracht sind. Auf die

Berechnung der Frist sind die Bestimmungen der Zivilprozeßordnung entsprechend

anzuwenden.

V. Übergangs= und Schluhbestimmungen.

§&amp; 12.

Gegen Entscheidungen in den vor Inkrafttreten dieses Gesetzes anhängig ge-

wordenen Sachen findet die Revision nicht statt.

Die Anfechtungsklage ist nicht zulässig, wenn die anzufechtende Entscheidung

vor dem Inkrafttreten des Gesees den Beteiligten eröffnet oder zugestellt ist.

 13.

Die Berufstätigkeit der Rechtsanwälte vor dem Oberverwaltungsgericht ist

nach den Vorschriften der deutschen Gebührenordnung für Rechtsanwälte zu ver-

güten. Das Verfahren vor dem Oberverwaltungsgerichte ist dem Verfahren vor

dem Oberlandesgericht gleichzuachten.

814.

Durch landesherrliche Verorduung kann der Kreis der durch Anfechtungsklage

angreifbaren Entscheidungen erweitert werden.

Die Verordnung ist dem Landtage zur Kenntnis vorzulegen.
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8 15.

Unter Entscheidungen des Ministeriums sind die Entscheidungen derjenigen
Ministerialabteilung zu verstehen, deren Geschäftskreise die einzelne Angelegeuheit

unterstellt ist.
8 16.

Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1912 in Kraft.

Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Fürst-

lichen Insiegel.

So geschehen

Rudolstadt, den 27. September 1912.

Günther.

Frhr. v. d. Recke.
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Gesetzsammlung
für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt.

19. Stück vom Jahre 1912.

Inhalt:Ministerial Vekanntmachung zur weileren Ausführung der Gewerbeordnung S. 230ff.
— Ministerial-Bekanntmachung, betressend die Gewährung von Beihilfen an bedürf-

tige Kriegsleilnehmer S. 278.

 LNXXXV. Ministerial-Bekanntmachung
vom 7. Oktober 1912

zur weiteren Ausführung der Gewerbeordunng.

Zur weiteren Ausführung der Gewerbeordnung in der Fassung der Bekannt-

machung vom 26. Juni 1900 (R. G. Bl. S. 871), des Gesetzes vom 28. Dezember

1908 (R. G. Bl. S. 667), des Gesetzes vom 27. Dezember 1911 (N. G. Bl. 1912

S. 139) und gemäß § 95 Abs. 2 des Berggesetzes vom 20. März 1894 (Ges.=

Samml. S. 19) wird unter Aufhebung der Ministerial-Bekanntmachung vom

29. März 1892 (Ges. Samml. S. 17) folgendes bestimmt:

A. Arbeitsbücher und Arbeitszeugnisse.
(§&amp; 107 bis 114 der Gewerbeordnung.)

Allgemeine Bestimmungen.
I. Eines Arbeitsbuchs bedürfen die aus der Volksschule entlassenen minder=

jährigen gewerblichen Arbeiter ohne Unterschied des Geschlechts. Hiernach sind

Personen unter 21 Jahren von der Führung eines Arbeitsbuchs entbunden, sofern

sie nach den geltenden Bestimmungen für volliährig erklärt sind.

Zu den „gewerblichen Arbeitern“, welche für den Fall der Minderjährigkeit

zur Führung eines Arbeitsbuchs verpflichtet sind, gehören, wie aus der Fassung

der Uberschrift des Titels VII der Gewerbeordnung erhellt, auch die Betriebs-

beamten, Werkmeister und Techniker.

Ausgegeben in Rudolstadt am 2. November 1912.

Farsl. Schwarzb.-Nudolft. Gesehsammlung I.XXIII. 35
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Ob die Arbeiter ausdrücklich als Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Betriebsbeamte,

Werkmeister, Techniker oder sonstige gewerbliche Arbeiter angenommen sind oder

mr tatsächlich als solche beschäftigt werden, ob sie von Handwerkern oder von

hrößeren Gewerbeunternehmungen angenommen sind, ob sie in deren Behanfung,

ob sie in Werkstuben, Werkstätten, in Fabriken, im Freien, insbesondere auch auf

Baupläten und bei Banten arbeiten, ist unerheblich.

Die Arbeiter in Hüttenwerken, auf Zimmerplähßen und anderen Bauhöfen

gehören zu den gewerblichen Arbeitern und sind demnach zur Führung eines

Arbeitsbuchs verpflichtet.

II. Als gewerbliche Arbeiter im Siune des Titels VII der Gewerbeordnung

sind nicht anzusehen und deshalb zur Führung eines Arbeitsbuchs nicht verpflichtet:

1. Kinder, die bei ihren Angehörigen und für diese, und zwar nicht auf

Grund eines Arbeitsvertrags, mit gewerblichen Arbeiten beschäftigt sind,

2. Personen, die im Gesindeverhältnisse stehen,

3. die mit gewöhnlichen, auch anßerhalb des Gewerbes vorkommenden

Arbeiten beschäftigten Tagelöhner und Handarbeiter,

4. Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken und Handelsgeschäften.

III. Personen, die nach der Auffassung der Behörde vermöge der Art ihrer

Beschäftigung eines Arbeitsbuchs nicht bedürfen, ist die Ausstellung eines solchen,

wenn sie von ihnen beantragt wird, nicht zu verweigern.

IV. Die Arbeitsbücher werden von den Ortspolizeibehörden ausgestellt. Sie

müssen nach Format, Papier und Druck der von dem Reichskanzler unter

dem 7. November 1900 festgestellten Einrichtung entsprechen und insbesondere für

die Eintragungen der Arbeitgeber mindestens 24 Seiten enthalten. Arbeitsbücher

mit größerer Seitenzahl sind zulässig, doch müssen die Angaben der Seitenzahl,

sowie die Vordrucke für die Eintragungen und deren Numerierung bis zur leßten

Seite fortlaufen. Für minderjährige Arbeiter der unter Aufsicht der Bergbehörden

stehenden Betriebe gelangt das für gewerbliche Arbeiter vorgeschriebene Arbeitsbuch-

formular mit der Maßgabe zur Einführung, daß in jedes Arbeitsbuch hinter

Seite 2 ein besonderer, aus 4 Seiten bestehender Bogen einzuheften ist, auf dem

die Bestimmungen der §§ 92 bis 98, 197, 201 des Berggesetzes, 56 92 bis 98

in der Fassung von Artikel 195 des Ausführungsgeseyzes zum Bürgerlichen Ge-

sebbuche vom 11. Juli 1899 (Ges.-Samml. S. 51), abzudrucken sind. Die 4 Seiten

dieses Bogens sind mit den Seitenzahlen 29, 20b, 2c, 24 zu versehen. Die
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Arbeitsbücher für männliche Arbeiter müssen einen blauen, diejenigen für weib—

liche einen braunen Umschlag haben.

Verzeichnis.
V. Über die ausgestellten Arbeitsbücher ist von der Ortspolizeibehörde ein

für jedes Kalenderjahr abschließendes Verzeichuis nach Muster A zu führen 6 110).

Ausstellung der Arbeitsbücher.

VI. Die Ortspolizeibehörde hat Arbeitsbücher nur für solche Arbeiter aus-

zustellen, welche im Bezirk entweder ihren letzten daueruden Aufenthalt gehabt oder

falls solcher im Gebiete des Deutschen Reichs nicht stattgefunden hat, ihren ersten

deutschen Arbeitsort gewählt haben (6 108). Die Ausstellung eines Arbeitsbuchs
darf überdies nur erfolgen, wenn glanbhaft gemacht wird,

daß für den Arbeiter bis dahin ein Arbeitsbuch noch nicht aus-

gestellt, oder daß das für ihn ausgestellte Arbeitsbuch vollständig aus-

gefüllt oder nicht mehr brauchbar oder verloren gegangen oder ver-

nichtet ist,

oder daß von dem Arbeitgeber unzulässige Merkmale, Eintragungen

oder Vermerke in oder au dem Arbeitsbuche gemacht sind,

oder daß von dem Arbeitgeber ohne rechtmätßigen Grund die Aus-

händigung des Arbeitsbuchs verweigert wird (6S 108, 109, 112).

VII. Wird der Antrag auf Ausstellung eines Arbeitsbuchs nicht von dem

gesetzlichen Vertreter gestellt, so hat die Ortspolizeibehörde den Nachweis zu fordern,

daß er dem Antrage zustimmt. Wenn die Erklärung des gesetzlichen Vertreters

nicht beschafft werden kann, oder wenn er ohne genügenden Grund und zum Nach-

teil des Arbeiters die Zustimmung verweigert, ist der Nachweis zu verlangen, daß

die Gemeindebehörde desjenigen Ortes die Zustimmung ergänzt hat, wo der Arbeiter

seinen leßten dauernden Aufenthalt gehabt hat, oder wo er, falls ein solcher inner-

halb des Deutschen Reiches nicht bestanden hat, seinen ersten deutschen Arbeitsort

gewählt hatte (6 108).
Daß die Erklärung des gesehlichen Vertreters nicht zu beschaffen sei, wird in

der Regel nur anzunehmen sein, wenn er körperlich oder geistig unfähig ist, eine

Erklärung abzugeben, oder wenn sein Aufenthalt unbekannt oder derart ist, daß

ein mündlicher oder schriftlicher Verkehr mit ihm nicht möglich ist. Die Ergän-
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zung der Zustimmung des gesehlichen Vertreters ist, wo sie gesetzlich begründet

erscheint, schriftlich auszusprechen und mit Unterschrift und Siegel zu versehen.

Der Nachweis der Zustimmung des geseblichen Vertreters ist durch Bei-

bringung seiner mündlichen oder schriftlichen Erklärung, der Nachweis der Er-

gänzung der Zustimmung des geseplichen Vertreters ist durch eine schriftliche Be-

scheinigung der vorbezeichneten Gemeindebehörde zu erbringen.

VIII. Soweit nicht anderweit feststeht, daß der Arbeiter zum Besuche der

Volksschule nicht mehr verpflichtet ist, ist darüber eine Bescheinigung des Orts-

schulinspektors desjenigen Ortes zu fordern, wo der Arbeiter aus der Volksschule ent-

lassen ist.

IX. Sofern Jahr, Tag und Ort der Geburt des Arbeiters nicht anderweit

feststehen, ist die Beibringung einer Geburtsurkunde (Geburts-, Tausscheins) zu

fordern.

X. Die Ausstellung des Arbeitsbuchs erfolgt durch Ausfüllung der beiden

ersten Seiten des Formulars. Die Nummer des Arbeitsbuchs muß mit der

laufenden Nummer des Verzeichnisses der Arbeitsbücher (V) übereinstimmen.

Die Aushändigung des Arbeitsbuchs darf erst erfolgen, wenn sämtliche

Spalten des Verzeichnisses der Arbeitsbücher ausgefüllt sind.

XI. Wird die Ausstellung eines neuen Arbeitsbuchs an Stelle eines früheren

bei der Ortspolizeibehörde beantragt, so hat diese festzustellen, von welcher Behörde

und in welchem Jahre das frühere ausgestellt war, sowie ob es vollständig aus-

gefüllt oder unbrauchbar geworden oder verloren gegangen oder vernichtet ist. Das

Ergebnis dieser Feststellung ist in das Arbeitsbuch Seite 2 unten und in das

Verzeichnis der Arbeitsbücher (V) Spalte 7 einzutragen (§ 109 Abs. 2).

Ist das frühere Arbeitsbuch vollständig ausgefüllt oder unbrauchbar geworden,

so ist es auf der lehzten Seite durch amtlichen Vermerk zu schließen (5 109 Abs. 1).

Die Ausstellung des neuen Arbeitsbuchs ist der Behörde, die das frühere

Arbeitsbuch ausgestellt hat, unter Augabe des Jahres der Ausstellung anzuzeigen

und von dieser in ihrem Verzeichnisse der Arbeitsbücher (V) in der Spalte „Be-

merkungen“ zu vermerken. Die Ausstellung eines neuen Arbeitsbuchs kann auch

dann nicht verweigert werden, wenn das frühere Arbeitsbuch von dem Inhaber

absichtlich unbrauchbar gemacht oder vernichtet ist. In diesem Falle ist aber die

Bestrafung des Arbeiters nach 5 150 Nr. 3 herbeizuführen. «

DesgleicheniftdieBestrqftmgnach§§146Nr.3aud150Nr.2hckbei-
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zuführen, sofern unzulässige Eintragungen oder Vermerke in das Arbeitsbuch

gemacht worden sind oder ohne rechtmäßigen Grund seine Aushändigung ver-

weigert wird.

Bei der Vornahme der Eintragungen in die Arbeitsbücher durch die hierzu

bevollmächtigten Betriebsleiter (§ 111 Abs. 2) ist darauf zu achten, daß die letzteren

ihre Unterschrift mit einem das Vollmachtsverhältnis ausdrückenden Zusatze zu ver-

sehen haben.

XII. Die Ortspolizeibehörde hat die Arbeitsbücher kostenfrei zu liefern und

auszustellen. Nur für die Ausstellung eines neuen Arbeitsbuches an Stelle eines

unbrauchbar gewordenen, verloren gegangenen oder vernichteten kann eine Gebühr

bis zum Betrage von 50 Pfennigen erhoben werden (6 109 Abs. 2). Ist die

Ausstellung eines neuen Arbeitsbuchs durch Verschulden des Arbeitsgebers not-

wendig geworden, so ist diese Gebühr von dem Arbeitgeber einzuziehen (6 112

Abs. 1).

Aushändigung.
XIII. Die Aushändigung des Arbeitsbuchs hat bei Arbeitern unter 16 Jahren

an den geseplichen Vertreter zu erfolgen. Bei Arbeitern über 16 Jahre hat dies

dann zu geschehen, wenn der gesebliche Vertreter es ausdrücklich verlangt. Mit

Genehmigung der Gemeindebehörde des im § 108 bezeichneten Ortes kann die

Aushändigung auch an die Mutter oder einen sonstigen Angehörigen oder unmittelbar

an den Arbeiter erfolgen.

Diese Genehmigung ist insbesondere in solchen Fällen zu erteilen, wo die

Aushändigung des Arbeitsbuchs an den geseplichen Vertreter wegen dessen Abwesen-

heit oder Erkrankung schwer zu bewirken ist oder wegen mangelnder geistiger oder

sittlicher Qualisikation des geseblichen Vertreters zum Nachteil des minderjährigen

Arbeiters gereichen würde. Zur Aushändigung des Arbeitsbuchs an „sonstige

Angehörige“ des Arbeiters ist die Genehmigung nur zu erteilen, wenn der Aus-

händigung an die zur gesetlichen Vertretung nicht berechtigte Mutter Gründe der

vorbezeichneten Art oder andere triftige Gründe entgegenstehen, und endlich an den

Arbeiter selbst uur dann, wenn dies auch bezüglich der sonstigen Angehörigen der

Fall ist. Unker „Angehörigen“ sind solche Verwandte oder Hausgenossen des

minderjährigen Arbeiters zu verstehen, welche au Stelle der Eltern oder in Ver-

tretung des Vormundes tatsächlich die Pflege und Fürsorge für den Minderjährigen
ausüben.
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Aufbewahrung.
XIV. Wird das vom Arbeitgeber in Verwahrung genommene Arbeitsbuch

beim Ausscheiden des Arbeiters aus dem Arbeitsverhältnisse weder vom Arbeiter

noch von dem sonstigen Empfangsberechtigten (5 107) zurckgefordert, so kann der

Arbeitgeber es an die Ortspolizeibehörde abliefern; diese ist zur weiteren Auf-

bewahrung verpflichtet.
Arbeitszeugnis.

XV. Ein Zeugnis über Art und Dauer der Beschäftigung sowie über Füh-

rung und Leistungen (§ 113) ist jeder Arbeiter zu fordern berechtigt. Ist der

Arbeiter minderjährig, so kann sowohl er selbst als sein gesetzlicher Vertreter das

Zeugnis fordern. Die Aushändigung des Arbeitszeugnisses erfolgt an den Arbeiter

unmittelbar. Ist der Arbeiter minderjährig, so kann sein gesehlicher Vertreter

verlangen, daß die Aushändigung an ihn, nicht an den Minderjährigen geschehe.

Die Gemeindebehörde darf die Genehmigung zur unmittelbaren Aushändigung des

Zeugnisses an den Arbeiter gegen den Willen des gesetzlichen Vertreters nur dann

erteilen, wenn die Aushändigung an letzteren wegen mangelnder geistiger oder

sittlicher Qualisikation des gesetzlichen Vertreters oder aus anderen Gründen zum

offenbaren Nachteil des minderjährigen Arbeiters gereichen würde.

XVI. Die Ortspolizeibehörden haben Formulare zu Arbeitsbüchern vorrätig

zu halten. Der Bedarf an Formularen zu Arbeitsbüchern ist von der unteren

Verwaltungsbehörde gegen Erstattung der Beschaffungskosten zu beziehen. Die

Arbeitsbücher sind, bevor sie an die Ortspolizeibehörden hinausgegeben werden,

auf der ersten Seite (neben dem Reichswappen) mit dem Stempel der unteren

Verwaltungsbehörde zu versehen.

B. Johnbücher. 114 a.)

Die Vorschriften des bisherigen § 114aüber Lohnbücher und Arbeitszettel

werden durch die neuen 5IS 114abis 114 ersetzt. Bis zum Erlaß der darin

vorgesehenen neuen Bestimmungen durch den Bundesrat bleiben die bestehenden Be-

stimmungen des Bundesrats in Kraft. Nach der Bekanntmachung des Reichs-

kanzlers vom 9. Dezember 1902 (R. G. Bl. S. 295) ist die Führung von Lohn-

büchern für die Betriebe der Kleider= und Wäschekonfektion vorgeschrieben.

C. ohnzahlung. (§8 115a.)
Die Genehmigung zur Vornahme von Lohn= und Abschlagszahlungen in

Gast= und Schankwirtschaften oder Verkaufsstellen ist von der unteren Verwaltungs-
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behörde nur auf Antrag des Gewerbetreibenden und nur in Fällen dringenden

Bedürfnisses zu erteilen. Ein solches ist in der Regel nur anzunehmen für kleinere,

nicht ständige Betriebe (Ziegeleien, Steinbrüche usw.) und Bauten, wenn eine zur

Vornahme der Lohnzahlungen geeignete Räumlichkeit auf der Betriebsstätte oder

in deren Nähe nicht vorhanden, ihre Beschaffung auch ohne unverhältnismäßige

Kosten und Schwierigkeiten nicht zu bewirken ist. Voraussezung der Genehmigung

ist, daß Fürsorge getroffen ist, daß die ausgelöhnten Arbeiter nicht zur Entnahme
von Speisen und Getränken oder Waren verleitet werden.

Bei Erteilung der Erlaubnis ist stets der jederzeitige Widerruf ausdrücklich

vorzubehalten. Für größere Bauten und sländige Betriebe ist die Erlaubnis nie-

mals zu erteilen. Abschrift der schriftlich zu erteilenden Erlaubnis ist der höheren

Verwaltungsbehörde einzureichen.

In §5 134 ist die bisherige Vorschrift, daß in Fabriken für die minderjährigen

Arbeiter Lohnzahlungsbücher einzurichten sind, beseitigt; dagegen ist nunmehr vor-

geschrieben worden, daß in allen Betrieben mit mindestens 20 Arbeitern den

Arbeitern bei der regelmäßigen Lohnzahlung ein schriftlicher Beleg über den Betrag

des verdienten Lohnes und der einzelnen Arten der vorgenommenen Abzüge aus-

zuhändigen ist. Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschrift sind durch § 150 Abs. 1
Nr. 2 mit Strafe bedroht.

Es erscheint deshalb geboten, alsbald die von ihr betroffenen Gewerbennter=

nehmer in geeigneter Weise auf sie aufmerlsam zu machen.

D. Fortbilöungs- und Fachschulen.

Zum Besuche der Fortbildungsschule können durch Ortsstatut nichl nur die

am Schnlorte wohnenden, sondern auch die dort beschäftigten gewerblichen Arbeiter

verpflichtet werden. Die Unterrichtszeiten werden von der zuständigen Behörde

festgesebt und bekannt gemacht. In der Regel wird sich die für amtliche Bekannt-

machungen sonst übliche Form empfehlen; es genügt aber auch jede andere Form,

die die festgesetzten Unterrichtszeiten ausreichend zur Kenntnis der Schulpflichtigen

und ihrer Arbeitgeber bringt.

Unter allen Umständen ist der Versuch zu machen, mit der beteiligten Ge-

meinde im Wege der Verhandlung zum Einvernehmen zu gelangen, bevor von

der durch § 120 Absatz 4 gewährten Befugnis Gebrauch gemacht wird.
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E. Arbeitsorönungen. (88 133h, 134abis 134 h.)

Allgemeines.
I. Die Verpflichtung zum Erlaß einer Arbeitsordnung besteht für jeden Be-

trieb, in welchem in der Regel mindestens 20 Arbeiter beschäftigt werden. Bei

Ermittelung dieser Zahl kommen nicht in Aurechnung:

a) Arbeiter, die wegen außergewöhnlicher Häufung der Arbeit oder aus

anderen Gründen nur vorübergehend angenommen werden,

b) die Betriebsbeamten, Werkmeister und Techniker.

II. Die Arbeitsordnung und jeder Nachtrag dazu ist in zwei Ausfertigungen

der unteren Verwaltungsbehörde einzureichen.

Diese hat eine Ausfertigung alsbald dem zuständigen Gewerbeinspektor zur

Prüfung und Begutachtung zu übersenden. Die untere Verwaltungsbehörde hat

unter Benuhung des Gutachtens des Gewerbeinspektors zu prüfen, ob die Arbeits-

ordnungen und die Nachträge dazu vorschriftsmäßig erlassen sind und ob ihr Inhalt

nicht den gesetzlichen Bestimmungen zuwiderläuft (§ 1341). Diese Prüfung ist so

rasch vorzunehmen, wie es ohne Beeinträchtigung ihrer Gründlichkeit möglich ist.

Prüfung der Arbeitsordnung.

III. Bei jeder Arbeitsordnung und jedem Nachtrag ist insbesondere zu prüfen,

a) ob die Vorschrift des § 134düber die Anhörung der großjährigen

Arbeiter oder eines Arbeiterausschusses beachtet ist, und sofern nur die Anhörung

eines ständigen Arbeiterausschusses stattgefunden hat, ob dieser den Vorschriften des

8 134h entspricht;
b) ob die Arbeitsordnung alle im ersten Absatze des § 134b unter 1—4

erforderten Bestimmungen enthält.

Für Anfang und Ende der Arbeitszeit (S 1340 Ziff. 1) müssen bestimmte

Zeitpunkte festgesetzt werden. Danach ist es z. B. unzulässig, in der Arbeitsordnung

zu bestimmen, „daß die Arbeit morgens zwischen 6 und 8 Uhr beginnt und

abends zwischen 7 und 9 Uhr endet“. Dagegen können Beginn und Ende der

Arbeitszeit nach den Jahreszeiten verschieden festgesetzt werden. Auch ist es zu-

lässig, die Voraussetzung zu bestimmen, unter denen vorübergehende Abweichungen

von der regelmäßigen Dauer und Lage der Arbeitszeit stattfinden können;

I) ob die etwa vorgesehenen Aufkündigungsfristen für beide Teile gleich be-

messen sind (vgl. 8 122).
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Kündigungsfristen (§ 134 b Ziff. 3) können mit einzelnen Arbeitern abweichend

von den Bestimmungen der Arbeitsordnung vereinbart werden, dagegen müssen die

besonderen Entlassungsgründe in der Arbeitsordnung im einzelnen genau bezeichnet

werden;

) ob die Bestimmungen für großjährige Arbeiler sich auf deren Verhalten

im Betriebe beschränken;

I) ob die Strafbestimmungen nicht das Ehrgefühl oder die guten Sitten ver-

leben, ob die Geldstrasen nicht die geselich zulässige Höhe üübersteigen, und in

welcher Weise die Strafgelder und die nach § 134 Abs. 1 verwirkten Lohnbeträge
verwendet werden.

Es ist zulässig und ausreichend, wenn in der Arbeitsordnung nur der Höchst-

betrag der Strafe festgesetzt, ihre Bemessung im Einzelfall aber dem Arbeitgeber

überlassen wird. — Für die Verwendung der Strafgelder und der nach § 134

Abs. 1 verwirkten Lohnbeträge genügt nicht die allgemeine Zweckbestimmung, daß

sie „zum Besten der Arbeiter der Fabrik“ verwendet werden; die Art ihrer Ver-

wendung ist vielmehr bestimmt zu bezeichnen. Die Zuwendung von Strafgeldern

au eine Ortskrankenkasse stellt eine Verwendung zum Besten der Arbeiter der Fabrik,

wie sie § 1340 Abs. 2 verlangt, nicht dar. Gegen den Willen des Unternehmers

kann jedoch nicht verlangt werden, daß auch die nach § 134 Abs. 1 verwirkten

Lohnbeträge zum Besten der Arbeiter verwendet werden.

IV. Da die Arbeitsordnung von der unteren Verwaltungbehörde nicht zu

bestätigen oder zu genehmigen ist, und diese zu jeder Zeit, wenn sie einen Mangel

in der Arbeitsordnung entdeckt, seine Beseitigung anordnen kann, so ist es geboten,

mit Vorsicht vorzugehen und nur wegen zweifelloser Lücken und offenbarer Gesetz-

widrigkeiten die Ergänzung oder Abänderung anzuordnen. Dagegen empfiehlt es

sich, in zweifelhaften Fällen den Unternehmer zunächst lediglich auf die obwaltenden

Zweifel und Bedenken aufmerksam zu machen und die Anorduung einer Abände-

rung für den Fall vorzubehalten, daß sich später das Vorhandensein einer Gesetz-

widrigkeit zweifellos herausstellen sollte. Die Beseitigung oder Verbesserung von

Bestimmungen, die zwar nicht den Gesetzen, aber der Billigkeit widerstreiten, kann

nicht gemäß 8 1341 augeordnet, sondern nur im Wege gütlicher Einwirkung an-

gestrebt werden.

V. Gegen die Anordnung der unteren Verwaltungsbehörde findet binnen

2 Wochen die Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde statt.
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F. Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugenölichen

Arbeitern.
 134i bis 139a der Gewerbeordunng.)

Anzeige.
I. Die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern darf in

Metrieben, in denen in der Regel mindestens zehn Arbeiter beschäftigt werden, und

in den ihnen gleichstehenden Anlagen nicht stattfinden, bevor der Arbeitgeber der

Ortspolizeibehörde die im § 138 vorgeschriebene Anzeige gemacht hat. Ausgenommen

sind die in § 154 Abs. 1 unter Nr. 1 bis 3 bezeichneten Betriebe, die Gast-

und Schankwirtschaften und das Verkehrsgewerbe.

Als Anlagen, die den Betrieben mit mindestens 10 Arbeitern gleichstehen,

sind anzusehen:

1. gemäß §§ 154 Abs. 2, 154 a:

a) Ziegeleien und über Tage betriebene Brüche und Gruben, wenn darin

in der Regel mindestens 5 Arbeiter beschäftigt werden,

b) Zimmerplätze, andere Bauhöfe und Werkstätten der Tabakindustrie, auch

wenn in ihnen in der Regel weniger als 10 Arbeiter beschäftigt

werden,

cr) Bergwerke, Salinen, Aufbereitungsanstalten und unterirdisch betriebene

Brüche oder Gruben, auch wenn in ihnen in der Regel weniger als

10 Arbeiter beschäftigt werden;

2.') nach Maßgabe der Verordnung vom 9. Juli 1900 und der Bekannt-

machung vom 13. Juli 1900 (Reichs-Geseßblatt S. 565 ff.). Werkstätten

Anmerkung:
664) Gegennber der Vorschrist im 8 133 sind für die unker Zisi. 2 und 3 ausgeführten Werlshätten

solgende Abweichungen hinsichtlich der Anzeigen zugelassen:

1I. Von der Angeigepflicht sind bekreil:

I. vollständig,

u) die Motorwerkstälten der Bäcker und Konditoren, solern sie weniger als 10 Arbeiter beschäf-

ligen, mit Ausnahme derjenigen, in welchen ousschlieblich oder vonviegend Dampf ver-

wendel wird;

2. hinsichllich der männlichen jugendlichen Arbeiter,

a) die Motorwerlstätten mil weniger als 10 Arbeikem, sosern sie zum Handwerke gehören,

I) alle nicht umer IUn sallenden Belriebe der Bäcker und Konditoren, solern sie nicht in regel-

mäßigen Tog- und Nachlschichten arbeiten, für die Arbeiler, die unmittelbar bei der Her-

kellung von Waren beschäftigt sind.
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mit weniger als 10 Arbeitern, in denen durch elementare Kraft bewegte

Triebwerke nicht bloß vorübergehend zur Verwendung kommen, und in denuen

der Arbeitgeber nicht ausschließlich zu seiner Familie gehörige Personen

beschäftigt (§ 154 Abs. 3);

3.“) nach Maßgabe der Verordnungen vom 31. Mai 1897 (Reichsgeseßblatt

S. 459) und vom 17. Februar 1904 (Reichsgesetzblatt S. 62) Werk-

stätten mit weniger als 10 Arbeitern,

a) in denen die Anfertigung oder Bearbeitung von Männer= und Kuaben=

kleidern (Röcken, Hosen, Westen, Mänteln u. dergl.) im großen erfolgt,

b) in denen Frauen= und Kinderkleidung (Mäntel, Kleider, Umhänge u. dergl.

im großen oder auf Bestellung nach Maß für den persönlichen Bedarf

der Besteller angefertigt oder bearbeitet wird,

) in denen Frauen= und Kinderhüte besetzt (garniert) werden,

 in denen die Anjertigung oder Bearbeitung von weißer und bunter

Wäsche im großen erfolgt.
II. Die Anzeige ist schriftlich zu erstatten und muß ersehen lassen, ob in

dem Betriebe Kinder unter 14 Jahren, junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren,

und Arbeiterinnen über 16 Jahre, oder welche dieser drei Arbeiterklassen beschäf-

tigt werden sollen. Jede eingehende Anzeige ist von der Ortspolizeibehörde als-

bald dem Gewerbeinspektor zu übersenden. Dieser hat zu prüfen, ob die Anzeige

alle im § 138 Abs. 1 vorgeschriebenen Angaben enthält, und, wenn dies nicht

der Fall ist, ihre Vervollständigung zu veranlassen.

Die Anzeigen sind der Ortspolizeibehörde zurückzusenden und von dieser nach

Berichtigung des Katasterblaltes, welches sie für jede gewerbliche Anlage nach dem

Muster Anlage B zu führen hat, zu den Akten der betreffenden gewerblichen An-

lage zu nehmen.
Aushänge.

III. Jeder Arbeitgeber, welcher die im § 138 vorgeschriebene Anzeige ge-

macht hat, ist von der Ortspolizeibehörde alsbald schriftlich darauf hinzuweisen,

daß er in den Räumen, in denen Arbeiterinnen oder jugendliche Arbeiter beschäf-

II. Die Anzeigepflicht ist vereinfacht und es genügt,

1. für die übrigen Motonverksäulten mit weniger als 10 Arbeilern eine Angabe der Lage der Werk-

ställe und der Arl des Vetriebes,

2. für die nonsektionswerlstälten mil weniger als 10 Arbeitern eine Angabe über die Lage der

Werkstälte.

.) Siehe Anmerlung zu Ziff. 2.

gs·



S

250 1912
tigt werden, den in § 138 Abs. 2 erwähnten, in der Anlage C abgedruckten

Auszug aus den Bestimmungen der Gewerbeordnung, und, sofern er jugendliche

Arbeiter beschäftigt, daß er in den betreffenden Arbeitsräumen außerdem das im

*&amp; 138 Abs. 2 erwähnte Verzeichnis (Muster D) auszuhängen hat.

Für Motorwerkstätten mit weniger als 10 Arbeitern erhalten die in den

Arbeitsräumen auszuhängenden Auszüge aus den Bestimmungen über die Be-

schäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern die aus der Ministerial-

bekanntmachung vom 15. Februar 1901 (Ges.-Samml. S. 9) ersichtliche Fassung.

Für die unter I Abs. 2 Za—d ausfgeführten Konfektionswerkstätten gelten

die Vorschriften des Abs. 1 mit der Maßgabe, daß an Stelle des Musters An-

lage C die Muster nach der Bekanntmachung des Fürstlichen Ministeriums vom

14. Juni 1904 (Ges.-Samml. S. 19), betreffend die Werkstätten der Kleider= und

Wäschekonfektion, treten.

G. Kusnahmen für einzelne Betriebe.

(65 138a, 139 der Gewerbeordnung.)

Allgemeines.

I. Für einzelne Betriebe können Ausnahmen von den Bestimmungen des

* 135 Abs. 2, 3, der 8§§ 136, 137 Abs. 1 bis 4 zugelassen werden und zwar:

a) wegen außergewöhnlicher Häufung der Arbeit: eine Verlänge-

rung der Arbeitszeit von Arbeiterinnen über 16 Jahre an den Wochen-

tagen außer Sonnabend bis 9 Uhr abends und bis zu 12 Stunden

unter der Voraussezung, daß die zu gewährende unnnterbrochene Ruhe-

zeit nicht weniger als 10 Stunden beträgt (6 1383 Abs. 1 bis 4);

b) bei den im 3 lböc Abs.1 Ziff. 3, 4 bezeichneten Arbeiten: eine

Beschäftigung der Arbeiterinnen über 16 Jahre, die kein Hauswesen

zu bejorgen haben und eine Fortbildungsschule nicht besuchen, an Sonn-

abenden und Vorabenden von Festtagen von 5 Uhr nachmittags bis

8 Uhr abends unter der Voraussetzung, daß diese Arbeiterinnen am

folgenden Sonn= oder Festtag arbeitsfrei bleiben (§ 138a Abs. 5);

J) wegen Unterbrechung des regelmäßigen Betriebs durch Natur-

ereignisse oder Unglücksfälle: eine Verlängerung der Arbeitszeit,

Gestattung der Nachtarbeit, Beschränkung der Pausen und unnnter-
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brochenen Ruhezeit für die jugendlichen und weiblichen Arbeiter (6( 139

Abs. 1);
4) wegen der Natur des Betriebs oder aus Rücksichten auf die

Arbeiter: Gestattung der Arbeitszeit zur Nachtzeit und au Vorabenden

von Sonn= und Festtagen sowie Abkürzung und Wegfall der Pausen

für jugendliche und weibliche Arbeiter, aber ohne Uberschreitung der

geseplichen Arbeitsdauer, ohne Einschränkung der ununterbrochenen

Ruhezeit und unter Gewährung von Pausen von zusammen mindestens

einstündiger Dauer für jugendliche Arbeiter, wenn ihre Beschäftigung

länger als 6 Stunden dauert (§ 139 Abs.2
Diese Bestimmungen gelten auch für die in Abschnitt Fl Abs. 2 unter 1

aufgeführten Betriebe.

Wegen der Motorwerkstätten mit weniger als 10 Arbeitern vergl. Abschnitt H,

wegen der Werkstälten der Kleider= und Wäschekonfektion mit weniger als

10 Arbeitern vergl. Abschnitt J.

Häufung der Arbeit.

II. Zuständig für die Zulassung der Überarbeit von Arbeiterinnen

über 16 Jahre wegen außergewöhnlicher Häufung der Arbeit auf die

Dauer von 2 Wochen (d. h. 10 aufeinanderfolgenden Arbeitstagen, da 2 Wochen

außer den etwaigen Feiertagen stets 2 Sonntage und 2 Sonnabende umfassen)

ist die untere Verwaltungsbehörde. Für die Zulassung auf längere Dauer ist die

höhere Verwaltungsbehörde zuständig, also auch dann, wenn vor Ablauf der

2 Wochen eine Forldauer der längeren Beschäftigung nachgesucht wird. Innerhalb

des Kalenderjahres ist die untere Verwaltungsbehörde nur von neuem zuständig,

wenn nach Ablauf der von ihr oder der höheren Verwaltungsbehörde zugelassenen

längeren Beschäftigung in dem Betrieb oder der Betriebsabteilung die gesetzliche

Beschäftigung wieder eingetreten ist, und, nachdem dies geschehen ist, ein neuer

Antrag wegen Wiederkehr außergewöhnlicher Häufung der Arbeit gestellt wird.

Der schriftliche Antrag ist an die untere oder höhere Verwaltungsbehörde

zu richten. Ist die höhere Verwaltungsbehörde zuständig, so hat die untere Ver-

waltungsbehörde mangelhafte Anträge sofort zur Vervollständigung zurückzugeben,
andernfalls die Richtigkeit der tatsächlichen Angaben festzustellen und den Antrag

mit dem Ergebnisse dieser Feststellung und seiner gutachtlichen Außerung weiter-

zubefördern.
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Für höchstens 40 Arbeitstage im Kalenderjahre kann die Uberarbeit ge-

nehmigt werden, ohne daß ein Ausgleich in der übrigen Zeit des Jahres ein-

zutreten braucht. Soll aber die Uberarbeit auch nur für einen Tag über die

40 Arbeitstage hinaus von der höheren Verwaltungsbehörde genehmigt werden,

so muß auch für die bereits gestatteten 40 Tage ein Ausgleich eintreten.

Unternehmer, die für mehr als 40 Arbeitstage im Kalenderjahre die Ge-

nehmigung zur Überarbeit nachsuchen, haben einen Betriebsplan für das ganze

Kalenderjahr einzureichen, der für den Betrieb oder die Betriebsabteilung die

Arbeitszeit der Arbeiterinnen über 16 Jahre an allen Betriebstagen ersehen läßt.

Sonn= und Festtage sowie diejenigen Tage, für welche auf Grund des§139

Abs. 1 eine längere als die regelmäßige gesepliche Arbeikszeit gestattet worden ist,

sind bei der nach § 138a Abs. 2 vorzunehmenden Berechnung des Durchschnitts

der Betriebstage außer Ansatz zu lassen. Maßgebend ist auch für die sogenannten

Kampagne-Industrien, die nur während eines Teiles des Jahres in Betrieb sind,

der Durchschnitt der Betriebstage, d. h. der Tage, an denen ein regelmäßiger Be-

trieb stattfindet.

Die höhere Verwaltungsbehörde darf die Genehmigung zur Überarbeit für

mehr als 40 Arbeitstage im Kalenderjahre nur unter der Bedingung erteilen,

daß in dem Betrieb oder in der Betriebsabteilung für die Betriebstage des Ka-

leuderjahrs, die nicht auf Vorabende von Sonn= und Festtagen fallen, die durch-

schnittliche Arbeitszeit 10 Stunden nicht übersteigt.

Der schriftliche Bescheid ist von der unteren Verwaltungsbehörde innerhalb

3 Tagen nach Eingang eines den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden An-

trags, von der höheren Verwaltungsbehörde mit möglichster Beschleunigung zu

erteilen. Abschrift der Genehmigung ist der Ortspolizeibehörde sowie dem Gewerbe-

inspektor und, wenn die höhere Verwaltungsbehörde zuständig ist, von dieser auch

der unteren Verwaltungsbehörde zu übersenden.

In dem Bescheid ist deutlich zum Ausdruck zu bringen, daß den Arbeiterinnen

eine ununterbrochene Ruhrzeit von 10 Stunden gewährt werden muß.

Bei der Genehmigung ist, abgesehen von besonderen im einzeluen Falle zu

stellenden Bedingungen, sowohl von der unteren wie von der oberen Verwaltungs-

behörde stets ausdrücklich der Widerruf für den Fall vorzubehalten, daß die

Grenzen und Bediugungen der Überarbeit nicht innegehalten werden, oder daß

Unzuträglichkeiten aus der Uberarbeit entstehen sollten. Ist die Genehmigung

auf Grund eines Betriebsplaus erfolgt, so ist außerdem zu fordern, daß der Be-
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triebsplan mit dem Genehmigungsvermerk in den Räumen, in denen Arbeiterinnen

über 16 Jahre beschäftigt werden, ausgehängt werde.

Wenn die Bedingungen der Genehmigung nicht innegehalten werden und die

Nichtinnehaltung durch den Unternehmer oder durch eine von ihm zur Leitung des

Betriebs oder zur Beaussichtigung gestellte Person verschuldet ist, so ist in der

Regel die Genehmigung sofort zu widerrusen und die Bestrafung wegen Zuwider-

handlung gegen § 137 auf Grund des § 146 Abs. 1 Ziff. 2 herbeizuführen.

Die untere Verwaltungsbehörde hat über die Fälle, in denen die Erlaubnis

zur Uberarbeit auf Grund des § 1382 Abs. 1.—4 erteilt wird, ein Verzeichnis

zu führen, das nach dem Muster Anlage E anzulegen und nach Kalenderjahren

und Betrieben zu ordnen ist. In dieses Verzeichnis ist auch die Zahl derjenigen.

Betriebstage aufzunehmen, für welche der Bundesrat, der Reichskanzler oder die

höhere Verwaltungsbehörde Überarbeit gestattet hat.

Überarbeit an Vorabenden von Sonn= und Festtagen.

III. Die Bestimmung in § 138# Abs. 5 hat vornehmlich den Zweck, die

Arbeiterinnen über 16 Jahre durch Bewilligung der Überarbeit an Vor-

abenden von Sonn, und Festtagen von der sonst nolwendigen, nach § lobc

Abs. 1 Ziff. 3, 4 geseblich zugelassenen Sonntagsarbeit frei zu machen. Für die

Zulassung dieser liberarbeit ist die untere Verwaltungsbehörde zuständig. Sie hat

bei der Entscheidung über Ausnahmegesuche stets auf den vorgenannten besonderen

Zweck der Bewilligung von lüberarbeit zu achten.

Die Genehmigung zu den Arbeiten des § 105c Abs. 1 Ziff. 3, 4 kann

auch für eine größere Anzahl von genau bezeichneten Vorabenden von Sonn= und

Festtagen im voraus nachgesucht und unter Vorbehalt des Widerrufs für den Fall
begangener Ubertretung oder hervortretender Unzuträglichkeiten erteilt werden.

Der schriftliche Bescheid der unteren Verwaltungsbehörde hat die einzelnen

Arbeiten und Arbeiterinnen zweifelsfrei zu bezeichnen, für welche die von der ge-

seblichen Regel abweichende Beschäftigung gestattet wird, und klarzustellen, daß die
am Sonnabend oder Vorabend eines Festtags zur Überarbeit herangezogenen

Arbeiterinnen an den darauffolgenden Sonn= oder Festtagen von der Arbeit frei

bleiben müssen. In dem Bescheid ist darauf hinzuweisen, daß eine Abschrift davon
in den Betriebsräumen, in deuen die Arbeiterinnen beschäftigt werden, an einer

in die Augen fallenden Stelle auszuhängen ist. Eine Abschrift der Genehmigung
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ist alsbald der Ortspolizeibehörde und dem Gewerbeinspektor zu übersenden. Die

Erlaubuis ist gleichfalls in das Verzeichnis Anlage E einzutragen.

Naturereignisse oder Unglücksfälle.

IV. Ausnahmen wegen Unterbrechung des regelmäßigen Betriebs

durch Naturereignisse oder Unglücks fälle (§ 139 Abs. 1, 3) sind nur für

einzelne Betriebe und nur auf besonderen Antrag zulässig. Trifft eine solche

Betriebsunterbrechung mit einer außergewöhnlichen Häufung der Arbeit zusammen,

so ist auf Antrag § 139 in Anwendung zu bringen, der weitergehende Ansnahmen
als § 138# gestattet. War bereits auf Grund des § 128a die Uberarbeit für

erwachsene Arbeiterinnen über 40 Tage hinaus genehmigt, und fällt die Betriebs-

unterbrechung in die Zeit des Ausgleichs mit verminderter Arbeitszeit, so kann

auf Grund des § 139 eine längere Arbeitszeit, als in dem bereits genehmigten

Arbeitsplane vorgesehen war, gestattet werden.

Der Antrag ist schriftlich an die unkere oder höhere Verwaltungsbehörde zu

richten. Er muß den Grund, aus dem die Erlanbnis beantragt wird, die Zahl

der in Betracht kommenden Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeiter und den Zeit-

raum angeben, für den die Ausnahme stattfinden soll. Ist der Antrag der

unteren Verwaltungsbehörde zur weiteren Beförderung übergeben, so hat diese

sofort den Antrag, wenn er mangelhaft ist, zur Vervollständigung zurückzugeben,

andernfalls die Richtigkeit der tatsächlichen Angaben festzustellen und den Antrag

mit dem Ergebnisse dieser Feststellung und ihrer gutachtlichen Nußerung weiter-

zubefördern.
Die untere Verwaltungsbehörde hat von ihrer Befugnis, Ansnahmen auf

die Dauer von höchstens 14 Tagen zu gestatten, nur in dringenden Fällen Ge-

brauch zu machen. Solche Fälle sind in der Regel nur dann anzunehmen, wenn

es sich darum handelt, mit Hilse der außerordentlichen Verwendung von Arbeite-

rinnen und jugendlichen Arbeitern eine durch Naturereignisse oder Unglücksfälle

herbeigeführte wesentliche Unterbrechung des regelmäßigen Betriebes schleunigst

wieder zu beseitigen oder einen zur Verhütung von Unglücksfällen erforderlichen

auerordentlichen Betrieb zu ermöglichen. Werden in Fällen dieser Art Aus-

nahmen für länger als 14 Tage beantragt, so hat die untere Verwaltungs-

behörde zwar schleunigst an die höhere Verwaltungsbehörde zu berichten,

kann aber die ihr erforderlich erscheinenden Maßnahmen vorläufig bis zur Dauer

von 14 Tagen gestatten.
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Werden die Ausnahmen nur beantragt, um den durch die Unterbrechung

verursachten Verlust an Betriebszeit wieder einzubringen, so hat die untere Ver-

waltungsbehörde stets die Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde

einzuholen. Sie hat zu dem Ende die Tatsachen, auf welche sich der Antrag

stützt, insbesondere auch den Verlust an Betriebszeit, welcher dem Unternehmer

durch die Unterbrechung erwachsen ist, festzustellen und die darüber aufgenommenen

Verhandlungen mit ihrem gutachtlichen Berichte der höheren Verwaltungs-=

behörde vorzulegen.
Leßtere hat, soweit die Ausnahmen für einen 4 Wochen nicht übersteigenden

Zeitraum beantragt werden, über den Antrag die Entscheidung zu treffen.

Soweit es sich nicht um Ausnahmen in besonders dringenden Notfällen oder

für wenige Tage haudelt, sind bei Gestattung der Ausnahmen folgende Grenzen

innezuhalten:
a) Innerhalb 24 Stunden darf die Arbeitszeit der Kinder 8 Stunden, die

der jungen Leute 11 Stunden und die der erwachsenen Arbeiterinnen

12 Stunden ausschließlich der Pausen nicht übersteigen.

b) Zwischen 2 Arbeitsschichten muß eine Ruhezeit liegen, welche für Kinder

mindestens 12 Stunden, für Arbeiterinnen und jugendliche Arbeiter

mindestens 10 Stunden beträgt.

„P) Die Tagschichten und Nachtschichten müssen wöchentlich wechseln. Jede

Schicht muß durch eine oder mehrere Pausen in der Gesamtdauer von

mindestens einer Stunde unterbrochen sein.

d) An Sonn= und Festtagen darf die Beschäftigung nicht in die Zeit von

6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends sallen.

Die Verfügungen, wodurch Anträge auf Gestattung von Ausnahmen geneh-

migt werden, sind schriftlich zu erlassen und müssen die gestatteten Ansnahmen sowie

deren Dauer genau angeben. Die untere Verwaltungsbehörde hat Abschrift

der von ihr erlassenen Verfügungen sofort nach dem Erlaß derselben der Orts-

polizeibehörde, dem Gewerbeinspektor und der höheren Verwaltungsbehörde

einzusenden.
Anträge, welche auf Gestattung von Ausnahmen für einen 4 Wochen über-

schreitenden Zeitraum gerichtet sind, hat die höhere Verwaltungsbehörde nach

vollständiger Instruktion mit ihrem gutachtlichen Bericht zeitig zur weiteren Ver-

anlassung der Landeszentralbehörde vorzulegen. In denjenigen Fällen, in welchen

sie die Anträge für begründet erachtet, kann sie die erforderlichen Maßnahmen bis
87
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zur Dauer von 4 Wochen vorläufig selbst gestatten. Ob dies geschehen, ist in dem

zu erstattenden Berichte anzugeben.

Die Verhandlungen über die auf Grund des § 139 Abs. 1 eingebrachten

Auträge sind in allen Instanzen aufs Außerste zu beschleunigen.

Rücksicht auf die Natur des Betriebs oder die Arbeiter.

V. Die im Gesetze vorgesehene anderweite Regelung wegen der Natur

des Betriebs oder aus Rücksicht auf die Arbeiter gemäß § 139 Abs. 2

kann nur für einzelne Anlagen und nur auf Antrag gestattet werden. Die Ge-

stattung solcher Ausnahmen für gewisse Fabrikationszweige des ganzen Reichs
oder bestimmter Bezirke ist nach § 139a Abs. 1 Ziff. 3 dem Bundesrate vor-

behalten.

Auträge auf Zulassung von Abweichungen sind unter Angabe der gewünschten

Abänderungen, der Gründe, die den Antrag veranlassen, der Zahl der Kinder,

jungen Leute und Arbeiterinnen über 16 Jahre, für welche die Abänderungen

beantragt werden, und unter Beifügung einer gutachtlichen Außerung des stäu-

digen Arbeiterausschusses oder, wo ein solcher nicht besteht, der Arbeiter des Be-

triebs an die untere Verwaltungsbehörde zu richten. Diese hat die Anträge der

höheren Verwaltungsbehörde mit einer Kußerung des Gewerbeinspektors vorzulegen

und sich dabei über die in der Begründung angeführten Tatsachen und über die

beantragten Abweichungen zu äußern.

Wenn es sich um Abweichungen von den Bestimmungen über die Pausen

handelt, ist die anderweite Regelung, sofern sie zulässig erscheint, von der höheren

Verwaltungsbehörde mittelst schriftlicher Verfügung „bis auf weiteres“ zu gestatten.

Die Verfügung muß enthalten:

a) die genaue Bezeichnung der Anlage oder derjenigen ihrer Teile, für

welche die Abänderungen gestattet werden,

b) die gestattete Regelung der Beschäftigung,

DC) die etwaigen besonderen Bedingungen, von denen die Gestattung der

anderweiten Regelung abhängig gemacht wird,

e0 die Vorschrift, daß Beginn und Ende der Arbeitszeit, wie sie durch die

Verfügung geregelt sind, soweit es sich um jugendliche Arbeiter handelt,

in dem auszuhängenden Verzeichnisse (Aulage D), soweit es sich um



1912
Arbeiterinnen über 16 Jahre handelt, auf dem in den Arbeitsräumen

aushängenden Auszuge (Anlage C) angegeben werden müssen,

T) die Bemerkung, daß die Verfügung zurückgenommen werden würde, falls

die Bedingungen nicht innegehalten werden, oder Unzuträglichkeiten dar-

aus entstehen sollten.

Eine Abschrift der Verfügung ist alsbald dem Gewerbeinspektor und der

Orkspolizeibehörde zu übersenden.

Wenn sich die beantragten Abweichungen nicht auf die Arbeitspausen be-

schränken, so hat die höhere Verwaltungsbehörde die Anträge vollständig zu er-

örtern und demnächst mit dem Gutachten des Gewerbeinspektors und ihrer eigenen

gutachtlichen Außerung der Landeszentralbehörde zur weiteren Veranlassung vor-

zulegen.

H. Auonahme für Motorwerklkätten mil weniger als

10 KArbeitern,

soweit es sich nicht um Werkstätten der Kleider= und Wäschekonfeklion handelt.

I. In Motorwerkstätten, in denen in der Regel weniger als 10 Arbeiter

beschäftigt werden, dürfen — vorbehaltlich der Bestimmung in Nr. II — Arbeite-

rinnen über 16 Jahre an 40 Tagen im Jahre bis zu 13 Stunden täglich und

bis spätestens 10 Uhr abends beschäftigt werden.

II. In Motorwerkstätten, in denen in der Regel weniger als 10 Arbeiter

beschäftigt werden und in denen ausschließlich oder vorwiegend unregelmäßige

Wasserkraft als Triebkraft benutzt wird, dürfen Arbeiterinnen über 16 Jahre an

40 Tagen im Jahre bis spätestens 10 Uhr abends beschäftigt werden.

Ausgenommen sind von dieser Bestimmung die Schleifer= und Poliererwerk-

stätten der Glas-, Stein= und Metallbearbeitung.

III. Die im § 138# Abs. 1 bis 4 vorgesehenen Ausnahmen wegen anßer-

hewöhnlicher Häufung der Arbeit finden auf die in Nr.1und 1I bezeichneten kleineren

Motorbetriebe keine Anwendung. Dagegen können in ihnen Ausnahmen von den

Bestimmungen über die Beschäftigung von Arbeiterinnen über 16 Jahre für mehr

als 40 Tage durch die untere Verwaltungsbehörde zugelassen werden.

Auf den Antrag, der schriftlich zu stellen ist und den Grund, aus dem die

Erlaubnis beantragt wird, die Zahl der in Betracht kommenden Arbeiterinnen, das

Maß der längeren Beschäftigung und den Zeitraum angeben muß, für den sie
8
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stattsinden soll, finden die Vorschriften in Abschnitt G. II Abs. 7 bis 10 sinn-

entsprechende Anwendung.

Die untere Verwaltungsbehörde hat die Fälle, in denen die Erlanbnis erteilt

worden ist, in das Verzeichnis (Anlage D) einzutragen.

Die in § 138a Abs. 5 vorgesehene Ausnahme (Beschäftigung von Arbeite-

rinnen über 16 Jahre, die kein Hauswesen zu besorgen haben, und eine Fort-

bildungsschule nicht besuchen, bei den in 8 105i Abs. 1 Ziff. 3, 4 bezeichneten

Arbeiten an den Vorabenden der Sonn= und Fesltage) finden auch auf diejenigen

Motorwerkstätten Anwendung, in denen in der Regel weniger als 10 Arbeiter

beschäftigt werden. Dabei sind die Bestimmungen zu G. III zu beachten; Abs. 3

Satz 2 findet keine Anwendung.

Ferner finden die im § 139 vorgesehenen Ausnahmen (wegen Unterbrechung

des regelmäßigen Betriebes durch Naturereignisse oder Unglücksfälle, wegen der

Natur des Betriebs oder aus Rücksicht auf die Arbeiter) auch auf diejenigen

Motorwerkstätten Anwendung, in denen in der Regel weniger als 10 Arbeiter

beschäftigt werden. Die Bestimmungen zu G. IV und V sind sinnentsprechend

zu beachten.

J. Muonahmen für Werckstälten der Kleiber und Wäsche-
lonfettion mit weniger als 10 Arbeitern.

In den Werkstätten der Kleider= und Wäschekonfektion, in denen in der

Regel weniger als 10 Arbeiter beschäftigt werden, dürfen unter den in 8 6 der

Verordnungen vom 31. Mai 1897 (N. G. Bl. S. 459) und 17. Februar 1904

(R. G. Bl. S. 62) bezeichneten Bedingungen Arbeiterinnen über 16 Jahre an

60 Tagen im Jahre bis zu 13 Stunden täglich und bis 10 Uhr abends be-

schäftigt werden.

Die im § 138a vorgesehenen Ansnahmen finden auf diese Werkstätten der

Kleider= und Wäschekonfektion keine Anwendung.

Die im § 139 vorgesehenen Ausnahmen gelten auch für diese Werkstätten der

Kleider= und Wäschekonfektion mit der Maßgabe, daß die in §&amp; 139 der höheren

Verwaltungsbehörde übertragenen Befugnisse von dem Landratsamt, und daß die

dort dem Reichskanzler vorbehaltenen Befugnisse von dem Ministerium, Abteilung

des Innern, ausgeübt werden. Bei ihrer Anwendung sind die Bestimmungen zu

G. IV und V sinnentsprechend zu beachten.



1912 259

K. Auflicht über die Auoführung der Bestimmungen über

5bie Arbeitlsbücher und die Beschäftigung der Arbeiterinnen

und der jugenblichen Arbeiter.

(§F§ 139b der Gewerbeordnung.)

I. Die Anssicht über die Ausführung der die Arbeitsbücher und die Be-

schäftigung der Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeiter betreffenden Bestimmungen

der §§ 107 bis 114 und 135 bis 139awird von der Ortspolizeibehörde und

dem Gewerbeinspektor wahrgenommen.

II. Die Befolgung der Bestimmungen über die Arbeitsbücher ist von der

Ortspolizeibehörde bei jeder sich darbietenden Gelegenheit und durch besondere

bei den Gewerbennternehmern ihres Bezirkes von Zeit zu Zeit vorzunehmende

Revisionen sorgfältig zu überwachen.

III. In jeder gewerblichen Anlage, die den Bestimmungen der §§ 135

bis 1390 unterliegt und in der Arbeiterinnen oder jugendliche Arbeiter beschäftigt

werden, ist jährlich mindesteus eine ordentliche Revision von der Ortspolizeibehörde

vorzunehmen. Ausierordentliche Revisionen sind nach Bedürfnis und insbesondere
dann vorzunehmen, wenn der Verdacht einer gesebzwidrigen Beschäftigung von

Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern vorliegt. Bei jeder ordentlichen Revision

hat der revidierende Beamte folgende Punkte festzustellen:

a) Wieviel Arbeiter sind in der revidierten Anlage beschäftigt und zwar:

männliche über 16 Jahre,

weibliche von 16 bis 21 Jahren,

weibliche über 21 Jahre,

männliche von 14 bis 16 Jahren,

weibliche von 14 bis 16 Jahren,

männliche unter 14 Jahren,

weibliche unter 14 Jahren?

b) Welche minderjährigen Arbeiter sind mit keinen vorschriftsmäßig aus-

gefütllten Arbeitsbüchern versehen?

) Ist in den Arbeitsräumen, in denen Arbeiterinnen beschäftigt werden,

der Auszug aus den gesetzlichen Bestimmungen ausgehängt?

4) Stimmen die regelmäßige tägliche Arbeitszeit, die Arbeitszeit an den

Vorabenden der Sonn= und Festtage, die Mittagspause und die unnnter-

brochene Ruhezeit der Arbeiterinnen mit den geseblichen Vorschriften
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 137 1 bis 4) und mit der Anzeige, die der Ortspolizeibehörde er-

stattet ist, überein?

e) Wird den Arbeiterinnen, die ein Hauswesen zu besorgen haben, auf

ihren Antrag eine 1 stündige Mittagspause gewährt?

) Ist der Vorschrift des § 137 Abs. 6 entsprochen, daß Arbeiterinnen

vor und nach der Niederkunft im ganzen während 8 Wochen nicht be-

schäftigt werden dürfen, und ist bei ihrem Wiedereintritt in die Be-

schäftigung der Ausweis beigebracht, daß seit ihrer Niederkunft wenigslens

6 Wochen verflossen sind

8) Sind in den Arbeitsräumen, in denen jugendliche Arbeiter beschäftigt

werden, der Auszug aus den geseblichen Bestimmungen und das Ver-

zeichnis der jugendlichen Arbeiter ausgehängt?

h) Stimmen die Angaben dieses Verzeichnisses über Arbeitszeit und Pausen

mit der Anzeige überein, die der Ortspolizeibehörde gemacht ist?

i) Stimmen die in dem Verzeichnis eingetragenen jugendlichen Arbeiter

mit dem Befund und mit den vom Arbeitgeber verwahrten Arbeitsbüchern

überein?

k) Stimmen Arbeitszeit, Pansen und die ununterbrochene Ruhezeit der
jugendlichen Arbeiter mit den gesetzlichen Vorschriften und den auf den

Verzeichnissen eingetragenen Angaben überein?

In den Anlagen, für die Ausnahmen nach Maßgabe der §8 138a, 139,

139aAbs. 1 Ziff. 2 bis 5, des § 154 Abs. 3, 4 nachgelassen oder Beschräukungen

nach Maßgabe der §§ 120c, 139 Abs. 1 Ziff. 1 vorgeschrieben sind, ist bei

der Revision festzustellen, ob die Beschäftigung der Arbeiterinnen und jugendlichen

Arbeiter in Übereinstimmung mit den erlassenen besonderen Bestimmungen stattfindet.

Anlagen, die auch in der Zeit zwischen 8 Uhr abends und 6 Uhr morgens

oder au Sounn= und Festtagen betrieben werden, sind von Zeit zu Zeit bei Nacht

oder Sonntags zu revidieren. Anlagen, die Arbeiterinnen beschäftigen, sind ins-

besondere auch an den Vorabenden der Sonn= und Festtage nach 5 Uhr nach-

mittags und an den übrigen Wochentagen nach Schluß der angezeigten Arbeits-

zeit zu revidieren.

IV. Nach jeder Revision (Nr. III) ist ihr Datum von der Ortspolizeibehörde

in das Katasterblatt einzutragen. Werden jugendliche Arbeiter beschäftigt, so ist

außerdem auf den in den Arbeitsräumen aushängenden Verzeichnissen ein Revisions-
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vermerk zu machen. Nach Vornahme jeder Revision ist ferner die dabei festgestellte

Anzahl der Kinder, der jungen Leute, der Arbeiterinnen zwischen 16 und 21 Jahren

und der Arbeiterinnen über 21 Jahre und der männlichen Arbeiter über 16 Jahre

in das Katasterblatt einzutragen.

V. Strafen, die gegen Besitzer von gewerblichen Anlagen oder gegen ihre Be-

triebsleiter und Aussichtsbeamten wegen Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen

über die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern rechtskräftig

verhängt werden, sind in die Katasterblätter ebenfalls einzutragen.
VI. Zum 1. November jedes Jahres sind die Katasterblätter von den Orts-

polizeibehörden dem Gewerbeinspektor zu übersenden, damit dieser danach seine

Katasterblätter berichtigen kann. Der Gewerbeinspeklor übermittelt die Kataster-
blätter der Ortspolizeibehörden bis 1. Jannar den unteren Verwaltungsbehörden,

von denen die Blätter bis 1. Febrnar den Gemeindevorständen wieder zugestellt

werden.

Rudolstadt, den 7. Oktober 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium.

Frhr. v. d. Recke.
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Zu F. Zisser II. Anlage B.

Stadt- oder Amtsbezirk Gruppe und Gewerbestatistik

Gewerbe--Inspektionsbezirk Ableilung
Nr. der Anlage

(Vom Gewerbeinspektor auszufüllen.)

Katasterblatt
kür die gewerbliche Anlage:

E. Arl des Betriebes (auch der Nebenbetriebe, 3. B. Getreidemühle mit Sägewerk, Gerberei

mit Lohmühle usw.)

#. Ort der Anlage (Straße und Nr.)

Art der Vetriebslraft (Dampf — Zahl der Dampflessel —, Wasser, Gas, Eleltrizitãt, Wind,

Göopel usiw. oder Handbeirieb)
. Auzahl der beschästigten Arbeiter

Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeiler, und zwar:

#

Erwachsene Jugendliche Erwachsene Ingerdliche
nännt. weitluchJ ije Bu mnnl. E —————.- 34.

-“ #n ##ber sommen —— ——.— . ommen

6 Jebtre Jebre 21 Jahremannl. weibl.ennl. rie. EIEIIIIEII wannl. weibl.

Sener Senir T&amp; 1 l
15 19

Einter — Winter
18 · ! is

Semer Sener
1% is

Winitt Winier 7
19 10 1 s I

ZZIIII Sesmer ê EJI 55 "I
- 6 1 1 D m#

Winter #Wimer 1
10 — isn

Eomraet Sesser 1 —
—omooo « – i4 «

statt- wWiret L
to to .

Eos-if . „ Sesmirt 1
I- so

winter — 1 Winitt I

10 i9 J

.. . .. .. i. Sommer Stunden

6. Tãgliche reine Arbeitszeit ausschließlich Pausen Winier Suunben

. . bis Uhr.
. i. Sommer Uhr i. Sommer Uhr .

Beginn Winter uyrEnde 6Winter uorPausen bis Uhr.
bis Uor.
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Tag
und Stunde

der Revision

Ermittelte Zuwlderhandlungen
Veslrasungen

und Strasmanz

Unterschrist des

revidiertnden

Veamten.

Vemerkungen

Sommer
15

Wiulter
19

Sommer
1#

Winier
10

Sommer
19

Winter
10

Sommer
19

Winter
10

Sommer
19

Winter
L

Sommer
19

Wimer
10

Sommer
1

Winier
19

Sommer
19

Winier
19

Sommer
19

Winier
19

Sommer
I##.

Winter
19
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Aulage C (zu Abschnite F III).

Bestimmungen der Gewerbeordnung
über Rrbeitsbücher wwie über die Besthäftigung von

jugendlichen Arbeitern und von rbeiterinnen.

1. Für die gewerblichen Betriebe, in denen in der Regel mindestens
10 Arbeiter beschäftigt werden, mit Ausnahme der in § 154 Abs. 1 Nr. 1

bis 3 bezeichneten Betriebe, der Gast= und Schankwirtschaften und des Verkehrs-

gewerbes (8 134i),

2. für Ziegeleien und über Tage betriebene Brüche und Gruben,
wenn darin in der Regel mindestens 5 Arbeiter beschäftigt werden,

 154, Abs. 2),

3. für Zimmerplätze, andere Bauhöfe, Werften und Werkstätten der
Tabakindustrie, auch wenn in ihnen in der Regel weniger als 10 Arbeiter

beschäftigt werden (§ 154 Absf. 2),

4. für Bergwerke, Salinen, Aufbereitungsanstalten und unterirdisch
betriebene Brüche oder Gruben, soweit sie der Aufsicht der Bergbehörden
nicht unterliegen, auch wenn in ihnen in der Regel weniger als 10 Ar-

beiter beschäftigt werden (68 154 ).

§ 107.

Minderjährige Personen dürfen, soweit reichsgeseblich nicht ein anderes
zugelassen ist, als Arbeiter nur beschäftigt werden, wenn sie mit einem Arbeits-

buche versehen sind. Bei der Annahme solcher Arbeiter hat der Arbeitgeber das

Arbeitsbuch einzufordern. Er ist verpflichtet, dasselbe zu verwahren, auf amtliches

Verlangen vorzulegen und nach rechtmäßiger Lösung des Arbeitsverhältnisses wieder

auszuhändigen. Die Aushändigung erfolgt an den geseplichen Vertreter, sofern

dieser es verlangt, oder der Arbeiter das sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet
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ban andernfalls an den Arbeiter selbst. Mit Genehmigung der Gemeindebehörde
in § 108 bezeichneten Ortes kann die Aushändigung des Arbeitsbuchs auch

anFr zur gesetzlichen Vertretung nicht berechtigte Mutter oder einen sonstigen

Angehörigen oder unmittelbar an den Arbeiter erfolgen.

Auf Kinder, welche zum Besuche der Volksschule verpflichtet sind, finden vor-

stehende Bestimmungen keine Anwendung.

(Die §§ 108 bis 114 sind dem Arbeitsbuche vorgedruckt.)

§ 135.

Kinder unter dreizehn Jahren dürfen nicht beschäftigt werden. Kinder über

dreizehn Jahre dürfen nur beschäftigt werden, wenn sie nicht mehr zum Besuche

der Volksschule verpflichtet sind.

Die Beschästigung von Kindern unter vierzehn Jahren darf die Dauer von

sechs Stunden nicht überschreiten.

Junge Leute zwischen vierzehn und sechzehn Jahren dürfen nicht länger als
zehn Stunden täglich beschäftigt werden.

*l 136.

Die Arbeitsstunden der jugendlichen Arbeiter (§ 135) dürfen nicht vor sechs

Uhr morgens beginnen und nicht über acht Uhr' abends dauern. Zwischen den

Arbeitsstunden müssen an jedem Arbeitstage regelmäßige Pausen gewährt werden.

Für jugendliche Arbeiter, welche nur sechs Stunden täglich beschäftigt werden, muß

die Pause mindestens eine halbe Stunde betragen. Den übrigen jugendlichen Ar-

beitern muß mindestens mittags einc einstündige, sowie vormittags und nachmit-

tags je eine halbstündige Pause gewährt werden. Eine Vor= und Nachmittags-

pause braucht nicht gewährt zu werden, sofern die jugendlichen Arbeiter täglich

nicht länger als acht Stunden beschäftigt werden und die Dauer ihrer durch eine

Pause nicht unterbrochenen Arbeitszeit am Vor= und Nachmittage je vier Stunden

nicht übersteigt.
Während der Pausen darf den jugendlichen Arbeitern eine Beschäftigung im

Betrieb überhaupt nicht und der Aufenthalt in den Arbeitsräumen nur dann ge-

stattet werden, wenn in denselben diejenigen Teile des Betriebs, in welchen jugend-

liche Arbeiter beschäftigt sind, für die Zeit der Pansen völlig eingestellt werden

oder wenn der Aufenthalt im Freien nicht tunlich und andere geeignete Aufent-

haltsräume ohne unverhältnismäßige Schwierigkeiten nicht beschafft werden können.
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Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit ist den jugendlichen Arbeitern eine

umunterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden zu gewähren.

An Sonn= und Festtagen sowie während der von dem ordentlichen Seel-

sorger für den Katechumenen= und Konfirmanden-, Beicht= und Kommmnionnnter=

richt bestimmten Siunden dürfen jugendliche Arbeiter nicht beschäftigt werden.

5 137.

Arbeiterinnen dürfen nicht in der Nachtzeit von acht Uhr abends bis sechs

Uhr morgens und am Sonnabend sowie an Vorabenden der Festtage nicht nach

fünf Uhr nachmitlags beschäftigt werden.

Die Beschäftigung von Arbeiterinnen darf die Dauer von zehn Stunden

täglich, an den Vorabenden der Sonn= und Festtage von acht Stunden nicht über-

schreiten.
Zwischen den Arbeitsstunden muß den Arbeiterinnen eine mindestens ein-

stündige Mittagspause gewährt werden.

Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit ist den Arbeilerinnen eine ununter-

brochenene Ruhezeit von mindestens elf Stunden zu gewähren.

Arbeiterinnen, welche ein Hauswesen zu besorgen haben, sind auf ihren An-

trag eine halbe Stunde vor der Mittagspause zu entlassen, sofern diese nicht

mindestens ein und eine halbe Stunde beträgt.

Arbeiterinnen dürfen vor und nach ihrer Niederkunft im ganzen während acht

Wochen nicht beschäftigt werden. Ihr Wiedereintritt ist an den Ausweis ge-

knüpft, daß seit ihrer Niederkunft wenigstens sechs Wochen verflossen sind.
Arbeiterinnen dürfen nicht in Kokereien und nicht zum Transporte von

Materialien bei Bauten aller Art beschäftigt werden.“)

8137a.
Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern darf für die Tage, an welchen sie

in dem Betriebe die geseblich zulässige Arbeitszeit hindurch beschäftigt waren, Ar-

beit zur Verrichtung außerhalb des Betriebs vom Arbeitgeber überhaupt nicht

übertragen oder für Rechnung Dritter überwiesen werden.

Für die Tage, an welchen die Arbeiterinnen oder jugendlichen Arbeiter in

dem Betriebe kürzere Zeit beschäftigt waren, ist diese Übertragung oder Über-

weisung nur in dem Umfange zulässig, in welchem Durchschnittsarbeiter ihrer Art

*) 9 187 Abs.7 milt am I. April 1012 in strafi.
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die Arbeit voraussichtlich in dem Betriebe während des Restes der geseplich zu-

lässigen Arbeitszeit würden herstellen können, und für Sonn= und Festtage über-

haupt nicht.
Bei Zuwiderhaudlungen gegen die Bestimmungen des Abs. 2 kann die zu-

ständige Polizeibehörde auf Antrag oder nach Anhörung des zuständigen Gewerbe-

aussichtsbeamten (5 139b) im Wege der Verfügung für einzelne Betriebe die

Übertragung oder Überweisung solcher Arbeit entsprechend den Bestimmungen des

Abs. 2 beschränken oder von besonderen Bedingungen abhäugig machen. Vor Erlaß

solcher Verfügungen hat der Gewerbeaussichtsbeamte beteiligten Arbeitgebern und

Arbeitern, wo ständige Arbeiterausschüsse (5 1341) bestehen, diesen Gelegenheit

zu geben, sich zu äußern.

Gegen die Verfügung der Polizeibehörde steht dem Gewerbeunternehmer binnen

zwei Wochen die Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde zu. Gegen die

Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde ist binnen vier Wochen die Beschwerde

an die Zentralbehörde zulässig; diese entscheidet endgültig.

8 138.

Sollen Arbeiterinnen oder jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, so hat der

Arbeitgeber vor dem Beginn der Beschäftigung der Ortspolizeibehörde eine schrift-

liche Anzeige zu machen. In der Anzeige sind der Betrieb, die Wochentage, an

welchen die Beschäftigung stattfinden soll, Beginn und Ende der Arbeitszeit und

der Pausen sowie die Art der Beschäftigung auzugeben. Eine Anderung hierin

darf, abgesehen von Verschiebungen, welche durch Ersetzung behinderter Arbeiter

für einzelne Arbeitsschichten notwendig werden, nicht erfolgen, bevor eine ent-

sprechende weitere Anzeige der Behörde gemacht ist.

In jedem Betriebe hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, daß in denjenigen

Räumen, in welchen jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, an einer in die Augen

fallenden Stelle ein Verzeichnis der jugendlichen Arbeiter unter Angabe ihrer Ar-

beitstage sowie des Beginns und Endes ihrer Arbeitszeit und der Pausen aus-

hehängt ist. Ebenso hat er dafür zu sorgen, daß in den betressenden Räumen

eine Tafel ausgehängt ist, welche in der von der Zentralbehörde zu bestimmenden

Fassung und in deutlicher Schrift einen Auszug aus den Bestimmungen über die

Beschäftigung der Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeiter enthält.
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Anlagt

Verxzeichnis der in dem Wetriebe
—

II. Junge Mädchen von

I. Junge Burschen von 14 bis 16 Jahren. J1. Der Arbeitszeit Beginn
d t

Der Arbeitszeit Beginn: Uhr, Ende Uhr, o) Wer W agen
. « b) an den Vorabenden der

der Vormittagspause Begiun: Uhr, Ende —.. Uhr, Sonn- und Festage

der Mittagspanse Beginn: Uhr, Ende .. Uhr,d. der Vormittagspause 4

der Nachmittagspanse Beginn: —.Uhr, Ende Uhbr. 2. der Baseuge. ,
a) an den Wochentagen

außer Sonnabend „

b) ð den rrbe der1. Lau- onn- und tiage „

leude 2. Vor= und Zuname . Gehurts 4. Wohnort ### 5 —

Nr. Tag Johr lru 2. Vor- und Zuname zurtisl

5) Vorgeschrieben: 1. surnbiegewerblichen Betriebe,in denenin der Regel mindestens 10 Arbeiler4
uerkehrsgewerbes (§131i); — 2. für Ziegeleien und über Tage betriebene Brüche und

“*m% andere Bauhöfe und Weristätten der Tabakindustrie, auch wenn in ihnen in der Regel PPon
und unterirdisch betriebene Brüche oder Gruben, soweit sie der Aufsicht der Bergbehörden nicht *
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Abschnitt F. 111).

c beschäfligten jugendlichen Arbeiter-).
—

14 bis 10 Jahren.

Uhr, Ende: Uhr, III. Kinder unter 14 Jahren

Uhr. Uhr, A. Vormittags beschäftigte

4 „  " Der Arbeitszeit Beginn: Uochr, Ende: Uhr, Kerisions=

» H 1 B der Pause Beginn: Ulhr, Ende: Uhr. s vermerle

Uhr, „ Uhr,

—Uhr, „ Uhr. Lau-

. lende 2. Vor- und Zunome 3. Geburt 4. Wohnort

22 4. Wohnort Nr. Tag Jahr

n.NachmittagsDer Arbeitszeil Beginn: Uhr, Ende: Uhr,
beschäftigte der Pause . Uhr. Uhr.

ben mit Ausnahme der in § 154 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten, der Gast= undSchankwiruchaten und
m darin in der Regel mirtestens 5 Arbeiterbeschafunt k#e n 154 Abs.2); —3. für Zimmer-Arbeiter beschäftigt werden ( Abs. 2 4. rle, Salinen, Üufbereitungsanstalten
ken, auch wenn in ihnen in der 4o%r wenigerals 10 Aroeierh boschefün werden (5 154 .
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Zu 6. Ziffer II. Aulage E.

O

S

—

##

Derzeichnis
der

Bewilligungen von Überarbeit erwachsener Arbeiterinnen

an den

Wochentagen außer Sonnabend.

 Das Verzeichnis ist nach Ktentrruhren und innerhalb eines jeden Kalenderjahrs nach Be-
trieben tunlichst so zu führen, das jeder Belrieb nur einmal ausgeführt wird und soviel
Raum erhält, daß alle während desSahren auf Grund der §§ 138#, 139 Abs. 1 erfolgenden

Bewilligungen von Überarbeit untereinander eingetragen werden können.

. In Spalte 1 sind die laufende Nummer der Betriebe mit römischen Ziffern und unter

jedem Belriebe die laufende Nummer der für denselben erfolgten Bewilligungen mit arabischen

Ziffern einzutragen.
m In Spalte 3 ist unter b die Betriebsabteilung dann zu bezeichnen, wenn die Uberarbeit

nur für Arbeiterinnen einer Betriebsabteilung genehmigt ist.

 In Spalte 8 ist die Zahl der Stunden anzugeben, für die täglich Uberarbeit bewilligt ist.

. In Spalte 10 ist der kurz, aber erschöpfend anzugebende Grund der außerordentlichen

Arbeitshäufung nach Art seiner Beschaffenheit mit a, b oder c einzutragen. Die Spallte 10

ist nicht auszusüllen, wenn die Überarbeit auf Grund des § 139 Aobs. 1 bewilligt ist.

In Spalte 12 sind insbesondere zu vermerken etwaige besondere bei der Bewilligung

der Überarbeit gestellte Bedingungen, elwaige festgestellte lberthreiange der geseblichen
oder der bewilligten Beschäftigung, etwaige auf Grund des § 146 1 Zisser 2 wegen
gesetzwidriger Beschäftigung von Arbeiterinnen über 16 Jahre Ganoll Bestrasungen und

kurze Begründungen der nach § 139 Abs. 1 erfolgten Bewilligungen.

 -
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1 2 3 1 5 6 7

Lautende eich M Betiebs „) — Dalum g Art der

der Velpeuhe des izeibeh der Arbeilerinnen,eschäftigung
Velwiebe NamedesVesiyers oder Behi und Nummer Vewilligung# für welsche
urd der geiters desselten) ves Velriebes in und terarbeit Überarbeit

Vewill zeichnungder —.e) deren Verzeich
gungen #rt des Betriedes HBerriebsabteilung

bewilligt ist geleistet ist
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8 o io0o mnm. 12

Grund der außerordentlichen Arbeilshäufung .

Dauer de *bn- und Angabe, ob letztere Zo der *
der " rie #u) regelmäßig zu geiissen Zeilen des Jahres oge, für welche die

löglichen iar *i# wiedersehr!, oder re hgn Vemerkungen
. I, - kaa

lot-bät manchen ) äsdveatntnkeqtlmäßtzobekdochoothekzalehea millnbmkbm
bewtlltqlsll e) nicht vorherzusehen war bewilligt hat
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 XXXVI. Ministerial-Bekanntmachung
vom 17. Oktober 1912,

betreffend die Gewährung von Beihilfen an bedürftige Kriegsteilnehmer.

Mit Höchster Genehmigung Seiner Durchlaucht des Fürsten und unter Zu-

stimmung des Landtags bestimmen wir hiermit, was folgt:

Personen des Unteroffizier= und Mannschaftsstandes des Heeres und der

Marine, die an dem Feldzuge 1870/71 oder an den von deutschen Staaten vor

1870 geführten Kriegen ehrenvollen Anteil genommen, im Fürstentum ihren

Wohnsih oder ständigen Aufenthaltsort haben und nicht mit über 900 Jahres-

einkommen zur Einkommensteuer veranlagt sind, wird alljährlich am 20. Dezember

eine Beihilfe von je 10/“ aus der Staatskasse gewährt.

Anträge auf Verwilligung der erstmalig am 20. Dezember 1912 zu zahlen-

den Beihilfe sind unter Vorlegung der Militärpapiere und einer Bescheinigung

des Gemeindevorstandes darüber, daß der Gesuchsteller nicht mit über 900

steuerpflichtigem Einkommen veranlagt ist, bis zum 1. Dezember 1912 und

späterhin alljährlich bis zum gleichen Zeitpunkte schriftlich oder mündlich bei dem

Landratsamt zu stellen, in dessen Bezirk der Kriegsteilnehmer seinen Wohnsitz oder

ständigen Aufenthaltsort hat.
Eines Antrages bedarf es seitens derjenigen Kriegsteilnehmer nicht, die als

bezugsberechtigt hinsichtlich der vom Reiche gewährten Kriegsteilnehmerbeihilfe

anerkannt sind.

Rudolstadt, den 17. Oktober 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium,
Abteilung des Innern.

Werner.

Druchfehlerberichtigung zu Seite 235

(zum Gesetze vom 27. September 1912 über die Zuständigkeit des Ober-

verwaltungsgerichts).
Im § 4 Abs. 1 kommt die Ziffer 2 in Wegfall, die Ziffern 3 bis 10 sind

mit 2 bis 9 zu bezeichnen. Im Absab 2 muß es statt „Ziff. 3“ heißen „Ziff. 2“.

 ———— —
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Gesetzsammlung
für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt.

20. Stück vom Jahre 1912.

Inhalt:Ministerial-Belanntmachung, betressend eine Anderung der Postordnung. S. 279.—
Verordmung, betreffend die neue Satzung für die Magdeburgische Land-Feuersogietät.
S. 281.

 XXXVII. Ministerial-Bekanntmachung
vom 23. November 1912,

betreffend eine Anderung der Postordnung vom 20. März 1900.

Die nachstehende Anderung der Postordnung vom 20. März 1900 (Ges.-S.

S. 197) wird hierdurch zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Rudolstadt, den 23. November 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium.
Frhr. v. d. Recke.

nderung der Postordnung vom 20. März 1900.

Auf Grund des § 50 des Gesetzes über das Postwesen des Deutschen Reichs

vom 28. Oktober 1871 wird die Postordnung vom 20. März 1900 wie folgt

geändert.
1) Im § 6 „Zur Postbeförderung bedingt zugelassene Gegenstände“ ist in

Abs. III statt „Pappepatronen müssen eine Wandstärke von mindestens

0,7 mm haben“, zu setzen:

Pappepatronen müssen so beschaffen sein, daß ein Brechen der Pappe bei der Be-

förderung ausgeschlossen ist.
In demselben § (6) ist der Abs. V zu streichen und der bis-

herige Abs. VI mit V zu bezeichnen.

Ausgegeben in Rudolfkadt am 28. Dezember 1912.

Farnl. Schwarzb.-Rudolfl. Gesetzsammlung LXXIII. 30



280 1912

2) Im § 8 „Drucksachen“ ist im Abs. XIV als letzter Satb hinzu-

zufügen:
Drucksachen verschiedener Interessenten, die als ein Ganzes hergestellt, dabei aber

so angeordnet sind, daß sie sich in mehrere, einzeln versendbare Teile zerlegen

lassen (z. B. vereinigte Reklame= und Bestellkarten verschiedener Firmen), sind von

der Beförderung als außergewöhnliche Zeitungsbeilagen ausgeschlossen.

3) Im 8 19 „Postnachnahmesendungen“ ist hinter Abs. VI einzu-

schalten:

VIa Ist die Aushändigung einer Nachnahmesendung erfolgt, ohne daß der Nach-

nahmebetrag ordnungsmäßig eingezogen worden ist, so leistet die Postverwaltung
dem Absender, aber nur bei Einschreib= und Wertsendungen sowie gewöhnlichen

Paketen mit Nachnahme, für den entstandenen unmittelbaren Schaden bis zum

Betrage der Nachnahme Ersat, vorbehaltlich der Abtretung seines Anspruchs gegen

den Empfänger.

4) Im § 22 „Durch Eilboten zu bestellende Sendungen“ ist der Abs. IV.

zu streichen.

In demselben §&amp; (22) erhalten die Abs. V—XII die Bezeich-
nung IV—Xl.

5) Im § 29 „Ort der Einlieferung“ ist im Abs. I statt „Privat-

Personenfuhrwerke“ zu setzen:

Privatfuhrwerke.
In demselben § (29) ist im 2. Satze des Abs. III hinter „schrift-

lich“ einzuschalten:
oder durch Fernsprecher.

6) Im § 45 „Behandlung unbestellbarer Postsendungen am Bestimmungs-

orte“ erhält der letzte Abs. unter III folgende Fassung:

Hat der Absender die Sendung durch Preisgabe der Postverwaltung überlassen,

so bleibt er verpflichtet, die aufgelausenen Portokosten, die Gebühr für die Un-

bestellbarkeitsmeldung und sonstige der Verwaltung für die Sendung erwachsene

Kosten bis zur Höhe des Betrags zu entrichten, welcher durch den Verkauf des

Pakets nicht gedeckt wird.

Vorstehende Anderungen treten sofort in Kraft.

Berlin W. 66, den 12. November 1912.

Der Reichskanzler.
In Vertretung: Kraetke.
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XXXVIII. Verordnung
vom 13. Dezember 1912,

betreffend die neue Satzung für die Magdeburgische Land-Feuersozietät.

Mit Höchster Genehmigung Seiner Durchlaucht des Fürsten wird die neue

Satzung für die Magdeburgische Land-Feuersozietät, welche am 1. Februar 1913

in Kraft tritt, nachstehend mit folgender Maßgabe veröffentlicht:

1. Die Magdeburgische Land-Feuersozietät nimmt im Fürstentum auch weiter

die Stelle der Landes-Brandversicherungsanstalt ein. Ihre Beiträge unterliegen

gemäß § 2 Ziffer 2 des Gesetzes vom 29. Juni 1883 in der Fassung vom

19. Febrnar 1900 (Ges.-S. S. m4) der Beitreibung im Verwaltungs-Zwangs-

verfahren.
2. Für das Gebiet des Fürstentums gelten hinsichtlich der Versicherung von

Gebäuden als Ablehnungsgründe im Sinne von § 3 der Satzung:

a) wenn das Gebände einer außergewöhnlichen Feuersgefahr ausgesetzt ist;

b) wenn die Versicherung die Leistungsfähigkeit der Anstalt übersteigt;

c) wenn der Wert des Gebändes einhundert Mark nicht übersteigt oder

das Gebäude zum Abbruche bestimmt oder im Verfall ist oder seinen

Gebrauchswert für den Eigentümer ganz oder zum wesentlichen Teil

verloren hat;

wenn das Gebäude auf fremdem Grund und Boden steht, ausgenommen

den Fall des Erbbaurechts;

wenn das Gebäude den ungünstigeren Teil eines im übrigen anderweit

oder überhaupt nicht versicherten Gebäudebesitzes innerhalb des Gebiets

der Anstalt darstellt;

während der Dauer eines Kriegszustandes.

3. Die in § 3 des Preußischen Gesetzes vom 25. Juli 1910, betreffend die

öffentlichen Feuerversicherungsanstalten, aufgeführten Rechte (6 4 der Satung)

stehen der Maydeburgischen Land-Feuersozietät für das Gebiet des Fürstentums

nicht zu, jedoch wird ihr die Befugnis erteilt, gegen Erstattung der entstehenden

baren Auslagen in den Geschäften der Anstalt die Unterstützung der öffentlichen

Behörden in Anspruch zu nehmen und von ihnen Auskunft über Angelegenheiten

ihres Geschäftskreises zu erfordern, soweit anderweite gesetzliche Vorschriften oder

dienstliche Interessen nicht eutgegenstehen. Diese Befugnis darf nicht zum Zwecke

des Eindringens in die Verhältnisse von Privatversicherungsanstalten benutzt werden.
d

ES

—
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4. Die Amtsgerichte haben den gemäß § 18 Ziffer 2a der Satung ge-

stellten Ersuchen der Anstalt zu entsprechen; die Baubeamten sind nach § 4 Ziffer 1

und die Gemeinde= und Gutsbezirks-Vorstände nach § 4 Ziffer 2, § 11 Ziffer 6

und § 16 Ziffer 3 der Satung verpflichtet, die Geschäftsleitung zu unterstüzen.

5. Unter „den in der 3. Abteilung des Grundbuchs eingetragenen Berech-

tigten“ (§ 19 Ziffer 3 der Satung) sind in den Bezirken des Fürstentums, in

welchen das Grundbuch noch nicht als angelegt anzusehen ist, die im Hypotheken-

buche eingetragenen Gläubiger zu verstehen.
6. Diese Verordnung tritt am 1. Februar 1913 in Kraft. Mit dem gleichen

Tage werden die Verordnungen vom 22. Oktober und 7. Dezember 1844, be-

treffend das Reglement für die Magdeburgische Land-Feuersozietät vom 28. April

1843 (Ges.-S. S. 59 und 109), und die bisher ergangenen Verordnungen und

Ministerial-Bekanntmachungen über Nachträge, Zusätze und Abänderungen dieses

Reglements aufgehoben.

Rudolstadt, den 13. Dezember 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium.

In Vertretung:

Werner.

———
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Sabzung für die Magdeburgische Land-Feuersoziekäl.

81.

1. Die im Jahre 1789 aus der Vereinigung dreier im Jahre 1755 gegrndeler Kreis-

Feuersozietälen hervorgegangene Anstalt führt den Namen „Magdeburgische Land-Feuersozictäl“,

dient auoschließlich den Inleressen des gemeinen Nutzeno, nicht Erwerbozwecken und unterliegl

den Vorschriften des prenhishen Gesetzes, betr. die öffentlichen Feuerversicherungsanstalten, vom
25. Juli 1910 (G. S. S. 241). Die Anstalt ist eine selbständige Körperschaft des öffentlichen
Nechto und hat ihren S in Maydeburg.

2. Die Anstalt hat den Zweck, die Gebände ihrer Mitglieder gegen Brand-, Blit= und

Erplosionoschäden zu versichern. Außerdem gewährt sie mit Genehmigung des Ministers dec

Imern Vrrsicherung gegen Feuerschäden an beweglichen Sachen und Waldbesländen sowie gegen

den völligen Umsturz von Bockwindmühlen. Die Versicherungen erfolgen auf der Grundlage

dieser Sabung und der allgemeinen und besonderen Versicherungebedingungen der Ansialt.

3. Milglieder der Ausflalt im Sinne dieser Sahung sind diejenigen, welche bei ihr

Versicherung genommen haben (Versicherungenehmer) und diejenigen, zu deren Gunsten eine

Versicherung bei ihr besteht (Versicherte).

4. Um sich die Erfüllung ihrer Aufgabe zu erleichlern, ist die Anstalt berechtigt, außer

mil öffentlichen Feuerversicherungoanslalten auch mit Prival-Versicherungagesellschasten nach

freiem Ermessen Versicherungen zu teilen.

82.

1. Dad Gebiet der Anstalt umfaßt das platte Land in den sämtlichen Kreisen des

Negierungobezirko Magdeburg, im Saalkreio, im Mansfelder See: und Manoeselder Gebirgskreio

deo Regierungobezirkto Merseburg sowie in den Kreisen Heiligenstadt, Mühlhaufen und Worbio

des Negierungobezirks Erfurl; außerdem unter der Vorausselzung der Genchmigung der betressenden

Landcoregierungen das plalte Land und die Städte in den Fürstentümern Schwarzburg-Sonders-

hausen, Schwarzburg-Rudolstadt, Neuß j. und ä. Linie und, soweit es sich um die Versicherung

beweglicher Sachen handelt, auch das hesamte Gebiet der beiden Herzogtümer Anhalt und

Araunschweig. Von dem Verwaltungoral (§ 9) können auch andere, unter fremder Hoheit siehende
Länder und Landeoteile in den Verband der Anstalt aufgenommen werden, es muß aber darüber

ein besonderer Vertrag mit den beireffenden Slaaköregierungen abgeschlossen werden.

2. Die Rechte der für das ehemalige Fürstenkum Halberstadt bestehenden ritterschaftlichen

Feuersozielät deo Fürstentumo Halberstadl zu Schauen werden durch diese Sahung nicht berührt.

Geblet der

As##alt.
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8.

Junerhalb ihreo Gebiels ist die Anstalt verpflichtet, jedes Gebäude unter den in dieser

Sabung und den allgemeinen Versicherungobedingungen näher bezeichnelen Maßgaben zu versichern,

sofern nicht einer der in § 10 des Gesetzes vom 25. Juli 1910 aufgeführten Ablehnungegründe

liegt.

84.

Für die Versicherung unbeweglicher Sachen gegen Feuer genießt die Anstalt außer den
in § 3 des Gesetzeo vom 25. Juli 1910 aufgeführten Rechten noch solgende Berechtigungen:

1. Jeder vereidete Baubeamte ist gehalten, innerhalb seineo Geschäftolreisec den Anforderungen

der Kreiodirelloren zu Tax= oder Brandschadenaufnahmen oder zu Revisionen Folge zu

leisten, und hat die vorgesebte Regierung ihn nötigenfallc dazu anzuhalten.

2. Die Gemeinde= und Gutovorsteher sind verpflichtet, dem Kreiodirellor über einen im Orl

entstandenen Vrand eines bei der Anstalt versicherten Gebäudeo unler Angabe der Kataster-

mummer sofort Wericht zu erslatien.

5.

Die Bekannimachungen der Anstalt erfolgen dnrch die Amtobläller der zum Anstaltogebie!
gehörigen Preußischen Negierungen und in den der Anstall! anheschtoffenen außerpreußischen
Staaten durch die gleichartigen, für amrliche Veröffentlichungen von den betr.Landesregierungen

bestimmten Bläter.

5 6.

Die Anstalt sieht unter der Aussicht deo Ober-Präsidenten der Provinz Sachsen, in höherer

und letzter Instanz des Ministers des Innern.

8 7.

1. Der Generaldirektor steht an der Spitze der Anstall, führt deren arwa und
verlritt sie alo össentliche Behörde gerichtlich und auHergerichtlich auch da, wodie Gesetze eine
besondere Vollmachtl verlangen. Er führt den Schriflwechsel, vollzieht die donses und ist für

den ordnungomäßigen Gang der Geschäfte verantwortlich. Nach Bedürfnio werden ihm die

ersorderlichen oberen, millleren und Unterbeamten zugrordnet. Er ist der Dienstvorgesebte dieser

Beamten sowie der Kreis-, Bezirlo-, Abschätzungokommissare und Kassenbeamten, hat sie mil den

ersorderlichen Geschäftoanweisungen zu versehen und über vorlommende Streitigkeilen unter ihnen

zunächst zu enlscheiden
2. Der Oeneraldireltor wird vom Verwaltungsrat auf Lebenszeit gewählt. Er muß

Anstaltomitglied sein. Verliert er diese Eigenschaft, so muß er sein Amt niederlegen. Auf

Antrag des Verwallungsrats lann der Minister des Innern von vorstehender Bedingung

entbinden. Die Wahl bedarf der Königlichen Bestäligung. Vor Einholung ist die gelrosffene

Wahl dem Landtag der Provinz Sachsen zur Erklärung mitzuteilen.
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3. Der Verwallungsrat sebl das Diensteinkonunen sowie die sonstigen Anstellungöbedin-

hungen fest und ordnel die Vertrelung des Generaldireltors

1. Der Generaldirektor wird durch den ber-Pröfdentn in sein Amt eingeführt und

verpflichtet.

8 8S.

1. Obere Beamte sollen in der Negel die Befähigung zum Nichleramt oder ##un höheren

Verwaltungodienst besitzen. Von ihnen hat einer die Geschäfte als Justitiar wahrzunehmen,
soweit letztere mit Genehmigung des Verwaltungoralo nicht nebenamtlich, wie bioher, einem

Rechtoanwalt oder einer anderen zum Nichleramt besähigten Persönlichleit übertragen werden.

Ihre Wahl erfolgt durch den Verwaltungorat und bedarf der Bestäligung durch den Ober-

Präsidenten. Sie werden durch den Generaldireklor in ihr Amt eingeführt und verpflichtel.

Der Verwallungorat sett ihr Diensteinkommen und ihre sonstigen Anstellungobedingungen fest.

2. Die mittleren und Unterbeamien werden von dem Generaldireklor auf Kündigung an-

genommen, der bestimmt, in welcher Weise und an welchen Orten sie beschäftigt werden. Ihre

lebenolängliche Anstellung bedarf der Zustimmung deo Verwaltungoralo. Das Dienseiichmmen
der lebenslänglich ongestellten Beamten wirdvon dem Verwaltungoral fesihesetzt: die Bezüg,

der übrigen Beamien werden von dem Generaldireklor nach Maßgabe des Voranschlags für du

Auogaben der Anstall bemessen.

3. Die Anstaltsbeamten haben, sofern sie nicht auf Kündigung angestellt sind, im Falle

einer ohne ihr Verschulden eingetretenen Dienstunfähigkeit Anspruch auf Nuhegehalt nach Maß-
hgabe der jedesmaligen gesetzlichen Bestimmungen für die unmittelbaren Staalobeamten, sofern

nichl bei ihrer Anstellung abweichende Vereinbarungen getrosfsen sind. Dem Verwaltungerat

bleibt es vorbehalten, nach Besinden auch anderen, alo den vorgenannten Beamten Ruhegehälter

m bewilligen. Die Fürsorge für ihre Witwen und Waisen erfolgt durch Auschluß an die

Witwen= und Waisenversorgungoanstall der Provinz Sachsen oder in anderer auorcichender und

angemessener Weise. Die Hinterbliebenen verstorbener Anstaltobeamlen erhallen ein vom Ende

des Sterbemonalo ab zu berechnendeg Guadenquarlal. Die Beamien der Anstall erhalten für

Dienstreisen Reisekosten, über deren Höhe der Verwallungorat zu beschließen hat.

4. Sämtliche Kassenbeamte der Anstalt haben Kaution zu siellen. Der Betrag der Kau-

tionen wird von dem Verwaltungorat bestimmt.

5. Unter Zustimmung des Verwalumgorats kann der Generaldirektor einzelne Beamte

ermächtigen, in seinem Auftrag Schriftstücke zu unterzeichnen und Versicherungoverlräge

abguschliehen.

9839.!. 64%

I. Der Verwallungorat hat die Interessen der Gesamtheil der Austaltomitglieder wahr-

zunehmen und alc obersteg Organ der Anstalt an deren Verwaltung nach Mahgabe dieser

Sabung mitzuwirken.

Zonstiat
Vtamit.

Verwaliungs·
tat.
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Dem Verwaltungerat gehören als stimmberechtigte Mitglieder an:

A. der Generaldireklor;

B. sieben innerhalb der Provinz Sachsen gewählte Mitglieder der Hauptbestandteile des

Anstallsgebiels, nämlich:
a) des auf dem linken Elbuser belegenen Teils des Herzoglums Magdeburg mit Ein-

schluß der Grasschaft Barby,
b) des auf dem rechten Elbufer belegenen Teils dieses Herzoglums mit Einschluß des

ehemaligen Ziesarschen Kreiseo und des Amte Gommern,

) des Saalkreises,

 der Grafschaft Mansfeld,

e) der Altmark,

9 des Fürstenlumo Halbersladt mit Einschluß der Grafschaft Wernigerode und des

Stifto Quedlinburg und

des Fürstenkumo Eichsfeld;

C. vier Milglieder für die der Anstalt angehörigen außerpreußischen Staaten: Schwarzburg-

Sonderohausen, Schwarzburg-Rudolstadt, Reuß j. L. und Neuß d. L., in welchen die

Anstalt als alleinige öffentliche Feuerversicherunganstalt die Stellung einer Landeoanstal!

einnimmt. Eine Vermehrung dieser Anzahl von Mitgliedern bleibt für den Fall der

Aufnahme anderer Länder oder Landeoleile in den Anstaltsverband vorbehalten.

I). Außerdem ist der Provinziallandtag der Provinz Sachsen berechtigt, einen Vertreler

ans dem Bereich der Anstalt als beratendcs Mitglied in den Verwaltungsrat abzuordnen.

Die Kur= und Neumärkische Nitterschaft und die Landschaft der Provinz Sachsen

sind ebenfallo zur Abordnung je eines beratenden Mitgliede solange berechligt, als bei

diesen Institulen für die kreditoerbundenen Grundbesitzer der Zwang zur Vrrsicherung bei

der Anstalt bestehl. Daaoselbe Recht kann durch Beschluß des Verwaltungorato auch

anderen landschaftlichen Kreditinstituten eingeräumt werden, deren Mitglieder zur Ver-

sicherung bei der Anstalt verpflichtet sind.

I. Den Landeoregierungen außerpreußischer Gebiete, auf welche die Anstall ihre Wirksamleit

erstreckl, ohne die in Absah 1 C bezeichnete Stellung einzunehmen, kann durch Veschluß

deo Verwallungsrate das Recht eingeräumt werden, einen Vertreter als beratendeo Mitglied

in den Verwaltungoral abznordnen.

2. Bei der Auswahl der Milglieder sind die bei der Anstalt bekeiligten Berussstände

(Landwirlschaft (Groß,, Miltel= und Kleinbesihl, Handel, Industrie, Gewerbe, Hausbesit) tunlichst
nach Maßgabe ihrer Beteiligung an dem Versicherungobestand zu berücksichligen.

3. Die unter B aufgesührten 7 Mitglieder aus der Provinz Sachsen werden von Wahl-

männern durch absolute Stimmenmehrheit gewählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

Für jeden Kreio (§ 2 Zifser 1) werden auf Aufforderung des Generaldirektors auf 12 Jahre

ein Wahlmann und ein siellvertretender Wahlmann aus der Jahl der Auslaltomitglieder gewähll.

Die Wahl erfolgt durch diejenigen Mitglieder der Kreiotage, für die Altmark des Konunnal=

landlags, welche Milglieder der Anstalt sind.
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Sämtliche Wahlmänner, für die behinderten ihre Siellvertreler, versammeln sich auf

schriftliche Einladung des Generaldireklorg und wählen unler dessen Vorsi gemeinsam die

Milglieder des Verwaliungoralo. Sie üben das Wahlrecht aus als Verkreler der Anstallomitglieder.

Auf die Wahl der Mitglieder des Verwaltungorato sinden die Vorschriften der Kreio-

ordnung über die auf den Kreistagen vorzunehmenden Wahlen mit der Maßgabe Anwendung,

daß der Einspruch gegen das Wahlversahren jedem an der Wahl beleiligt gewesenen Wahlmam

oder Stellvertreter und die endgültige Beschlußfassung über den Einspruch dei Ober-Präsidenten

der Provinz Sachsen zusteht.

Für die Wählbarkeit der innerhalb der Provinz Sachsen zu wählenden Mitlglieder des

Verwallungorato gellen dieselben Bedingungen wie für die Mitglieder des Provinziallandtago.
Außerdem müssen sie bei der Anstalt mit Gebäuden mindeslend in Höhe von 15.000 .4 versichert

sein. Die Gebäude müssen innerhalb des beir. Wahlbezirlo belegen sein.

Jede Wahl eineo Wahlmanns, Siellvertreters oder Mitglieds des Verwaltungsrato verliert

ihre Wirlung mit dem Aufhören einer für die Wählbarkeit geltenden Bedingung. Scheidet ein

Wahlmann oder ein stellvertretender Wahlmann während der 12 jährigen Amtozeit auc, so ist

von dem Kreistag eine Ersatzwahl auf den Nest dieser Zeit vorzunehmen. Die Amtodauer der

hewähllen Mitglieder des Verwaltungorats belrägt 12 Jahre. Scheidet ein Mitglied aus, so

ist eine Ersatzwahl auf den Nest der Amtozeil von den Wahlmännern seines Wahlbezirke

(oben 1 B) vorzunehmen. Die mit Ablauf der 12 jährigen Amtozeil aucscheidenden Mitglieder

bleiben bie zur Einführung der neu gewählten im Amt.

Die Bestellung der Mitglieder für die auherpreußischen Anstallögcbiele ersolgl nach den

daselbst 5 landcorechtlichen Vorschriften.
Der Generaldirektor berust den Verwaltungorat nach Vedarf, mindeslens einmal

sihrlich am 28. September und, wenn dieser Tag auf einen Sonntag fällt, am 29. September

und führt denVorsiv. Die Verusung muß ersolgen, wenn der Ober-Präsident oder die Hälfte

der simmberechtigten Milglieder sie verlangt. In den Sibungen müssen außer dem General=

direltor oder seinem Stellvertreter mindestens 11 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sein. Bei

Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der stimmberechtigten Anwesenden, bei Stimmengleichheit

die Stimme des Vorsitenden. An der Abstimmung darf nicht teilnehmen, wer an der Sache

unmittelbar beteiligt ist, wer zu einem Beleiligten in einem der in § 380Ziffer 1 bio 3 der

Jivilprozeßordnung bezeichneten Verhältnio steht, und bei der Entscheidung über Einsprüche und

Beschwerden, wer bei der Vorentscheidung milgewirkt hal. In Angelegenheiten, deren Erledigung

nach dem Ermessen des Generaldirektorg nicht bio zur nächsten Sibung deo Verwaltungorato

ausfgeschoben werden kann, darf die Abssimmung auf schriftlichem Wege herbeigeführt werden.
Die Vorlage, über welche schriftlich abgestimmt werden soll, ist dem Ober-Präsidenten mitzureilen;

desgleichen das Ergebnio der Abstimmung. Beisschriftlichen Abstimmungen entscheidet die Mehrheil

der vorhandenen Stimmberechtiglen. Im übrigen regelt der Verwallungsratseine Geschäfloordnung.
5. Der Ober-Präsident ise zu den Silungen des Verwaltungorato einzuladen und konn

an ihnen persönlich oder durch Kommissare teilnehmen.

6. Die Milglieder des Verwaltungorats verwallen ihr Amt unentgeltlich, erhalten aber

Tagegelder und Reisekosten nach den in der Verwalumgsordnung festzustellenden Grundsähen.
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8 10.

Dem Verwaltungsrat liegt insbesondere ob:

die Wahl des Generaldireklors, der oberen Beamten und der Kreis-Feuersozieläls-Dirckioren

sowie die Zustimmung zur lebenolänglichen Anstellung der mittleren und Unterbeamten

(67 Ziffer 2 und § 8 Ziffer 1 und 2 und § 11 Zisser 1):
 die Festsetzung des rnulenonm und der sonstigen Anstellungsbedingungen des

Generaldirekior# und der oberen Beamten sowie die Festsetzung des Diensteinkommeno

der lebenolänglich angestellten mittleren und Unterbeamten (§ 7 Zisser 3 und § 8 Ziffer 2);

. die Feststellung der allgemeinen Grundsätze über die Art und Höhe der Besoldung und

sonstigen Bezüge der Außenbeamten sowie der Gebühren, welche bei Aufnahme von

Versicherungsanträgen und in anderen ähnlichen Fällen zu entrichten sind;

Hdie nesen der Höhe der von den Kassenbeamlen zu beslellenden Sicherheiten
Ziff(66#

die 28 des Vorauschlags für die Ausgaben der Anstall, die Beschlußfassung über

die Genehmigung von ülericrmiimgen des Voranschlags und die Prüfung und Abnahme
der Jahreorechnung (§ 12 Ziffer2und 4);

 eii Mitwilung be- der berwalung und Verwendung des Anstaltsvermögens nach
Maßgabe

. die 47 — den Erwerb und die Veräußerung von Grundslücken (8 13Ziffer3);

die Feststellung der Grundsätze für die Bemessung und Erhebung der *5 Beiträge
und die Beschlußfassung über die Aueschreibung auherordentlicher Beiträge (§ 16);
die Entscheidung auf Einsprüche und Beschwerden der Anstaltomitglieder 9 Maßgabe

21;

der Erlaß der Verwallungsordnung (8§ 22);

die Feststellung der allgemeinen Versicherungsbedingungen und deren Abönderungen;

die Beschlußfassung über Anderungen der Satzung (§ 23)

die Veschlußfassung über die Auedehnung des Anstaltobetriebo auf weilere Zweige der

Schadewwersicherung sowie dessen Wiederaufgabe und die Zustimmung zu Rückbersicherungo-
verträge

. die Suhuun zum Beitritl der Anstall zu Verbänden öffentlicher Feuerversicherungs-

anstalten;

5. die Beschlußfassung über die Auflösung der Anstalt und über die Verwendung des bei

ihrer Auflösung vorhandenen Vermögens.

8 11.

1. Zum Zwecke der Besorgung der örtlichen Versicherungogeschäfte ist das Anstalksgebiet

ieu Sozietätokreise geteilt. Mil Auonahme der Siaalen, in denen ausschließlich die Mobiliar=

versicherung von der Anstalt betwieben wird, bildet in der Regel jeder Verwallungs= (landrätliche)
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Areis einen Sozielãlslreio. Fr diesen wähll der Verwallungsrat auf Vorschlag des Geueral-

direltors einen Kreis-Feuerjozielälg-Direklor, in den angeschlossenen Fürstentümern nach Benehmen

mit der betreffenden Landcoregierung. Die Kreio-Feuersozielälo-Direktoren brauchen nicht nokwendig

Aunstaltomitglieder zu sein. Sie sollen aber im Kreise wohnen und, wenn sie durch einen Wechsel ihres

Wohnsitzeo den Kreis verlassen, ihr Amt aufgeben. Sosern ein Kreio-Feueriozietäto-Direktor gleich-

zeilig Landrat ist, erlischt mit seinem Auoscheiden aus dem Landraloamt gleichzeitig sein Amt als

Kreis-Feuersozietäs-Direktor. Für Behinderungofälle ernennt der Generaldirektor für jeden Kreis-

Feuersozictäto-Direklor einen Siellvertreler, welcher in der Regel Anstaltomitglied sein muß und auch

nach dem Abgange des Kreis-Feuersozieläts-Direktors dessen Geschäfte solange uu versehen hat, bio

die Stelle vom Verwaltungorat wieder besebt ist. Die Kreio-Feuersozielälsg-Direlloren und ihre

Stellvertreter verwallen ihre Amter unentgeltlich. Die Kreio-Feuersozietäls-Direktoren erhallen

eine Aufwandoentschädigung und Reisekosten nach Maßgabe der Nerwaltungaord die

Stellvertreter neben den Reisekosten nur den Ersatz etwaiger barer Auslagen.

2. Die Kreis-Feuersozietäts-Direktoren stehen unmitlelbar unter dem Generaldirektor. Sie

werden von diesem in ihr Am eingeführt und verpflichtet. Ihnen liegt dieBesorgung der in

der Verwalungerchuung ihnen zugewiesenen Geschäfte der Gebäudeversicherung unter der Leitung
des Generaldireklors

Für sien Sozietätolreio wird vom Generaldireklor ein milllerer Beamter zum

Kreioversicherungo-Kommissar beslellt, welcher die Geschäfte der Mobiliarversicherung mit eigener

Verantwortung unter der Ausfsicht deo Kreis,Feuersozietäto-Direllors bearbeitet, zugleich sein

Sekrelär und Kassenrendant ist. Im übrigen werden die Dienstebliegenheiten deo Kreio-

versicherungs-Kommissaro durch die Verwallungsordnung und die vom Generaldirektor zu

erlassende Geschäftanweisung geregelt. In gleicher Weise werden in den Staatögebielen, in

denen die Anstall nur die Mobiliarversicherung belreibl, nach jeweiligem Bedarf Kreisnersicherungo-

Kommissare angestellt, welche die ihnen obliegenden Geschäfte unter der Aufsicht des Generaldirekloro

onezusisren haben.Zur Wahrnehmung der örtlichenVersicherungogeschäftr, insbejondere zur Vermittelung
und ooemseong der Versicherungen, zur Besorgung des Geschäftoverlehro zwischen den

Versicherungonehmern und dem Kreioversicherungs-Kommissar bezw. den oberen Instanzen sowie

zu ähnlichen Geschäften werden in den einzelnen Sozielälokreisen nach Bedarf vom Generaldireklor

Bezirkokommissare auf Kündigung angestellt, über deren Geschäfte im einzelnen der Generaldirektor
eine Dienstanweisung erläßt. Ihre Bezüge werden in der Verwallungsordmung bestimmt.

5. Für jeden Sozielälslreio werden Abschätzungokommissare (Schätzer) zur Schähung der
zur Versicherung kommenden Gebäude und der eintrelenden Brandschäden in der erforderlichen

Anzahl vom Generaldirektor bestellt. Die allgemeinen Grundsähe, nach denen ihre Anstellung

und Entlassung erfolgt, sowie ihre Gebühren werden in der Verwallungoordmung geregelt; die

Dienstanweisung erläßt der Generaldirektor,
6. Die Orlsovorsleher haben bei der Abschätung der zu versichernden Gebäude unent-

geltlich mitzuwirken und sind verpflichtet, die vorgeschriebenen Ortokataster-Eremplarc aui#zu-

bewahren, zu den fesigesetzten Terminen an den Kreicdireklor einzureichen sowie die Ankunft deo
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neuen Katasters in der nächstenGemeindeversanmlung belannt zu machen und diejenigen Ver-

sicherungonehmer, deren Versicherungen eine Anderung erfahren haben, namentlich aufzufordern,
von dieser Anderung durch Einsichtnahme im Kataster Kenninio zu nehmen. Sie haben serner

von den bei ihnen eingehenden Beitritts= und Abänderungoanträgen rechtzeitig dem Kreiodireklor

Kenninis zu geben. Auch andere regelmäßige Nachweisungen und Abschlüsse haben sie auf An-

*p des an den Kreiodirektor einzureichen.
fiGeneraldirektor ist besugl, seine Bescheide den Empfängern durch den Kreis-

delerse * zugehen zu lassen.

8 12.

1. Alo Rechnungsjahr der Anstalt gilt das bürgerliche Jahr.

2. Für die von dem Verwaltungoral bestimmie Anzahl von Rechnungejahren wird unter

Beobachtung der bei den Staatskassen gellenden allgemeinen Bestimmungen ein Voranschlag über

die Aucgaben der Anstalt von dem Generaldirektor aufgestellt und vom Verwallungorat festgesetzt.

Der laufende Voranschlag bleibt bis zur Feststellung deo neuen in Krafl. Überschreitungen dieses

Haushaltungoplanes sowie außerplammäßige Ausgaben bedürfen der Genehmigung des Ver-

waltungorats.

3. Die Kassengeschäfte der Anstalt werden von der Haupllasse am Sitze der Anstalt

verwaltet. Die örllichen Kassengeschäfte werden in den einzelnen Sozielälokreisen durch be-

sondere Kassen wahrgenomnen. Außer den ordentlichen Prüfungen der Hauptkasse hat alljährlich

auch eine außerordentliche Neuision staltzusinden, über deren Ergebnio dem Verwaltungoral

Bericht zu erstallen ist. Die Geschäftsanweisung für die Kassen erläßt der Generaldirektor. Sie

bedarf der Genehmigung des Verwallungeraté.

1. Die Hauptlasse hat für jedes Jahr Nechnung zu legen. Ihr Hauplinhalt ist in einer

Nachweisung dem Ober-Präsidenten mitzuteilen und sodonn durch die für die Bekanntmachungen

der Anstalt vorgeschriebenen amtlichen Blätter (§ 5) zur ösfentlichen Kenntnio zu bringen. Die

Jahresrechnung wird zunächst von dem Kassenkontrolleur und sodann von dem Generaldirektor

vorgeprüst und mit den gezogenen Erinnerungen dem Aerwallungeral zur Prüsung und Ab-

nahme vorgelegt. Die abgenommene Nechuung ist dem Provinziallandtiog zur Kenninionahme

vorzulegen. Sobald die Ergebnisse des Rechnungojahrs feststehen, wird von dem Generaldirekior

über die Ergebnisse und den Stand der Versicherungsangelegenheiten ein Verwaltungobericht

verössenllicht. Dieser ist ebenfollo dem Provinziallandtag zur Kenntnionahme milzuteilen.

8 13.

1. Das Vermögen der Anstalt ist unter Beachlung der Vorschristen des Gesetzes

über die öffentlichen Feuerversicherungoanstalten vom 25. Juli 1910 mündelsicher anzulegen.

Das Vermögen und die Einnahmen der Anstall dürfen nur zum Nutzen der Anstall und ihrer

Versicherungsnehmer verwendet werden.
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2. Aus den Einnahme-Uberschüssen der Verwaltung ist zur Bestreitung außergewöhnlicher

Ausgaben ein Sicherheitsfonds zu bilden, der mindestens 2 vom Tausend des jeweiligen Ver-

sicherungsbestands betragen muß. Hat der Sicherheitsfonds die Höhe von 6 vom Tausend des

Versicherungsbestands erreicht, so bestimmt auf Vorschlag des Generaldirektors der Verwaltungs-
rat, ob und in welchen Beträgen weitere Uberschüsse dem Sicherheitsfonds zugeführt oder sonst

im Interesse der Anstalt oder der Versicherungsnehmer verwendet werden sollen.

3. Zum An= und Verkauf von Grundstücken ist die Zustimmung des Verwaltungsrats

erforderlich.
4. Die Versicherungsnehmer haben keinen Anspruch an den Sicherheitsfonds oder an das

sonstige Vermögen der Anstalt.
5. Einen solchen Anspruch haben auch die freiwillig aus dem Anstaltsverband ausscheidenden

Landesteile nicht. Für den Fall der Auflösung der Anstalt, des zwangsweisen Ausscheidens

einzelner Landesteile und für den Fall einer seitens der Anstalt geschehenen Kündigung der mit

den außerpreußischen Gebieten bestehenden Versicherungsverträge (§ 2 Ziffer 1) erhält der aus-

scheidende Landesteil seinen Anteil am Sicherheitsfonds herausgezahlt nach Verhältnis der Haupt-

versicherungssumme des betr. Landesteils zur Hauptversicherungssumme der Anstalt, wie beide

sich am Tage des Ausscheidens herausstellen.

8 14.

In dem Haushaltungsplan der Anstalt sind Mittel auszuwerfen, aus denen der General= Jörderung der
direktor nach den in der Verwaltungsordnung festzustellenden Grundsätzen Beihilfen gewährt zu Feuersicherheit.

Einrichtungen und Maßnahmen, welche der Erhöhung der Feuersicherheit, insbesondere der Ver—

vollkommnung des Feuerlöschwesens dienen. Die Höhe der Mittel ist nach der Leistungsfähigkeit

der Anstalt und dem im Anstaltsgebiet vorhandenen Bedürfnis zu bemessen. Diese Pflicht zur

Förderung der Feuersicherheit begründet indessen keinen Anspruch an die Anstalt. Solange der

Sicherheitsfonds den festgesetzten Mindestbetrag (§ 13 Ziffer 2) nicht erreicht, kann von der

Auswerfung dieser Mittel abgesehen werden.

* 15.

1. Die Versicherung unbeweglicher Sachen darf nur auf Grund einer von der Anstalt Schätung
: » » ,tmbcwcglichcr

nach Maßgabe der Verwaltungsordnung zu bewirkenden Schätzung übernommen werden. Bei Sachen und

weniger umfangreichen Baulichkeiten kann die Schätzung auch an der Hand der dem Versicherungs= Versicherungs-
antrag beizufügenden Gebäudebeschreibung erfolgen. Es ist zulässig, im Bau befindliche Gebäude sumne.

vorläufig ohne Schätzung zu versichern. Die Schätzung ist nach Fertigstellung, spätestens nach
der polizeilichen Abnahme des Baus, alsbald nachzuholen.

2. Über den von der Anstalt festgesetzten Schätzungswert hinaus darf keine Versicherung

angenommen werden.

3. Der Generaldirektor ist berechtigt, Nachprüfungen der Versicherungswerte zum Zwecke

ihrer Richtigstellung sowie Besichtigungen versicherter Gebäude und der darin befindlichen Be-

triebe anzuordnen.
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4. Die Ergebnisse der Schätzung sowie die sonstigen Unterlagen der Versicherung dürfen

ohne Einwilligung des Versicherungsnehmers weder zu steuerlichen noch zu anderen, mitder Ver—

sicherung nicht im Zusammenhang stehenden Zwecken benutzt werden.

8 16.

1. Die Anstalt ist auf Gegenseitigkeit gegründet in der Weise, daß ihre Versicherungs—

nehmer zugleich Versicherer, als solche aber nur mit ihren Beiträgen haftbar sind.

2. Die Beiträge der Vorsicherungsnehmer dienen zur Deckung der Brandschäden und

der sonstigen Ausgaben der Anstalt und sind zum Gesamtbedarf der Anstalt derart zu bemessen,

daß sie nach der mit der Versicherung übernommenen Gefahr abgestuft werden. Bei der Beur—

teilung der Gefahr sind die Bauart, Beschaffenheit, Lage und Benutzung der versicherten Gegen—

stände, die größere und geringere Feuergefährlichkeit des Orts und andere erhebliche Umstände zu

berücksichtigen. Der Verwaltungsrat setzt die hiernach sich ergebenden Grundsätze für die Beitrags—
bemessung fest. Er bestimmt die Zeitabschnitte, für welche die Beiträge erhoben werden, und

die Zeiten der Erhebung.

3. Die Erhebung der Beiträge geschieht in der Regel durch die Ortsvorsteher, welche sie

gegen Quittung an die Anstaltskasse abzuliefern haben. Auf Wunsch der Anstalt sind auch die—

jenigen, welche in dem Orte die öffentlichen Steuern zu erheben haben, verbunden, sich dieser

Verpflichtung zu unterziehen. Die zwangsweise Einziehung der Beiträge muß auf Erfordern

der Kreisdirektoren durch die zur Beitreibung der öffentlichen Steuern bestimmten Beamten

bewirkt werden. Die Ortsvorsteher, die für sie etwa eintretenden Ortssteuererheber oder ander—

weitig Beauftragte erheben für die Einsammlung und Ablieferung der Beiträge von den Ver—

sicherungsnehmern eine Gebühr, deren Höhe der Generaldirektor bestimmt.

4. Reichen in einem Geschäftsjahre die regelmäßigen Beiträge und die sonstigen Ein—

nahmen der Anstalt zur Deckung ihrer Verpflichtungen nicht aus, so ist der Fehlbetrag dem

Sicherheitsfonds (8 13 Ziffer 2) zu entnehmen. Sinkt dieser infolgedessen unter seinen Mindest—

betrag (§ 13 Ziffer 2), so sind alle Versicherungsnehmer, welche während dieses Geschäftsjahres
Anstaltsmitglieder waren, zur Zahlung außerordentlicher Beiträge verpflichtet. Die außerordent-

lichen Beiträge bestehen in einem Bruchteil der ordentlichen Beiträge. Sie werden vom Ver-

waltungsrat festgesetzt und wie die ordentlichen Beiträge eingezogen. Mit Genehmigung des

Ober-Präsidenten kann von der Ausschreibung außerordentlicher Beiträge abgesehen werden.

§ 17.

Ein Eintrittsgeld wird nicht erhoben.

§ 18.

1. Die Höhe des an der versicherten Sache entstandenen Schadens ist von der Anstalt

auf ihre Kosten unter Zuziehung zweier Anstaltsmitglieder, die bei dem Brande nicht unmittelbar

beteiligt sind, nach billigem Ermessen abzuschätzen. Auf Grund dieser Abschätzung setzt der
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Generaldirektor die Entschädigung nach Maßgabe der Versicherungsbedingungen, die dabei im

Zweifel zugunsten des Versicherungsnehmers auszulegen sind, fest. Gegen den Bescheid des

Generaldirektors ist innerhalb eines Monats nach dessen Empfang der Einspruch an den Ver-

waltungsrat zulässig. Die Entscheidung desselben kann innerhalb eines Monats nach deren

Zustellung durch Klage im ordentlichen Rechtswege angefochten werden.

2. Die Anstalt kann vor Eintritt des Schadenfalls mit dem Versicherungsnehmer verein-

baren, daß die Höhe des Schadens im Wege des Sachverständigenverfahrens festzustellen ist.

Die Bestimmungen im Absatz 1 finden alsdann keine Anwendung.

Für das Sachverständigenverfahren gelten, wenn nichts anderes vereinbart ist, folgende

Grundsätze:
a) Jeder Teil ernennt schriftlich einen Sachverständigen. Unterläßt der Versicherungsnehmer

die Ernennung bis zum Abschätzungstermin, so wird für ihn auf Antrag der Anstalt der

Sachverständige von dem örtlich zuständigen Amtsgericht ernannt. Vor Beginn der Ab-

schätzung haben die Sachverständigen schriftlich einen Obmann zu ernennen, welcher über

die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der Grenzen der Feststellungen der beiden Sach-

verständigen zu befinden hat. Einigen sich die Sachverständigen nicht über den Obmann,

so wird auf den Antrag eines oder beider Sachverständiger der Obmann von dem örtlich

zuständigen Amtsgericht ernannt.

b) Aus der von den Sachverständigen zu beurkundenden Feststellung muß der Versicherungs-

wert der Sachen sowohl zur Zeit des Eintritts des Schadenfalls als auch zur Zeit nach

dem Schadenfall hervorgehen, und zwar bezüglich der übriggebliebenen Teile und Mate-

rialien unter Berücksichtigung ihrer Verwendbarkeit für die Wiederherstellung. Die

Schadenfeststellung der Sachverständigen ist dem Versicherungsnehmer auf Verlangen gegen

Erstattung der Kosten abschriftlich mitzuteilen.

Ic) Jeder Teil trägt die Kosten des von ihm oder für ihn ernannten Sachverständigen, die

Kosten des Obmanns trägt jeder Teil nach Maßgabe des Unterliegens.

Auf Grund der Feststellung der Sachverständigen über die Höhe des Schadens

setzt der Generaldirektor die Entschädigung nach Maßgabe der Versicherungsbedingungen fest.

Gegen diese Festsetzung steht dem Versicherungsnehmer binnen einem Monat nach

Zustellung des Bescheides des Generaldirektors die Klage im ordentlichen Rechtswege zu.

§ 19.

1. Die Entschädigung wird für die mit Reallasten, Hypotheken, Grund= oder Renten-

schulden belasteten Gebäude nur zu ihrer Wiederherstellung und erst dann in Teilzahlungen nach

Verhältnis des fortschreitenden Baues gezahlt, wenn die bestimmungsmäßige Verwendung des

Geldes gesichert ist, es sei denn, daß die zur Zeit des Schadenfalls eingetragenen Realberech-

tigten in die sofortige Auszahlung der Entschädigung willigen. Die Erklärungen der Realberech-

tigten sind auf Verlangen der Anstalt zu beglaubigen. Zum Nachweis über die Belastung des

Grundstücks kann die Anstalt vom Versicherungsnehmer auf dessen Kosten einen beglaubigten

Grundbuchauszug verlangen.
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Bei unbedeutenden Schadenfällen kann die Zahlung ohne Erfüllung dieser Vorschrift

erfolgen.
2. Die Kündigung einer Gebäudeversicherung seitens des Versicherungsnehmers ist nur

dann wirksam, wenn er spätestens einen Monat vor Ablauf der Versicherung nachgewiesen hat,

daß zu dem Zeitpunkt, bis zu welchem die Kündigung zulässig war, auf dem Grundstück Real—

lasten, Hypotheken, Grund= oder Rentenschulden nicht vorhanden waren, oder daß die vorhandenen

Realberechtigten ihre Zustimmung zu der Aufhebung der Versicherung bei der Anstalt gegeben

haben. Die Erklärungen der Realberechtigten und der vom Versicherungsnehmer auf Verlangen

der Anstalt vorzulegende Grundbuchauszug müssen auf Verlangen der Anstalt beglaubigt sein.

Diese Bestimmungen gelten auch für Anträge des Versicherungsnehmers auf Herabsetzung
der Versicherungssumme oder Minderung der übernommenen Gefahr. Ist die Herabsetzung oder

Minderung im Verhältnis zu der verbleibenden Versicherungssumme nur unbedeutend, so kann

der Generaldirektor die Beibringung des Nachweises erlassen.

3. Sofern nicht die Realberechtigten mit der Anderung sich einverstanden erklärt haben,

wirkt bei der Gebäudeversicherung eine Tatsache, welche die Beendigung des Versicherungs-

verhältnisses oder die Verminderung der Versicherungssumme zur Folge hat, gegenüber den

Realberechtigten erst mit dem Ablauf eines Monats, nachdem ihnen die Beendigung oder Ver-

minderung und, sofern diese noch nicht eingetreten war, der Zeitpunkt der Beendigung oder

Verminderung durch die Anstalt mitgeteilt worden war oder in anderer Weise zu ihrer Kenntnis

gelangt ist. Bei Verminderungen der Versicherungssumme um weniger als ein Drittel und

Minperung der übernommenen Gefahr findet diese Bestimmung nur den Realberechtigten gegenüber

Anwendung, die ihr Realrecht der Anstalt angemeldet haben. Jeder in der 2. oder 3. Abteilung

des Grundbuchs eingetragene Berechtigte, für dessen Recht ein bei der Anstalt versichertes
Gebäude haftet, ist befugt, sein Recht bei der Anstalt vermerken zu lassen. Über den Vermerk

ist ein Sicherungsschein auszustellen.

4. Ist der Versicherungsvertrag nichtig, weil der Versicherungsnehmer ihn in der Absicht

abgeschlossen hat, sich aus der Uberversicherung oder Doppelversicherung einen rechtswidrigen

Vermögensvorteil zu verschaffen, so kann die Anstalt die Nichtigkeit den Realberechtigten gegenüber

nicht geltend machen. Das Versicherungsverhältnis endigt ihnen gegenüber erst mit dem Ablauf
eines Monats, nachdem ihnen die Nichtigkeit des Vertrags durch die Anstalt mitgeteilt oder in

anderer Weise zu ihrer Kenntnis gelangt ist.

5. Ist bei einer Gebäudeversicherung die Anstalt wegen des Verhaltens des Versicherungs-

nehmers von der Verpflichtung zur Leistung frei, so bleibt gleichwohl ihre Verpflichtung gegenüber

den Realberechtigten bestehen. Das Gleiche gilt, wenn die Anstalt nach Eintritt des Schaden-

falls den Versicherungsvertrag kündigt. Soweit die Anstalt auf Grund dieser Bestimmungen
einen Realberechtigten befriedigt, geht dessen Recht auf sie über. Sie darf den Ubergang aber

nicht zum Nachteil eines gleich= oder nachstehenden Realberechtigten geltend machen, dem gegenüber

ihre Verpflichtung bestehen geblieben ist.

6. Bei der Gebäudeversicherung hat die Anstalt den Realberechtigten Mitteilung zu

machen, wenn der Versicherungsnehmer sechs Monate seit der ihm zugegangenen Zahlungs-
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aufforderung mit der Zahlung im Rückstand geblieben ist. Beitragszahlungen, die der Anstalt

von einem der Berechtigten angeboten werden, darf sie nicht ablehnen, auch wenn der Versicherungs—

nehmer widerspricht.
7. Den Realberechtigten steht es frei, eine aufgehobene oder herabgesetzte Gebäude—

versicherung innerhalb eines Monats nach Empfang der Mitteilung bis zur Höhe des Versicherungs—

werts für ihr Interesse fortzusetzen. Die Anstalt kann hierbei aber die unverzügliche Kündigung

des Realrechts und die Betreibung der Zwangsversteigerung zur Bedingung machen.

8. Die nach vorstehenden Bestimmungen an die Realberechtigten zu erstattenden Mitteilungen

erfolgen kostenfrei durch eingeschriebenen Brief nach der letzten der Anstalt bekannten Wohnung
des Realberechtigten.

8 20.

1. Vor der Wiederherstellung des Gebäudes kann die Forderung des Versicherungsnehmers Pfandungen der
auf die Entschädigungssumme nur an den Erwerber des Grundstücks oder an solche Gläubiger Entschädigungs-

des Versicherungsnehmers übertragen werden, welche Arbeiten oder Lieferungen zur Wieder—- forderungen der
herstellung des Gebäudes übernommen oder bewirkt haben. Eine Ubertragung an Gläubiger Bersiseunas.

des Versicherungsnehmers, welche bare Vorschüsse zur Wiederherstellung des Gebäudes gegeben

haben, ist wirksam, wenn die Verwendung der Vorschüsse zur Wiederherstellung erfolgt.

2. Den gleichen Beschränkungen unterliegt die Pfändbarkeit der Forderung.

8 21.

1. Gegen den Bescheid des Generaldirektors, durch welchen eine Gebäudeversicherung Rechtsmittel.

abgelehnt wird, ist der Versicherungsnehmer berechtigt, die Entscheidung des Verwaltungsrats

anzurufen. Der Einspruch bei dem Verwaltungsrat muß innerhalb zweier Wochen nach Empfang

des ablehnenden Bescheides bei dem Generaldirektor erhoben werden. Innerhalb zweier Wochen

nach Empfang der Entscheidung des Verwaltungsrats ist die Beschwerde bei dem Ober-Präsidenten

der Provinz Sachsen zulässig, welcher endgültig entscheidet.
2. Gegen Bescheide des Generaldirektors, durch welche die Gewährung einer Entschädigung

abgelehnt wird, steht den Versicherungsnehmern der Einspruch bei dem Verwaltungsrat zu, der

innerhalb eines Monats nach Empfang des Bescheides zu erheben ist. Gegen die Entscheidung

des Verwaltungsrats ist innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Zustellung der Entscheidung

der Rechtsweg zulässig.
3. Die Rechtsmittel gegen die Entscheidungen über die Höhe einer festgesetzten Brand-

entschädigung ergeben sich aus § 18.

4. Gegen andere Bescheide des Generaldirektors steht den Mitgliedern der Anstalt die

Beschwerde bei dem Verwaltungsrat frei, welche binnen einer ausschließenden Frist von einem

Monat nach Empfang des Bescheides zu erheben ist. Gegen die Entscheidung des Verwaltungsrats

steht die weitere Berufung an den Ober-Präsidenten offen, welcher endgültig entscheidet.

5. Beschwerden über das Verfahren der örtlichen Verwaltungsorgane der Anstalt

unterliegen der Entscheidung des Generaldirektors und sind binnen einem Monat nach Zustellung

des Bescheides anzubringen.
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6. Die Einsprüche und Beschwerden können bei dem Kreis-Feuersozietäls-Direkior oder bei

dem Generaldireklor oder bei der entscheidenden Sielle angebrachl werden.

7. Wird eine Enischeidung deo Generaldirektors oder des Verwaltungorats durch ein

Schreiben des Kreio-Feuersozictälo-Direlloro milgeteilt, so beginnt die Frist zur Einlegung eines

Rechtsmittels mit dem Empfang dieseo Schreibens.

 Uber Annahme, Aushebung, Herabsetzung oder Veitraggeinschätzung einer Mobiliar-

versicherung entscheidel der Generaldireklor endgüllüig.

822.

—— r Der Verwaltmaorat erläßt eine Verwallungcordnung über die ihr in der Sabung vor-
— behaltenen Gegenstände sowie über die allgemeinen Grundsähe für die Ausführung der Sabung,

soweit hierüber in der Satung nicht besondere Anweisungen und Beschlüsse vorgesehen sind.

.gr 8 23.
# I. Beschlüsse deo Venvaltungorals über Sabungsänderungen sind vor der Einholung der

tr! staallichen Genehmigung dem Provinziallandtag zur Erllärung über sein Einverständnio mitzuteilen.

Ausgenommen sind folgende Gegenstände:

. In Betresf# der Anstolloverwallung:

a) die Einteilung in Soziclälokreise (5 11 Ziffer 1);

5b) die Bezge der Mitzlieder des Veminisberdn, 6. 9 Zisser 6
0) die Wahl der Krei ' hrer Wählbarleit,

die ihnen zustehende — 8 11 Zffer 1) “ ihre Dienst-
stellung (§ 11 Ziffer 2);

) die Ernemung von Stellvertretern der Kreio-Feuersozietäto-Direktoren (§ 11 Zisfer 1);

) die Anstellung der übrigen Anstaltabeamten, deren Dienstdauer, Besoldung (§ 8
Zisser 2), Pensionoberechtigung und das ihren Erben zustehende Gnadenquarlal

Es Zisser 3);,

") die Kautionsbestellung G 8 Zisser 4);

g) die Annahme des Bureauhilfspersonalo (§ 8, Ziffer 2 am Schluß).

. In Ansehung der Versicherung von Gebänden:

a) die Erweilerung der Versicherungopflicht und Beschränkung des Ablehnungorechte (§3);

b) die Kündigung und Herabsetung der Versicherung (§ 19 Ziffer 2, 3 und 7);

c) die Ermitlelung des gemeinen Werts der unbeweglichen Sachen (6 15 Zisser 1,

§ 11 Zisser 6 und 5) und Vornahme von Nevisionen der in Versicherung ge-
nommenen Gebäude 15 Zisfer3)

4) die Bemessung der Beilräge nach o Gelahr und deren Einhebung (E 16 Ziffer 2

und 3).
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III. Die Anmeldung von Bränden (§ 4 Zisser 2) und Regelung des Verfahrens bei der

Fesistellung der Brandschäden (§ 18).

IV. Die Einforderung, Prüsung und Aufbewahrung der Orlolalaster (6 11 Zisser 6) sowie

die Einreichung von Veilriklo= und Abäuderungoanträgen, von regelmäßigen Nachweisungen

und dergl. (S 11 Zisser 6 am Schluß).

V. Dao Beschwerdeverfahren über örtliche Anstaltsorgane (§5 21 Ziffer 5 und 6).

2. Der Beschluß des Verwallungraio über die Auflösung der Austalt ist ebenfalls vor

Einholung der staatlichen Genehmigung dem Provinziallandtag zur Erklärung über sein Einver-

ständnio mitzuteilen.

bei der Auflösung der Anstalt nach Deckung aller Verbindlichleiten verbleibende

Vermögen fällt dem Provinzialverband der Provinz Sachsen und den gemäß §. 2 Ziffer 1 der

Anstalt angeschlossenen außerpreußischen Landeotcilen nach Verhälmig ihrer Hauptversicherungs-

summen zu. Der dem Prooinzialverband der Provinz achser zufallende Anleil ist für Zwecke
deg Feuerlöschwesens im Geschäftogebiet der Anstalt (§5 2 Zisser 1 Saß 1) zu verwenden.

8 24.

I. Diese Satzung tritt unler Fortfall der bioherigen Sabung und aller dazu erlassenen

Nachträge an einem vom Ober-Präsidenten nach Einvernehmen mit den Negierungen der außer-

preußischen Staaten zu bestimmenden Tage, spätestens aber für die preußischen Landeoleile am

ober * in KrafDer punkt dea Inlrafllrelens ist sechs Wochen vorherin den für die Bekannimachungen
der Anstall Inmne Alällern (5 5) ösfentlich bekannt zu machen.

2. Wird ein zur Zeit desInkrafttrelens bestehendes Versicherungsverhältnio nicht für den

nächslen Termin geköndigl, für den der Versicherungonehmer nach den bioherigen Beslimmungen

zur Kündigung berechtigt ist, so sinden von diesem Termin an die Bestimmungen dieser Sabung

und die 5/ nnGrund derselben erlassenen allgemeinen Versicherungobedingungen Anwendung.
e gegemwärtigen auf Lebenczeit gewähllen Milglieder der bioherigen „Deputalion

bleiben . zuW freiwilligen Auclritt oder Ableben als Mitglieder deed Verwaltungoralo im Amt.

Vorstehende Sabung für die Magdeburgische Land-Feuersozietäl wird hierdurch genehmigl.

Verlin, den 15. Mai 1912.

Der Minister des Junern.

Im Auftrage:
1% (I.. S.) gez. von Herrmann.

sl##rgaus-
b#immuus##es.
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Gesetzsammlung
für das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt.

21. Stück vom Jahre 1912.

Inhalt: MisstrttBelanmtmachg wegen übertragung!von Ausgaben derVersicherungsömier
 Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung an Organe von Knappschafts-

vereinen. S. 299. — — wegen Errichtung eines Knapp-
schaftsoberversicherungsamis. S.

5 XXXNIX. Mimisterial-Berauntmachung
vom 10. Dezember 1912

wegen Ubertragung von Aufgaben der Versicherungsämter aus der

Invaliden= und Hinterbliebenenversicherung an Organe von Knapp-

schaftsvereinen.

Auf Grund der §§ 112, 1627 und 1628 der Reichsversicherungsordnung

(R. G. Bl. S. 509) bestimmen wir folgendes:

J.

Die nachbezeichneten Aufgaben des Versicherungsamts aus der Invaliden- und

Hinterbliebenenversicherung werden vom 1. Januar 1913 ab dem Vorstand und

Geschäftsausschuß des Halleschen Knappschaftsvereins in Halle (Saale), des Halber-

städter Kuappschaftsvereins in Halberstadt, des Thüringischen Knappschaftsvereins
in Groß-Kamsdorf und dem Vorstande des Könitzer Kuappschaftsvereins in Könitz

je für seine Mitglieder übertragen:
 Entgegennahme der Anträge auf die Leistungen der Invaliden= und

Hinterbliebenenversicherung nach § 1613;
Vorbereitung und Begutachtung dieser Anträge nach §§ 1617 bis 1628;

 Benuachrichtigung der Versicherungsträger nach §§ 1629, 1550;

 Stellung des Antrags auf Kostenbelastung eines Beteiligten nach § 1684;

. Entscheidung über vorzeitig wiederholte Anträge nach§1635;

Em———5—

"

Ausgegeben in Nudolstadt am 28. Dezember 4012.
Farsl. Schwarzb.-Rudolst. Geietzsommlung I.XXIII.
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6. Einforderung der eidesstattlichen Erklärung von den Hinterbliebenen eines

Verschollenen nach § 1265 Abs. 2;

7. Bestimmung der zum Bezuge der Waisenaussteuer berechtigten Person

nach § 1303 Abs. 2.
II.

Bei Wahrnehmung dieser Aufgaben tritt das beauftragte Organ des Knappschafts-

vereins an Stelle des Versicherungsamts mit Ausnahme der Benachrichtigung der

Versicherungsträger nach den §§ 1629 und 1550, die dem Knappschaftsorgan

neben dem Versicherungsamt obliegt.
III.

Für das Verfahren vor dem beauftragten Organ des Knappschaftsvereins

gelten die Vorschriften der Kaiserlichen Verordnung über den Geschäftsgang und

das Verfahren der Versicherungsämter vom 24. Dezember 1911 (R. G. Bl. S. 1107),

insbesondere die §§ 73 bis 95, soweit sich nicht notwendige Abweichungen aus

der Zusammensetzung des Vorstandes ergeben.

Die Anträge auf die Leistungen der Invaliden= und Hinterbliebenenversiche-

rung können durch die zuständigen Knappschaftsältesten angebracht werden.

Die Beibringung der in den §§ 74 ff. der Kaiserlichen Verordnung bezeichneten

Urkunden kann durch die Bezugnahme auf bereits beim Knappschaftsverein vor-

handene Urkunden gleicher Art ersetzt werden.

Rudolstadt, den 10. Dezember 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium, Abteilung des Innern.

Werner.

 XI. Ministerial-Bekanntmachung
vom 10. Dezember 1912

wegen Errichtung eines Knappschaftsoberversicherungsamts

Unter der Bezeichnung Knappschaftsoberversicherungsamt ist ein besonderes

Oberversicherungsamt für Bergbaubetriebe mit dem Siße in Halle (Saale) in An-

liederung an das dortige Oberbergamt errichtet worden, wie dies aus der in der

Anlage abgedruckten Bekanntmachung des Königlich Preußischen Herrn Ministers
für Haudel und Gewerbe vom 19. Juni 1912 ersichtlich ist.
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Wir bestimmen, daß dieses Oberversicherungsamt vom 1. Januar 1918 ab

in dem in der Anlage festgesehten Umfange auch zuständig ist hinsichtlich der im

Fürstentum liegenden Betriebe, die einem der in der Anlage genannten Knapp-

schaftsvereine angehören.

Rudolstadt, den 10. Dezember 1912.

Fürstlich Schwarzburg. Ministerium, Abteilung des Innern.
Werner.

Bekanntmachung.
Auf Grund der §5 63 Abs. 1 Nr. 2, 64, 65 und 113 der Reichsversiche-

rungsordnung wird zum 1. Juli 1912 für folgende Betriebe, für deren Beschäf-

tigte die Norddeutsche Knappschafts-Pensionskasse in Halle die Invaliden= und

Hinterbliebenenversicherung besorgt, nämlich für die Betriebe:

des Halleschen Knappschaftsvereins in Halle,

des Halberstädter Knappschaftsvereins in Halberstadt,

des Brandenburger Knappschaftsvereins in Cottbus,

des Mansfelder Knappschaftsvereins in Eisleben,

des Rüdersdorfer Knappschaftsvereins in Rüdersdorf,

des Knappschaftsvereins der Saline Halle in Halle,

des Thüringischen Knappschaftsvereins in Groß-Kamsdorf,

des Anhaltischen Knappschaftsvereins in Cöthen,

 des Altenburgischen Knappschaftsvereins in Altenburg,

10. des Köniter Knappschaftsvereins in Könip,

11. des Salzunger Knappschaftsvereins in Salzungen,

12. des Lauchhammer Knappschaftsvereins in Lauchhammer,

13. des Tangerhütter Knappschaftsvereins in Tangerhütte

unter der Bezeichnung „Knappschafts-Oberversicherungsamt“ — abzukürzen KO##l.

—mit dem Sitze in Halle ein besonderes Oberversicherungsamt in Angliederung

an das Oberbergamt errichtet.

Das KO. ist für das Gebiet der Invaliden= und Hinterbliebenenversiche-

rung zur Erledigung aller nach der Reichsversicherungsordnung den Oberversiche-

rungsämtern obliegenden Geschäfte in Ansehung der Ansprüche derjenigen Personen

und ihrer Hinterbliebenen zuständig, die in einem dem KOV#l. unterstellten Be-

triebe die letzte die Versicherung begründende Beschäftigung ausgeübt haben.

r%r—
-
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Bis zu dem Tage, an dem die Vorschriften des Dritten Buches der Reichs-

versicherungsordnungin Kraft treten, wird das KOV#A. auf Grund der Ziffer II Nr. 2

der Übergangsbestimmungen zur Reichsversicherungsordnung vom 22. Dezember 1911

(Reichsgesebl. S. 1132) für das Gebiet der Unfallversicherung zum Schiedsgericht

für Arbeiterversicherung an Stelle des bestehenden Schiedsgerichts für Arbeiterver-

sicherung der Norddeutschen Kuappschafts-Pensionskasse in Halle bestimmt.

Von dem Tage ab, an dem die Vorschriften des Dritten Buches der Reichs-

versicherungsordnung in Kraft treten, ist das KOV#A. für das Gebiet der Unfall-

versicherung zur Erledigung aller nach der Reichsversicherungsordnung den Ober-

versicherungsämtern obliegenden Geschäfte in Ansehung der Entschädigungsansprüche

aus Unfällen zuständig, die sich in einem dem KO##. unterstellten Betrieb er-

eignet haben.
Als Beisitzer sind gemäß Ziffer II Nr. 2 und 3 der vorbezeichneten Über-

gangsbestimmungen bis auf weiteres die Beisier des bisherigen Schiedsgerichts

für Arbeiterversicherung der Norddeutschen Knappschafts-Pensionskasse in Halle zu-

zuziehen.
Dem KO#l. wird vom 1. Juli 1912 ab für die bei ihm beteiligten, von

dem Königlichen Oberbergamt in Halle beaufsichtigten Knappschaftsvereine sowie für
den Knappschaftsverein der Werke am Finowkanal in Messingwerk bei Eberswalde

und dem Wernigeröder Knappschaftsverein in Ilsenburg auf Grund des § 61 Abs. 2

der Reichsversicherungsordnung, der §8 186aAbs. 3, 186iAbs. 1 des Allgemeinen

Berggesetzes vom 24. Juni 1865 in der Fassung des Gesetzes vom 10. Juni 1906

(Gesebsamml. S. 199) und des Artikels 104 des Einführungsgesetzes zur Reichs-

versicherungsordnung nach Anhörung der Vereinsvorstände und des Vorstandes der

Norddeutschen Knappschafts-Pensionskasse in Halle die schiedsgerichtliche Entscheidung

der Streitigkeiten übertragen, die im §8 186 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes vom

19. Juni 1906 näher bezeichnet sind.

Berlin, den 19. Juni 1912.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

In Vertretung: Schreiber.
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